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Verbandsgemeinde Vorharz
Bitte beachten Sie:
Die Einwohnermeldeämter/ Standesämter
sind nur nach Terminvereinbarung besuchbar!
https://www.vorharz.net/de/terminbuchung.html

Tel. Wedderstedt 039423 85146
Tel. Schwanebeck 039423 85145
Tel. Wegeleben 039423 85148 u. 85149

Öffnungszeiten
Montag 09:00 - 11:30 Uhr
Dienstag 09:00 - 11:30 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 09:00 - 11:30 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Freitag 09:00 - 11:30 Uhr

Postanschrift
Markt 7, 38828 Wegeleben
Tel. 039423 851-0
Fax 039423 851-91
info@vorharz.net

weitere Verwaltungsgebäude
Kapellenstr. 16, 39397 Schwanebeck
Quedlinburger Str. 10, 06458 Selke-Aue, OT Wedderstedt

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Internetseite 
www.vorharz.net

Jetzt NEU: Online-Terminbuchung!
Unsere drei Bürgerbüros vergeben Termine nun auch online!
https://www.vorharz.net/de/terminbuchung.html

Wie funktioniert das Online-Terminvergabesys-
tem?
Auf der Terminvereinbarungsseite ist bitte zunächst 
die gewünschte Dienstleistung, etwa „Antrag Per-
sonalausweis“, auszuwählen.

Anschließend ist der Mitarbeiter sowie Datum und Uhrzeit zu wählen 
und nach Angabe persönlicher Daten die Reservierung abzuschicken.

Eingeschränkte Öffnungszeiten  
des Einwohnermeldeamtes in Schwanebeck

Liebe Bürgerinnen und Bürger der Verbandsgemeinde Vorharz,
aufgrund von organisatorischen Gründen ist es erforderlich die Öff-
nungszeiten des Einwohnermeldeamtes in Schwanebeck, Kapellenstra-
ße 16, ab dem 04.11.2024 auf die Tage Dienstag und Donnerstag zu 
beschränken.
An den Dienstagen stehen wir Ihnen von 9:00 bis 11:30 Uhr und von 
14:00 bis 18:00 Uhr, sowie an den Donnerstagen von 9:00 bis 11:30 
Uhr und von 14:00 bis 16:00 Uhr, wie gewohnt mit Terminvereinba-
rung, zur Verfügung und bearbeiten Ihre Anliegen.
Die Einwohnermeldeämter in Wegeleben und Wedderstedt können 
weiterhin zu den gewohnten Öffnungszeiten, mit Terminvereinbarung, 
aufgesucht werden.

Öffnungszeiten der Verbandsgemeinde
Montag 9:00 bis 11:30 Uhr
Dienstag 9:00 bis 11:30 Uhr

14:00 bis 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen mit Terminvereinbarung

Donnerstag 9:00 bis 11:30 Uhr
14:00 bis 16:00 Uhr

Freitag 9:00 bis 11:30 Uhr

Mit freundlichen Grüßen

i. A.
Sascha Meinert
Amtsleiter Finanzen und Bürgerservice

Öffentliche Bekanntmachung  
der Verbandsgemeinde Vorharz

Das Einwohnermelde- und Standesamt sowie die gesamte Ver-
waltung der Verbandsgemeinde Vorharz bleibt vom 26.11. – 
29.11.2024 für den gesamten Besucherverkehr geschlossen.
Auf Grund einer kompletten Systemumstellung des EDV-Systems 
inkl. der Telefonanlage sind wir auch telefonisch nicht zu erreichen.
Wir bitten um Verständnis für diese leider unumgängliche vorüber-
gehende Schließung.

Wegeleben 29.10.2024

Bekanntmachung für die Bevölkerung  
der Verbandsgemeinde Vorharz

Zur Sicherung der Jahresabschlussarbeiten in der Verbandsgemeinde 
Vorharz wird der Kassenschluss auf

Dienstag, den 17.12.2024
festgesetzt.
Letzter Öffnungstag der Kasse in der Verbandsgemeinde
Verwaltungsamt Schwanebeck

Dienstag, der 17.12.2024
9.00 – 11.30 und 14.00 – 17.30 Uhr

Öffentliche Bekanntmachung

Geschäftsordnung für den Verbandsgemeinderat  
der Verbandsgemeinde Vorharz und seine Ausschüsse

Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Vorharz hat gemäß 
§ 59 Kommunalverfassungsgesetz Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 
17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) in der derzeit geltenden Fassung in 
seiner Sitzung am 21.10.2024 folgende Geschäftsordnung für den Ver-
bandsgemeinderat und seine Ausschüsse beschlossen:

I. ABSCHNITT 
Sitzungen des Verbandsgemeinderates 

§ 1 
Einberufung, Einladung, Teilnahme

(1) Der Vorsitzende des Verbandsgemeinderates beruft den Verbandsge-
meinderat im Einvernehmen mit dem Verbandsgemeindebürgermeister 
schriftlich oder elektronisch unter Mitteilung der Tagesordnung und 
Angabe von Ort und Zeit der Sitzung ein. Bei Durchführung einer Vi-
deokonferenzsitzung nach § 23 wird der Zugang zur Ton- und Bild-
übertragung mit der Einberufung als Link (per E-Mail) zur Verfügung 
gestellt



11/2024 | 3 Verbandsgemeinde Vorharz

Mitglieder des Verbandsgemeinderates, die an der digitalen Ratsarbeit 
gemäß § 3 Abs. 2 a teilnehmen, erhalten ihre Sitzungsunterlagen regel-
mäßig in digitaler Form. Sie werden per E-Mail an die für sie hinterlegte 
Adresse spätestens bis zum Tag vor dem Beginn der Mindest-Ladungs-
frist nach Abs. 4 informiert, dass die Einladung sowie die dazugehöri-
gen Unterlagen im Ratsinformationssystem bereitgestellt wurden. Da-
mit gelten die Einladung und die Unterlagen als zugegangen.
(2) Der Einladung sind die für die Verhandlung erforderlichen Unter-
lagen grundsätzlich beizufügen. Für jeden Tagesordnungspunkt soll 
ein Bericht und ggf. ein Beschlussvorschlag (Vorlage) des Verbands-
gemeindebürgermeisters beigefügt werden, aus dem - soweit möglich - 
auch die Beschlüsse der beteiligten Ausschüsse ersichtlich sind. Liegen 
besondere Gründe vor, kann der Bericht ausnahmsweise nachgereicht 
werden.
(3) Der Verbandsgemeinderat ist einzuberufen, so oft es die Geschäfts-
lage erfordert. Der Verbandsgemeinderat ist unverzüglich einzuberufen, 
wenn es ein Viertel seiner Mitglieder unter Angabe des Verhandlungs-
gegenstandes verlangt oder sofern die letzte Sitzung länger als drei 
Monate zurückliegt und ein Mitglied des Verbandsgemeinderates die 
Einberufung unter Angabe des Beratungsgegenstandes beantragt. Der 
Antrag auf unverzügliche Einberufung des Verbandsgemeinderates 
nach Satz 2 ist schriftlich beim Vorsitzenden einzureichen.
(4) Die Einladung hat so rechtzeitig wie möglich zu erfolgen, mindes-
tens jedoch unter Einhaltung einer Frist von einer Woche vor der Sit-
zung. Dies gilt nicht, wenn eine Sitzung des Verbandsgemeinderates 
vor Erschöpfung der Tagesordnung vertagt werden muss (§ 2 Abs. 2). 
In diesem Fall kann die Sitzung zur Erledigung der restlichen Tages-
ordnung an einem der nächsten Tage fortgesetzt werden. Eine erneute 
schriftliche Ladung sowie die Einhaltung einer Frist sind nicht erforder-
lich. Die in der Sitzung nicht anwesenden Gemeinderäte sind von dem 
neuen Termin unverzüglich zu unterrichten.
(5) In dringenden Angelegenheiten, die keinen Aufschub dulden (Not-
fall), kann der Verbandsgemeinderat vom Vorsitzenden ohne Frist, 
formlos und nur unter Angabe der Verhandlungsgegenstände einberu-
fen werden. Ein Notfall ist gegeben, wenn die Beratung und Entschei-
dung über die Angelegenheit nicht bis zur nächsten Sitzung aufgescho-
ben werden kann, ohne dass nicht zu beseitigende Nachteile eintreten.
(6) Wer nicht oder nicht rechtzeitig an einer Sitzung teilnehmen kann 
oder die Sitzung vorzeitig verlassen muss, zeigt dies dem Vorsitzenden 
des Verbandsgemeinderates vor der Sitzung an.
(7) Die ehrenamtlichen Bürgermeister der Mitgliedsgemeinden erhal-
ten für die Sitzungen des Verbandsgemeinderates und seine Ausschüsse 
eine Einladung. Im Weiteren gilt Absatz 4.

§ 2
Sitzungszeiten, Dauer und Vertagung

(1) Die Sitzungen sollen nicht nach 18:30 Uhr beginnen und spätestens 
nach 3 Stunden beendet werden. Der Verbandsgemeinderat und seine 
Ausschüsse tagen in der Regel montags. Ausnahmen sind mit dem je-
weiligen Vorsitzenden abzustimmen.
(2) Nach 21:30 Uhr werden keine weiteren Tagesordnungspunkte auf-
gerufen. Der in der Beratung befindliche Tagesordnungspunkt wird ab-
schließend behandelt. Danach ist die Sitzung zu schließen. Sofern die 
Sitzung nicht gemäß § 1 Abs. 4 Sätze 3 bis 5 an einem der nächsten 
Tage fortgesetzt wird, sind die restlichen Punkte in der nächstfolgenden 
Sitzung an vorderster Stelle zu behandeln.

§ 3
Umgang mit Dokumenten und elektronischen Medien

(1) Der Verschwiegenheitspflicht nach § 32 Abs. 2 KVG LSA unter-
fallende schriftliche und elektronische Dokumente, insbesondere Sit-
zungsunterlagen, sind so aufzubewahren, dass sie dem unbefugten 
Zugriff Dritter entzogen sind. Im Umgang mit solchen Dokumenten 
sind die Geheimhaltungsinteressen und der Datenschutz zu beachten. 
Werden diese Dokumente für die Tätigkeit als Mitglied des Verbands-
gemeinderates nicht mehr benötigt, sind sie zurückzugeben oder daten-
schutzkonform zu vernichten bzw. zu löschen.
(2) Die Mitglieder des Gemeinderates, die über die technischen Vor-
aussetzungen zum Versenden und Empfangen elektronischer Post ver-
fügen, können dem Verbandsgemeindebürgermeister schriftlich eine 
elektronische Adresse mitteilen, an die Einladungen im Sinne des § 53 

KVG LSA und von den Anträgen und Anfragen im Sinne des § 43 
Abs. 3 KVG LSA versandt werden.
(2a) Die Gemeinde betreibt als Grundlage für die digitale Ratsarbeit 
ein internetbasiertes elektronisches Ratsinformationssystem. An der 
digitalen Ratsarbeit kann jedes Mitglied des Gemeinderates durch ver-
bindliche schriftliche Erklärung gegenüber dem Bürgermeister teilneh-
men. Diese Erklärung gilt für die gesamte laufende Wahlperiode des 
Gemeinderates. Das Nähere regelt die Richtlinie über die digitale Rats-
arbeit in der Anlage der Geschäftsordnung.
(3) Die Nutzung elektronischer Medien während der Sitzung darf nur 
erfolgen, soweit durch sie eine aktive Sitzungsteilnahme nicht gefähr-
det und der Sitzungsverlauf nicht gestört wird. Für die Fertigung von 
Ton- und Bildaufnahmen durch Mitglieder des Verbandsgemeinderates 
gilt § 5 Abs. 3 entsprechend.

§ 4
Tagesordnung

(1) Der Vorsitzende des Verbandsgemeinderates stellt die Tagesord-
nung im Einvernehmen mit dem Verbandsgemeindebürgermeister auf. 
Die Tagesordnung gliedert sich in einen öffentlichen und bei Bedarf in 
einen nicht öffentlichen Teil.
(2) Anträge zur Tagesordnung können Verbandsgemeinderatsmitglieder 
und Fraktionen bis spätestens 14 Tage vor der Sitzung stellen. Die An-
träge sind dem Vorsitzenden schriftlich oder unter der Voraussetzung 
des § 3 Abs. 2 elektronisch zuzuleiten. Auf Antrag eines Viertels der 
Mitglieder des Verbandsgemeinderates oder einer Fraktion ist ein Ver-
handlungsgegenstand auf die Tagesordnung spätestens der übernächs-
ten Sitzung zu setzen. Dies gilt nicht, wenn der Verbandsgemeinderat 
den gleichen Verhandlungsgegenstand innerhalb der letzten sechs Mo-
nate bereits verhandelt hat.
(3) Nach erfolgter Einladung ist die Erweiterung der Tagesordnung 
um Angelegenheiten, die in öffentlicher Sitzung zu behandeln wären, 
nicht zulässig. Die Erweiterung der Tagesordnung um eine dringende 
Angelegenheit, die in nicht öffentlicher Sitzung zu behandeln wäre, ist 
nur zu Beginn einer nicht öffentlichen Sitzung zulässig, wenn alle Mit-
glieder des Verbandsgemeinderates anwesend sind und kein Mitglied 
widerspricht.
(4) Der Verbandsgemeinderat beschließt zu Beginn der jeweiligen Sitzung 
über die Feststellung der Tagesordnung und über die öffentliche oder 
nicht öffentliche Behandlung der Tagesordnungspunkte. Auf Antrag kann 
über die Absetzung von Angelegenheiten von der Tagesordnung oder die 
Änderung der Reihenfolge der Tagesordnungspunkte mit der Mehrheit 
der auf „ja“ oder „nein“ lautenden Stimmen entschieden werden. Betrifft 
ein Antrag eine Angelegenheit, die nicht in den Aufgabenbereich der Ver-
bandsgemeinde fällt, ist der Antrag ohne Sachdebatte durch Beschluss des 
Verbandsgemeinderates von der Tagesordnung abzusetzen.

§ 5
Öffentlichkeit der Sitzungen

(1) Jedermann hat das Recht, an öffentlichen Sitzungen des Verbands-
gemeinderates und seiner Ausschüsse teilzunehmen. Sind die für Zuhö-
rer vorgesehenen Plätze besetzt, können weitere Interessenten zurück-
gewiesen werden. Zuhörer sind nicht berechtigt, in Sitzungen das Wort 
zu ergreifen oder sich selbst an den Verhandlungen zu beteiligen.
(2) An den öffentlichen Sitzungen können Vertreter der Presse, des 
Rundfunks und ähnlicher Medien teilnehmen. Ihnen sind besondere 
Sitze zuzuweisen. Absatz 1 Sätze 2 und 3 finden entsprechende An-
wendung.
(3) Ton- und Bildübertragungen sowie Ton- und Bildaufzeichnungen öf-
fentlicher Sitzungen durch Presse, Rundfunk und ähnliche Medien sind 
zulässig, wenn sie den Sitzungsablauf nicht beeinträchtigen. Sie sind 
dem Vorsitzenden vorher anzuzeigen. Dieser ist berechtigt, Auflagen, die 
der Aufrechterhaltung der Ordnung in der Sitzung dienen, zu erteilen.
Mitglieder des Verbandsgemeinderates, Verbandsgemeindebürgermeis-
ter, Beschäftigte der Verwaltung und Sachverständige können verlan-
gen, dass einzelne eigene Redebeiträge bzw. Ausführungen nicht auf-
gezeichnet und übertragen werden.
(4) Unter den in Absatz 3 genannten Maßgaben sind auch durch den 
Verbandsgemeinderat und die Ausschüsse veranlasste Ton- und Bild-
übertragungen sowie Ton- und Bildaufzeichnungen öffentlicher Sitzun-
gen zulässig.
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fragestunde durch. Beratende Ausschüsse können im Rahmen ordent-
licher öffentlicher Sitzungen eine Einwohnerfragestunde durchführen.
(2) Der Vorsitzende des Verbandsgemeinderates bzw. die Ausschuss-
vorsitzenden legen in der Einladung zur Sitzung den Beginn der Fra-
gestunde fest.
(3) Der Vorsitzende des Verbandsgemeinderates bzw. die Ausschuss-
vorsitzenden stellen den Beginn und das Ende der Fragestunde fest. 
Findet sich zu Beginn der Fragestunde kein Einwohner ein, kann sie 
geschlossen werden. Die Fragestunde soll auf höchstens 30 Minuten 
begrenzt sein.
(4) Jeder Einwohner ist berechtigt, grundsätzlich eine Frage und zwei 
Zusatzfragen, die sich auf den Gegenstand der ersten Frage beziehen, 
zu stellen. Zugelassen werden nur Fragen von allgemeinem Interesse, 
die in die Zuständigkeit der Verbandsgemeinde fallen. Bestehen Zwei-
fel, dass der Fragesteller Einwohner der Verbandsgemeinde ist, so hat 
sich dieser gegenüber einem Beauftragten der Verbandsgemeinde aus-
zuweisen. Sofern Fragen schriftlich beantwortet werden sollen, haben 
die Fragensteller eine Einwilligungserklärung gemäß Art. 6 Abs. 1 a) 
EU-Datenschutz-Grundverordnung auszufüllen und zu unterzeichnen. 
Nach Beantwortung werden die Daten gelöscht bzw. anonymisiert. In 
die Niederschrift werden nur anonymisierte Daten übernommen.
(5) Angelegenheiten der Tagesordnung können nicht Gegenstand der 
Einwohnerfragestunde sein.
(6) Die Beantwortung der Fragen erfolgt in der Regel mündlich durch 
den Verbands-gemeindebürgermeister oder den Vorsitzenden des Ver-
bandsgemeinderates bzw. des Ausschusses. Eine Aussprache findet 
nicht statt. Ist die Beantwortung einer Frage in der Sitzung nicht mög-
lich, erhält der Einwohner eine schriftliche Antwort, die innerhalb eines 
Monats zu erteilen ist.

§ 9
Anregungen und Beschwerden der Einwohner

Die Einwohner der Verbandsgemeinde haben das Recht, sich mit An-
regungen und Beschwerden an den Verbandsgemeinderat zu wenden. 
Antragsteller sollen über die Stellungnahme des Verbandsgemeindera-
tes möglichst innerhalb von sechs Wochen unterrichtet werden. Kann 
die Frist nicht eingehalten werden, ist eine Zwischennachricht durch 
den Verbandsgemeindebürgermeister zu erteilen.

§ 10
Beratung der Verhandlungsgegenstände

(1) Der Vorsitzende eröffnet die Beratung zu dem jeweiligen Tagesord-
nungspunkt. Der Verbandsgemeindebürgermeister oder sein Vertreter 
erläutert und begründet einleitend den Verhandlungsgegenstand. Ergän-
zend kann sich der Vortrag eines Sachverständigen anschließen, der bei 
nicht öffentlichen Sitzungen den Sitzungsraum verlässt, bevor in der 
entsprechenden Angelegenheit beraten wird. Die Beratung des jewei-
ligen Tagesordnungspunktes erfolgt nach Wortmeldung durch Erheben 
der Hand bzw. beider Hände für Anträge zur Geschäftsordnung.
(2) Die Mitglieder des Verbandsgemeinderates, die wegen eines Inte-
ressenkonfliktes gemäß § 33 KVG LSA (Mitwirkungsverbot) von der 
Beratung und Abstimmung ausgeschlossen sein könnten, haben dies 
dem Vorsitzenden des Verbandsgemeinderates vor Beginn der Beratung 
des entsprechenden Tagesordnungspunktes unaufgefordert mitzuteilen 
und den Sitzungsraum zu verlassen. Bei öffentlicher Sitzung kann sich 
das Mitglied in dem für Zuhörer bestimmten Teil des Sitzungsraumes 
aufhalten.
(3) Ein Mitglied des Verbandsgemeinderates darf in der Sitzung nur 
dann sprechen, wenn ihm der Vorsitzende das Wort erteilt. Das Wort 
kann wiederholt erteilt werden. Der Vorsitzende erteilt das Wort mög-
lichst in der Reihenfolge der Wortmeldungen. Melden sich mehrere 
Mitglieder gleichzeitig zu Wort, so entscheidet der Vorsitzende über die 
Reihenfolge. Dem Verbandsgemeindebürgermeister ist zur tatsächli-
chen und rechtlichen Klarstellung des Sachverhalts auch außerhalb der 
Reihenfolge der Wortmeldungen das Wort zu erteilen.
(4) Die Redner sprechen grundsätzlich von ihrem Platz aus. Die Anrede 
ist an den Verbandsgemeinderat, nicht an die Zuhörer zu richten. Die 
Redner haben sich an den zur Beratung stehenden Antrag zu halten und 
nicht vom Thema abzuweichen. Die Redezeit eines Mitgliedes oder der 
Mitglieder des Verbandsgemeinderates insgesamt kann vom Verbands-
gemeinderat durch Beschluss festgelegt werden.

§ 6
Ausschluss der Öffentlichkeit

(1) Durch Beschluss des Verbandsgemeinderates ist im Rahmen des  
§ 52 Abs. 2 KVG LSA über den Ausschluss der Öffentlichkeit von ein-
zelnen Tagesordnungspunkten zu entscheiden. Soweit das öffentliche 
Wohl oder berechtigte Interessen Einzelner dies erfordern, werden ins-
besondere in nicht öffentlicher Sitzung behandelt:

a) Personalangelegenheiten,
b) Angelegenheiten des übertragenen Wirkungskreises, deren nicht 

öffentliche Behandlung im Einzelfall von der Fachaufsichtsbehör-
de verfügt ist,

c) persönliche Angelegenheiten der Mitglieder des Verbandsgemein-
derates,

d) Grundstücksangelegenheiten sowie die Ausübung des Vorkaufs-
rechtes,

e) Vergabeentscheidungen,
f) sonstige Angelegenheiten, deren Geheimhaltung durch Gesetz vor-

geschrieben ist.

(2) In nicht öffentlicher Sitzung gefasste Beschlüsse sind nach Wie-
derherstellung der Öffentlichkeit oder - wenn dies ungeeignet ist - in 
der nächsten öffentlichen Sitzung bekannt zu geben, sofern nicht das 
öffentliche Wohl oder berechtigte Interessen Einzelner entgegenstehen.

§ 7
Sitzungsleitung und -verlauf

(1) Der Vorsitzende hat die Sitzung unparteiisch zu leiten, sorgt für die 
Aufrechterhaltung der Ordnung und übt das Hausrecht während der 
Sitzungen des Verbandsgemeinderates aus. Er ruft die Verhandlungsge-
genstände auf und stellt sie zur Beratung und Beschlussfassung. Will er 
zu einem Verhandlungsgegenstand als Mitglied des Verbandsgemein-
derates sprechen, so gibt er den Vorsitz für die Dauer der Beratung und 
Beschlussfassung dieses Gegenstandes an seinen Stellvertreter ab.
(2) Sind der Vorsitzende und seine Stellvertreter verhindert, so wählt der 
Verbandsgemeinderat unter Vorsitz des an Jahren ältesten anwesenden 
und hierzu bereiten Mitgliedes für die Dauer der Verhinderung, längs-
tens für die Dauer der Sitzung, einen Vorsitzenden aus seiner Mitte.
(3) Die Sitzungen des Verbandsgemeinderates sind grundsätzlich in fol-
gender Reihenfolge durchzuführen:

Öffentlicher Teil:
a) Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einbe-

rufung, der fehlenden Mitglieder des Verbandsgemeinderates und 
der Beschlussfähigkeit,

b) Entscheidung über Änderungsanträge zur Tagesordnung und Fest-
stellung der Tagesordnung,

c) Einwohnerfragestunde,
d) Abstimmung über die Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom …,
e) Bekanntgabe der in der letzten Sitzung nichtöffentlich gefassten 

Beschlüsse,
f) Berichte des Verbandsgemeindebürgermeisters über die Ausfüh-

rung gefasster Beschlüsse, ggf. über wichtige Verbandsgemeinde-
angelegenheiten und Eilentscheidungen

g) Behandlung der Tagesordnungspunkte der öffentlichen Sitzung,
h) Anfragen und Anregungen der Mitglieder des Verbandsgemeinde-

rates
Nichtöffentlicher Teil:
i) Abstimmung über die Niederschrift der nichtöffentlichen Sitzung 

von …,
j) Behandlung der Tagesordnungspunkte der nichtöffentlichen Sitzung,
k) Anfragen und Anregungen der Mitglieder des Verbandsgemeinderates
Öffentlicher Teil:
l) Schließen der Sitzung

(4) Die einzelnen Punkte der Tagesordnung kommen in der durch die 
Einladung festgelegten Reihenfolge zur Beratung und Abstimmung. 
§ 43 Abs. 4 Satz 2 bleibt unberührt.

§ 8
Einwohnerfragestunde

(1) Der Verbandsgemeinderat sowie seine beschließenden Ausschüsse 
führen im Rahmen ordentlicher öffentlicher Sitzungen eine Einwohner-
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(2) Über jeden Antrag oder Beschlussvorschlag ist gesondert abzustim-
men.
(3) Stehen mehrere Anträge zur Abstimmung, so wird über sie in der 
nachstehenden Reihenfolge abgestimmt:

a) Anträge zur Geschäftsordnung,
b) Anträge von Ausschüssen; über sie ist vor allen anderen Anträgen 

zum gleichen Verhandlungsgegenstand abzustimmen,
c) weitergehende Anträge, insbesondere Änderungs- und Zusatzan-

träge, die einen größeren Aufwand erfordern oder die eine ein-
schneidendere Maßnahme zum Gegenstand haben,

d) früher gestellte Anträge vor später gestellten, sofern der spätere 
Antrag nicht unter Buchstaben a) bis c) fällt.

In Zweifelsfällen entscheidet der Vorsitzende des Verbandsgemeindera-
tes. Bei Widerspruch entscheidet der Verbandsgemeinderat durch einfa-
che Stimmenmehrheit.
(4) Vor jeder Abstimmung hat der Vorsitzende des Verbandsgemeinde-
rates die Frage, über die abgestimmt werden soll, so zu formulieren, 
dass sie mit „ja“ oder „nein“ beantwortet werden kann.
(5) Es wird offen durch Handzeichen abgestimmt. Mit der Mehrheit 
der anwesenden Mitglieder kann eine namentliche Abstimmung ver-
langt werden. Jedes Mitglied des Verbandsgemeinderates kann ver-
langen, dass in der Niederschrift vermerkt wird, wie es abgestimmt 
hat.
(6) Offene und namentliche Abstimmungen können auch im Wege der 
elektronischen Form erfolgen. Die Stimmabgabe erfolgt dabei über ein 
elektronisches Abstimmungssystem. Die Eingabe kann mit „ja“, „nein“ 
oder „Enthaltung“ erfolgen. Das Abstimmungsergebnis wird zeitgleich 
im Sitzungsraum so dargestellt, dass das Stimmverhalten jedes einzel-
nen stimmberechtigten Mitgliedes erkennbar ist. Sofern ein stimm-
berechtigtes Mitglied bezweifelt, dass seine eigene Stimme so erfasst 
wurde, wie es von ihm beabsichtigt war, ist eine erneute Abstimmung 
durch Handzeichen gemäß Absatz 5 durchzuführen.
(7) Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen zählen bei der Feststel-
lung des Abstimmungsergebnisses nicht mit. Der Vorsitzende stellt an-
hand der Mehrheit der auf „ja“ oder „nein“ lautenden Stimmen fest, ob 
der Antrag angenommen oder abgelehnt ist. Bei Stimmengleichheit ist 
der Antrag abgelehnt. Das Abstimmungsergebnis gibt der Vorsitzende 
unverzüglich nach der Abstimmung bekannt.
(8) Wird das Ergebnis von einem Mitglied des Verbandsgemeinderates 
angezweifelt, so ist die Abstimmung zu wiederholen und das Ergebnis 
mit der Zahl der auf „Ja“ und „Nein“ lautenden Stimmen, der Stimm-
enthaltungen und ungültigen Stimmen festzuhalten.
(9) Über Gegenstände einfacher Art kann außerhalb einer Verbands-
gemeinderatssitzung im Wege der Offenlegung oder im schriftlichen 
Verfahren beschlossen werden. Ein hierbei gestellter Antrag ist ange-
nommen, wenn kein stimmberechtigtes Mitglied innerhalb einer Woche 
nach Bekanntgabe widerspricht.

§ 14
Wahlen

(1) Wahlen werden nur in den gesetzlich ausdrücklich genannten Fällen 
durchgeführt. Sie werden geheim mit Stimmzetteln vorgenommen; es 
kann offen gewählt werden, wenn kein Mitglied widerspricht.
(2) Zur Vorbereitung und Durchführung von Wahlen von Personen wer-
den aus der Mitte des Verbandsgemeinderates mehrere Stimmenzähler 
bestimmt.
(3) Als Stimmzettel sind äußerlich gleiche Zettel zu verwenden. Die 
Stimmzettel sind so vorzubereiten, dass jeder Kandidat durch ein Kreuz 
kenntlich gemacht werden kann. Die farbliche Markierung erfolgt ein-
heitlich, um Rückschlüsse auf die stimmabgebende Person zu vermei-
den. Die Stimmzettel sind vor der Abgabe zu falten.
(4) Ungültig sind Stimmen, sofern der Stimmzettel

a) nicht als amtlich erkennbar ist,
b) leer ist,
c) den Willen des Stimmberechtigten nicht zweifelsfrei erkennen 

lässt,
d) einen Zusatz, Vorbehalte oder weitere Beschriftungen enthält,
e) mehr als eine Stimme für einen Bewerber enthält.

(5) Die Auszählung der Stimmen hat in Anwesenheit der Mitglieder des 
Verbandsgemeinderates zu erfolgen.

(5) Während der Beratung sind nur zulässig:

a) Änderungs- und Zusatzanträge (Sachanträge) gemäß § 11
b) Anträge zur Geschäftsordnung gemäß § 12.

(6) Der Gleichstellungsbeauftragten ist auf Verlangen, und soweit Auf-
gaben ihres Geschäftsbereiches betroffen sind, in der Reihenfolge der 
Wortmeldungen das Wort zu erteilen.
(7) Den Vertretungsberechtigten von Einwohneranträgen und Bürger-
begehren ist zu Beginn der Beratung des Einwohnerantrages bzw. des 
Bürgerbegehrens Gelegenheit zu geben, ihr Anliegen zu erläutern. Ihr 
Wortbeitrag soll sich auf 10 Minuten beschränken. In einer anschlie-
ßenden Beratung kann ihnen vom Vorsitzenden das Wort erteilt werden.
(8) Der Vorsitzende des Verbandsgemeinderates und der Antragsteller 
haben das Recht zur Schlussäußerung. Die Beratung des Tagesord-
nungspunktes wird vom Vorsitzenden des Verbandsgemeinderates ge-
schlossen.

§ 11
Sachanträge

(1) Änderungs- und Zusatzanträge können bis zur Abstimmung ge-
stellt werden. Mündlich gestellte Anträge sind dem Vorsitzenden auch 
schriftlich vorzulegen. Hält der Vorsitzende einen Antrag für unzuläs-
sig, so hat er vorab über die Zulässigkeit abstimmen zu lassen. Außer-
halb der Sitzung können Anträge beim Vorsitzenden des Verbandsge-
meinderates oder beim Verbandsgemeindebürgermeister schriftlich, 
unter der Voraussetzung des § 3 Abs. 2 elektronisch oder zur Nieder-
schrift eingereicht werden.
(2) Anträge können, solange darüber noch nicht abgestimmt wurde, 
von dem Antragsteller zurückgezogen werden. Ein zurückgezogener 
Antrag kann von einem anderen Mitglied des Verbandsgemeinderates 
aufgenommen werden mit der Wirkung, dass über den aufgenommenen 
anstelle des zurückgezogenen Antrages abgestimmt wird.

§ 12
Geschäftsordnungsanträge

(1) Folgende Anträge zur Geschäftsordnung können jederzeit gestellt 
werden:
a) Schluss der Rednerliste
b) Verweisung an einen Ausschuss oder den Verbandsgemeindebür-

germeister,
c) Absetzung einer Angelegenheit von der Tagesordnung oder Verta-

gung,
d) Festsetzung sowie Verlängerung und Verkürzung der Redezeit,
e) Unterbrechung, Vertagung oder Beendigung der Sitzung,
f) Ausschluss oder Wiederherstellung der Öffentlichkeit,
g) Zurückziehung von Anträgen,
h) Anhörung von Personen, insbesondere Sachverständigen,
i) Feststellung des Mitwirkungsverbotes eines Verbandsgemeinde-

ratsmitgliedes,
j) Feststellung der Beschlussunfähigkeit des Verbandsgemeinderates 

im Verlauf der Sitzung,
k) Antrag auf namentliche Abstimmung.

(2) Über die Anträge zur Geschäftsordnung nach Absatz 1 entscheidet 
der Verbandsgemeinderat vor der Beschlussfassung zum Verhandlungs-
gegenstand.
(3) Meldet sich ein Mitglied des Verbandsgemeinderates „zur Ge-
schäftsordnung“ durch Erheben beider Hände, so muss ihm das Wort 
außerhalb der Reihenfolge erteilt werden. Es darf dadurch kein Spre-
cher unterbrochen werden. Bemerkungen zur Geschäftsordnung dürfen 
nicht länger als 3 Minuten dauern. Sie dürfen sich mit der Sache selbst 
nicht befassen, sondern nur den Geschäftsordnungsantrag begründen.

§ 13
Abstimmungen

(1) Nach Schluss der Beratung oder nach Annahme des Geschäftsord-
nungsantrages auf „Schluss der Rednerliste“ lässt der Vorsitzende des 
Verbandsgemeinderates abstimmen. Während der Abstimmung können 
keine weiteren Anträge gestellt werden. Anträge, über die abgestimmt 
werden soll, sollen vor der Abstimmung im Wortlaut verlesen werden, 
sofern sie den Mitgliedern des Verbandsgemeinderates nicht schriftlich 
oder elektronisch vorliegen.
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Der Vorsitzende und jedes Mitglied des Verbandsgemeinderates können 
verlangen, dass ihre Erklärungen wörtlich in der Niederschrift festge-
halten werden. Dies ist durch Wortmeldung anzuzeigen.
(3) Die Niederschrift ist nach Unterzeichnung allen Mitgliedern des 
Verbandsgemeinderates unverzüglich schriftlich zuzusenden oder elek-
tronisch zuzuleiten. Die Niederschrift über die in nicht öffentlicher Sit-
zung behandelten Tagesordnungspunkte ist gesondert zu protokollieren 
und im verschlossenen Umschlag mit dem Aufdruck „Vertraulich“ zu 
versenden.
(4) Einwendungen gegen die Niederschrift sind dem Vorsitzenden un-
verzüglich schriftlich oder unter der Voraussetzung des § 3 Abs. 2 elekt-
ronisch zuzuleiten. Der Verbandsgemeinderat stimmt in seiner nächsten 
Sitzung über die Niederschrift ab. Dabei ist auch über die schriftlich 
oder elektronisch vorgetragenen Einwendungen zu entscheiden. Wird 
einer Einwendung nicht entsprochen, so ist das Mitglied des Verbands-
gemeinderates berechtigt, die Aufnahme einer entsprechenden Erklä-
rung in die Niederschrift zu verlangen.
(5) Zur Erleichterung der Erstellung der Niederschrift ist es dem Pro-
tokollführer gestattet, Tonaufzeichnungen anzufertigen. Nach Fertig-
stellung, Unterzeichnung und Abstimmung über die Niederschrift sind 
Tonaufzeichnungen zu löschen. § 5 Abs. 4 bleibt unberührt.
(6) Die Einsichtnahme in die beschlossenen Niederschriften der öffent-
lichen Sitzungen ist jedermann nach vorheriger Anmeldung während 
der öffentlichen Sprechzeiten der Verwaltung gestattet. Kopien können 
gegen Erstattung der dadurch entstehenden Kosten erworben werden.

§ 17
Änderung und Aufhebung der Beschlüsse  

des Verbandsgemeinderates

(1) Die Aufhebung oder Änderung eines Beschlusses des Verbandsge-
meinderates kann von einem Drittel der Mitglieder oder vom Verbands-
gemeindebürgermeister beantragt werden. Der Verbandsgemeinderat 
entscheidet hierüber frühestens in der nächsten Sitzung durch erneute 
Beschlussfassung.
(2) Ein nach Absatz 1 abgelehnter Antrag kann innerhalb von sechs 
Monaten nur dann erneut gestellt werden, wenn sich die Sach- oder 
Rechtslage wesentlich geändert hat.
(3) Ein Änderungs- oder Aufhebungsantrag ist unzulässig, soweit 
in Ausführung des Beschlusses des Verbandsgemeinderates bereits 
Rechtspositionen Dritter entstanden sind und diese nicht mehr aufge-
löst werden können, weil dies mit vertretbarem Aufwand nicht möglich 
ist oder zu Schadenersatzansprüchen führen kann.

§ 18
Ordnung in den Sitzungen

(1) Der Vorsitzende sorgt für die Aufrechterhaltung der Ordnung in den 
Sitzungen und achtet auf die Einhaltung der Geschäftsordnung. Er übt 
das Hausrecht aus.
(2) Verstößt ein Mitglied des Verbandsgemeinderates gegen die Bestim-
mungen der Geschäftsordnung oder verletzt es die Würde der Versamm-
lung oder äußert es sich ungebührlich, so kann es vom Vorsitzenden un-
ter Nennung des Namens „zur Ordnung“ gerufen werden. Persönliche 
Angriffe und Beleidigungen sind vom Vorsitzenden zu rügen. Ist ein 
Mitglied in derselben Sitzung dreimal zur Ordnung gerufen und beim 
zweiten Mal auf die Folgen eines dritten Ordnungsrufes hingewiesen 
worden, so kann ihm der Vorsitzende das Wort entziehen. Entsprechen-
des gilt, wenn ein Mitglied vom Verhandlungsgegenstand abschweift 
und vom Vorsitzenden „zur Sache“ gerufen wurde. Ist einem Mitglied 
des Verbandsgemeinderates das Wort entzogen, so darf es zu diesem 
Punkt der Tagesordnung nicht mehr sprechen.
(3) Der Vorsitzende des Verbandsgemeinderates kann einem Redner, 
der die festgesetzte Redezeit überschreitet, das Wort entziehen, wenn er 
ihn bereits auf den Ablauf der Redezeit hingewiesen hat.
(4) Der Vorsitzende des Verbandsgemeinderates kann ein Mitglied bei 
grob ungebührlichem oder wiederholt ordnungswidrigem Verhalten 
von der Sitzung ausschließen. Das Mitglied hat den Sitzungsraum zu 
verlassen.
(5) Der Verbandsgemeinderat kann ein Mitglied, das wiederholt Zu-
widerhandlungen gegen die zur Aufrechterhaltung der Ordnung erlas-
senen Anordnungen begangen hat, durch Beschluss für höchstens vier 
Sitzungen ausschließen.

(6) Gewählt ist die Person, die im ersten Wahlgang die Stimmen der 
Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder erhalten hat. 
Wird diese Mehrheit nicht erreicht, so findet ein zweiter Wahlgang statt. 
Im zweiten Wahlgang ist die Person gewählt, die die meisten Stimmen 
erhalten hat. Ergibt sich im zweiten Wahlgang Stimmengleichheit, so 
entscheidet das Los, das der Vorsitzende zieht. Soweit im ersten Wahl-
gang nur eine Person zur Wahl stand und diese Person die erforderliche 
Mehrheit nicht erreicht hat, finden die Sätze 2 bis 4 keine Anwendung. 
Der Vorsitzende gibt das Wahlergebnis unmittelbar nach der Wahl be-
kannt.
(7) Sind mehrere Personen zu wählen, können die Wahlen in einem 
Wahlvorgang durchgeführt werden, indem alle Bewerber auf einem 
Stimmzettel erfasst werden und je zu besetzende Stelle eine Stimme 
vergeben werden kann. Gewählt sind die Bewerber in der Reihenfolge 
der Zahl, der für sie abgegebenen gültigen Stimmen, wenn zugleich die 
Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder erreicht ist. 
Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los, das der Vorsitzende zieht.

§ 15
Unterbrechung, Verweisung und Vertagung

(1) Der Vorsitzende des Verbandsgemeinderates kann die Sitzung unter-
brechen. Er hat die Sitzung zu unterbrechen, wenn auf Antrag eines Mit-
gliedes des Verbandsgemeinderates ein entsprechender Beschluss 
von der Mehrheit der anwesenden Verbandsgemeinderatsmitglieder 
gefasst wird. Die Unterbrechung soll im Regelfall nicht länger als 
15 Minuten dauern.
(2) Der Verbandsgemeinderat kann, sofern ein Tagesordnungspunkt 
nicht durch eine Entscheidung in der Sache abgeschlossen wird,

a) den Tagesordnungspunkt zur nochmaligen Beratung an den mit der 
Vorberatung befassten Ausschuss zurückverweisen,

b) den Tagesordnungspunkt zur erneuten Vorbereitung an den Bürger-
meister zurückverweisen,

c) die Beratung über den Tagesordnungspunkt vertagen.

(3) Über entsprechende Anträge ist sofort abzustimmen. Der Schluss-
antrag geht bei der Abstimmung einem Verweisungs- und dieser einem 
Vertagungsantrag vor.
(4) Jeder Antragsteller kann bei demselben Punkt der Tagesordnung nur 
einen Verweisungs-, Vertagungs- oder Schlussantrag stellen.

§ 16
Niederschrift

(1) Über jede Sitzung des Verbandsgemeinderates ist eine Niederschrift 
anzufertigen, die vom Vorsitzenden und vom Protokollführer zu unter-
zeichnen ist. Der Protokollführer ist ein Beschäftigter der Verbandsge-
meinde und wird vom Verbandsgemeindebürgermeister bestellt.
(2) Die Niederschrift muss mindestens enthalten:

a) die Angabe, ob eine Sitzung nach §§ 23 oder 24 durchgeführt wur-
de,

b) Datum, Ort, Beginn und Ende der Sitzung sowie etwaige Sitzungs-
unterbrechungen,

c) die Namen der anwesenden und fehlenden Mitglieder des Ver-
bandsgemeinderates,

d) die Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung, der Beschluss-
fähigkeit und der Tagesordnung,

e) die Tagesordnung,
f) den Wortlaut der Anträge und Beschlüsse,
g) die Ergebnisse der Abstimmungen und Wahlen, bei namentlicher 

Abstimmung (§ 13 Abs. 5 Satz 2) ist die Entscheidung jedes Mit-
glieds des Verbandsgemeinderates in der Niederschrift zu vermer-
ken,

h) Vermerke darüber, welche Verbandsgemeinderatsmitglieder ver-
spätet erschienen sind oder die Sitzung vorzeitig oder wegen Be-
fangenheit vorübergehend verlassen haben, wobei ersichtlich sein 
muss, an welchen Abstimmungen oder Wahlen und aus welchem 
Grund die Betroffenen nicht teilgenommen haben,

i) Anfragen der Mitglieder des Verbandsgemeinderates,
j) die Angabe, ob die Beratung über die einzelnen Tagesordnungs-

punkte öffentlich oder nicht öffentlich stattgefunden hat,
k) sonstige wesentliche Inhalte der Sitzung (insbesondere Einwohner-

fragestunden, Ordnungsmaßnahmen).
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(3) Die Tagesordnung und die Niederschrift zu den Sitzungen beschlie-
ßender und beratender Ausschüsse sind allen Ausschussmitgliedern 
und zusätzlich den übrigen Mitgliedern des Verbandsgemeinderates 
zuzuleiten.
(4) Mitglieder des Verbandsgemeinderates, die dem Ausschuss nicht 
angehören, aber einen Antrag gestellt haben, über den in der Aus-
schusssitzung beraten oder beschlossen wird, erhalten fristgerecht eine 
Einladung zu dieser Sitzung sowie die den Antrag betreffenden Sit-
zungsunterlagen.
(5) Der Antrag eines sachkundigen Einwohners in einem beratenden 
Ausschuss ist nur beachtlich, wenn er durch ein Ausschussmitglied, 
das dem Verbandsgemeinderat als ehrenamtliches Mitglied angehört, 
unterstützt wird.
(6) Die Ausschüsse können beschließen, zu einzelnen Punkten ihrer 
Tagesordnung in den Sitzungen Sachverständige und Einwohner zu 
hören. Diese können an nicht öffentlichen Sitzungen nur zu dem Tages-
ordnungspunkt teilnehmen, zu dem sie gehört werden sollen und haben 
den Sitzungsraum zu verlassen, bevor in der entsprechenden Angele-
genheit beraten wird.
(7) Berührt eine Angelegenheit das Arbeitsgebiet mehrerer Ausschüsse, 
so können diese zu gemeinsamen Sitzungen zusammentreten.

IV. ABSCHNITT 
Öffentlichkeitsarbeit 

§ 22 
Unterrichtung der Öffentlichkeit und Presse

Öffentlichkeit und Presse werden vom Verbandsgemeindebürgermeis-
ter über die Tagesordnung der Sitzungen des Verbandsgemeinderates 
und seiner Ausschüsse sowie über den wesentlichen Inhalt der gefass-
ten Beschlüsse unterrichtet.

V. Abschnitt 
Verfahren in außergewöhnlichen Notsituationen 

§ 23 
Durchführung von Videokonferenzen und Abstimmungen 

in außergewöhnlichen Notsituationen

(1) Im Falle einer festgestellten Notsituation i. S. v. § 56a Abs. 1 Satz 
1 KVG LSA entscheidet der Vorsitzende im Einvernehmen mit dem 
Verbandsgemeindebürgermeister, ob die Sitzung in Form einer Vi-
deokonferenz durchgeführt wird und beruft den Verbandsgemeinderat 
unter Mitteilung der Tagesordnung sowie Angabe von Zeit und Zu-
gang zum virtuellen Sitzungsraum ein. § 1 Abs. 2, Abs. 3 Satz 1 und 2  
(1. Alternative), Absätze 4 und 5 sowie §§ 2 bis 5 gelten entsprechend.
(2) Für den Ablauf einer Videokonferenzsitzung gelten die in dieser 
Geschäftsordnung festgelegten Grundsätze, insbesondere die §§ 6, 7, 
10 bis 13, 15, 16, 18 und 19, soweit nachfolgend nichts Abweichen-
des geregelt ist. Bei Störungen der Videokonferenztechnik, die nach  
§ 56a Abs. 2 Satz 2 KVG LSA im Verantwortungsbereich der Gemein-
de liegen, ist die Sitzung von dem Vorsitzenden zu unterbrechen oder 
abzubrechen. Sonstige Störungen der Zuschaltung sind unbeachtlich. 
Sie haben insbesondere keine Auswirkung auf die Wirksamkeit eines 
ohne das betroffene Mitglied gefassten Beschlusses.
(3) Zu Beginn der Sitzung stellt der Vorsitzende die Anwesenheit und 
Beschlussfähigkeit fest, indem er die stimmberechtigten Mitglieder na-
mentlich aufruft. Ist das aufgerufene Mitglied der Videokonferenz zu-
geschaltet, so meldet es sich durch eine kurze akustische Bestätigung 
zurück. Der Protokollführer trägt die teilnehmenden stimmberechtigten 
Mitglieder in eine Anwesenheitsliste ein.
(4) Vor jeder Abstimmung stellt der Vorsitzende die Beschlussfähigkeit 
sowie die Funktionsfähigkeit des Videokonferenzsystems fest. Abstim-
mungen erfolgen grundsätzlich namentlich. Elektronisch kann nur ab-
gestimmt werden, sofern gewährleistet ist, dass das Abstimmungser-
gebnis ohne Zeitverzug so dargestellt wird, dass das Stimmverhalten 
jedes stimmberechtigten Mitgliedes für alle Mitglieder sowie die Öf-
fentlichkeit erkennbar ist.
(5) Die mittels Videokonferenztechnik zugeschalteten Mitglieder müs-
sen die Kamera während der gesamten Sitzung eingeschaltet lassen, 
auch wenn sie ihren Platz verlassen. Der Ton kann ausgeschaltet werden.
(6) Im Rahmen der Bekanntmachung von Ort und Zeit der Videokon-
ferenzsitzung ist darauf hinzuweisen, dass anstelle der Einwohnerfra-

(6) Wird die Ordnung in einer Sitzung gestört und gelingt es dem Vor-
sitzenden nicht, sie wiederherzustellen, so kann er die Sitzung unter-
brechen.

§ 19
Ordnungsmaßnahmen gegenüber Zuhörern

(1) Der Ordnungsgewalt und dem Hausrecht des Vorsitzenden des Ver-
bandsgemeinderates unterliegen alle Personen, die sich während einer 
Sitzung des Verbandsgemeinderates im Sitzungsraum aufhalten.
(2) Wer als Zuhörer durch ungebührliches Verhalten die Sitzung stört 
oder Ordnung und Anstand verletzt, kann auf Anordnung des Vorsit-
zenden aus dem Sitzungsraum verwiesen und notfalls entfernt werden, 
wenn er durch den Vorsitzenden vorher mindestens einmal auf die 
Folgen seines Verhaltens hingewiesen wurde. Entsteht während einer 
Sitzung des Verbandsgemeinderates unter den Zuhörern störende Un-
ruhe, die den Fortgang der Verhandlungen in Frage stellt, so kann der 
Vorsitzende des Verbandsgemeinderates nach vorheriger Ankündigung 
den für die Zuhörer bestimmten Teil des Sitzungsraumes räumen las-
sen, wenn die störende Unruhe auf andere Weise nicht zu beseitigen ist.
(3) Hat der Vorsitzende des Verbandsgemeinderates zu einer Sitzung 
vorsorglich Polizeischutz angefordert, so teilt er das zu Beginn der Sit-
zung dem Verbandsgemeinderat einschließlich der Gründe hierfür mit.

II. ABSCHNITT 
Fraktionen 

§ 20

Fraktionen

(1) Die Fraktionen geben dem Vorsitzenden des Verbandsgemein-
derates von ihrer Bildung, den Namen des Vorsitzenden und dessen 
Stellvertreters sowie der Mitglieder unverzüglich schriftlich Kenntnis; 
entsprechendes gilt für Veränderungen innerhalb der Fraktion und die 
Auflösung der Fraktion. Die Bildung und Auflösung sowie Veränderun-
gen innerhalb der Fraktion werden mit dem Zugang der schriftlichen 
Anzeige an den Vorsitzenden des Verbandsgemeinderates wirksam.
(2) Die Bezeichnung der Fraktionen richtet sich nach der Kurzbezeich-
nung der Parteien und Wählergruppen sowie dem Namen von Einzel-
bewerbern, aufgrund deren Wahlvorschlages die Fraktionsmitglieder 
in den Verbandsgemeinderat gewählt werden. Dabei darf jede Kurzbe-
zeichnung einer Partei oder Wählergruppe im Verbandsgemeinderat nur 
einmal verwendet werden. Der Fraktionswechsel einzelner Verbands-
gemeinderatsmitglieder lässt bestehende Fraktionsbezeichnungen un-
berührt.
(3) Ein Mitglied des Verbandsgemeinderates kann nicht mehreren Frak-
tionen angehören.
(4) Die Fraktionen haben die Einhaltung der datenschutzrechtlichen 
Regelungen sicherzustellen und insbesondere dafür Sorge zu tragen,
a) dass hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten (i. S. d. 
§ 4 des Datenschutz-Grundverordnungs-Ausfüllungsgesetzes Sachsen-
Anhalt) die Vorschriften des Datenschutzrechts beachtet werden, vor 
allem, dass bei Auflösung der Fraktion die aus der Fraktionsarbeit er-
langten personenbezogenen Daten gelöscht werden,
b) dass die notwendige Aufbewahrung und der ordnungsgemäße Um-
gang mit fraktionsbezogenen Unterlagen (z. B. Verwendungsnachwei-
se, Kontenführung etc.) gewährleistet ist.

III. ABSCHNITT

Ausschüsse des Verbandsgemeinderates

§ 21
Verfahren in den Ausschüssen

(1) Soweit durch Gesetz nichts Abweichendes bestimmt ist, finden für 
die Ausschüsse des Verbandsgemeinderates die Bestimmungen dieser 
Geschäftsordnung entsprechend Anwendung.
(2) In jeder Ausschusssitzung sind die Tagesordnungspunkte

a) Mitteilungen,
b) Anfragen,
c) Anregungen

vorzusehen.
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gestunde die Möglichkeit besteht, Fragen schriftlich oder elektronisch 
beim Vorsitzenden einzureichen. Im Rahmen der Videokonferenzsit-
zung verliest der Vorsitzende die bei ihm eingegangenen Anfragen. Für 
das weitere Verfahren findet § 8 Absätze 2 bis 6 entsprechend Anwen-
dung.
(7) Im Falle einer festgestellten Notsituation i. S. v. § 56a Abs. 1 Satz 
1 KVG LSA kann anstelle einer Präsenzsitzung oder einer Videokon-
ferenzsitzung die Beschlussfassung über Verhandlungsgegenstände im 
Wege eines schriftlichen oder elektronischen Verfahrens nach Maßgabe 
von § 56a Abs. 3 KVG LSA durchgeführt werden. Über die Einlei-
tung dieses Verfahrens entscheidet der Vorsitzende im Einvernehmen 
mit dem Verbandsgemeindebürgermeister. Das Einverständnis zu dem 
schriftlichen oder elektronischen Verfahren wird im Zuge der Be-
schlussfassung durch eine gesonderte Abstimmung ermittelt.

VI. ABSCHNITT 
Schlussvorschriften, Inkrafttreten 

§ 24 
Auslegung der Geschäftsordnung

Bei Zweifeln über Auslegung und Anwendung der Geschäftsordnung 
entscheidet der Vorsitzende des Verbandsgemeinderates. Erhebt sich 
gegen seine Entscheidung Widerspruch, so entscheidet der Verbands-
gemeinderat mit der Mehrheit der auf „ja“ oder „nein“ lautenden Stim-
men. Bei Stimmengleichheit ist der Widerspruch zurückgewiesen.

§ 25
Abweichungen von der Geschäftsordnung

Von den Vorschriften dieser Geschäftsordnung kann nur im Einzelfall 
und nur dann abgewichen werden, wenn gesetzliche Bestimmungen 
nicht entgegenstehen und kein Mitglied in der Sitzung des Verbandsge-
meinderates widerspricht.

§ 26
Sprachliche Gleichstellung

Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser Geschäftsordnung 
werden verallgemeinernd verwendet und beziehen sich auf alle Ge-
schlechter.

§ 27
Inkrafttreten

Die Geschäftsordnung tritt mit Beschlussfassung des Verbandsgemein-
derates am 21.10.2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Geschäftsordnung 
vom 08.07.2019 in der Fassung der 1. Änderung der Geschäftsordnung 
vom 12.09.2022 außer Kraft.
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§ 5
Ausschüsse des Verbandsgemeinderates

(1) Der Verbandsgemeinderat bildet zur Erfüllung seiner Aufgaben die 
folgenden ständigen Ausschüsse:

1. als beschließenden Ausschuss
• den Haupt- und Vergabeausschuss

2. als beratende Ausschüsse
• den Schul- und Sozialausschuss
• den Brandschutzausschuss

(2) Der Verbandsgemeinderat kann jederzeit zeitweilige Ausschüsse 
bilden.

§ 6
Beschließende Ausschüsse

(1) Dem beschließenden Ausschuss sitzt der Verbandsgemeindebürger-
meister vor.
(2) Der beschließende Ausschuss soll innerhalb seines Aufgabengebie-
tes die Beschlüsse des Verbandsgemeinderates in den ihm vorbehalte-
nen Angelegenheiten vorberaten.
(3) Der Haupt- und Vergabeausschuss besteht aus 8 Verbandsgemeinde-
räten und dem Verbandsgemeindebürgermeister als Vorsitzenden. Für 
den Verhinderungsfall beauftragt der Verbandsgemeindebürgermeister 
seinen allgemeinen Vertreter mit seiner Vertretung. Ist auch der Beauf-
tragte verhindert, bestimmt der Ausschuss aus dem Kreis seiner stimm-
berechtigten Mitglieder die Person, die den Verbandsgemeindebürger-
meister im Vorsitz vertritt.
(4) Der Haupt- und Vergabeausschuss beschließt über
1. die Ernennung, Einstellung, Versetzung in den Ruhestand und Ent-

lassung (ausgenommen die Entlassung innerhalb oder mit Ablauf 
der Probezeit) der Beamten ab Besoldungsgruppe A 6 sowie die 
Einstellung, Eingruppierung und Entlassung (ausgenommen die 
Entlassung innerhalb oder mit Ablauf der Probezeit) der Arbeitneh-
mer in der Entgeltgruppe 8 TVöD sowie S 10 bis S 14 TVöD je-
weils im Einvernehmen mit dem Verbandsgemeindebürgermeister,

2. die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen 
und Auszahlungen bis zu der in § 4 Nr. 2 genannten Wertgrenze, 
wenn der Vermögenswert im Einzelfall 10.000 Euro übersteigt und 
kein Fall von § 105 Abs. 4 KVG LSA vorliegt,

3. die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Verpflichtungser-
mächtigungen bis zu der in § 4 Abs. 3 genannten Wertgrenze, wenn 
der Vermögenswert im Einzelfall 10.000 Euro übersteigt,

4. die Vergaben von Lieferungen und Leistungen, soweit es sich nicht 
um Geschäfte der laufenden Verwaltung gemäß § 10 Satz 2 handelt 
und der Wert im Einzelfall 50.000 Euro nicht übersteigt.

(5) Auf Antrag eines Viertels der Mitglieder des beschließenden Aus-
schusses ist eine Angelegenheit dem Verbandsgemeinderat zur Be-
schlussfassung zu unterbreiten.

§ 7
Beratende Ausschüsse

(1) Den beratenden Ausschüssen sitzt ein ehrenamtliches Mitglied des 
Verbandsgemeinderates vor.
(2) Die Vorsitze der Ausschüsse, denen ein ehrenamtliches Mitglied des 
Verbandsgemeinderates vorsitzt, werden den Fraktionen im Verbandsge-
meinderat in der Reihenfolge der Höchstzahlen nach d’ Hondt zugeteilt. 
Bei gleichen Höchstzahlen entscheidet das Los, das der Vorsitzende des 
Verbandsgemeinderates zieht. Die Fraktionen benennen die Ausschüsse, 
deren Vorsitze sie beanspruchen, in der Reihenfolge der Höchstzahlen 
und bestimmen den Vorsitzenden aus der Mitte der den Ausschüssen 
angehörenden Verbandsgemeinderäte. Die Fraktion, die den Vorsitzen-
den stellt, benennt auch den Vertreter für den Verhinderungsfall aus der 
Mitte der dem jeweiligen Ausschuss angehörenden Verbandsgemeinde-
räte der Fraktion. Verzichtet eine Fraktion auf den ihr danach zugeteil-
ten Ausschussvorsitz, so wird der Vorsitz durch Abstimmung unter den 
Ausschussmitgliedern aus ihrer Mitte bestimmt. Ebenso wird der Vertre-
ter für den Verhinderungsfall durch Abstimmung aus der Mitte der dem 
Ausschuss angehörenden Verbandsgemeinderäte bestimmt.
(3) Die Ausschüsse bestehen aus jeweils 8 Verbandsgemeinderäten. Der 
Verbandsgemeindebürgermeister kann jederzeit an den Sitzungen teil-
nehmen. Auf Verlangen ist ihm das Wort zu erteilen.

Öffentliche Bekanntmachung

Hauptsatzung der Verbandsgemeinde Vorharz

Aufgrund der §§ 8 und 10 Kommunalverfassungsgesetz des Landes 
Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) in 
der derzeit geltenden Fassung hat der Verbandsgemeinderat der Ver-
bandsgemeinde Vorharz in seiner Sitzung am 21.10.2024 folgende 
Hauptsatzung beschlossen:

I. ABSCHNITT
BENENNUNG UND HOHEITSZEICHEN

§ 1
Name

Die Verbandsgemeinde führt den Namen „Vorharz“.

§ 2
Wappen, Flagge, Dienstsiegel

(1) Das Wappen der Verbandsgemeinde Vorharz zeigt in Blau drei sil-
berne Wellenpfähle, dazwischen zwei goldene Ähren mit je zwei Halm-
blättern. Die Hauptfarben des Wappens sind – abgeleitet vom Haupt-
wappenmotiv (Wellenpfähle) und Schildfarbe – Silber (Weiß)/Blau.
(2) Die Flagge der Verbandsgemeinde zeigt die Farben blau-weiß-blau 
(1:4:1) gestreift (Querform: Streifen waagerecht verlaufend; Längs-
form: Streifen senkrecht verlaufend) und mittig mit dem Wappen der 
Verbandsgemeinde belegt.
(3) Die Verbandsgemeinde führt ein Dienstsiegel, das dem der Haupt-
satzung beigefügten Dienstsiegelabdruck entspricht. Die Umschrift 
lautet: „Verbandsgemeinde Vorharz“

II. Abschnitt
Organe

§ 3
Verbandsgemeinderat

(1) Der Verbandsgemeinderat wählt für die Dauer der Wahlperiode aus 
der Mitte der ehrenamtlichen Mitglieder (Verbandsgemeinderäte) in der 
konstituierenden Sitzung einen Vorsitzenden und zwei Stellvertreter für 
den Verhinderungsfall. Die Stellvertreter führen nach der Reihenfolge 
der Vertretungsbefugnis die Bezeichnung „Erster bzw. „Zweiter stell-
vertretender Vorsitzender des Verbandsgemeinderates“.
(2) Der Vorsitzende und die Stellvertreter können mit der Mehrheit der 
Mitglieder des Verbandsgemeinderates abgewählt werden. Eine Neu-
wahl hat unverzüglich stattzufinden.

§ 4
Festlegung von Wertgrenzen, personalrechtliche Befugnisse

Der Verbandsgemeinderat entscheidet über
1. die Ernennung, Einstellung, Versetzung in den Ruhestand und Ent-

lassung (ausgenommen die Entlassung innerhalb oder mit Ende der 
Probezeit) der Beamten ab Besoldungsgruppe A 9 sowie die Ein-
stellung, Eingruppierung und Entlassung (ausgenommen die Ent-
lassung innerhalb oder mit Ablauf der Probezeit) der Arbeitnehmer 
ab Entgeltgruppe 9a TVöD und ab S 15 TVöD jeweils im Einver-
nehmen mit dem Verbandsgemeindebürgermeister,

2. die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen 
und Auszahlungen, wenn der Vermögenswert im Einzelfall 50.000 
Euro übersteigt und kein Fall von § 105 Abs. 4 KVG LSA vorliegt,

3. die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Verpflichtungser-
mächtigungen, wenn der Vermögenswert im Einzelfall 50.000 Euro 
übersteigt,

4. Rechtsgeschäfte i. S. v. § 45 Abs. 2 Nrn. 7 und 10 KVG LSA, wenn 
der Vermögenswert im Einzelfall 10.000 Euro übersteigt,

5. Rechtsgeschäfte i. S. v. § 45 Abs. 2 Nr. 13 KVG LSA, es sei denn, 
es handelt sich um Rechtsgeschäfte aufgrund einer förmlichen Aus-
schreibung oder um Geschäfte der laufenden Verwaltung, deren 
Vermögenswert den in § 10 Satz 2 festgelegten Betrag übersteigt,

6. Rechtsgeschäfte i. S. v. § 45 Abs. 2 Nr. 16 KVG LSA, wenn der 
Vermögenswert im Einzelfall 10.000 Euro übersteigt,

7. die Annahme und Vermittlung von Spenden, Schenkungen und 
ähnlichen Zuwendungen für einzelne Aufgaben der Verbandsge-
meinde, wenn der Vermögenswert 500 Euro übersteigt.
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(2) Die Bestellung der Gleichstellungsbeauftragten ist widerruflich. 
Über die Abberufung entscheidet der Verbandsgemeinderat im Einver-
nehmen mit dem Verbandsgemeindebürger-meister. Einer Abberufung 
bedarf es nicht bei Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses.
(3) Die Gleichstellungsbeauftragte ist in Ausübung ihrer Tätigkeit nicht 
weisungsgebunden. An den Sitzungen des Verbandsgemeinderates und 
seiner Ausschüsse kann sie teilnehmen, soweit ihr Aufgabenbereich 
betroffen ist. In Angelegenheiten ihres Aufgabenbereiches ist ihr auf 
Wunsch das Wort zu erteilen. Die Gleichstellungsbeauftragte ist unmit-
telbar dem Verbandsgemeindebürgermeister unterstellt.
(4) Sofern erforderlich, werden im Rahmen der geltenden Rechtsvor-
schriften nähere Regelungen zu den Aufgaben und Kompetenzen der 
Gleichstellungsbeauftragten in einer besonderen Dienstanweisung 
des Verbandsgemeindebürgermeisters im Einvernehmen mit dem Ver-
bandsgemeinderat festgelegt.

III. Abschnitt
Unterrichtung und Beteiligung der Einwohner

§ 12
Einwohnerversammlung

(1) Über allgemein bedeutsame Angelegenheiten der Verbandsgemein-
de können die Einwohner auch durch Einwohnerversammlungen un-
terrichtet werden. Der Verbandsgemeindebürgermeister beruft die Ein-
wohnerversammlungen ein. Er setzt die Gesprächsgegenstände sowie 
Ort und Zeit der Veranstaltung fest. Die Einladung ist gemäß § 15 Abs. 
5 bekanntzumachen und soll 14 Tage vor Beginn der Veranstaltung er-
folgen. Die Einladungsfrist kann bei besonderer Dringlichkeit auf drei 
Tage verkürzt werden.
(2) Die Einwohnerversammlungen können auf Teile des Verbandsge-
meindegebietes beschränkt werden.
(3) Der Verbandsgemeindebürgermeister unterrichtet den Verbandsge-
meinderat in seiner nächsten Sitzung über den Ablauf der Einwohner-
versammlung und die wesentlichen Ergebnisse.

§ 13
Bürgerbefragung

Eine Bürgerbefragung nach § 28 Abs. 3 KVG LSA erfolgt ausschließ-
lich in wichtigen Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der 
Verbandsgemeinde, mit Ausnahme der in § 26 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 bis 
8 KVG LSA genannten Angelegenheiten. Sie kann nur auf Grundlage 
eines Verbandsgemeinderatsbeschlusses durchgeführt werden, in dem 
die mit „ja“ oder „nein“ zu beantwortende Frage formuliert ist und ins-
besondere festgelegt wird, ob die Befragung elektronisch über das In-
ternet oder im schriftlichen Verfahren erfolgt, in welchem Zeitraum die 
Befragung durchgeführt wird und in welcher Form das Abstimmungs-
ergebnis bekanntzugeben ist. In dem Beschluss sind auch die voraus-
sichtlichen Kosten der Befragung darzustellen.

IV. Abschnitt
Ehrenbürger

§ 14
Ehrenbürgerrecht, Ehrenbezeichnung

Die Verleihung oder Aberkennung des Ehrenbürgerrechtes oder der Eh-
renbezeichnung der Verbandsgemeinde bedarf einer Mehrheit von zwei 
Dritteln der stimmberechtigten Mitglieder des Verbandsgemeinderates.

V. Abschnitt
Öffentliche Bekanntmachungen

§ 15
Öffentliche Bekanntmachungen

(1) Soweit nicht Rechtsvorschriften besondere Regelungen treffen, er-
folgen die gesetzlich erforderlichen Bekanntmachungen im Internet un-
ter der Internetadresse https://www.vorharz.net/de/bekanntmachungen/ 
und der Angabe des Bereitstellungstages. Die Bekanntmachung ist mit 
ihrer Bereitstellung im Internet bewirkt.
(2) Auf Ersatzbekanntmachungen gem. § 9 Abs. 2 KVG LSA wird un-
ter Angabe des Gegenstandes, des Ortes und der Dauer der Auslegung 
sowie der Öffnungszeiten und des Standortes des Verwaltungsgebäudes 
an den Bekanntmachungstafeln gemäß Absatz 7 spätestens am Tage vor 
dem Beginn der Auslegung hingewiesen. Die Auslegungsfrist beträgt 

(4) Zusätzlich und widerruflich können durch den Verbandsgemeinde-
rat jeweils 5 sachkundige Einwohner mit beratender Stimme berufen 
werden.
Die Amtszeit der sachkundigen Einwohner endet, sofern ihre Berufung 
zuvor nicht widerrufen wird, mit dem Zusammentritt des neu gewählten 
Verbandsgemeinderates.
(5) Für die zeitweiligen Ausschüsse gelten die Absätze 1-4 entspre-
chend.

§ 8
Auskunftsrecht

(1) Jedes ehrenamtliche Mitglied des Verbandsgemeinderates hat das 
Recht, schriftlich, elektronisch oder in der Sitzung des Verbandsge-
meinderates und seiner Ausschüsse, denen es angehört, mündlich 
Anfragen zu allen Angelegenheiten der Verbandsgemeinde und ihrer 
Verwaltung an den Verbandsgemeindebürgermeister zu richten; die 
Auskunft ist vom Verbandsgemeindebürgermeister zu erteilen.
(2) Kann die Anfrage während der Sitzung nicht unverzüglich münd-
lich beantwortet werden, hat der Verbandsgemeindebürgermeister die 
Auskunft binnen einer Frist von in der Regel einem Monat schriftlich 
zu erteilen.

§ 9
Geschäftsordnung

Das Verfahren im Verbandsgemeinderat und in den Ausschüssen wird 
durch eine vom Verbandsgemeinderat zu beschließende Geschäftsord-
nung geregelt.

§ 10
Verbandsgemeindebürgermeister

Der Verbandsgemeindebürgermeister erledigt die ihm gesetzlich über-
tragenen Aufgaben und die vom Verbandsgemeinderat durch Beschluss 
übertragenen Aufgaben in eigener Verantwortung. Zu den Geschäften 
der laufenden Verwaltung nach § 66 Abs. 1 Satz 3 KVG LSA gehö-
ren die regelmäßig wiederkehrenden Geschäfte, die nach feststehenden 
Grundsätzen entschieden werden und keine wesentliche Bedeutung 
haben oder die im Einzelfall einen Vermögenswert von 10.000 Euro 
(Brutto) nicht übersteigen. Dem Verbandsgemeindebürgermeister wer-
den ihm folgende Angelegenheiten zur selbständigen Erledigung über-
tragen:

1. die Entscheidung über Widersprüche in Angelegenheiten des eige-
nen Wirkungskreises gemäß § 68 i. V. m. § 73 Verwaltungsgerichts-
ordnung; das gilt nicht für Rechtsstreitigkeiten mit den Aufsichts-
behörden,

2. die Einstellung, Eingruppierung und Entlassung der Arbeitnehmer 
in den Entgeltgruppen 1 bis 7 TVöD sowie S 2 bis S 9 TVöD,

3. die Entscheidung über die in § 4 Ziff. 3, 4, 6 und 7 sowie in § 6 
Abs. 3 Satz 4 genannten Rechtsgeschäfte, sofern die dort festgeleg-
ten Wertgrenzen unterschritten werden und über die in § 4 Ziff. 5 
genannten Rechtsgeschäfte im Rahmen der in Satz 2 festgelegten 
Wertgrenze,

4. die Erteilung der Genehmigung für die Verwendung des Verbands-
gemeindewappens durch Dritte.

5. die Vergaben von Lieferungen und Leistungen, freiberuflichen 
und baulichen Leistungen, wenn es sich um ein Rechtsgeschäft 
aufgrund eines förmlichen Verfahrens handelt; im Rahmen des 
Haushaltes; der Verbandsgemeindebürgermeister informiert den 
Verbandsgemeinderat über alle Vergaben, die den durch Satz 2 
festgelegten Vermögenswert übersteigen.

§ 11
Gleichstellungsbeauftragte

(1) Zur Verwirklichung des Grundrechtes der Gleichberechtigung von 
Frauen und Männern bestellt der Verbandsgemeinderat im Einverneh-
men mit dem Verbandsgemeindebürger-meister eine in der Verwaltung 
hauptberuflich Tätige und betraut sie mit der Gleichstellungs-arbeit. 
Von ihren sonstigen Arbeitsaufgaben ist die Gleichstellungsbeauftrag-
te entsprechend zu entlasten. Die Gleichstellungsbeauftragte nimmt 
zugleich Aufgaben der Gleichstellungs-beauftragten der Mitgliedsge-
meinden der Verbandsgemeinde wahr.
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Öffentliche Bekanntmachung

Geschäftsordnung für den Gemeinderat der Gemeinde 
Harsleben und seine Ausschüsse

Der Gemeinderat der Gemeinde Harsleben hat gemäß § 59 Kommu-
nal-verfassungsgesetz Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 
(GVBl. LSA S. 288) in der derzeit geltenden Fassung in seiner Sitzung 
am 14.10.2024 folgende Geschäftsordnung für den Gemeinderat und 
seine Ausschüsse beschlossen:

I. ABSCHNITT 
Sitzungen des Gemeinderates 

§ 1 
Einberufung, Einladung, Teilnahme

(1) Der Vorsitzende des Gemeinderates beruft den Gemeinderat im Ein-
vernehmen mit dem Verbandsgemeindebürgermeister schriftlich oder 
elektronisch unter Mitteilung der Tagesordnung und Angabe von Ort 
und Zeit der Sitzung ein. Bei Durchführung einer Videokonferenzsit-
zung nach § 23 wird der Zugang zur Ton- und Bildübertragung mit der 
Einberufung als Link (per E-Mail) zur Verfügung gestellt
Mitglieder des Gemeinderates, die an der digitalen Ratsarbeit gemäß § 
3 Abs. 2 a teilnehmen, erhalten ihre Sitzungsunterlagen regelmäßig in 
digitaler Form. Sie werden per E-Mail an die für sie hinterlegte Adresse 
spätestens bis zum Tag vor dem Beginn der Mindest-Ladungsfrist nach 
Abs. 4 informiert, dass die Einladung sowie die dazugehörigen Unterla-
gen im Ratsinformationssystem bereitgestellt wurden. Damit gelten die 
Einladung und die Unterlagen als zugegangen.
(2) Der Einladung sind die für die Verhandlung erforderlichen Unter-
lagen grundsätzlich beizufügen. Für jeden Tagesordnungspunkt soll 
ein Bericht und ggf. ein Beschlussvorschlag (Vorlage) des Verbands-
gemeindebürgermeisters beigefügt werden, aus dem - soweit möglich - 
auch die Beschlüsse der beteiligten Ausschüsse ersichtlich sind. Liegen 
besondere Gründe vor, kann der Bericht ausnahmsweise nachgereicht 
werden.
(3) Der Gemeinderat ist einzuberufen, so oft es die Geschäftslage er-
fordert. Der Gemeinderat ist unverzüglich einzuberufen, wenn es ein 
Viertel seiner Mitglieder unter Angabe des Verhandlungsgegenstandes 
verlangt oder sofern die letzte Sitzung länger als drei Monate zurück-
liegt und ein Mitglied des Gemeinderates die Einberufung unter Anga-
be des Beratungsgegenstandes beantragt. Der Antrag auf unverzügliche 
Einberufung des Gemeinderates nach Satz 2 ist schriftlich beim Vorsit-
zenden einzureichen.
(4) Die Einladung hat so rechtzeitig wie möglich zu erfolgen, min-
destens jedoch unter Einhaltung einer Frist von einer Woche vor der 
Sitzung. Dies gilt nicht, wenn eine Sitzung des Gemeinderates vor Er-
schöpfung der Tagesordnung vertagt werden muss (§ 2 Abs. 2). In die-
sem Fall kann die Sitzung zur Erledigung der restlichen Tagesordnung 
an einem der nächsten Tage fortgesetzt werden. Eine erneute schrift-
liche Ladung sowie die Einhaltung einer Frist sind nicht erforderlich. 
Die in der Sitzung nicht anwesenden Gemeinderäte sind von dem neuen 
Termin unverzüglich zu unterrichten.
(5) In dringenden Angelegenheiten, die keinen Aufschub dulden (Not-
fall), kann der Gemeinderat vom Vorsitzenden ohne Frist, formlos und 
nur unter Angabe der Verhandlungsgegenstände einberufen werden. 
Ein Notfall ist gegeben, wenn die Beratung und Entscheidung über die 
Angelegenheit nicht bis zur nächsten Sitzung aufgeschoben werden 
kann, ohne dass nicht zu beseitigende Nachteile eintreten.
(6) Wer nicht oder nicht rechtzeitig an einer Sitzung teilnehmen kann 
oder die Sitzung vorzeitig verlassen muss, zeigt dies dem Vorsitzenden 
des Gemeinderates vor der Sitzung an.

§ 2
Sitzungszeiten, Dauer und Vertagung

(1) Die Sitzungen sollen nicht nach 19:00 Uhr beginnen und spätestens 
nach 3 Stunden beendet werden. Der Gemeinderat und seine Ausschüs-
se tagen in der Regel montags. Ausnahmen sind mit dem jeweiligen 
Vorsitzenden abzustimmen.
(2) Nach 22:00 Uhr werden keine weiteren Tagesordnungspunkte auf-
gerufen. Der in der Beratung befindliche Tagesordnungspunkt wird ab-
schließend behandelt. Danach ist die Sitzung zu schließen. Sofern die 

zwei Wochen, soweit nichts Anderes vorgeschrieben ist. Die Ersatz-
bekanntmachung ist mit Ablauf des Tages bewirkt, an dem der Ausle-
gungszeitraum endet. Gleiches gilt, wenn eine öffentliche Auslegung 
nach einer anderen Rechtsvorschrift erfolgt, die keine besonderen Be-
stimmungen enthält.
(3) Auf die bekannt gemachten Satzungen und Verordnungen wird un-
verzüglich im Amtsblatt der Verbandsgemeinde Vorharz nachrichtlich 
unter Angabe der Internetadresse, unter der die Satzung oder Verord-
nung bereitgestellt wurde, hingewiesen. Die Satzungen und Verord-
nungen können im Rathaus Wegeleben, Markt 7, 38828 Wegeleben 
während der Öffnungszeiten eingesehen und kostenpflichtig kopiert 
werden.
(4) Die ortsübliche Bekanntmachung von Bauleitplänen gem. § 3 
BauGB erfolgt, soweit hier bzw. bundes- und landesrechtlich nichts 
anderes bestimmt ist, im Amtsblatt der Verbandsgemeinde Vorharz. 
Zusätzlich erfolgt die jeweilige Bekanntmachung im Internet auf der 
Homepage der Verbandgemeinde Vorharz unter „Amtliche Bekanntma-
chungen“ (https://www.vorharz.net/de/bekanntmachungen/).
(5) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen des Verbandsgemeinde-
rates und seiner Ausschüsse sowie der Zeitpunkt und die Abstimmungs-
gegenstände der Beschlussfassung erfolgt im Internet unter folgender 
Adresse https://www.vorharz.net/de/bekanntmachungen/. Die Bekannt-
machung ist mit ihrer Bereitstellung unter der Internetadresse bewirkt.
(6) Alle übrigen Bekanntmachungen sind im Internet unter https://
www.vorharz.net/de/bekanntmachungen/ bekanntzumachen.
(7) Als Standorte der Bekanntmachungstafeln werden festgelegt:

• Ditfurt, Bahnstraße 5
• Selke-Aue, OT Hausneindorf, An der Haltestelle der Harzsparkasse 

„Am Junkerhof“
• Selke-Aue, OT Heteborn, Ernst-Thälmann-Straße, Bushaltestelle
• Selke-Aue, Wedderstedt, Quedlinburger Straße 10
• Groß Quenstedt, Parkplatz Kreuzgasse
• Harsleben, Lange Straße 15
• Hedersleben, Magdeburger Straße 3
• Schwanebeck, Marktstraße 1
• Schwanebeck, OT Nienhagen, Ernst-Thälmann-Straße 28
• Wegeleben, Markt 7
• Wegeleben, OT Adersleben, Dorfstraße, Bushaltestelle
• Wegeleben, OT Rodersdorf, Am Park
• Wegeleben, OT Deesdorf, Straße der Freundschaft 67

VI. Abschnitt
Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 16
Sprachliche Gleichstellung

Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser Satzung werden ver-
allgemeinernd verwendet und beziehen sich auf alle Geschlechter.

§ 17
Inkrafttreten

(1) Diese Hauptsatzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekannt-
machung in Kraft.
(2) Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Hauptsatzung der Verbandsge-
meinde vom 08.07.2019 in der Fassung der 1. Änderungssatzung vom 
06.08.2024 außer Kraft.



Verbandsgemeinde Vorharz 12 | Nr. 11/2024

(2) An den öffentlichen Sitzungen können Vertreter der Presse, des 
Rundfunks und ähnlicher Medien teilnehmen. Ihnen sind besondere 
Sitze zuzuweisen. Absatz 1 Sätze 2 und 3 finden entsprechende An-
wendung.
(3) Ton- und Bildübertragungen sowie Ton- und Bildaufzeichnungen 
öffentlicher Sitzungen durch Presse, Rundfunk und ähnliche Medien 
sind zulässig, wenn sie den Sitzungsablauf nicht beeinträchtigen. Sie 
sind dem Vorsitzenden vorher anzuzeigen. Dieser ist berechtigt, Auf-
lagen, die der Aufrechterhaltung der Ordnung in der Sitzung dienen, 
zu erteilen.
Mitglieder des Gemeinderates, Verbandsgemeindebürgermeister, Be-
schäftigte der Verwaltung und Sachverständige können verlangen, dass 
einzelne eigene Redebeiträge bzw. Ausführungen nicht aufgezeichnet 
und übertragen werden.
(4) Unter den in Absatz 3 genannten Maßgaben sind auch durch den Ge-
meinderat und die Ausschüsse veranlasste Ton- und Bildübertragungen 
sowie Ton- und Bildaufzeichnungen öffentlicher Sitzungen zulässig.
(5) Dem Vorsitzenden des Gemeinderates steht darüber hinaus im Rah-
men seiner Ordnungsfunktion das Recht zu, Bild- und Tonaufzeichnun-
gen sowie Bild- und Tonübertragungen zu untersagen.

§ 6
Ausschluss der Öffentlichkeit

(1) Durch Beschluss des Gemeinderates ist im Rahmen des § 52 Abs. 
2 KVG LSA über den Ausschluss der Öffentlichkeit von einzelnen Ta-
gesordnungspunkten zu entscheiden. Soweit das öffentliche Wohl oder 
berechtigte Interessen Einzelner dies erfordern, werden insbesondere in 
nicht öffentlicher Sitzung behandelt:
a) Personalangelegenheiten,
b) Angelegenheiten des übertragenen Wirkungskreises, deren nicht 

öffentliche Behandlung im Einzelfall von der Fachaufsichtsbehör-
de verfügt ist,

c) persönliche Angelegenheiten der Mitglieder des Gemeinderates,
d) Grundstücksangelegenheiten sowie die Ausübung des Vorkaufs-

rechtes,
e) Vergabeentscheidungen,
f) sonstige Angelegenheiten, deren Geheimhaltung durch Gesetz vor-

geschrieben ist.
(2) In nicht öffentlicher Sitzung gefasste Beschlüsse sind nach Wie-
derherstellung der Öffentlichkeit oder - wenn dies ungeeignet ist - in 
der nächsten öffentlichen Sitzung bekannt zu geben, sofern nicht das 
öffentliche Wohl oder berechtigte Interessen Einzelner entgegenstehen.

§ 7
Sitzungsleitung und -verlauf

(1) Der Vorsitzende hat die Sitzung unparteiisch zu leiten, sorgt für die 
Aufrechterhaltung der Ordnung und übt das Hausrecht während der Sit-
zungen des Gemeinderates aus. Er ruft die Verhandlungsgegenstände 
auf und stellt sie zur Beratung und Beschlussfassung. Will er zu einem 
Verhandlungsgegenstand als Mitglied des Gemeinderates sprechen, so 
gibt er den Vorsitz für die Dauer der Beratung und Beschlussfassung 
dieses Gegenstandes an seinen Stellvertreter ab.
(2) Sind der Vorsitzende und seine Stellvertreter verhindert, so wählt 
der Gemeinderat unter Vorsitz des an Jahren ältesten anwesenden und 
hierzu bereiten Mitgliedes für die Dauer der Verhinderung, längstens 
für die Dauer der Sitzung, einen Vorsitzenden aus seiner Mitte.
(3) Die Sitzungen des Gemeinderates sind grundsätzlich in folgender 
Reihenfolge durchzuführen:
Öffentlicher Teil:
a) Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einbe-

rufung, der fehlenden Mitglieder des Gemeinderates und der Be-
schlussfähigkeit,

b) Entscheidung über Änderungsanträge zur Tagesordnung und Fest-
stellung der Tagesordnung,

c) Einwohnerfragestunde,
d) Abstimmung über die Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom …,
e) Bekanntgabe der in der letzten Sitzung nichtöffentlich gefassten 

Beschlüsse,
f) Berichte des Bürgermeisters und Verbandsgemeindebürgermeisters 

über die Ausführung gefasster Beschlüsse, ggf. über wichtige Ge-
meindeangelegenheiten und Eilentscheidungen

Sitzung nicht gemäß § 1 Abs. 4 Sätze 3 bis 5 an einem der nächsten 
Tage fortgesetzt wird, sind die restlichen Punkte in der nächstfolgenden 
Sitzung an vorderster Stelle zu behandeln.

§ 3 
Umgang mit Dokumenten und elektronischen Medien

(1) Der Verschwiegenheitspflicht nach § 32 Abs. 2 KVG LSA unter-
fallende schriftliche und elektronische Dokumente, insbesondere Sit-
zungsunterlagen, sind so aufzubewahren, dass sie dem unbefugten Zu-
griff Dritter entzogen sind. Im Umgang mit solchen Dokumenten sind 
die Geheimhaltungsinteressen und der Datenschutz zu beachten. Wer-
den diese Dokumente für die Tätigkeit als Mitglied des Gemeinderates 
nicht mehr benötigt, sind sie zurückzugeben oder datenschutzkonform 
zu vernichten bzw. zu löschen.
(2) Die Mitglieder des Gemeinderates, die über die technischen Vor-
aussetzungen zum Versenden und Empfangen elektronischer Post ver-
fügen, können dem Verbandsgemeindebürgermeister schriftlich eine 
elektronische Adresse mitteilen, an die Einladungen im Sinne des § 53 
KVG LSA und von den Anträgen und Anfragen im Sinne des § 43 Abs. 
3 KVG LSA versandt werden.
(2a) Die Gemeinde betreibt als Grundlage für die digitale Ratsarbeit 
ein internetbasiertes elektronisches Ratsinformationssystem. An der 
digitalen Ratsarbeit kann jedes Mitglied des Gemeinderates durch ver-
bindliche schriftliche Erklärung gegenüber dem Bürgermeister teilneh-
men. Diese Erklärung gilt für die gesamte laufende Wahlperiode des 
Gemeinderates. Das Nähere regelt die Richtlinie über die digitale Rats-
arbeit in der Anlage der Geschäftsordnung.
(3) Die Nutzung elektronischer Medien während der Sitzung darf nur 
erfolgen, soweit durch sie eine aktive Sitzungsteilnahme nicht gefähr-
det und der Sitzungsverlauf nicht gestört wird. Für die Fertigung von 
Ton- und Bildaufnahmen durch Mitglieder des Gemeinderates gilt § 5 
Abs. 3 entsprechend.

§ 4
Tagesordnung

(1) Der Vorsitzende des Gemeinderates stellt die Tagesordnung im Ein-
vernehmen mit dem Verbandsgemeindebürgermeister auf. Die Tages-
ordnung gliedert sich in einen öffentlichen und bei Bedarf in einen nicht 
öffentlichen Teil.
(2) Anträge zur Tagesordnung können Gemeinderatsmitglieder und 
Fraktionen bis spätestens 14 Tage vor der Sitzung stellen. Die Anträge 
sind dem Vorsitzenden schriftlich oder unter der Voraussetzung des § 3 
Abs. 2 elektronisch zuzuleiten. Auf Antrag eines Viertels der Mitglieder 
des Gemeinderates oder einer Fraktion ist ein Verhandlungsgegenstand 
auf die Tagesordnung spätestens der übernächsten Sitzung zu setzen. 
Dies gilt nicht, wenn der Gemeinderat den gleichen Verhandlungsge-
genstand innerhalb der letzten sechs Monate bereits verhandelt hat.
(3) Nach erfolgter Einladung ist die Erweiterung der Tagesordnung 
um Angelegenheiten, die in öffentlicher Sitzung zu behandeln wären, 
nicht zulässig. Die Erweiterung der Tagesordnung um eine dringende 
Angelegenheit, die in nicht öffentlicher Sitzung zu behandeln wäre, 
ist nur zu Beginn einer nicht öffentlichen Sitzung zulässig, wenn alle 
Mitglieder des Gemeinderates anwesend sind und kein Mitglied wi-
derspricht.
(4) Der Gemeinderat beschließt zu Beginn der jeweiligen Sitzung über 
die Feststellung der Tagesordnung und über die öffentliche oder nicht 
öffentliche Behandlung der Tagesordnungspunkte. Auf Antrag kann 
über die Absetzung von Angelegenheiten von der Tagesordnung oder 
die Änderung der Reihenfolge der Tagesordnungspunkte mit der Mehr-
heit der auf „ja“ oder „nein“ lautenden Stimmen entschieden werden. 
Betrifft ein Antrag eine Angelegenheit, die nicht in den Aufgabenbe-
reich der Gemeinde fällt, ist der Antrag ohne Sachdebatte durch Be-
schluss des Gemeinderates von der Tagesordnung abzusetzen.

§ 5
Öffentlichkeit der Sitzungen

(1) Jedermann hat das Recht, an öffentlichen Sitzungen des Gemeinde-
rates und seiner Ausschüsse teilzunehmen. Sind die für Zuhörer vorge-
sehenen Plätze besetzt, können weitere Interessenten zurückgewiesen 
werden. Zuhörer sind nicht berechtigt, in Sitzungen das Wort zu ergrei-
fen oder sich selbst an den Verhandlungen zu beteiligen.



11/2024 | 13 Verbandsgemeinde Vorharz

(3) Ein Mitglied des Gemeinderates darf in der Sitzung nur dann spre-
chen, wenn ihm der Vorsitzende das Wort erteilt. Das Wort kann wie-
derholt erteilt werden. Der Vorsitzende erteilt das Wort möglichst in 
der Reihenfolge der Wortmeldungen. Melden sich mehrere Mitglieder 
gleichzeitig zu Wort, so entscheidet der Vorsitzende über die Reihen-
folge.
(4) Die Redner sprechen grundsätzlich von ihrem Platz aus. Die Anrede 
ist an den Gemeinderat, nicht an die Zuhörer zu richten. Die Redner 
haben sich an den zur Beratung stehenden Antrag zu halten und nicht 
vom Thema abzuweichen. Die Redezeit eines Mitgliedes oder der Mit-
glieder des Gemeinderates insgesamt kann vom Gemeinderat durch 
Beschluss festgelegt werden.
(5) Während der Beratung sind nur zulässig:

a) Änderungs- und Zusatzanträge (Sachanträge) gemäß § 11
b) Anträge zur Geschäftsordnung gemäß § 12.

(6) Der Gleichstellungsbeauftragten ist auf Verlangen, und soweit Auf-
gaben ihres Geschäftsbereiches betroffen sind, in der Reihenfolge der 
Wortmeldungen das Wort zu erteilen.
(7) Den Vertretungsberechtigten von Einwohneranträgen und Bürger-
begehren ist zu Beginn der Beratung des Einwohnerantrages bzw. des 
Bürgerbegehrens Gelegenheit zu geben, ihr Anliegen zu erläutern. Ihr 
Wortbeitrag soll sich auf 10 Minuten beschränken. In einer anschlie-
ßenden Beratung kann ihnen vom Vorsitzenden das Wort erteilt werden.
(8) Der Vorsitzende des Gemeinderates und der Antragsteller haben das 
Recht zur Schlussäußerung. Die Beratung des Tagesordnungspunktes 
wird vom Vorsitzenden des Gemeinderates geschlossen.

§ 11
Sachanträge

(1) Änderungs- und Zusatzanträge können bis zur Abstimmung ge-
stellt werden. Mündlich gestellte Anträge sind dem Vorsitzenden auch 
schriftlich vorzulegen. Hält der Vorsitzende einen Antrag für unzuläs-
sig, so hat er vorab über die Zulässigkeit abstimmen zu lassen. Außer-
halb der Sitzung können Anträge beim Vorsitzenden des Gemeinderates 
oder beim Verbandsgemeindebürgermeister schriftlich, unter der Vor-
aussetzung des § 3 Abs. 2 elektronisch oder zur Niederschrift einge-
reicht werden.
(2) Anträge können, solange darüber noch nicht abgestimmt wurde, von 
dem Antragsteller zurückgezogen werden. Ein zurückgezogener Antrag 
kann von einem anderen Mitglied des Gemeinderates aufgenommen 
werden mit der Wirkung, dass über den aufgenommenen anstelle des 
zurückgezogenen Antrages abgestimmt wird.

§ 12
Geschäftsordnungsanträge

(1) Folgende Anträge zur Geschäftsordnung können jederzeit gestellt 
werden:

a) Schluss der Rednerliste
b) Verweisung an einen Ausschuss oder den Bürgermeister,
c) Absetzung einer Angelegenheit von der Tagesordnung oder Verta-

gung,
d) Festsetzung sowie Verlängerung und Verkürzung der Redezeit,
e) Unterbrechung, Vertagung oder Beendigung der Sitzung,
f) Ausschluss oder Wiederherstellung der Öffentlichkeit,
g) Zurückziehung von Anträgen,
h) Anhörung von Personen, insbesondere Sachverständigen,
i) Feststellung des Mitwirkungsverbotes eines Gemeinderatsmitglie-

des,
j) Feststellung der Beschlussunfähigkeit des Gemeinderates im Ver-

lauf der Sitzung,
k) Antrag auf namentliche Abstimmung.

(2) Über die Anträge zur Geschäftsordnung nach Absatz 1 entscheidet 
der Gemeinderat vor der Beschlussfassung zum Verhandlungsgegen-
stand.
(3) Meldet sich ein Mitglied des Gemeinderates „zur Geschäftsord-
nung“ durch Erheben beider Hände, so muss ihm das Wort außerhalb 
der Reihenfolge erteilt werden. Es darf dadurch kein Sprecher unterbro-
chen werden. Bemerkungen zur Geschäftsordnung dürfen nicht länger 
als 3 Minuten dauern. Sie dürfen sich mit der Sache selbst nicht befas-
sen, sondern nur den Geschäftsordnungsantrag begründen.

g) Behandlung der Tagesordnungspunkte der öffentlichen Sitzung,
h) Anfragen und Anregungen der Mitglieder des Gemeinderates
Nichtöffentlicher Teil:
i) Abstimmung über die Niederschrift der nichtöffentlichen Sitzung 

von …,
j) Behandlung der Tagesordnungspunkte der nichtöffentlichen Sit-

zung,
k) Anfragen und Anregungen der Mitglieder des Gemeinderates
Öffentlicher Teil:
l) Schließen der Sitzung

(4) Die einzelnen Punkte der Tagesordnung kommen in der durch die 
Einladung festgelegten Reihenfolge zur Beratung und Abstimmung. 
§ 4 Abs. 4 Satz 2 bleibt unberührt.

§ 8
Einwohnerfragestunde

(1) Der Gemeinderat sowie seine beschließenden Ausschüsse führen 
im Rahmen ordentlicher öffentlicher Sitzungen eine Einwohnerfrage-
stunde durch. Beratende Ausschüsse können im Rahmen ordentlicher 
öffentlicher Sitzungen eine Einwohnerfragestunde durchführen.
(2) Der Vorsitzende des Gemeinderates bzw. die Ausschussvorsitzenden 
legen in der Einladung zur Sitzung den Beginn der Fragestunde fest.
(3) Der Vorsitzende des Gemeinderates bzw. die Ausschussvorsitzen-
den stellen den Beginn und das Ende der Fragestunde fest. Findet sich 
zu Beginn der Fragestunde kein Einwohner ein, kann sie geschlossen 
werden. Die Fragestunde soll auf höchstens 30 Minuten begrenzt sein.
(4) Jeder Einwohner ist berechtigt, grundsätzlich eine Frage und zwei 
Zusatzfragen, die sich auf den Gegenstand der ersten Frage beziehen, 
zu stellen. Zugelassen werden nur Fragen von allgemeinem Interesse, 
die in die Zuständigkeit der Gemeinde fallen. Bestehen Zweifel, dass 
der Fragesteller Einwohner der Gemeinde ist, so hat sich dieser gegen-
über einem Beauftragten der Gemeinde auszuweisen. Sofern Fragen 
schriftlich beantwortet werden sollen, haben die Fragensteller eine Ein-
willigungserklärung gemäß Art. 6 Abs. 1 a) EU-Datenschutz-Grundver-
ordnung auszufüllen und zu unterzeichnen. Nach Beantwortung wer-
den die Daten gelöscht bzw. anonymisiert. In die Niederschrift werden 
nur anonymisierte Daten übernommen.
(5) Angelegenheiten der Tagesordnung können nicht Gegenstand der 
Einwohnerfragestunde sein.
(6) Die Beantwortung der Fragen erfolgt in der Regel mündlich durch 
den Bürgermeister oder dem Vorsitzenden des Ausschusses. Eine Aus-
sprache findet nicht statt. Ist die Beantwortung einer Frage in der Sit-
zung nicht möglich, erhält der Einwohner eine schriftliche Antwort, die 
innerhalb eines Monats zu erteilen ist.

§ 9
Anregungen und Beschwerden der Einwohner

Die Einwohner der Gemeinde haben das Recht, sich mit Anregungen 
und Beschwerden an den Gemeinderat zu wenden. Antragsteller sollen 
über die Stellungnahme des Gemeinderates möglichst innerhalb von 
sechs Wochen unterrichtet werden. Kann die Frist nicht eingehalten 
werden, ist eine Zwischennachricht durch den Bürgermeister zu erteilen.

§ 10
Beratung der Verhandlungsgegenstände

(1) Der Vorsitzende eröffnet die Beratung zu dem jeweiligen Tagesord-
nungspunkt. Er erläutert und begründet einleitend den Verhandlungs-
gegenstand. Ergänzend kann sich der Vortrag eines Sachverständigen 
anschließen, der bei nicht öffentlichen Sitzungen den Sitzungsraum 
verlässt, bevor in der entsprechenden Angelegenheit beraten wird. Die 
Beratung des jeweiligen Tagesordnungspunktes erfolgt nach Wortmel-
dung durch Erheben der Hand bzw. beider Hände für Anträge zur Ge-
schäftsordnung.
(2) Die Mitglieder des Gemeinderates, die wegen eines Interessenkon-
fliktes gemäß § 33 KVG LSA (Mitwirkungsverbot) von der Beratung 
und Abstimmung ausgeschlossen sein könnten, haben dies dem Vorsit-
zenden des Gemeinderates vor Beginn der Beratung des entsprechenden 
Tagesordnungspunktes unaufgefordert mitzuteilen und den Sitzungs-
raum zu verlassen. Bei öffentlicher Sitzung kann sich das Mitglied in 
dem für Zuhörer bestimmten Teil des Sitzungsraumes aufhalten.



Verbandsgemeinde Vorharz 14 | Nr. 11/2024

a) nicht als amtlich erkennbar ist,
b) leer ist,
c) den Willen des Stimmberechtigten nicht zweifelsfrei erkennen 

lässt,
d) einen Zusatz, Vorbehalte oder weitere Beschriftungen enthält,
e) mehr als eine Stimme für einen Bewerber enthält.

(5) Die Auszählung der Stimmen hat in Anwesenheit der Mitglieder des 
Gemeinderates zu erfolgen.
(6) Gewählt ist die Person, die im ersten Wahlgang die Stimmen der 
Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder erhalten hat. 
Wird diese Mehrheit nicht erreicht, so findet ein zweiter Wahlgang statt. 
Im zweiten Wahlgang ist die Person gewählt, die die meisten Stimmen 
erhalten hat. Ergibt sich im zweiten Wahlgang Stimmengleichheit, so 
entscheidet das Los, das der Vorsitzende zieht. Soweit im ersten Wahl-
gang nur eine Person zur Wahl stand und diese Person die erforderliche 
Mehrheit nicht erreicht hat, finden die Sätze 2 bis 4 keine Anwendung. 
Der Vorsitzende gibt das Wahlergebnis unmittelbar nach der Wahl be-
kannt.
(7) Sind mehrere Personen zu wählen, können die Wahlen in einem 
Wahlvorgang durchgeführt werden, indem alle Bewerber auf einem 
Stimmzettel erfasst werden und je zu besetzende Stelle eine Stimme 
vergeben werden kann. Gewählt sind die Bewerber in der Reihenfolge 
der Zahl, der für sie abgegebenen gültigen Stimmen, wenn zugleich 
die Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder erreicht 
ist. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los, das der Vorsitzende 
zieht.

§ 15
Unterbrechung, Verweisung und Vertagung

(1) Der Vorsitzende des Gemeinderates kann die Sitzung unterbrechen. 
Er hat die Sitzung zu unterbrechen, wenn auf Antrag eines Mitgliedes 
des Gemeinderates ein entsprechender Beschluss von der Mehrheit der 
anwesenden Gemeinderatsmitglieder gefasst wird. Die Unterbrechung 
soll im Regelfall nicht länger als 15 Minuten dauern.
(2) Der Gemeinderat kann, sofern ein Tagesordnungspunkt nicht durch 
eine Entscheidung in der Sache abgeschlossen wird,

a) den Tagesordnungspunkt zur nochmaligen Beratung an den mit der 
Vorberatung befassten Ausschuss zurückverweisen,

b) den Tagesordnungspunkt zur erneuten Vorbereitung an den Bürger-
meister zurückverweisen,

c) die Beratung über den Tagesordnungspunkt vertagen.

(3) Über entsprechende Anträge ist sofort abzustimmen. Der Schluss-
antrag geht bei der Abstimmung einem Verweisungs- und dieser einem 
Vertagungsantrag vor.
(4) Jeder Antragsteller kann bei demselben Punkt der Tagesordnung nur 
einen Verweisungs-, Vertagungs- oder Schlussantrag stellen.

§ 16
Niederschrift

(1) Über jede Sitzung des Gemeinderates ist eine Niederschrift anzufer-
tigen, die vom Vorsitzenden und vom Protokollführer zu unterzeichnen 
ist. Der Bürgermeister bestellt auf Vorschlag des Verbandsgemeinde-
bürgermeisters in der Regel einen Beschäftigten der Verbandsgemein-
de zum Protokollführer. Die Protokollführung ist vom Bürgermeister 
rechtzeitig mit dem Verbandsgemeindebürgermeister abzustimmen.
(2) Die Niederschrift muss mindestens enthalten:

a) die Angabe, ob eine Sitzung nach §§ 23 oder 24 durchgeführt 
wurde,

b) Datum, Ort, Beginn und Ende der Sitzung sowie etwaige Sitzungs-
unterbrechungen,

c) die Namen der anwesenden und fehlenden Mitglieder des Gemein-
derates,

d) die Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung, der Beschluss-
fähigkeit und der Tagesordnung,

e) die Tagesordnung,
f) den Wortlaut der Anträge und Beschlüsse,
g) die Ergebnisse der Abstimmungen und Wahlen, bei namentlicher 

Abstimmung (§ 13 Abs. 5 Satz 2) ist die Entscheidung jedes Mit-
glieds des Gemeinderates in der Niederschrift zu vermerken,

§ 13
Abstimmungen

(1) Nach Schluss der Beratung oder nach Annahme des Geschäftsord-
nungsantrages auf „Schluss der Rednerliste“ lässt der Vorsitzende des 
Gemeinderates abstimmen. Während der Abstimmung können keine 
weiteren Anträge gestellt werden. Anträge, über die abgestimmt werden 
soll, sollen vor der Abstimmung im Wortlaut verlesen werden, sofern 
sie den Mitgliedern des Gemeinderates nicht schriftlich oder elektro-
nisch vorliegen.
(2) Über jeden Antrag oder Beschlussvorschlag ist gesondert abzustim-
men.
(3) Stehen mehrere Anträge zur Abstimmung, so wird über sie in der 
nachstehenden Reihenfolge abgestimmt:

a) Anträge zur Geschäftsordnung,
b) Anträge von Ausschüssen; über sie ist vor allen anderen Anträgen 

zum gleichen Verhandlungsgegenstand abzustimmen,
c) weitergehende Anträge, insbesondere Änderungs- und Zusatzan-

träge, die einen größeren Aufwand erfordern oder die eine ein-
schneidendere Maßnahme zum Gegenstand haben,

d) früher gestellte Anträge vor später gestellten, sofern der spätere 
Antrag nicht unter Buchstaben a) bis c) fällt.

In Zweifelsfällen entscheidet der Vorsitzende des Gemeinderates. Bei 
Widerspruch entscheidet der Gemeinderat durch einfache Stimmen-
mehrheit.
(4) Vor jeder Abstimmung hat der Vorsitzende des Gemeinderates die 
Frage, über die abgestimmt werden soll, so zu formulieren, dass sie mit 
„ja“ oder „nein“ beantwortet werden kann.
(5) Es wird offen durch Handzeichen abgestimmt. Mit der Mehrheit der 
anwesenden Mitglieder kann eine namentliche Abstimmung verlangt 
werden. Jedes Mitglied des Gemeinderates kann verlangen, dass in der 
Niederschrift vermerkt wird, wie es abgestimmt hat.
(6) Offene und namentliche Abstimmungen können auch im Wege der 
elektronischen Form erfolgen. Die Stimmabgabe erfolgt dabei über ein 
elektronisches Abstimmungssystem. Die Eingabe kann mit „ja“, „nein“ 
oder „Enthaltung“ erfolgen. Das Abstimmungsergebnis wird zeitgleich 
im Sitzungsraum so dargestellt, dass das Stimmverhalten jedes einzel-
nen stimmberechtigten Mitgliedes erkennbar ist. Sofern ein stimm-
berechtigtes Mitglied bezweifelt, dass seine eigene Stimme so erfasst 
wurde, wie es von ihm beabsichtigt war, ist eine erneute Abstimmung 
durch Handzeichen gemäß Absatz 5 durchzuführen.
(7) Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen zählen bei der Feststel-
lung des Abstimmungsergebnisses nicht mit. Der Vorsitzende stellt an-
hand der Mehrheit der auf „ja“ oder „nein“ lautenden Stimmen fest, ob 
der Antrag angenommen oder abgelehnt ist. Bei Stimmengleichheit ist 
der Antrag abgelehnt. Das Abstimmungsergebnis gibt der Vorsitzende 
unverzüglich nach der Abstimmung bekannt.
(8) Wird das Ergebnis von einem Mitglied des Gemeinderates ange-
zweifelt, so ist die Abstimmung zu wiederholen und das Ergebnis mit 
der Zahl der auf „Ja“ und „Nein“ lautenden Stimmen, der Stimmenthal-
tungen und ungültigen Stimmen festzuhalten.
(9) Über Gegenstände einfacher Art kann außerhalb einer Gemeinde-
ratssitzung im Wege der Offenlegung oder im schriftlichen Verfahren 
beschlossen werden. Ein hierbei gestellter Antrag ist angenommen, 
wenn kein stimmberechtigtes Mitglied innerhalb einer Woche nach Be-
kanntgabe widerspricht.

§ 14
Wahlen

(1) Wahlen werden nur in den gesetzlich ausdrücklich genannten Fällen 
durchgeführt. Sie werden geheim mit Stimmzetteln vorgenommen; es 
kann offen gewählt werden, wenn kein Mitglied widerspricht.
(2) Zur Vorbereitung und Durchführung von Wahlen von Personen 
werden aus der Mitte des Gemeinderates mehrere Stimmenzähler be-
stimmt.
(3) Als Stimmzettel sind äußerlich gleiche Zettel zu verwenden. Die 
Stimmzettel sind so vorzubereiten, dass jeder Kandidat durch ein Kreuz 
kenntlich gemacht werden kann. Die farbliche Markierung erfolgt ein-
heitlich, um Rückschlüsse auf die stimmabgebende Person zu vermei-
den. Die Stimmzettel sind vor der Abgabe zu falten.
(4) Ungültig sind Stimmen, sofern der Stimmzettel
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(4) Der Vorsitzende des Gemeinderates kann ein Mitglied bei grob 
ungebührlichem oder wiederholt ordnungswidrigem Verhalten von 
der Sitzung ausschließen. Das Mitglied hat den Sitzungsraum zu ver-
lassen.
(5) Der Gemeinderat kann ein Mitglied, das wiederholt Zuwiderhand-
lungen gegen die zur Aufrechterhaltung der Ordnung erlassenen An-
ordnungen begangen hat, durch Beschluss für höchstens vier Sitzungen 
ausschließen.
(6) Wird die Ordnung in einer Sitzung gestört und gelingt es dem Vor-
sitzenden nicht, sie wiederherzustellen, so kann er die Sitzung unter-
brechen.

§ 19
Ordnungsmaßnahmen gegenüber Zuhörern

(1) Der Ordnungsgewalt und dem Hausrecht des Vorsitzenden des Ge-
meinderates unterliegen alle Personen, die sich während einer Sitzung 
des Gemeinderates im Sitzungsraum aufhalten.
(2) Wer als Zuhörer durch ungebührliches Verhalten die Sitzung stört 
oder Ordnung und Anstand verletzt, kann auf Anordnung des Vorsit-
zenden aus dem Sitzungsraum verwiesen und notfalls entfernt werden, 
wenn er durch den Vorsitzenden vorher mindestens einmal auf die Fol-
gen seines Verhaltens hingewiesen wurde. Entsteht während einer Sit-
zung des Gemeinderates unter den Zuhörern störende Unruhe, die den 
Fortgang der Verhandlungen in Frage stellt, so kann der Vorsitzende 
des Gemeinderates nach vorheriger Ankündigung den für die Zuhörer 
bestimmten Teil des Sitzungsraumes räumen lassen, wenn die störende 
Unruhe auf andere Weise nicht zu beseitigen ist.
(3) Hat der Vorsitzende des Gemeinderates zu einer Sitzung vorsorglich 
Polizeischutz angefordert, so teilt er das zu Beginn der Sitzung dem 
Gemeinderat einschließlich der Gründe hierfür mit.

II. ABSCHNITT 
Fraktionen 

§ 20 
Fraktionen

(1) Die Fraktionen geben dem Vorsitzenden des Gemeinderates von 
ihrer Bildung, den Namen des Vorsitzenden und dessen Stellvertreters 
sowie der Mitglieder unverzüglich schriftlich Kenntnis; entsprechendes 
gilt für Veränderungen innerhalb der Fraktion und die Auflösung der 
Fraktion. Die Bildung und Auflösung sowie Veränderungen innerhalb 
der Fraktion werden mit dem Zugang der schriftlichen Anzeige an den 
Vorsitzenden des Gemeinderates wirksam.
(2) Die Bezeichnung der Fraktionen richtet sich nach der Kurzbezeich-
nung der Parteien und Wählergruppen sowie dem Namen von Einzel-
bewerbern, aufgrund deren Wahlvorschlages die Fraktionsmitglieder in 
den Gemeinderat gewählt werden. Dabei darf jede Kurzbezeichnung 
einer Partei oder Wählergruppe im Gemeinderat nur einmal verwendet 
werden. Der Fraktionswechsel einzelner Gemeinderatsmitglieder lässt 
bestehende Fraktionsbezeichnungen unberührt.
(3) Ein Mitglied des Gemeinderates kann nicht mehreren Fraktionen 
angehören.
(4) Die Fraktionen haben die Einhaltung der datenschutzrechtlichen 
Regelungen sicherzustellen und insbesondere dafür Sorge zu tragen,

a) dass hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten (i. S. 
d. § 4 des Datenschutz-Grundverordnungs-Ausfüllungsgesetzes 
Sachsen-Anhalt) die Vorschriften des Datenschutzrechts beachtet 
werden, vor allem, dass bei Auflösung der Fraktion die aus der 
Fraktionsarbeit erlangten personenbezogenen Daten gelöscht wer-
den,

b) dass die notwendige Aufbewahrung und der ordnungsgemäße Um-
gang mit fraktionsbezogenen Unterlagen (z. B. Verwendungsnach-
weise, Kontenführung etc.) gewährleistet ist.

III. ABSCHNITT 
Ausschüsse des Gemeinderates 

§ 21 
Verfahren in den Ausschüssen

(1) Soweit durch Gesetz nichts Abweichendes bestimmt ist, finden 
für die Ausschüsse des Gemeinderates die Bestimmungen dieser Ge-
schäftsordnung entsprechend Anwendung.

h) Vermerke darüber, welche Gemeinderatsmitglieder verspätet er-
schienen sind oder die Sitzung vorzeitig oder wegen Befangenheit 
vorübergehend verlassen haben, wobei ersichtlich sein muss, an 
welchen Abstimmungen oder Wahlen und aus welchem Grund die 
Betroffenen nicht teilgenommen haben,

i) Anfragen der Mitglieder des Gemeinderates,
j) die Angabe, ob die Beratung über die einzelnen Tagesordnungs-

punkte öffentlich oder nicht öffentlich stattgefunden hat,
k) sonstige wesentliche Inhalte der Sitzung (insbesondere Einwohner-

fragestunden, Ordnungsmaßnahmen).

Der Vorsitzende und jedes Mitglied des Gemeinderates können verlan-
gen, dass ihre Erklärungen wörtlich in der Niederschrift festgehalten 
werden. Dies ist durch Wortmeldung anzuzeigen.
(3) Die Niederschrift ist nach Unterzeichnung allen Mitgliedern des 
Gemeinderates unverzüglich schriftlich zuzusenden oder elektronisch 
zuzuleiten. Die Niederschrift über die in nicht öffentlicher Sitzung be-
handelten Tagesordnungspunkte ist gesondert zu protokollieren und im 
verschlossenen Umschlag mit dem Aufdruck „Vertraulich“ zu versenden.
(4) Einwendungen gegen die Niederschrift sind dem Vorsitzenden 
unverzüglich schriftlich oder unter der Voraussetzung des § 3 Abs. 2 
elektronisch zuzuleiten. Der Gemeinderat stimmt in seiner nächsten 
Sitzung über die Niederschrift ab. Dabei ist auch über die schriftlich 
oder elektronisch vorgetragenen Einwendungen zu entscheiden. Wird 
einer Einwendung nicht entsprochen, so ist das Mitglied des Gemein-
derates berechtigt, die Aufnahme einer entsprechenden Erklärung in die 
Niederschrift zu verlangen.
(5) Zur Erleichterung der Erstellung der Niederschrift ist es dem Pro-
tokollführer gestattet, Tonaufzeichnungen anzufertigen. Nach Fertig-
stellung, Unterzeichnung und Abstimmung über die Niederschrift sind 
Tonaufzeichnungen zu löschen. § 5 Abs. 4 bleibt unberührt.
(6) Die Einsichtnahme in die beschlossenen Niederschriften der öffent-
lichen Sitzungen ist jedermann nach vorheriger Anmeldung während 
der öffentlichen Sprechzeiten der Verwaltung gestattet. Kopien können 
gegen Erstattung der dadurch entstehenden Kosten erworben werden.

§ 17
Änderung und Aufhebung der Beschlüsse des Gemeinderates

(1) Die Aufhebung oder Änderung eines Beschlusses des Gemeinde-
rates kann von einem Drittel der Mitglieder oder vom Bürgermeister 
beantragt werden. Der Gemeinderat entscheidet hierüber frühestens in 
der nächsten Sitzung durch erneute Beschlussfassung.
(2) Ein nach Absatz 1 abgelehnter Antrag kann innerhalb von sechs 
Monaten nur dann erneut gestellt werden, wenn sich die Sach- oder 
Rechtslage wesentlich geändert hat.
(3) Ein Änderungs- oder Aufhebungsantrag ist unzulässig, soweit in 
Ausführung des Beschlusses des Gemeinderates bereits Rechtspositi-
onen Dritter entstanden sind und diese nicht mehr aufgelöst werden 
können, weil dies mit vertretbarem Aufwand nicht möglich ist oder zu 
Schadenersatzansprüchen führen kann.

§ 18
Ordnung in den Sitzungen

(1) Der Vorsitzende sorgt für die Aufrechterhaltung der Ordnung in den 
Sitzungen und achtet auf die Einhaltung der Geschäftsordnung. Er übt 
das Hausrecht aus.
(2) Verstößt ein Mitglied des Gemeinderates gegen die Bestimmungen 
der Geschäftsordnung oder verletzt es die Würde der Versammlung 
oder äußert es sich ungebührlich, so kann es vom Vorsitzenden unter 
Nennung des Namens „zur Ordnung“ gerufen werden. Persönliche 
Angriffe und Beleidigungen sind vom Vorsitzenden zu rügen. Ist ein 
Mitglied in derselben Sitzung dreimal zur Ordnung gerufen und beim 
zweiten Mal auf die Folgen eines dritten Ordnungsrufes hingewiesen 
worden, so kann ihm der Vorsitzende das Wort entziehen. Entsprechen-
des gilt, wenn ein Mitglied vom Verhandlungsgegenstand abschweift 
und vom Vorsitzenden „zur Sache“ gerufen wurde. Ist einem Mitglied 
des Gemeinderates das Wort entzogen, so darf es zu diesem Punkt der 
Tagesordnung nicht mehr sprechen.
(3) Der Vorsitzende des Gemeinderates kann einem Redner, der die 
festgesetzte Redezeit überschreitet, das Wort entziehen, wenn er ihn 
bereits auf den Ablauf der Redezeit hingewiesen hat.
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(6) Im Rahmen der Bekanntmachung von Ort und Zeit der Videokon-
ferenzsitzung ist darauf hinzuweisen, dass anstelle der Einwohnerfra-
gestunde die Möglichkeit besteht, Fragen schriftlich oder elektronisch 
beim Vorsitzenden einzureichen. Im Rahmen der Videokonferenzsit-
zung verliest der Vorsitzende die bei ihm eingegangenen Anfragen. Für 
das weitere Verfahren findet § 8 Absätze 2 bis 6 entsprechend Anwen-
dung.
(7) Im Falle einer festgestellten Notsituation i. S. v. § 56a Abs. 1 Satz 
1 KVG LSA kann anstelle einer Präsenzsitzung oder einer Videokon-
ferenzsitzung die Beschlussfassung über Verhandlungsgegenstände im 
Wege eines schriftlichen oder elektronischen Verfahrens nach Maßgabe 
von § 56a Abs. 3 KVG LSA durchgeführt werden. Über die Einlei-
tung dieses Verfahrens entscheidet der Vorsitzende im Einvernehmen 
mit dem Verbandsgemeindebürgermeister. Das Einverständnis zu dem 
schriftlichen oder elektronischen Verfahren wird im Zuge der Be-
schlussfassung durch eine gesonderte Abstimmung ermittelt.

VI. ABSCHNITT 
Schlussvorschriften, Inkrafttreten 

§ 24 
Auslegung der Geschäftsordnung

Bei Zweifeln über Auslegung und Anwendung der Geschäftsordnung 
entscheidet der Vorsitzende des Gemeinderates. Erhebt sich gegen sei-
ne Entscheidung Widerspruch, so entscheidet der Gemeinderat mit der 
Mehrheit der auf „ja“ oder „nein“ lautenden Stimmen. Bei Stimmen-
gleichheit ist der Widerspruch zurückgewiesen.

§ 25
Abweichungen von der Geschäftsordnung

Von den Vorschriften dieser Geschäftsordnung kann nur im Einzelfall 
und nur dann abgewichen werden, wenn gesetzliche Bestimmungen 
nicht entgegenstehen und kein Mitglied in der Sitzung des Gemeinde-
rates widerspricht.

§ 26
Sprachliche Gleichstellung

Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser Geschäftsordnung 
werden verallgemeinernd verwendet und beziehen sich auf alle Ge-
schlechter.

§ 27
Inkrafttreten

Die Geschäftsordnung tritt mit Beschlussfassung des Gemeinderates 
am 14.10.2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Geschäftsordnung vom 
22.07.2019 in der Fassung der 1. Änderung der Geschäftsordnung vom 
19.09.2022 außer Kraft.

(2) In jeder Ausschusssitzung sind die Tagesordnungspunkte

a) Mitteilungen,
b) Anfragen,
c) Anregungen

vorzusehen.
(3) Die Tagesordnung und die Niederschrift zu den Sitzungen beschlie-
ßender und beratender Ausschüsse sind allen Ausschussmitgliedern 
und zusätzlich den übrigen Mitgliedern des Gemeinderates zuzuleiten.
(4) Mitglieder des Gemeinderates, die dem Ausschuss nicht angehö-
ren, aber einen Antrag gestellt haben, über den in der Ausschusssitzung 
beraten oder beschlossen wird, erhalten fristgerecht eine Einladung zu 
dieser Sitzung sowie die den Antrag betreffenden Sitzungsunterlagen.
(5) Der Antrag eines sachkundigen Einwohners in einem beratenden 
Ausschuss ist nur beachtlich, wenn er durch ein Ausschussmitglied, 
dass dem Gemeinderat als ehrenamtliches Mitglied angehört, unter-
stützt wird.
(6) Die Ausschüsse können beschließen, zu einzelnen Punkten ihrer 
Tagesordnung in den Sitzungen Sachverständige und Einwohner zu 
hören. Diese können an nicht öffentlichen Sitzungen nur zu dem Tages-
ordnungspunkt teilnehmen, zu dem sie gehört werden sollen und haben 
den Sitzungsraum zu verlassen, bevor in der entsprechenden Angele-
genheit beraten wird.
(7) Berührt eine Angelegenheit das Arbeitsgebiet mehrerer Ausschüsse, 
so können diese zu gemeinsamen Sitzungen zusammentreten.

IV. ABSCHNITT 
Öffentlichkeitsarbeit 

§ 22 
Unterrichtung der Öffentlichkeit und Presse

Öffentlichkeit und Presse werden vom Bürgermeister über die Tages-
ordnung der Sitzungen des Gemeinderates und seiner Ausschüsse so-
wie über den wesentlichen Inhalt der gefassten Beschlüsse unterrichtet.

V. Abschnitt 
Verfahren in außergewöhnlichen Notsituationen 

§ 23 
Durchführung von Videokonferenzen und Abstimmungen 

in außergewöhnlichen Notsituationen

(1) Im Falle einer festgestellten Notsituation i. S. v. § 56a Abs. 1 Satz 1 
KVG LSA entscheidet der Vorsitzende im Einvernehmen mit dem Ver-
bandsgemeindebürgermeister, ob die Sitzung in Form einer Videokon-
ferenz durchgeführt wird und beruft den Gemeinderat unter Mitteilung 
der Tagesordnung sowie Angabe von Zeit und Zugang zum virtuellen 
Sitzungsraum ein. § 1 Abs. 2, Abs. 3 Satz 1 und 2 (1. Alternative), Ab-
sätze 4 und 5 sowie §§ 2 bis 5 gelten entsprechend.
(2) Für den Ablauf einer Videokonferenzsitzung gelten die in dieser 
Geschäftsordnung festgelegten Grundsätze, insbesondere die §§ 6, 7, 
10 bis 13, 15, 16, 18 und 19, soweit nachfolgend nichts Abweichen-
des geregelt ist. Bei Störungen der Videokonferenztechnik, die nach  
§ 56a Abs. 2 Satz 2 KVG LSA im Verantwortungsbereich der Gemein-
de liegen, ist die Sitzung von dem Vorsitzenden zu unterbrechen oder 
abzubrechen. Sonstige Störungen der Zuschaltung sind unbeachtlich. 
Sie haben insbesondere keine Auswirkung auf die Wirksamkeit eines 
ohne das betroffene Mitglied gefassten Beschlusses.
(3) Zu Beginn der Sitzung stellt der Vorsitzende die Anwesenheit und 
Beschlussfähigkeit fest, indem er die stimmberechtigten Mitglieder na-
mentlich aufruft. Ist das aufgerufene Mitglied der Videokonferenz zu-
geschaltet, so meldet es sich durch eine kurze akustische Bestätigung 
zurück. Der Protokollführer trägt die teilnehmenden stimmberechtigten 
Mitglieder in eine Anwesenheitsliste ein.
(4) Vor jeder Abstimmung stellt der Vorsitzende die Beschlussfähigkeit 
sowie die Funktionsfähigkeit des Videokonferenzsystems fest. Abstim-
mungen erfolgen grundsätzlich namentlich. Elektronisch kann nur ab-
gestimmt werden, sofern gewährleistet ist, dass das Abstimmungser-
gebnis ohne Zeitverzug so dargestellt wird, dass das Stimmverhalten 
jedes stimmberechtigten Mitgliedes für alle Mitglieder sowie die Öf-
fentlichkeit erkennbar ist.
(5) Die mittels Videokonferenztechnik zugeschalteten Mitglieder müs-
sen die Kamera während der gesamten Sitzung eingeschaltet lassen, 
auch wenn sie ihren Platz verlassen. Der Ton kann ausgeschaltet werden.
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Öffentliche Bekanntmachung

Hauptsatzung der Gemeinde Harsleben

Aufgrund der §§ 8 und 10 Kommunalverfassungsgesetz des Landes 
Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) 
in der derzeit geltenden Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde 
Harsleben in seiner Sitzung am 14.10.2024 folgende Hauptsatzung be-
schlossen:

I. ABSCHNITT 
BENENNUNG UND HOHEITSZEICHEN 

§ 1 
Name

Die Gemeinde führt den Namen „Harsleben“ sowie die niederdeutsche 
Bezeichnung „Harschlewe“.

§ 2
Wappen, Flagge, Dienstsiegel

(1) Das Wappen der Gemeinde Harsleben zeigt schräg geteilt von Rot 
über Silber, oben drei im rechten Winkel abwärts kehrend gestellte 
sechsstrahlige silberne Sterne, unten ein zunehmender roter Mond.
(2) Die Gemeinde führt ein Dienstsiegel, das dem der Hauptsatzung 
beigefügten Dienstsiegelabdruck entspricht. Die Umschrift lautet: „Ge-
meinde Harsleben, Landkreis Harz“.

II. Abschnitt 
Organe 

§ 3 
Gemeinderat

(1) Der Bürgermeister ist Vorsitzender des Gemeinderates.
(2) Der Gemeinderat wählt für die Dauer der Wahlperiode aus seiner 
Mitte in der konstituierenden Sitzung einen Stellvertreter für den Ver-
hinderungsfall, der den Bürgermeister auch beim Vorsitz im Gemein-
derat vertritt.
(3) Der Stellvertreter kann mit der Mehrheit der Mitglieder des Ge-
meinderates abgewählt werden. Eine Neuwahl hat unverzüglich statt-
zufinden.

§ 4
Festlegung von Wertgrenzen

Der Gemeinderat entscheidet über
1. die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und 

Auszahlungen, wenn der Vermögenswert im Einzelfall 5.000 Euro 
übersteigt und kein Fall von § 105 Abs. 4 KVG LSA vorliegt,

2. die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Verpflichtungser-
mächtigungen, wenn der Vermögenswert im Einzelfall 2.500 Euro 
übersteigt,

3. Rechtsgeschäfte i. S. v. § 45 Abs. 2 Nrn. 7 und 10 KVG LSA, 
wenn der Vermögenswert im Einzelfall 25.000 Euro übersteigt,

4. Rechtsgeschäfte i. S. v. § 45 Abs. 2 Nr. 13 KVG LSA, es sei denn, 
es handelt sich um Rechtsgeschäfte aufgrund einer förmlichen 
Ausschreibung oder um Geschäfte der laufenden Verwaltung, de-
ren Vermögenswert den in § 10 Satz 1 festgelegten Betrag über-
steigt,

5. Rechtsgeschäfte i. S. v. § 45 Abs. 2 Nr. 16 KVG LSA, wenn der 
Vermögenswert im Einzelfall 10.000 Euro übersteigt,

6. die Annahme und Vermittlung von Spenden, Schenkungen und 
ähnlichen Zuwendungen für einzelne Aufgaben der Gemeinde 
Harsleben, wenn der Vermögenswert 100 Euro übersteigt.

§ 5
Auskunftsrecht

(1) Jedes Mitglied des Gemeinderates hat das Recht, schriftlich, elekt-
ronisch oder in der Sitzung des Gemeinderates mündlich Anfragen zu 
allen Angelegenheiten der Gemeinde und ihrer Verwaltung an den Bür-
germeister zu richten; die Auskunft ist vom Bürgermeister zu erteilen.
(2) Kann eine Anfrage während der Sitzung nicht unverzüglich münd-
lich beantwortet werden, hat der Bürgermeister die Auskunft binnen 
einer Frist von in der Regel einem Monat schriftlich zu erteilen.
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§ 12
Bürgerbefragung

Eine Bürgerbefragung nach § 28 Abs. 3 KVG LSA erfolgt ausschließ-
lich in wichtigen Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der 
Gemeinde, mit Ausnahme der in § 26 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 bis 8 KVG 
LSA genannten Angelegenheiten. Sie kann nur auf Grundlage eines 
Gemeinderatsbeschlusses durchgeführt werden, in dem die mit „ja“ 
oder „nein“ zu beantwortende Frage formuliert ist und insbesondere 
festgelegt wird, ob die Befragung elektronisch über das Internet oder 
im schriftlichen Verfahren erfolgt, in welchem Zeitraum die Befragung 
durchgeführt wird und in welcher Form das Abstimmungsergebnis be-
kanntzugeben ist. In dem Beschluss sind auch die voraussichtlichen 
Kosten der Befragung darzustellen.

IV. Abschnitt 
Ehrenbürger 

§ 13 
Ehrenbürgerrecht, Ehrenbezeichnung

Die Verleihung oder Aberkennung des Ehrenbürgerrechtes oder der 
Ehrenbezeichnung der Gemeinde Harsleben bedarf einer Mehrheit von 
zwei Dritteln der stimmberechtigten Mitglieder des Gemeinderates 
Harsleben.

V. Abschnitt 
Öffentliche Bekanntmachungen 

§ 14 
Öffentliche Bekanntmachungen

(1) Soweit nicht Rechtsvorschriften besondere Regelungen treffen, er-
folgen die gesetzlich erforderlichen Bekanntmachungen im Internet un-
ter der Internetadresse https://www.vorharz.net/de/bekanntmachungen/ 
und der Angabe des Bereitstellungstages. Die Bekanntmachung ist mit 
ihrer Bereitstellung im Internet bewirkt.
(2) Auf Ersatzbekanntmachungen gem. § 9 Abs. 2 KVG LSA wird un-
ter Angabe des Gegenstandes, des Ortes und der Dauer der Auslegung 
sowie der Öffnungszeiten und des Standortes des Verwaltungsgebäudes 
an den Bekanntmachungstafeln gemäß Absatz 7 spätestens am Tage vor 
dem Beginn der Auslegung hingewiesen. Die Auslegungsfrist beträgt 
zwei Wochen, soweit nichts Anderes vorgeschrieben ist. Die Ersatz-
bekanntmachung ist mit Ablauf des Tages bewirkt, an dem der Ausle-
gungszeitraum endet. Gleiches gilt, wenn eine öffentliche Auslegung 
nach einer anderen Rechtsvorschrift erfolgt, die keine besonderen Be-
stimmungen enthält.
(3) Auf die bekanntgemachten Satzungen und Verordnungen wird un-
verzüglich im Amtsblatt der Verbandsgemeinde Vorharz nachrichtlich 
unter Angabe der Internetadresse, unter der die Satzung oder Verord-
nung bereitgestellt wurde, hingewiesen. Die Satzungen und Verordnun-
gen können im Rathaus Wegeleben, Markt 7, 38828 Wegeleben während 
der Öffnungszeiten eingesehen und kostenpflichtig kopiert werden.
(4) Die ortsübliche Bekanntmachung von Bauleitplänen gem. § 3 
BauGB erfolgt, soweit hier bzw. bundes- und landesrechtlich nichts 
anderes bestimmt ist, im Amtsblatt der Verbandsgemeinde Vorharz. 
Zusätzlich erfolgt die jeweilige Bekanntmachung im Internet auf der 
Homepage der Verbandgemeinde Vorharz unter „Amtliche Bekannt-
machungen“ (https://www.vorharz.net/de/bekanntmachungen/).
(5) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen des Gemeinderates und 
seiner Ausschüsse sowie der Zeitpunkt und die Abstimmungsgegen-
stände der Beschlussfassung erfolgt im Internet unter folgender Adresse 
https://www.vorharz.net/de/bekanntmachungen/. Die Bekanntmachung 
ist mit ihrer Bereitstellung unter der Internetadresse bewirkt.
(6) Alle übrigen Bekanntmachungen sind im Internet unter 
https://www.vorharz.net/de/bekanntmachungen/ bekanntzumachen.
(7) Als Standorte der Bekanntmachungstafeln werden festgelegt:
• Harsleben, Lange Str. 15, Rathaus

VI. Abschnitt 
Übergangs- und Schlussvorschriften 

§ 15 
Sprachliche Gleichstellung

Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser Satzung werden ver-
allgemeinernd verwendet und beziehen sich auf alle Geschlechter.

§ 6
Ausschüsse des Gemeinderates

Der Gemeinderat bildet zur Erfüllung seiner Aufgaben als ständigen 
beschließenden Ausschuss den Hauptausschuss.

§ 7
Beschließender Ausschuss

(1) Dem beschließenden Ausschuss sitzt der Bürgermeister vor.
(2) Der beschließende Ausschuss soll innerhalb seines Aufgabengebie-
tes die Beschlüsse des Gemeinderates in den ihm vorbehaltenen Ange-
legenheiten vorberaten.
(3) Der Hauptausschuss besteht aus 5 Gemeinderäten und dem Bürger-
meister als Vorsitzenden.
(4) Der Hauptausschuss beschließt über
1. die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und 

Auszahlungen, wenn der Vermögenswert im Einzelfall 2.500 Euro 
übersteigt und kein Fall von § 105 Abs. 4 KVG LSA vorliegt,

2. die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Verpflichtungser-
mächtigungen, wenn der Vermögenswert im Einzelfall 2.500 Euro 
nicht übersteigt,

3. Rechtsgeschäfte i.S.d. § 45 Abs. 2 Nr. 7 und 10 KVG LSA, wenn 
der Vermögenswert im Einzelfall in einer Höhe von über 5.000 Euro 
bis 25.000 Euro liegt,

4. Rechtsgeschäfte i.S.d. § 45 Abs. 2 Nr. 16 KVG LSA, wenn der 
Vermögenswert im Einzelfall in einer Höhe von über 5.000 Euro 
bis 10.000 Euro liegt.

(5) Auf Antrag eines Viertels der Mitglieder des beschließenden Aus-
schusses ist eine Angelegenheit dem Gemeinderat zur Beschlussfas-
sung zu unterbreiten.

§ 8
Geschäftsordnung

Das Verfahren im Gemeinderat und in den Ausschüssen wird durch eine 
vom Gemeinderat zu beschließende Geschäftsordnung geregelt.

§ 9
Bürgermeister

Der Bürgermeister entscheidet über Geschäfte der laufenden Verwaltung 
gemäß § 96 Abs. 4 Satz 2 i. V. m. § 66 Abs. 1 Satz 3 KVG LSA in ei-
gener Verantwortung. Hierzu gehören die regelmäßig wiederkehrenden 
Geschäfte, die nach bereits feststehenden Grundsätzen entschieden wer-
den und keine wesentliche Bedeutung haben oder die im Einzelfall einen 
Vermögenswert von 5.000 Euro nicht übersteigen. Darüber hinaus wird 
ihm die Entscheidung über die in §§ 4 Ziff. 6 und 7  Abs. 4 Ziff. 1 bis 4 
genannten Rechtsgeschäfte übertragen, sofern die dort festgelegten Wert-
grenzen unterschritten werden.

§ 10
Gleichstellungsbeauftragte

Die Gemeinde ist Mitgliedsgemeinde der Verbandsgemeinde Vorharz. 
Die von der Verbandsgemeinde gemäß § 78 KVG LSA bestellte Gleich-
stellungsbeauftragte ist auch für den Bereich der Gemeinde Harsleben 
zuständig und in Ausübung ihrer Tätigkeit nicht weisungsgebunden. An 
den Sitzungen des Gemeinderates und seines Ausschusses kann sie teil-
nehmen, soweit ihr Aufgabenbereich betroffen ist. In Angelegenheiten 
ihres Aufgabenbereiches ist ihr auf Wunsch das Wort zu erteilen.

III. Abschnitt 
Unterrichtung und Beteiligung der Einwohner 

§ 11 
Einwohnerversammlung

(1) Über allgemein bedeutsame Angelegenheiten der Gemeinde können 
die Einwohner auch durch Einwohnerversammlungen unterrichtet wer-
den. Der Bürgermeister beruft die Einwohnerversammlungen ein. Er 
setzt die Gesprächsgegenstände sowie Ort und Zeit der Veranstaltung 
fest. Die Einladung ist gemäß § 14 Abs. 5 bekanntzumachen und soll  
14 Tage vor Beginn der Veranstaltung erfolgen. Die Einladungsfrist 
kann bei besonderer Dringlichkeit auf drei Tage verkürzt werden.
(2) Der Bürgermeister unterrichtet den Gemeinderat in seiner nächsten 
Sitzung über den Ablauf der Einwohnerversammlung und die wesent-
lichen Ergebnisse.
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Ein Notfall ist gegeben, wenn die Beratung und Entscheidung über die 
Angelegenheit nicht bis zur nächsten Sitzung aufgeschoben werden 
kann, ohne dass nicht zu beseitigende Nachteile eintreten.
(6) Wer nicht oder nicht rechtzeitig an einer Sitzung teilnehmen kann 
oder die Sitzung vorzeitig verlassen muss, zeigt dies dem Vorsitzenden 
des Gemeinderates vor der Sitzung an.

§ 2
Sitzungszeiten, Dauer und Vertagung

(1) Die Sitzungen sollen nicht nach 19:00 Uhr beginnen und spätestens 
nach 3 Stunden beendet werden. Der Gemeinderat und seine Ausschüs-
se tagen in der Regel dienstags oder donnerstags. Ausnahmen sind mit 
dem jeweiligen Vorsitzenden abzustimmen.
(2) Nach 22:00 Uhr werden keine weiteren Tagesordnungspunkte auf-
gerufen. Der in der Beratung befindliche Tagesordnungspunkt wird ab-
schließend behandelt. Danach ist die Sitzung zu schließen. Sofern die 
Sitzung nicht gemäß § 1 Abs. 4 Sätze 3 bis 5 an einem der nächsten 
Tage fortgesetzt wird, sind die restlichen Punkte in der nächstfolgenden 
Sitzung an vorderster Stelle zu behandeln.

§ 3
Umgang mit Dokumenten und elektronischen Medien

(1) Der Verschwiegenheitspflicht nach § 32 Abs. 2 KVG LSA unter-
fallende schriftliche und elektronische Dokumente, insbesondere Sit-
zungsunterlagen, sind so aufzubewahren, dass sie dem unbefugten Zu-
griff Dritter entzogen sind. Im Umgang mit solchen Dokumenten sind 
die Geheimhaltungsinteressen und der Datenschutz zu beachten. Wer-
den diese Dokumente für die Tätigkeit als Mitglied des Gemeinderates 
nicht mehr benötigt, sind sie zurückzugeben oder datenschutzkonform 
zu vernichten bzw. zu löschen.
(2) Die Mitglieder des Gemeinderates, die über die technischen Vor-
aussetzungen zum Versenden und Empfangen elektronischer Post ver-
fügen, können dem Verbandsgemeindebürgermeister schriftlich eine 
elektronische Adresse mitteilen, an die Einladungen im Sinne des § 53 
KVG LSA und von den Anträgen und Anfragen im Sinne des § 43 Abs. 
3 KVG LSA versandt werden.
(2a) Die Gemeinde betreibt als Grundlage für die digitale Ratsarbeit 
ein internetbasiertes elektronisches Ratsinformationssystem. An der 
digitalen Ratsarbeit kann jedes Mitglied des Gemeinderates durch ver-
bindliche schriftliche Erklärung gegenüber dem Bürgermeister teilneh-
men. Diese Erklärung gilt für die gesamte laufende Wahlperiode des 
Gemeinderates. Das Nähere regelt die Richtlinie über die digitale Rats-
arbeit in der Anlage der Geschäftsordnung.
(3) Die Nutzung elektronischer Medien während der Sitzung darf nur 
erfolgen, soweit durch sie eine aktive Sitzungsteilnahme nicht gefähr-
det und der Sitzungsverlauf nicht gestört wird. Für die Fertigung von 
Ton- und Bildaufnahmen durch Mitglieder des Gemeinderates gilt § 5 
Abs. 3 entsprechend.

§ 4
Tagesordnung

(1) Der Vorsitzende des Gemeinderates stellt die Tagesordnung im Ein-
vernehmen mit dem Verbandsgemeindebürgermeister auf. Die Tages-
ordnung gliedert sich in einen öffentlichen und bei Bedarf in einen nicht 
öffentlichen Teil.
(2) Anträge zur Tagesordnung können Gemeinderatsmitglieder und 
Fraktionen bis spätestens 14 Tage vor der Sitzung stellen. Die Anträge 
sind dem Vorsitzenden schriftlich oder unter der Voraussetzung des § 3 
Abs. 2 elektronisch zuzuleiten. Auf Antrag eines Viertels der Mitglieder 
des Gemeinderates oder einer Fraktion ist ein Verhandlungsgegenstand 
auf die Tagesordnung spätestens der übernächsten Sitzung zu setzen. 
Dies gilt nicht, wenn der Gemeinderat den gleichen Verhandlungsge-
genstand innerhalb der letzten sechs Monate bereits verhandelt hat.
(3) Nach erfolgter Einladung ist die Erweiterung der Tagesordnung um 
Angelegenheiten, die in öffentlicher Sitzung zu behandeln wären, nicht 
zulässig. Die Erweiterung der Tagesordnung um eine dringende Ange-
legenheit, die in nicht öffentlicher Sitzung zu behandeln wäre, ist nur zu 
Beginn einer nicht öffentlichen Sitzung zulässig, wenn alle Mitglieder 
des Gemeinderates anwesend sind und kein Mitglied widerspricht.
(4) Der Gemeinderat beschließt zu Beginn der jeweiligen Sitzung über 
die Feststellung der Tagesordnung und über die öffentliche oder nicht 

§ 16
Inkrafttreten

(1) Diese Hauptsatzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekannt-
machung in Kraft.
(2) Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Hauptsatzung der Gemeinde Hars-
leben vom 28.10.2019 in der Fassung der 3. Änderungssatzung vom 
18.07.2024 außer Kraft.

Harsleben, 14.10.2024

Öffentliche Bekanntmachung

Geschäftsordnung für den Gemeinderat 
 der Gemeinde Selke-Aue und seine Ausschüsse

Der Gemeinderat der Gemeinde Selke-Aue hat gemäß § 59 Kommu-
nal-verfassungsgesetz Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 
(GVBl. LSA S. 288) in der derzeit geltenden Fassung in seiner Sitzung 
am 15.10.2024 folgende Geschäftsordnung für den Gemeinderat und 
seine Ausschüsse beschlossen:

I. ABSCHNITT 
Sitzungen des Gemeinderates 

§ 1 
Einberufung, Einladung, Teilnahme

(1) Der Vorsitzende des Gemeinderates beruft den Gemeinderat im Ein-
vernehmen mit dem Verbandsgemeindebürgermeister schriftlich oder 
elektronisch unter Mitteilung der Tagesordnung und Angabe von Ort 
und Zeit der Sitzung ein. Bei Durchführung einer Videokonferenzsit-
zung nach § 23 wird der Zugang zur Ton- und Bildübertragung mit der 
Einberufung als Link (per E-Mail) zur Verfügung gestellt.
Mitglieder des Gemeinderates, die an der digitalen Ratsarbeit gemäß § 
3 Abs. 2 a teilnehmen, erhalten ihre Sitzungsunterlagen regelmäßig in 
digitaler Form. Sie werden per E-Mail an die für sie hinterlegte Adresse 
spätestens bis zum Tag vor dem Beginn der Mindest-Ladungsfrist nach 
Abs. 4 informiert, dass die Einladung sowie die dazugehörigen Unterla-
gen im Ratsinformationssystem bereitgestellt wurden. Damit gelten die 
Einladung und die Unterlagen als zugegangen.
(2) Der Einladung sind die für die Verhandlung erforderlichen Unter-
lagen grundsätzlich beizufügen. Für jeden Tagesordnungspunkt soll 
ein Bericht und ggf. ein Beschlussvorschlag (Vorlage) des Verbands-
gemeindebürgermeisters beigefügt werden, aus dem - soweit möglich - 
auch die Beschlüsse der beteiligten Ausschüsse ersichtlich sind. Liegen 
besondere Gründe vor, kann der Bericht ausnahmsweise nachgereicht 
werden.
(3) Der Gemeinderat ist einzuberufen, so oft es die Geschäftslage er-
fordert. Der Gemeinderat ist unverzüglich einzuberufen, wenn es ein 
Viertel seiner Mitglieder unter Angabe des Verhandlungsgegenstandes 
verlangt oder sofern die letzte Sitzung länger als drei Monate zurück-
liegt und ein Mitglied des Gemeinderates die Einberufung unter Anga-
be des Beratungsgegenstandes beantragt. Der Antrag auf unverzügliche 
Einberufung des Gemeinderates nach Satz 2 ist schriftlich beim Vorsit-
zenden einzureichen.
(4) Die Einladung hat so rechtzeitig wie möglich zu erfolgen, min-
destens jedoch unter Einhaltung einer Frist von einer Woche vor der 
Sitzung. Dies gilt nicht, wenn eine Sitzung des Gemeinderates vor Er-
schöpfung der Tagesordnung vertagt werden muss (§ 2 Abs. 2). In die-
sem Fall kann die Sitzung zur Erledigung der restlichen Tagesordnung 
an einem der nächsten Tage fortgesetzt werden. Eine erneute schrift-
liche Ladung sowie die Einhaltung einer Frist sind nicht erforderlich. 
Die in der Sitzung nicht anwesenden Gemeinderäte sind von dem neuen 
Termin unverzüglich zu unterrichten.
(5) In dringenden Angelegenheiten, die keinen Aufschub dulden (Not-
fall), kann der Gemeinderat vom Vorsitzenden ohne Frist, formlos und 
nur unter Angabe der Verhandlungsgegenstände einberufen werden. 
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(3) Die Sitzungen des Gemeinderates sind grundsätzlich in folgender 
Reihenfolge durchzuführen:

Öffentlicher Teil:
a) Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einbe-

rufung, der fehlenden Mitglieder des Gemeinderates und der Be-
schlussfähigkeit,

b) Entscheidung über Änderungsanträge zur Tagesordnung und Fest-
stellung der Tagesordnung,

c) Einwohnerfragestunde,
d) Abstimmung über die Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom …,
e) Bekanntgabe der in der letzten Sitzung nichtöffentlich gefassten 

Beschlüsse,
f) Berichte des Bürgermeisters und Verbandsgemeindebürgermeis-

ters über die Ausführung gefasster Beschlüsse, ggf. über wichtige 
Gemeindeangelegenheiten und Eilentscheidungen

g) Behandlung der Tagesordnungspunkte der öffentlichen Sitzung,
h) Anfragen und Anregungen der Mitglieder des Gemeinderates

Nichtöffentlicher Teil:
i) Abstimmung über die Niederschrift der nichtöffentlichen Sitzung 

von …,
j) Behandlung der Tagesordnungspunkte der nichtöffentlichen Sit-

zung,
k) Anfragen und Anregungen der Mitglieder des Gemeinderates

Öffentlicher Teil:
l) Schließen der Sitzung

(4) Die einzelnen Punkte der Tagesordnung kommen in der durch die 
Einladung festgelegten Reihenfolge zur Beratung und Abstimmung. 
§ 4 Abs. 4 Satz 2 bleibt unberührt.

§ 8
Einwohnerfragestunde

(1) Der Gemeinderat sowie seine beschließenden Ausschüsse führen 
im Rahmen ordentlicher öffentlicher Sitzungen eine Einwohnerfrage-
stunde durch. Beratende Ausschüsse können im Rahmen ordentlicher 
öffentlicher Sitzungen eine Einwohnerfragestunde durchführen.
(2) Der Vorsitzende des Gemeinderates bzw. die Ausschussvorsitzen-
den legen in der Einladung zur Sitzung den Beginn der Fragestunde 
fest.
(3) Der Vorsitzende des Gemeinderates bzw. die Ausschussvorsitzen-
den stellen den Beginn und das Ende der Fragestunde fest. Findet sich 
zu Beginn der Fragestunde kein Einwohner ein, kann sie geschlossen 
werden. Die Fragestunde soll auf höchstens 30 Minuten begrenzt sein.
(4) Jeder Einwohner ist berechtigt, grundsätzlich eine Frage und zwei 
Zusatzfragen, die sich auf den Gegenstand der ersten Frage beziehen, 
zu stellen. Zugelassen werden nur Fragen von allgemeinem Interesse, 
die in die Zuständigkeit der Gemeinde fallen. Bestehen Zweifel, dass 
der Fragesteller Einwohner der Gemeinde ist, so hat sich dieser gegen-
über einem Beauftragten der Gemeinde auszuweisen. Sofern Fragen 
schriftlich beantwortet werden sollen, haben die Fragensteller eine Ein-
willigungserklärung gemäß Art. 6 Abs. 1 a) EU-Datenschutz-Grundver-
ordnung auszufüllen und zu unterzeichnen. Nach Beantwortung wer-
den die Daten gelöscht bzw. anonymisiert. In die Niederschrift werden 
nur anonymisierte Daten übernommen.
(5) Angelegenheiten der Tagesordnung können nicht Gegenstand der 
Einwohnerfragestunde sein.
(6) Die Beantwortung der Fragen erfolgt in der Regel mündlich durch 
den Bürgermeister oder dem Vorsitzenden des Ausschusses. Eine Aus-
sprache findet nicht statt. Ist die Beantwortung einer Frage in der Sit-
zung nicht möglich, erhält der Einwohner eine schriftliche Antwort, die 
innerhalb eines Monats zu erteilen ist.

§ 9
Anregungen und Beschwerden der Einwohner

Die Einwohner der Gemeinde haben das Recht, sich mit Anregungen 
und Beschwerden an den Gemeinderat zu wenden. Antragsteller sollen 
über die Stellungnahme des Gemeinderates möglichst innerhalb von 
sechs Wochen unterrichtet werden. Kann die Frist nicht eingehalten 
werden, ist eine Zwischennachricht durch den Bürgermeister zu erteilen.

öffentliche Behandlung der Tagesordnungspunkte. Auf Antrag kann 
über die Absetzung von Angelegenheiten von der Tagesordnung oder 
die Änderung der Reihenfolge der Tagesordnungspunkte mit der Mehr-
heit der auf „ja“ oder „nein“ lautenden Stimmen entschieden werden. 
Betrifft ein Antrag eine Angelegenheit, die nicht in den Aufgabenbe-
reich der Gemeinde fällt, ist der Antrag ohne Sachdebatte durch Be-
schluss des Gemeinderates von der Tagesordnung abzusetzen.

§ 5
Öffentlichkeit der Sitzungen

(1) Jedermann hat das Recht, an öffentlichen Sitzungen des Gemeinde-
rates und seiner Ausschüsse teilzunehmen. Sind die für Zuhörer vorge-
sehenen Plätze besetzt, können weitere Interessenten zurückgewiesen 
werden. Zuhörer sind nicht berechtigt, in Sitzungen das Wort zu ergrei-
fen oder sich selbst an den Verhandlungen zu beteiligen.
(2) An den öffentlichen Sitzungen können Vertreter der Presse, des Rund-
funks und ähnlicher Medien teilnehmen. Ihnen sind besondere Sitze zu-
zuweisen. Absatz 1 Sätze 2 und 3 finden entsprechende Anwendung.
(3) Ton- und Bildübertragungen sowie Ton- und Bildaufzeichnungen 
öffentlicher Sitzungen durch Presse, Rundfunk und ähnliche Medien 
sind zulässig, wenn sie den Sitzungsablauf nicht beeinträchtigen. Sie 
sind dem Vorsitzenden vorher anzuzeigen. Dieser ist berechtigt, Auf-
lagen, die der Aufrechterhaltung der Ordnung in der Sitzung dienen, 
zu erteilen.
Mitglieder des Gemeinderates, Verbandsgemeindebürgermeister, Be-
schäftigte der Verwaltung und Sachverständige können verlangen, dass 
einzelne eigene Redebeiträge bzw. Ausführungen nicht aufgezeichnet 
und übertragen werden.
(4) Unter den in Absatz 3 genannten Maßgaben sind auch durch den Ge-
meinderat und die Ausschüsse veranlasste Ton- und Bildübertragungen 
sowie Ton- und Bildaufzeichnungen öffentlicher Sitzungen zulässig.
(5) Dem Vorsitzenden des Gemeinderates steht darüber hinaus im Rah-
men seiner Ordnungsfunktion das Recht zu, Bild- und Tonaufzeichnun-
gen sowie Bild- und Tonübertragungen zu untersagen.

§ 6
Ausschluss der Öffentlichkeit

(1) Durch Beschluss des Gemeinderates ist im Rahmen des § 52 Abs. 
2 KVG LSA über den Ausschluss der Öffentlichkeit von einzelnen Ta-
gesordnungspunkten zu entscheiden. Soweit das öffentliche Wohl oder 
berechtigte Interessen Einzelner dies erfordern, werden insbesondere in 
nicht öffentlicher Sitzung behandelt:
a) Personalangelegenheiten,
b) Angelegenheiten des übertragenen Wirkungskreises, deren nicht 

öffentliche Behandlung im Einzelfall von der Fachaufsichtsbehör-
de verfügt ist,

c) persönliche Angelegenheiten der Mitglieder des Gemeinderates,
d) Grundstücksangelegenheiten sowie die Ausübung des Vorkaufs-

rechtes,
e) Vergabeentscheidungen,
f) sonstige Angelegenheiten, deren Geheimhaltung durch Gesetz 

vorgeschrieben ist.

(2) In nicht öffentlicher Sitzung gefasste Beschlüsse sind nach Wie-
derherstellung der Öffentlichkeit oder - wenn dies ungeeignet ist - in 
der nächsten öffentlichen Sitzung bekannt zu geben, sofern nicht das 
öffentliche Wohl oder berechtigte Interessen Einzelner entgegenstehen.

§ 7
Sitzungsleitung und -verlauf

(1) Der Vorsitzende hat die Sitzung unparteiisch zu leiten, sorgt für die 
Aufrechterhaltung der Ordnung und übt das Hausrecht während der Sit-
zungen des Gemeinderates aus. Er ruft die Verhandlungsgegenstände 
auf und stellt sie zur Beratung und Beschlussfassung. Will er zu einem 
Verhandlungsgegenstand als Mitglied des Gemeinderates sprechen, so 
gibt er den Vorsitz für die Dauer der Beratung und Beschlussfassung 
dieses Gegenstandes an seinen Stellvertreter ab.
(2) Sind der Vorsitzende und seine Stellvertreter verhindert, so wählt 
der Gemeinderat unter Vorsitz des an Jahren ältesten anwesenden und 
hierzu bereiten Mitgliedes für die Dauer der Verhinderung, längstens 
für die Dauer der Sitzung, einen Vorsitzenden aus seiner Mitte.
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e) Unterbrechung, Vertagung oder Beendigung der Sitzung,
f) Ausschluss oder Wiederherstellung der Öffentlichkeit,
g) Zurückziehung von Anträgen,
h) Anhörung von Personen, insbesondere Sachverständigen,
i) Feststellung des Mitwirkungsverbotes eines Gemeinderatsmitglie-

des,
j) Feststellung der Beschlussunfähigkeit des Gemeinderates im Ver-

lauf der Sitzung,
k) Antrag auf namentliche Abstimmung.

(2) Über die Anträge zur Geschäftsordnung nach Absatz 1 entscheidet der 
Gemeinderat vor der Beschlussfassung zum Verhandlungsgegenstand.
(3) Meldet sich ein Mitglied des Gemeinderates „zur Geschäftsord-
nung“ durch Erheben beider Hände, so muss ihm das Wort außerhalb 
der Reihenfolge erteilt werden. Es darf dadurch kein Sprecher unterbro-
chen werden. Bemerkungen zur Geschäftsordnung dürfen nicht länger 
als 3 Minuten dauern. Sie dürfen sich mit der Sache selbst nicht befas-
sen, sondern nur den Geschäftsordnungsantrag begründen.

§ 13
Abstimmungen

(1) Nach Schluss der Beratung oder nach Annahme des Geschäftsord-
nungsantrages auf „Schluss der Rednerliste“ lässt der Vorsitzende des 
Gemeinderates abstimmen. Während der Abstimmung können keine 
weiteren Anträge gestellt werden. Anträge, über die abgestimmt werden 
soll, sollen vor der Abstimmung im Wortlaut verlesen werden, sofern sie 
den Mitgliedern des Gemeinderates nicht schriftlich oder elektronisch 
vorliegen.
(2) Über jeden Antrag oder Beschlussvorschlag ist gesondert abzustim-
men.

(3) Stehen mehrere Anträge zur Abstimmung, so wird über sie in der 
nachstehenden Reihenfolge abgestimmt:
a) Anträge zur Geschäftsordnung,
b) Anträge von Ausschüssen; über sie ist vor allen anderen Anträgen 

zum gleichen Verhandlungsgegenstand abzustimmen,
c) weitergehende Anträge, insbesondere Änderungs- und Zusatzan-

träge, die einen größeren Aufwand erfordern oder die eine ein-
schneidendere Maßnahme zum Gegenstand haben,

d) früher gestellte Anträge vor später gestellten, sofern der spätere 
Antrag nicht unter Buchstaben a) bis c) fällt.

In Zweifelsfällen entscheidet der Vorsitzende des Gemeinderates. Bei 
Widerspruch entscheidet der Gemeinderat durch einfache Stimmen-
mehrheit.

(4) Vor jeder Abstimmung hat der Vorsitzende des Gemeinderates die 
Frage, über die abgestimmt werden soll, so zu formulieren, dass sie mit 
„ja“ oder „nein“ beantwortet werden kann.
(5) Es wird offen durch Handzeichen abgestimmt. Mit der Mehrheit der 
anwesenden Mitglieder kann eine namentliche Abstimmung verlangt 
werden. Jedes Mitglied des Gemeinderates kann verlangen, dass in der 
Niederschrift vermerkt wird, wie es abgestimmt hat.
(6) Offene und namentliche Abstimmungen können auch im Wege der 
elektronischen Form erfolgen. Die Stimmabgabe erfolgt dabei über ein 
elektronisches Abstimmungssystem. Die Eingabe kann mit „ja“, „nein“ 
oder „Enthaltung“ erfolgen. Das Abstimmungsergebnis wird zeitgleich 
im Sitzungsraum so dargestellt, dass das Stimmverhalten jedes einzel-
nen stimmberechtigten Mitgliedes erkennbar ist. Sofern ein stimm-
berechtigtes Mitglied bezweifelt, dass seine eigene Stimme so erfasst 
wurde, wie es von ihm beabsichtigt war, ist eine erneute Abstimmung 
durch Handzeichen gemäß Absatz 5 durchzuführen.
(7) Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen zählen bei der Feststel-
lung des Abstimmungsergebnisses nicht mit. Der Vorsitzende stellt an-
hand der Mehrheit der auf „ja“ oder „nein“ lautenden Stimmen fest, ob 
der Antrag angenommen oder abgelehnt ist. Bei Stimmengleichheit ist 
der Antrag abgelehnt. Das Abstimmungsergebnis gibt der Vorsitzende 
unverzüglich nach der Abstimmung bekannt.
(8) Wird das Ergebnis von einem Mitglied des Gemeinderates ange-
zweifelt, so ist die Abstimmung zu wiederholen und das Ergebnis mit 
der Zahl der auf „Ja“ und „Nein“ lautenden Stimmen, der Stimmenthal-
tungen und ungültigen Stimmen festzuhalten.
(9) Über Gegenstände einfacher Art kann außerhalb einer Gemeinde-
ratssitzung im Wege der Offenlegung oder im schriftlichen Verfahren 

§ 10
Beratung der Verhandlungsgegenstände

(1) Der Vorsitzende eröffnet die Beratung zu dem jeweiligen Tagesord-
nungspunkt. Er erläutert und begründet einleitend den Verhandlungs-
gegenstand. Ergänzend kann sich der Vortrag eines Sachverständigen 
anschließen, der bei nicht öffentlichen Sitzungen den Sitzungsraum 
verlässt, bevor in der entsprechenden Angelegenheit beraten wird. Die 
Beratung des jeweiligen Tagesordnungspunktes erfolgt nach Wortmel-
dung durch Erheben der Hand bzw. beider Hände für Anträge zur Ge-
schäftsordnung.
(2) Die Mitglieder des Gemeinderates, die wegen eines Interessenkon-
fliktes gemäß § 33 KVG LSA (Mitwirkungsverbot) von der Beratung 
und Abstimmung ausgeschlossen sein könnten, haben dies dem Vorsit-
zenden des Gemeinderates vor Beginn der Beratung des entsprechenden 
Tagesordnungspunktes unaufgefordert mitzuteilen und den Sitzungs-
raum zu verlassen. Bei öffentlicher Sitzung kann sich das Mitglied in 
dem für Zuhörer bestimmten Teil des Sitzungsraumes aufhalten.
(3) Ein Mitglied des Gemeinderates darf in der Sitzung nur dann spre-
chen, wenn ihm der Vorsitzende das Wort erteilt. Das Wort kann wie-
derholt erteilt werden. Der Vorsitzende erteilt das Wort möglichst in 
der Reihenfolge der Wortmeldungen. Melden sich mehrere Mitglieder 
gleichzeitig zu Wort, so entscheidet der Vorsitzende über die Reihen-
folge.
(4) Die Redner sprechen grundsätzlich von ihrem Platz aus. Die Anrede 
ist an den Gemeinderat, nicht an die Zuhörer zu richten. Die Redner 
haben sich an den zur Beratung stehenden Antrag zu halten und nicht 
vom Thema abzuweichen. Die Redezeit eines Mitgliedes oder der Mit-
glieder des Gemeinderates insgesamt kann vom Gemeinderat durch 
Beschluss festgelegt werden.

(5) Während der Beratung sind nur zulässig:
a) Änderungs- und Zusatzanträge (Sachanträge) gemäß § 11
b) Anträge zur Geschäftsordnung gemäß § 12.

(6) Der Gleichstellungsbeauftragten ist auf Verlangen, und soweit Auf-
gaben ihres Geschäftsbereiches betroffen sind, in der Reihenfolge der 
Wortmeldungen das Wort zu erteilen.
(7) Den Vertretungsberechtigten von Einwohneranträgen und Bürger-
begehren ist zu Beginn der Beratung des Einwohnerantrages bzw. des 
Bürgerbegehrens Gelegenheit zu geben, ihr Anliegen zu erläutern. Ihr 
Wortbeitrag soll sich auf 10 Minuten beschränken. In einer anschlie-
ßenden Beratung kann ihnen vom Vorsitzenden das Wort erteilt werden.
(8) Der Vorsitzende des Gemeinderates und der Antragsteller haben das 
Recht zur Schlussäußerung. Die Beratung des Tagesordnungspunktes 
wird vom Vorsitzenden des Gemeinderates geschlossen.

§ 11
Sachanträge

(1) Änderungs- und Zusatzanträge können bis zur Abstimmung ge-
stellt werden. Mündlich gestellte Anträge sind dem Vorsitzenden auch 
schriftlich vorzulegen. Hält der Vorsitzende einen Antrag für unzuläs-
sig, so hat er vorab über die Zulässigkeit abstimmen zu lassen. Außer-
halb der Sitzung können Anträge beim Vorsitzenden des Gemeinderates 
oder beim Verbandsgemeindebürgermeister schriftlich, unter der Vor-
aussetzung des § 3 Abs. 2 elektronisch oder zur Niederschrift einge-
reicht werden.
(2) Anträge können, solange darüber noch nicht abgestimmt wurde, von 
dem Antragsteller zurückgezogen werden. Ein zurückgezogener Antrag 
kann von einem anderen Mitglied des Gemeinderates aufgenommen 
werden mit der Wirkung, dass über den aufgenommenen anstelle des 
zurückgezogenen Antrages abgestimmt wird.

§ 12
Geschäftsordnungsanträge

(1) Folgende Anträge zur Geschäftsordnung können jederzeit gestellt 
werden:
a) Schluss der Rednerliste
b) Verweisung an einen Ausschuss oder den Bürgermeister,
c) Absetzung einer Angelegenheit von der Tagesordnung oder Ver-

tagung,
d) Festsetzung sowie Verlängerung und Verkürzung der Redezeit,
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de zum Protokollführer. Die Protokollführung ist vom Bürgermeister 
rechtzeitig mit dem Verbandsgemeindebürgermeister abzustimmen.

(2) Die Niederschrift muss mindestens enthalten:
a) die Angabe, ob eine Sitzung nach §§ 23 oder 24 durchgeführt wurde,
b) Datum, Ort, Beginn und Ende der Sitzung sowie etwaige Sitzungs-

unterbrechungen,
c) die Namen der anwesenden und fehlenden Mitglieder des Ge-

meinderates,
d) die Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung, der Be-

schlussfähigkeit und der Tagesordnung,
e) die Tagesordnung,
f) den Wortlaut der Anträge und Beschlüsse,
g) die Ergebnisse der Abstimmungen und Wahlen, bei namentlicher 

Abstimmung (§ 13 Abs. 5 Satz 2) ist die Entscheidung jedes Mit-
glieds des Gemeinderates in der Niederschrift zu vermerken,

h) Vermerke darüber, welche Gemeinderatsmitglieder verspätet er-
schienen sind oder die Sitzung vorzeitig oder wegen Befangenheit 
vorübergehend verlassen haben, wobei ersichtlich sein muss, an 
welchen Abstimmungen oder Wahlen und aus welchem Grund die 
Betroffenen nicht teilgenommen haben,

i) Anfragen der Mitglieder des Gemeinderates,
j) die Angabe, ob die Beratung über die einzelnen Tagesordnungs-

punkte öffentlich oder nicht öffentlich stattgefunden hat,
k) sonstige wesentliche Inhalte der Sitzung (insbesondere Einwoh-

nerfragestunden, Ordnungsmaßnahmen).
Der Vorsitzende und jedes Mitglied des Gemeinderates können verlan-
gen, dass ihre Erklärungen wörtlich in der Niederschrift festgehalten 
werden. Dies ist durch Wortmeldung anzuzeigen.
(3) Die Niederschrift ist nach Unterzeichnung allen Mitgliedern des 
Gemeinderates unverzüglich schriftlich zuzusenden oder elektronisch 
zuzuleiten. Die Niederschrift über die in nicht öffentlicher Sitzung be-
handelten Tagesordnungspunkte ist gesondert zu protokollieren und im 
verschlossenen Umschlag mit dem Aufdruck „Vertraulich“ zu versenden.
(4) Einwendungen gegen die Niederschrift sind dem Vorsitzenden 
unverzüglich schriftlich oder unter der Voraussetzung des § 3 Abs. 2 
elektronisch zuzuleiten. Der Gemeinderat stimmt in seiner nächsten 
Sitzung über die Niederschrift ab. Dabei ist auch über die schriftlich 
oder elektronisch vorgetragenen Einwendungen zu entscheiden. Wird 
einer Einwendung nicht entsprochen, so ist das Mitglied des Gemein-
derates berechtigt, die Aufnahme einer entsprechenden Erklärung in die 
Niederschrift zu verlangen.
(5) Zur Erleichterung der Erstellung der Niederschrift ist es dem Pro-
tokollführer gestattet, Tonaufzeichnungen anzufertigen. Nach Fertig-
stellung, Unterzeichnung und Abstimmung über die Niederschrift sind 
Tonaufzeichnungen zu löschen. § 5 Abs. 4 bleibt unberührt.
(6) Die Einsichtnahme in die beschlossenen Niederschriften der öffent-
lichen Sitzungen ist jedermann nach vorheriger Anmeldung während 
der öffentlichen Sprechzeiten der Verwaltung gestattet. Kopien können 
gegen Erstattung der dadurch entstehenden Kosten erworben werden.

§ 17
Änderung und Aufhebung der Beschlüsse des Gemeinderates

(1) Die Aufhebung oder Änderung eines Beschlusses des Gemeinde-
rates kann von einem Drittel der Mitglieder oder vom Bürgermeister 
beantragt werden. Der Gemeinderat entscheidet hierüber frühestens in 
der nächsten Sitzung durch erneute Beschlussfassung.
(2) Ein nach Absatz 1 abgelehnter Antrag kann innerhalb von sechs 
Monaten nur dann erneut gestellt werden, wenn sich die Sach- oder 
Rechtslage wesentlich geändert hat.
(3) Ein Änderungs- oder Aufhebungsantrag ist unzulässig, soweit in 
Ausführung des Beschlusses des Gemeinderates bereits Rechtspositi-
onen Dritter entstanden sind und diese nicht mehr aufgelöst werden 
können, weil dies mit vertretbarem Aufwand nicht möglich ist oder zu 
Schadenersatzansprüchen führen kann.

§ 18
Ordnung in den Sitzungen

(1) Der Vorsitzende sorgt für die Aufrechterhaltung der Ordnung in den 
Sitzungen und achtet auf die Einhaltung der Geschäftsordnung. Er übt 
das Hausrecht aus.

beschlossen werden. Ein hierbei gestellter Antrag ist angenommen, 
wenn kein stimmberechtigtes Mitglied innerhalb einer Woche nach Be-
kanntgabe widerspricht.

§ 14
Wahlen

(1) Wahlen werden nur in den gesetzlich ausdrücklich genannten Fällen 
durchgeführt. Sie werden geheim mit Stimmzetteln vorgenommen; es 
kann offen gewählt werden, wenn kein Mitglied widerspricht.
(2) Zur Vorbereitung und Durchführung von Wahlen von Personen 
werden aus der Mitte des Gemeinderates mehrere Stimmenzähler be-
stimmt.
(3) Als Stimmzettel sind äußerlich gleiche Zettel zu verwenden. Die 
Stimmzettel sind so vorzubereiten, dass jeder Kandidat durch ein Kreuz 
kenntlich gemacht werden kann. Die farbliche Markierung erfolgt ein-
heitlich, um Rückschlüsse auf die stimmabgebende Person zu vermei-
den. Die Stimmzettel sind vor der Abgabe zu falten.

(4) Ungültig sind Stimmen, sofern der Stimmzettel
a) nicht als amtlich erkennbar ist,
b) leer ist,
c) den Willen des Stimmberechtigten nicht zweifelsfrei erkennen 

lässt,
d) einen Zusatz, Vorbehalte oder weitere Beschriftungen enthält,
e) mehr als eine Stimme für einen Bewerber enthält.

(5) Die Auszählung der Stimmen hat in Anwesenheit der Mitglieder des 
Gemeinderates zu erfolgen.
(6) Gewählt ist die Person, die im ersten Wahlgang die Stimmen der 
Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder erhalten hat. 
Wird diese Mehrheit nicht erreicht, so findet ein zweiter Wahlgang statt. 
Im zweiten Wahlgang ist die Person gewählt, die die meisten Stimmen 
erhalten hat. Ergibt sich im zweiten Wahlgang Stimmengleichheit, so 
entscheidet das Los, das der Vorsitzende zieht. Soweit im ersten Wahl-
gang nur eine Person zur Wahl stand und diese Person die erforderliche 
Mehrheit nicht erreicht hat, finden die Sätze 2 bis 4 keine Anwendung. 
Der Vorsitzende gibt das Wahlergebnis unmittelbar nach der Wahl be-
kannt.
(7) Sind mehrere Personen zu wählen, können die Wahlen in einem 
Wahlvorgang durchgeführt werden, indem alle Bewerber auf einem 
Stimmzettel erfasst werden und je zu besetzende Stelle eine Stimme 
vergeben werden kann. Gewählt sind die Bewerber in der Reihenfolge 
der Zahl, der für sie abgegebenen gültigen Stimmen, wenn zugleich die 
Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder erreicht ist. 
Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los, das der Vorsitzende zieht.

§ 15
Unterbrechung, Verweisung und Vertagung

(1) Der Vorsitzende des Gemeinderates kann die Sitzung unterbrechen. 
Er hat die Sitzung zu unterbrechen, wenn auf Antrag eines Mitgliedes 
des Gemeinderates ein entsprechender Beschluss von der Mehrheit der 
anwesenden Gemeinderatsmitglieder gefasst wird. Die Unterbrechung 
soll im Regelfall nicht länger als 15 Minuten dauern.

(2) Der Gemeinderat kann, sofern ein Tagesordnungspunkt nicht durch 
eine Entscheidung in der Sache abgeschlossen wird,
a) den Tagesordnungspunkt zur nochmaligen Beratung an den mit 

der Vorberatung befassten Ausschuss zurückverweisen,
b) den Tagesordnungspunkt zur erneuten Vorbereitung an den Bür-

germeister zurückverweisen,
c) die Beratung über den Tagesordnungspunkt vertagen.

(3) Über entsprechende Anträge ist sofort abzustimmen. Der Schluss-
antrag geht bei der Abstimmung einem Verweisungs- und dieser einem 
Vertagungsantrag vor.
(4) Jeder Antragsteller kann bei demselben Punkt der Tagesordnung nur 
einen Verweisungs-, Vertagungs- oder Schlussantrag stellen.

§ 16
Niederschrift

(1) Über jede Sitzung des Gemeinderates ist eine Niederschrift anzufer-
tigen, die vom Vorsitzenden und vom Protokollführer zu unterzeichnen 
ist. Der Bürgermeister bestellt auf Vorschlag des Verbandsgemeinde-
bürgermeisters in der Regel einen Beschäftigten der Verbandsgemein-
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a) dass hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten (i. S. 
d. § 4 des Datenschutz-Grundverordnungs-Ausfüllungsgesetzes 
Sachsen-Anhalt) die Vorschriften des Datenschutzrechts beachtet 
werden, vor allem, dass bei Auflösung der Fraktion die aus der 
Fraktionsarbeit erlangten personenbezogenen Daten gelöscht wer-
den,

b) dass die notwendige Aufbewahrung und der ordnungsgemäße 
Umgang mit fraktionsbezogenen Unterlagen (z. B. Verwendungs-
nachweise, Kontenführung etc.) gewährleistet ist.

III. ABSCHNITT 
Ausschüsse des Gemeinderates 

§ 21 
Verfahren in den Ausschüssen

(1) Soweit durch Gesetz nichts Abweichendes bestimmt ist, finden 
für die Ausschüsse des Gemeinderates die Bestimmungen dieser Ge-
schäftsordnung entsprechend Anwendung.

(2) In jeder Ausschusssitzung sind die Tagesordnungspunkte
a) Mitteilungen,
b) Anfragen,
c) Anregungen
vorzusehen.

(3) Die Tagesordnung und die Niederschrift zu den Sitzungen beschlie-
ßender und beratender Ausschüsse sind allen Ausschussmitgliedern 
und zusätzlich den übrigen Mitgliedern des Gemeinderates zuzuleiten.
(4) Mitglieder des Gemeinderates, die dem Ausschuss nicht angehö-
ren, aber einen Antrag gestellt haben, über den in der Ausschusssitzung 
beraten oder beschlossen wird, erhalten fristgerecht eine Einladung zu 
dieser Sitzung sowie die den Antrag betreffenden Sitzungsunterlagen.
(5) Der Antrag eines sachkundigen Einwohners in einem beratenden 
Ausschuss ist nur beachtlich, wenn er durch ein Ausschussmitglied, 
dass dem Gemeinderat als ehrenamtliches Mitglied angehört, unter-
stützt wird.
(6) Die Ausschüsse können beschließen, zu einzelnen Punkten ihrer 
Tagesordnung in den Sitzungen Sachverständige und Einwohner zu 
hören. Diese können an nicht öffentlichen Sitzungen nur zu dem Tages-
ordnungspunkt teilnehmen, zu dem sie gehört werden sollen und haben 
den Sitzungsraum zu verlassen, bevor in der entsprechenden Angele-
genheit beraten wird.
(7) Berührt eine Angelegenheit das Arbeitsgebiet mehrerer Ausschüsse, 
so können diese zu gemeinsamen Sitzungen zusammentreten.

IV. ABSCHNITT 
Öffentlichkeitsarbeit 

§ 22 
Unterrichtung der Öffentlichkeit und Presse

Öffentlichkeit und Presse werden vom Bürgermeister über die Tages-
ordnung der Sitzungen des Gemeinderates und seiner Ausschüsse so-
wie über den wesentlichen Inhalt der gefassten Beschlüsse unterrichtet.

V. Abschnitt 
Verfahren in außergewöhnlichen Notsituationen 

§ 23 
Durchführung von Videokonferenzen und Abstimmungen 

in außergewöhnlichen Notsituationen

(1) Im Falle einer festgestellten Notsituation i. S. v. § 56a Abs. 1 Satz 1 
KVG LSA entscheidet der Vorsitzende im Einvernehmen mit dem Ver-
bandsgemeindebürgermeister, ob die Sitzung in Form einer Videokon-
ferenz durchgeführt wird und beruft den Gemeinderat unter Mitteilung 
der Tagesordnung sowie Angabe von Zeit und Zugang zum virtuellen 
Sitzungsraum ein. § 1 Abs. 2, Abs. 3 Satz 1 und 2 (1. Alternative), Ab-
sätze 4 und 5 sowie §§ 2 bis 5 gelten entsprechend.
(2) Für den Ablauf einer Videokonferenzsitzung gelten die in dieser 
Geschäftsordnung festgelegten Grundsätze, insbesondere die §§ 6, 7, 
10 bis 13, 15, 16, 18 und 19, soweit nachfolgend nichts Abweichen-
des geregelt ist. Bei Störungen der Videokonferenztechnik, die nach  
§ 56a Abs. 2 Satz 2 KVG LSA im Verantwortungsbereich der Gemein-
de liegen, ist die Sitzung von dem Vorsitzenden zu unterbrechen oder 
abzubrechen. Sonstige Störungen der Zuschaltung sind unbeachtlich. 

(2) Verstößt ein Mitglied des Gemeinderates gegen die Bestimmun-
gen der Geschäftsordnung oder verletzt es die Würde der Versamm-
lung oder äußert es sich ungebührlich, so kann es vom Vorsitzenden 
unter Nennung des Namens „zur Ordnung“ gerufen werden. Persön-
liche Angriffe und Beleidigungen sind vom Vorsitzenden zu rügen. Ist 
ein Mitglied in derselben Sitzung dreimal zur Ordnung gerufen und 
beim zweiten Mal auf die Folgen eines dritten Ordnungsrufes hin-
gewiesen worden, so kann ihm der Vorsitzende das Wort entziehen. 
Entsprechendes gilt, wenn ein Mitglied vom Verhandlungsgegen-
stand abschweift und vom Vorsitzenden „zur Sache“ gerufen wurde. 
Ist einem Mitglied des Gemeinderates das Wort entzogen, so darf es 
zu diesem Punkt der Tagesordnung nicht mehr sprechen.
(3) Der Vorsitzende des Gemeinderates kann einem Redner, der die 
festgesetzte Redezeit überschreitet, das Wort entziehen, wenn er ihn 
bereits auf den Ablauf der Redezeit hingewiesen hat.
(4) Der Vorsitzende des Gemeinderates kann ein Mitglied bei grob 
ungebührlichem oder wiederholt ordnungswidrigem Verhalten von 
der Sitzung ausschließen. Das Mitglied hat den Sitzungsraum zu ver-
lassen.
(5) Der Gemeinderat kann ein Mitglied, das wiederholt Zuwiderhand-
lungen gegen die zur Aufrechterhaltung der Ordnung erlassenen An-
ordnungen begangen hat, durch Beschluss für höchstens vier Sitzungen 
ausschließen.
(6) Wird die Ordnung in einer Sitzung gestört und gelingt es dem Vor-
sitzenden nicht, sie wiederherzustellen, so kann er die Sitzung unter-
brechen.

§ 19
Ordnungsmaßnahmen gegenüber Zuhörern

(1) Der Ordnungsgewalt und dem Hausrecht des Vorsitzenden des Ge-
meinderates unterliegen alle Personen, die sich während einer Sitzung 
des Gemeinderates im Sitzungsraum aufhalten.
(2) Wer als Zuhörer durch ungebührliches Verhalten die Sitzung 
stört oder Ordnung und Anstand verletzt, kann auf Anordnung des 
Vorsitzenden aus dem Sitzungsraum verwiesen und notfalls entfernt 
werden, wenn er durch den Vorsitzenden vorher mindestens einmal 
auf die Folgen seines Verhaltens hingewiesen wurde. Entsteht wäh-
rend einer Sitzung des Gemeinderates unter den Zuhörern störende 
Unruhe, die den Fortgang der Verhandlungen in Frage stellt, so kann 
der Vorsitzende des Gemeinderates nach vorheriger Ankündigung 
den für die Zuhörer bestimmten Teil des Sitzungsraumes räumen 
lassen, wenn die störende Unruhe auf andere Weise nicht zu besei-
tigen ist.
(3) Hat der Vorsitzende des Gemeinderates zu einer Sitzung vorsorglich 
Polizeischutz angefordert, so teilt er das zu Beginn der Sitzung dem 
Gemeinderat einschließlich der Gründe hierfür mit.

II. ABSCHNITT 
Fraktionen 

§ 20 
Fraktionen

(1) Die Fraktionen geben dem Vorsitzenden des Gemeinderates von 
ihrer Bildung, den Namen des Vorsitzenden und dessen Stellvertreters 
sowie der Mitglieder unverzüglich schriftlich Kenntnis; entsprechendes 
gilt für Veränderungen innerhalb der Fraktion und die Auflösung der 
Fraktion. Die Bildung und Auflösung sowie Veränderungen innerhalb 
der Fraktion werden mit dem Zugang der schriftlichen Anzeige an den 
Vorsitzenden des Gemeinderates wirksam.
(2) Die Bezeichnung der Fraktionen richtet sich nach der Kurzbezeich-
nung der Parteien und Wählergruppen sowie dem Namen von Einzel-
bewerbern, aufgrund deren Wahlvorschlages die Fraktionsmitglieder in 
den Gemeinderat gewählt werden. Dabei darf jede Kurzbezeichnung 
einer Partei oder Wählergruppe im Gemeinderat nur einmal verwendet 
werden. Der Fraktionswechsel einzelner Gemeinderatsmitglieder lässt 
bestehende Fraktionsbezeichnungen unberührt.
(3) Ein Mitglied des Gemeinderates kann nicht mehreren Fraktionen 
angehören.

(4) Die Fraktionen haben die Einhaltung der datenschutzrechtli-
chen Regelungen sicherzustellen und insbesondere dafür Sorge zu 
tragen,
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Anlage
§ 2 Abs. 4 Geschäftsordnung für den Gemeinderat Selke-Aue und seine 
Ausschüsse

Richtlinie über die digitale Ratsarbeit gemäß § 2 Abs. 3  
der Geschäftsordnung des Gemeinderates Selke-Aue  

und seiner Ausschüsse

Vorbemerkung:
Durch die digitale Ratsarbeit sollen insbesondere ein effizienter und zu-
kunftsweisender Sitzungsdienst gewährleistet sowie langfristig Kosten 
eingespart werden.

§ 1
Teilnahme an der digitalen Ratsarbeit

(1) Die Verbandsgemeinde betreibt ein internetbasiertes elektronisches 
Ratsinformationssystem als Grundlage für die digitale Ratsarbeit. Den 
teilnehmenden Stadtratsmitgliedern werden die Unterlagen für die 
Sitzungen des Gemeinderates und seiner Ausschüsse über das Rats-
informationssystem in elektronischer Form zur Verfügung gestellt. 
Schriftliche Unterlagen werden regelmäßig nicht versandt; kurzfristig 
am Sitzungstag erstellte Vorlagen (Tischvorlagen) werden schriftlich 
bereitgestellt.
(2) Die Mitglieder des Gemeinderates, die über die technischen Voraus-
setzungen zum Versenden und Empfangen elektronischer Post verfü-
gen, nehmen nach Abgabe einer verbindlichen schriftlichen Erklärung 
gegenüber dem Verbandsgemeindebürgermeister gemäß § 2 Abs. 4 der 
Geschäftsordnung an der digitalen Ratsarbeit teil. Sie haben den Da-
tenschutz analog zur Papierform zu gewährleisten; § 2 Abs. 1 der Ge-
schäftsordnung bleibt unberührt.
(3) Die Mitglieder des Gemeinderates, die an der digitalen Ratsarbeit 
teilnehmen, sind verpflichtet, regelmäßig den Datenstand des Informa-
tors zu prüfen, mindestens jedoch einmal unmittelbar vor den Sitzun-
gen des Gemeinderates bzw. seiner Ausschüsse.
(4) Bei einem Ausfall des Ratsinformationssystems erfolgt der Versand 
der Einladungen und Sitzungsunterlagen in schriftlicher Form; die La-
dungsfrist nach § 1 Abs. 4 der Geschäftsordnung bleibt unberührt.

§ 2
Mobile digitale Endgeräte

(1) Gemeinderäte und Ausschussmitglieder der Gemeinde Selke-Aue, 
welche über ein eigenes digitales Endgerät verfügen, können dieses zu 
den Gemeinderats- und Ausschusssitzungen mitbringen und nutzen. 
Das schließt ausdrücklich Endgeräte ein, die einem Mitglied des Ge-
meinderates von Dritten z.B. im Rahmen der Ausübung anderer Man-
date (z.B. im Bundestag, Landtag, Kreistag) überlassen bzw. bereitge-
stellt werden.
(2) Die Mitglieder des Gemeinderates sind verpflichtet, die eingesetz-
ten Endgeräte und die dazugehörige Anwendungssoftware mittels Pass-
wort vor dem Zugriff Dritter zu schützen. Das Passwort ist geheimzu-
halten. Es darf weder auf dem Gerät gespeichert, noch zusammen mit 
dem Gerät aufbewahrt werden.

§ 3
Allgemeine Regelungen zur Nutzung  

der Anwendungssoftware

(1) Die Mitglieder des Gemeinderates erhalten ein Datenblatt mit der 
persönlichen Internetadresse und können damit auf die Einladungen 
und Sitzungsunterlagen des Gemeinderates bzw. der Ausschüsse des 
Gemeinderates elektronisch zugreifen. Für den Zugang erhalten sie ei-
nen Benutzernamen und ein Passwort.
(2) Für den Zugang zum Informator ist lediglich ein internetfähiges Ge-
rät mit WEB-Oberfläche erforderlich (Browser).
(3) Die Mitglieder des Gemeinderates haben sicherzustellen, dass mög-
liche Beeinträchtigungen durch auf dem Endgerät ggf. installierte und 
eingesetzte andere Programme bzw. Anwendungen, die die Funkti-
onsfähigkeit des von der Verbandsgemeinde zur Verfügung gestellten 
Ratsinformationssystems (Informator) beeinträchtigen können, ausge-
schlossen sind.
(4) Die Verbandsgemeinde unterstützt und berät die Mitglieder des Ge-
meinderates bei auftretenden technischen Problemen im Rahmen der 
Nutzung des Informators.

Sie haben insbesondere keine Auswirkung auf die Wirksamkeit eines 
ohne das betroffene Mitglied gefassten Beschlusses.
(3) Zu Beginn der Sitzung stellt der Vorsitzende die Anwesenheit und 
Beschlussfähigkeit fest, indem er die stimmberechtigten Mitglieder na-
mentlich aufruft. Ist das aufgerufene Mitglied der Videokonferenz zu-
geschaltet, so meldet es sich durch eine kurze akustische Bestätigung 
zurück. Der Protokollführer trägt die teilnehmenden stimmberechtigten 
Mitglieder in eine Anwesenheitsliste ein.
(4) Vor jeder Abstimmung stellt der Vorsitzende die Beschlussfähigkeit 
sowie die Funktionsfähigkeit des Videokonferenzsystems fest. Abstim-
mungen erfolgen grundsätzlich namentlich. Elektronisch kann nur ab-
gestimmt werden, sofern gewährleistet ist, dass das Abstimmungser-
gebnis ohne Zeitverzug so dargestellt wird, dass das Stimmverhalten 
jedes stimmberechtigten Mitgliedes für alle Mitglieder sowie die Öf-
fentlichkeit erkennbar ist.
(5) Die mittels Videokonferenztechnik zugeschalteten Mitglieder müs-
sen die Kamera während der gesamten Sitzung eingeschaltet lassen, 
auch wenn sie ihren Platz verlassen. Der Ton kann ausgeschaltet wer-
den.
(6) Im Rahmen der Bekanntmachung von Ort und Zeit der Videokon-
ferenzsitzung ist darauf hinzuweisen, dass anstelle der Einwohnerfra-
gestunde die Möglichkeit besteht, Fragen schriftlich oder elektronisch 
beim Vorsitzenden einzureichen. Im Rahmen der Videokonferenzsit-
zung verliest der Vorsitzende die bei ihm eingegangenen Anfragen. Für 
das weitere Verfahren findet § 8 Absätze 2 bis 6 entsprechend Anwen-
dung.
(7) Im Falle einer festgestellten Notsituation i. S. v. § 56a Abs. 1 Satz 
1 KVG LSA kann anstelle einer Präsenzsitzung oder einer Videokon-
ferenzsitzung die Beschlussfassung über Verhandlungsgegenstände im 
Wege eines schriftlichen oder elektronischen Verfahrens nach Maßgabe 
von § 56a Abs. 3 KVG LSA durchgeführt werden. Über die Einlei-
tung dieses Verfahrens entscheidet der Vorsitzende im Einvernehmen 
mit dem Verbandsgemeindebürgermeister. Das Einverständnis zu dem 
schriftlichen oder elektronischen Verfahren wird im Zuge der Be-
schlussfassung durch eine gesonderte Abstimmung ermittelt.

VI. ABSCHNITT 
Schlussvorschriften, Inkrafttreten 

§ 24 
Auslegung der Geschäftsordnung

Bei Zweifeln über Auslegung und Anwendung der Geschäftsordnung 
entscheidet der Vorsitzende des Gemeinderates. Erhebt sich gegen sei-
ne Entscheidung Widerspruch, so entscheidet der Gemeinderat mit der 
Mehrheit der auf „ja“ oder „nein“ lautenden Stimmen. Bei Stimmen-
gleichheit ist der Widerspruch zurückgewiesen.

§ 25
Abweichungen von der Geschäftsordnung

Von den Vorschriften dieser Geschäftsordnung kann nur im Einzelfall 
und nur dann abgewichen werden, wenn gesetzliche Bestimmungen 
nicht entgegenstehen und kein Mitglied in der Sitzung des Gemeinde-
rates widerspricht.

§ 26
Sprachliche Gleichstellung

Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser Geschäftsordnung 
werden verallgemeinernd verwendet und beziehen sich auf alle Ge-
schlechter.

§ 27
Inkrafttreten

Die Geschäftsordnung tritt mit Beschlussfassung des Gemeinderates 
am 15.10.2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Geschäftsordnung vom 
11.07.2019 in der Fassung der 1. Änderung der Geschäftsordnung vom 
02.09.2022 außer Kraft.
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2. die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Verpflichtungser-
mächtigungen, wenn der Vermögenswert im Einzelfall 5.000 Euro 
übersteigt,

3. Rechtsgeschäfte i. S. v. § 45 Abs. 2 Nrn. 7 und 10 KVG LSA, wenn 
der Vermögenswert im Einzelfall 5.000 Euro übersteigt,

4. Rechtsgeschäfte i. S. v. § 45 Abs. 2 Nr. 13 KVG LSA, es sei denn, 
es handelt sich um Rechtsgeschäfte aufgrund einer förmlichen Aus-
schreibung oder um Geschäfte der laufenden Verwaltung, deren 
Vermögenswert den in § 10 Satz 1 festgelegten Betrag übersteigt,

5. Rechtsgeschäfte i. S. v. § 45 Abs. 2 Nr. 16 KVG LSA, wenn der 
Vermögenswert im Einzelfall 5.000 Euro übersteigt,

6. die Annahme und Vermittlung von Spenden, Schenkungen und 
ähnlichen Zuwendungen für einzelne Aufgaben der Verbandsge-
meinde, wenn der Vermögenswert 100 Euro übersteigt.

§ 5
Auskunftsrecht

(1) Jedes Mitglied des Gemeinderates hat das Recht, schriftlich, elekt-
ronisch oder in der Sitzung des Gemeinderates mündlich Anfragen zu 
allen Angelegenheiten der Gemeinde und ihrer Verwaltung an den Bür-
germeister zu richten; die Auskunft ist vom Bürgermeister zu erteilen.
(2) Kann eine Anfrage während der Sitzung nicht unverzüglich münd-
lich beantwortet werden, hat der Bürgermeister die Auskunft binnen 
einer Frist von in der Regel einem Monat schriftlich zu erteilen.

§ 6
Geschäftsordnung

Das Verfahren im Gemeinderat und in den Ausschüssen wird durch eine 
vom Gemeinderat zu beschließende Geschäftsordnung geregelt.

§ 7
Bürgermeister

Zu den Geschäften der laufenden Verwaltung nach § 96 Abs. 4 Satz 2 i.V. 
m. § 66 Abs.1 Satz 3 KVG LSA, über die der Bürgermeister in eigener 
Verantwortung entscheidet, gehören die regelmäßig wiederkehrenden Ge-
schäfte, die nach bereits feststehenden Grundsätzen entschieden werden 
und keine wesentliche Bedeutung haben oder die im Einzelfall einen Ver-
mögenswert von 2.500 Euro nicht übersteigen. Darüber hinaus wird ihm 
die Entscheidung über die in § 4 Ziff. 1 bis 6 genannten Rechtsgeschäfte 
übertragen, sofern die dort festgelegten Wertgrenzen unterschritten werden.

§ 8
Gleichstellungsbeauftragte

Die Gemeinde ist Mitgliedsgemeinde der Verbandsgemeinde Vorharz. 
Die von der Verbandsgemeinde gemäß § 78 KVG LSA bestellte Gleich-
stellungsbeauftragte ist auch für den Bereich der Gemeinde Selke-Aue 
zuständig und in Ausübung ihrer Tätigkeit nicht weisungsgebunden. An 
den Sitzungen des Gemeinderates und seines Ausschusses kann sie teil-
nehmen, soweit ihr Aufgabenbereich betroffen ist. In Angelegenheiten 
ihres Aufgabenbereiches ist ihr auf Wunsch das Wort zu erteilen.

III. Abschnitt
Unterrichtung und Beteiligung der Einwohner

§ 9
Einwohnerversammlung

(1) Über allgemein bedeutsame Angelegenheiten der Gemeinde können 
die Einwohner auch durch Einwohnerversammlungen unterrichtet wer-
den. Der Bürgermeister beruft die Einwohnerversammlungen ein. Er 
setzt die Gesprächsgegenstände sowie Ort und Zeit der Veranstaltung 
fest. Die Einladung ist gemäß § 12 Abs. 5 bekanntzumachen und soll 14 
Tage vor Beginn der Veranstaltung erfolgen. Die Einladungsfrist kann 
bei besonderer Dringlichkeit auf drei Tage verkürzt werden.
(2) Der Bürgermeister unterrichtet den Gemeinderat in seiner nächsten 
Sitzung über den Ablauf der Einwohnerversammlung und die wesent-
lichen Ergebnisse.

§ 10
Bürgerbefragung

Eine Bürgerbefragung nach § 28 Abs. 3 KVG LSA erfolgt ausschließ-
lich in wichtigen Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der 

§ 4
Nutzungszeitraum und Ausscheiden aus dem Gemeinderat

(1) Sofern Gemeinderatsmitglieder eigene Endgeräte gem. § 2 einset-
zen, ist die von der Verbandsgemeinde zur Verfügung gestellte Anwen-
dungssoftware auf dem jeweiligen digitalen Endgerät nach Ende der 
Wahlperiode unverzüglich zu löschen, sofern der Mandatsträger dem 
neu gewählten Gemeinderat nicht mehr angehört. Entsprechendes gilt, 
wenn das Mitglied des Gemeinderates vor dem Ende der Wahlperiode 
aus dem Gemeinderat ausscheidet.
(2) Der Zugriff auf den Informator endet mit Ablauf der Wahlperiode 
des Gemeinderates.

§ 5
Sprachliche Gleichstellung

Personen- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für Personen 
mit männlichem, weiblichem oder diversen Geschlecht sowie Personen 
ohne Geschlechtsangabe.

Öffentliche Bekanntmachung

Hauptsatzung der Gemeinde Selke-Aue

Aufgrund der §§ 8 und 10 Kommunalverfassungsgesetz des Landes 
Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) 
in der derzeit geltenden Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde 
Selke-Aue in seiner Sitzung am 15.10.2024 folgende Hauptsatzung be-
schlossen:

I. ABSCHNITT
BENENNUNG UND HOHEITSZEICHEN

§ 1
Name

(1) Die Gemeinde führt den Namen „Selke-Aue“.
(2) Die Gemeinde Selke-Aue umfasst die Ortsteile Hausneindorf, Hete-
born und Wedderstedt.

§ 2
Wappen, Flagge, Dienstsiegel

(1) Das Wappen der Gemeinde Selke-Aue zeigt über mit einer blauen 
Wellenleiste belegtem silbernen Schildfuß in Blau vorn einen schwarz-
gefugten silbernen Turm mit spitzer Haube und schwarzer Fenster-
öffnung, mittig ein steigendes goldenes Eichenblatt und hinten einen 
schwarzgefugten silbernen Turm mit Walmdach und schwarzer Fens-
teröffnung. Die Hauptfarben des Wappens sind Silber (Weiß)/Blau.
(2) Die Gemeinde führt eine Flagge. Diese ist blau-weiß-blau (1:4:1) 
gestreift (Streifen senkrecht verlaufend) und mittig mit Gemeindewap-
pen belegt.
(3) Die Gemeinde führt ein Dienstsiegel, das dem der Hauptsatzung 
beigefügten Dienstsiegelabdruck entspricht. Die Umschrift lautet: „Ge-
meinde Selke-Aue, Landkreis Harz“.

II. Abschnitt
Organe

§ 3
Gemeinderat

(1) Der Bürgermeister ist Vorsitzender des Gemeinderates.
(2) Der Gemeinderat wählt für die Dauer der Wahlperiode aus seiner 
Mitte in der konstituierenden Sitzung einen Stellvertreter für den Ver-
hinderungsfall, der den Bürgermeister auch beim Vorsitz im Gemein-
derat vertritt.
(3) Der Stellvertreter kann mit der Mehrheit der Mitglieder des Ge-
meinderates abgewählt werden. Eine Neuwahl hat unverzüglich statt-
zufinden.

§ 4
Festlegung von Wertgrenzen

Der Gemeinderat entscheidet über
1. die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und 

Auszahlungen, wenn der Vermögenswert im Einzelfall 5.000 Euro 
übersteigt und kein Fall von § 105 Abs. 4 KVG LSA vorliegt,
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§ 14
Inkrafttreten

(1) Diese Hauptsatzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekannt-
machung in Kraft.
(2) Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Hauptsatzung der Gemeinde Sel-
ke-Aue vom 27.08.2019 in der Fassung der 1. Änderungssatzung vom 
12.12.2019 außer Kraft.

Selke-Aue, 15.10.2024

Öffentliche Bekanntmachung

Geschäftsordnung für den Gemeinderat der Gemeinde 
Ditfurt und seine Ausschüsse

Der Gemeinderat der Gemeinde Ditfurt hat gemäß § 59 Kommunalver-
fassungsgesetz Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. 
LSA S. 288) in der derzeit geltenden Fassung in seiner Sitzung am 
17.10.2024 folgende Geschäftsordnung für den Gemeinderat und seine 
Ausschüsse beschlossen:

I. ABSCHNITT
Sitzungen des Gemeinderates

§ 1
Einberufung, Einladung, Teilnahme

(1) Der Vorsitzende des Gemeinderates beruft den Gemeinderat im Ein-
vernehmen mit dem Verbandsgemeindebürgermeister schriftlich oder 
elektronisch unter Mitteilung der Tagesordnung und Angabe von Ort 
und Zeit der Sitzung ein. Bei Durchführung einer Videokonferenzsit-
zung nach § 23 wird der Zugang zur Ton- und Bildübertragung mit der 
Einberufung als Link (per E-Mail) zur Verfügung gestellt
Mitglieder des Gemeinderates, die an der digitalen Ratsarbeit gemäß  
§ 3 Abs. 2 a teilnehmen, erhalten ihre Sitzungsunterlagen regelmäßig in 
digitaler Form. Sie werden per E-Mail an die für sie hinterlegte Adresse 
spätestens bis zum Tag vor dem Beginn der Mindest-Ladungsfrist nach 
Abs. 4 informiert, dass die Einladung sowie die dazugehörigen Unterla-
gen im Ratsinformationssystem bereitgestellt wurden. Damit gelten die 
Einladung und die Unterlagen als zugegangen.
(2) Der Einladung sind die für die Verhandlung erforderlichen Unter-
lagen grundsätzlich beizufügen. Für jeden Tagesordnungspunkt soll 
ein Bericht und ggf. ein Beschlussvorschlag (Vorlage) des Verbands-
gemeindebürgermeisters beigefügt werden, aus dem - soweit möglich - 
auch die Beschlüsse der beteiligten Ausschüsse ersichtlich sind. Liegen 
besondere Gründe vor, kann der Bericht ausnahmsweise nachgereicht 
werden.
(3) Der Gemeinderat ist einzuberufen, so oft es die Geschäftslage er-
fordert. Der Gemeinderat ist unverzüglich einzuberufen, wenn es ein 
Viertel seiner Mitglieder unter Angabe des Verhandlungsgegenstandes 
verlangt oder sofern die letzte Sitzung länger als drei Monate zurück-
liegt und ein Mitglied des Gemeinderates die Einberufung unter Anga-
be des Beratungsgegenstandes beantragt. Der Antrag auf unverzügliche 
Einberufung des Gemeinderates nach Satz 2 ist schriftlich beim Vorsit-
zenden einzureichen.
(4) Die Einladung hat so rechtzeitig wie möglich zu erfolgen, min-
destens jedoch unter Einhaltung einer Frist von einer Woche vor der 
Sitzung. Dies gilt nicht, wenn eine Sitzung des Gemeinderates vor Er-
schöpfung der Tagesordnung vertagt werden muss (§ 2 Abs. 2). In die-
sem Fall kann die Sitzung zur Erledigung der restlichen Tagesordnung 
an einem der nächsten Tage fortgesetzt werden. Eine erneute schrift-
liche Ladung sowie die Einhaltung einer Frist sind nicht erforderlich. 
Die in der Sitzung nicht anwesenden Gemeinderäte sind von dem neuen 
Termin unverzüglich zu unterrichten.
(5) In dringenden Angelegenheiten, die keinen Aufschub dulden (Not-
fall), kann der Gemeinderat vom Vorsitzenden ohne Frist, formlos und 
nur unter Angabe der Verhandlungsgegenstände einberufen werden. 

Gemeinde, mit Ausnahme der in § 26 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 bis 8 KVG 
LSA genannten Angelegenheiten. Sie kann nur auf Grundlage eines 
Gemeinderatsbeschlusses durchgeführt werden, in dem die mit „ja“ 
oder „nein“ zu beantwortende Frage formuliert ist und insbesondere 
festgelegt wird, ob die Befragung elektronisch über das Internet oder 
im schriftlichen Verfahren erfolgt, in welchem Zeitraum die Befragung 
durchgeführt wird und in welcher Form das Abstimmungsergebnis be-
kanntzugeben ist. In dem Beschluss sind auch die voraussichtlichen 
Kosten der Befragung darzustellen.

IV. Abschnitt
Ehrenbürger

§ 11
Ehrenbürgerrecht, Ehrenbezeichnung

Die Verleihung oder Aberkennung des Ehrenbürgerrechtes oder der Eh-
renbezeichnung der Gemeinde Selke-Aue bedarf einer Mehrheit von 
zwei Dritteln der stimmberechtigten Mitglieder des Gemeinderates der 
Gemeinde Selke-Aue.

V. Abschnitt
Öffentliche Bekanntmachungen

§ 12
Öffentliche Bekanntmachungen

(1) Soweit nicht Rechtsvorschriften besondere Regelungen treffen, er-
folgen die gesetzlich erforderlichen Bekanntmachungen im Internet un-
ter der Internetadresse https://www.vorharz.net/de/bekanntmachungen/ 
und der Angabe des Bereitstellungstages. Die Bekanntmachung ist mit 
ihrer Bereitstellung im Internet bewirkt.
(2) Auf Ersatzbekanntmachungen gem. § 9 Abs. 2 KVG LSA wird un-
ter Angabe des Gegenstandes, des Ortes und der Dauer der Auslegung 
sowie der Öffnungszeiten und des Standortes des Verwaltungsgebäudes 
an den Bekanntmachungstafeln gemäß Absatz 7 spätestens am Tage vor 
dem Beginn der Auslegung hingewiesen. Die Auslegungsfrist beträgt 
zwei Wochen, soweit nichts Anderes vorgeschrieben ist. Die Ersatz-
bekanntmachung ist mit Ablauf des Tages bewirkt, an dem der Ausle-
gungszeitraum endet. Gleiches gilt, wenn eine öffentliche Auslegung 
nach einer anderen Rechtsvorschrift erfolgt, die keine besonderen Be-
stimmungen enthält.
(3) Auf die bekanntgemachten Satzungen und Verordnungen wird un-
verzüglich im Amtsblatt der Verbandsgemeinde Vorharz nachrichtlich 
unter Angabe der Internetadresse, unter der die Satzung oder Verord-
nung bereitgestellt wurde, hingewiesen. Die Satzungen und Verordnun-
gen können im Rathaus Wegeleben, Markt 7, 38828 Wegeleben während 
der Öffnungszeiten eingesehen und kostenpflichtig kopiert werden.
(4) Die ortsübliche Bekanntmachung von Bauleitplänen gem. § 3 
BauGB erfolgt, soweit hier bzw. bundes- und landesrechtlich nichts 
anderes bestimmt ist, im Amtsblatt der Verbandsgemeinde Vorharz. 
Zusätzlich erfolgt die jeweilige Bekanntmachung im Internet auf der 
Homepage der Verbandgemeinde Vorharz unter „Amtliche Bekanntma-
chungen“ (https://www.vorharz.net/de/bekanntmachungen/).
(5) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen des Gemeinderates sowie 
der Zeitpunkt und die Abstimmungsgegenstände der Beschlussfassung 
erfolgt im Internet unter folgender Adresse https://www.vorharz.net/de/
bekanntmachungen/. Die Bekanntmachung ist mit ihrer Bereitstellung 
unter der Internetadresse bewirkt.
(6) Alle übrigen Bekanntmachungen sind im Internet unter https://
www.vorharz.net/de/bekanntmachungen/ bekanntzumachen.
(7) Als Standorte der Bekanntmachungstafeln werden festgelegt:
• Selke-Aue, OT Hausneindorf, An der Haltestelle der Harzspar-

kasse „Am Junkernhof“
• Selke-Aue, OT Heteborn, Ernst-Thälmann-Straße, an der Bushal-

testelle
• Selke-Aue, OT Wedderstedt, Quedlinburger Str. 10

VI. Abschnitt
Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 13
Sprachliche Gleichstellung

Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser Satzung werden ver-
allgemeinernd verwendet und beziehen sich auf alle Geschlechter.



11/2024 | 27 Verbandsgemeinde Vorharz

öffentliche Behandlung der Tagesordnungspunkte. Auf Antrag kann 
über die Absetzung von Angelegenheiten von der Tagesordnung oder 
die Änderung der Reihenfolge der Tagesordnungspunkte mit der Mehr-
heit der auf „ja“ oder „nein“ lautenden Stimmen entschieden werden. 
Betrifft ein Antrag eine Angelegenheit, die nicht in den Aufgabenbe-
reich der Gemeinde fällt, ist der Antrag ohne Sachdebatte durch Be-
schluss des Gemeinderates von der Tagesordnung abzusetzen.

§ 5
Öffentlichkeit der Sitzungen

(1) Jedermann hat das Recht, an öffentlichen Sitzungen des Gemeinde-
rates und seiner Ausschüsse teilzunehmen. Sind die für Zuhörer vorge-
sehenen Plätze besetzt, können weitere Interessenten zurückgewiesen 
werden. Zuhörer sind nicht berechtigt, in Sitzungen das Wort zu ergrei-
fen oder sich selbst an den Verhandlungen zu beteiligen.
(2) An den öffentlichen Sitzungen können Vertreter der Presse, des 
Rundfunks und ähnlicher Medien teilnehmen. Ihnen sind besondere 
Sitze zuzuweisen. Absatz 1 Sätze 2 und 3 finden entsprechende An-
wendung.
(3) Ton- und Bildübertragungen sowie Ton- und Bildaufzeichnungen 
öffentlicher Sitzungen durch Presse, Rundfunk und ähnliche Medien 
sind zulässig, wenn sie den Sitzungsablauf nicht beeinträchtigen. Sie 
sind dem Vorsitzenden vorher anzuzeigen. Dieser ist berechtigt, Auf-
lagen, die der Aufrechterhaltung der Ordnung in der Sitzung dienen, 
zu erteilen.
Mitglieder des Gemeinderates, Verbandsgemeindebürgermeister, Be-
schäftigte der Verwaltung und Sachverständige können verlangen, dass 
einzelne eigene Redebeiträge bzw. Ausführungen nicht aufgezeichnet 
und übertragen werden.
(4) Unter den in Absatz 3 genannten Maßgaben sind auch durch den Ge-
meinderat und die Ausschüsse veranlasste Ton- und Bildübertragungen 
sowie Ton- und Bildaufzeichnungen öffentlicher Sitzungen zulässig.
(5) Dem Vorsitzenden des Gemeinderates steht darüber hinaus im Rah-
men seiner Ordnungsfunktion das Recht zu, Bild- und Tonaufzeichnun-
gen sowie Bild- und Tonübertragungen zu untersagen.

§ 6
Ausschluss der Öffentlichkeit

(1) Durch Beschluss des Gemeinderates ist im Rahmen des § 52 Abs. 
2 KVG LSA über den Ausschluss der Öffentlichkeit von einzelnen Ta-
gesordnungspunkten zu entscheiden. Soweit das öffentliche Wohl oder 
berechtigte Interessen Einzelner dies erfordern, werden insbesondere in 
nicht öffentlicher Sitzung behandelt:
a) Personalangelegenheiten,
b) Angelegenheiten des übertragenen Wirkungskreises, deren nicht 

öffentliche Behandlung im Einzelfall von der Fachaufsichtsbehör-
de verfügt ist,

c) persönliche Angelegenheiten der Mitglieder des Gemeinderates,
d) Grundstücksangelegenheiten sowie die Ausübung des Vorkaufs-

rechtes,
e) Vergabeentscheidungen,
f) sonstige Angelegenheiten, deren Geheimhaltung durch Gesetz vor-

geschrieben ist.
(2) In nicht öffentlicher Sitzung gefasste Beschlüsse sind nach Wie-
derherstellung der Öffentlichkeit oder - wenn dies ungeeignet ist - in 
der nächsten öffentlichen Sitzung bekannt zu geben, sofern nicht das 
öffentliche Wohl oder berechtigte Interessen Einzelner entgegenstehen.

§ 7
Sitzungsleitung und -verlauf

(1) Der Vorsitzende hat die Sitzung unparteiisch zu leiten, sorgt für die 
Aufrechterhaltung der Ordnung und übt das Hausrecht während der Sit-
zungen des Gemeinderates aus. Er ruft die Verhandlungsgegenstände 
auf und stellt sie zur Beratung und Beschlussfassung. Will er zu einem 
Verhandlungsgegenstand als Mitglied des Gemeinderates sprechen, so 
gibt er den Vorsitz für die Dauer der Beratung und Beschlussfassung 
dieses Gegenstandes an seinen Stellvertreter ab.
(2) Sind der Vorsitzende und seine Stellvertreter verhindert, so wählt 
der Gemeinderat unter Vorsitz des an Jahren ältesten anwesenden und 
hierzu bereiten Mitgliedes für die Dauer der Verhinderung, längstens 
für die Dauer der Sitzung, einen Vorsitzenden aus seiner Mitte.

Ein Notfall ist gegeben, wenn die Beratung und Entscheidung über die 
Angelegenheit nicht bis zur nächsten Sitzung aufgeschoben werden 
kann, ohne dass nicht zu beseitigende Nachteile eintreten.
(6) Wer nicht oder nicht rechtzeitig an einer Sitzung teilnehmen kann 
oder die Sitzung vorzeitig verlassen muss, zeigt dies dem Vorsitzenden 
des Gemeinderates vor der Sitzung an.

§ 2
Sitzungszeiten, Dauer und Vertagung

(1) Die Sitzungen sollen nicht nach 19:00 Uhr beginnen und spätestens 
nach 3 Stunden beendet werden. Der Gemeinderat und seine Ausschüs-
se tagen in der Regel dienstags oder donnerstags. Ausnahmen sind mit 
dem jeweiligen Vorsitzenden abzustimmen.
(2) Nach 22:00 Uhr werden keine weiteren Tagesordnungspunkte auf-
gerufen. Der in der Beratung befindliche Tagesordnungspunkt wird ab-
schließend behandelt. Danach ist die Sitzung zu schließen. Sofern die 
Sitzung nicht gemäß § 1 Abs. 4 Sätze 3 bis 5 an einem der nächsten 
Tage fortgesetzt wird, sind die restlichen Punkte in der nächstfolgenden 
Sitzung an vorderster Stelle zu behandeln.

§ 3
Umgang mit Dokumenten und elektronischen Medien

(1) Der Verschwiegenheitspflicht nach § 32 Abs. 2 KVG LSA unter-
fallende schriftliche und elektronische Dokumente, insbesondere Sit-
zungsunterlagen, sind so aufzubewahren, dass sie dem unbefugten Zu-
griff Dritter entzogen sind. Im Umgang mit solchen Dokumenten sind 
die Geheimhaltungsinteressen und der Datenschutz zu beachten. Wer-
den diese Dokumente für die Tätigkeit als Mitglied des Gemeinderates 
nicht mehr benötigt, sind sie zurückzugeben oder datenschutzkonform 
zu vernichten bzw. zu löschen.
(2) Die Mitglieder des Gemeinderates, die über die technischen Vor-
aussetzungen zum Versenden und Empfangen elektronischer Post ver-
fügen, können dem Verbandsgemeindebürgermeister schriftlich eine 
elektronische Adresse mitteilen, an die Einladungen im Sinne des  
§ 53 KVG LSA und von den Anträgen und Anfragen im Sinne des § 43  
Abs. 3 KVG LSA versandt werden.
(2a) Die Gemeinde betreibt als Grundlage für die digitale Ratsarbeit 
ein internetbasiertes elektronisches Ratsinformationssystem. An der 
digitalen Ratsarbeit kann jedes Mitglied des Gemeinderates durch ver-
bindliche schriftliche Erklärung gegenüber dem Bürgermeister teilneh-
men. Diese Erklärung gilt für die gesamte laufende Wahlperiode des 
Gemeinderates. Das Nähere regelt die Richtlinie über die digitale Rats-
arbeit in der Anlage der Geschäftsordnung.
(3) Die Nutzung elektronischer Medien während der Sitzung darf nur 
erfolgen, soweit durch sie eine aktive Sitzungsteilnahme nicht gefähr-
det und der Sitzungsverlauf nicht gestört wird. Für die Fertigung von 
Ton- und Bildaufnahmen durch Mitglieder des Gemeinderates gilt § 5 
Abs. 3 entsprechend.

§ 4
Tagesordnung

(1) Der Vorsitzende des Gemeinderates stellt die Tagesordnung im Ein-
vernehmen mit dem Verbandsgemeindebürgermeister auf. Die Tages-
ordnung gliedert sich in einen öffentlichen und bei Bedarf in einen nicht 
öffentlichen Teil.
(2) Anträge zur Tagesordnung können Gemeinderatsmitglieder und 
Fraktionen bis spätestens 14 Tage vor der Sitzung stellen. Die Anträge 
sind dem Vorsitzenden schriftlich oder unter der Voraussetzung des § 3 
Abs. 2 elektronisch zuzuleiten. Auf Antrag eines Viertels der Mitglieder 
des Gemeinderates oder einer Fraktion ist ein Verhandlungsgegenstand 
auf die Tagesordnung spätestens der übernächsten Sitzung zu setzen. 
Dies gilt nicht, wenn der Gemeinderat den gleichen Verhandlungsge-
genstand innerhalb der letzten sechs Monate bereits verhandelt hat.
(3) Nach erfolgter Einladung ist die Erweiterung der Tagesordnung um 
Angelegenheiten, die in öffentlicher Sitzung zu behandeln wären, nicht 
zulässig. Die Erweiterung der Tagesordnung um eine dringende Ange-
legenheit, die in nicht öffentlicher Sitzung zu behandeln wäre, ist nur zu 
Beginn einer nicht öffentlichen Sitzung zulässig, wenn alle Mitglieder 
des Gemeinderates anwesend sind und kein Mitglied widerspricht.
(4) Der Gemeinderat beschließt zu Beginn der jeweiligen Sitzung über 
die Feststellung der Tagesordnung und über die öffentliche oder nicht 
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§ 10
Beratung der Verhandlungsgegenstände

(1) Der Vorsitzende eröffnet die Beratung zu dem jeweiligen Tagesord-
nungspunkt. Er erläutert und begründet einleitend den Verhandlungs-
gegenstand. Ergänzend kann sich der Vortrag eines Sachverständigen 
anschließen, der bei nicht öffentlichen Sitzungen den Sitzungsraum 
verlässt, bevor in der entsprechenden Angelegenheit beraten wird. Die 
Beratung des jeweiligen Tagesordnungspunktes erfolgt nach Wortmel-
dung durch Erheben der Hand bzw. beider Hände für Anträge zur Ge-
schäftsordnung.
(2) Die Mitglieder des Gemeinderates, die wegen eines Interessenkon-
fliktes gemäß § 33 KVG LSA (Mitwirkungsverbot) von der Beratung 
und Abstimmung ausgeschlossen sein könnten, haben dies dem Vorsit-
zenden des Gemeinderates vor Beginn der Beratung des entsprechenden 
Tagesordnungspunktes unaufgefordert mitzuteilen und den Sitzungs-
raum zu verlassen. Bei öffentlicher Sitzung kann sich das Mitglied in 
dem für Zuhörer bestimmten Teil des Sitzungsraumes aufhalten.
(3) Ein Mitglied des Gemeinderates darf in der Sitzung nur dann spre-
chen, wenn ihm der Vorsitzende das Wort erteilt. Das Wort kann wie-
derholt erteilt werden. Der Vorsitzende erteilt das Wort möglichst in 
der Reihenfolge der Wortmeldungen. Melden sich mehrere Mitglieder 
gleichzeitig zu Wort, so entscheidet der Vorsitzende über die Reihen-
folge.
(4) Die Redner sprechen grundsätzlich von ihrem Platz aus. Die Anrede 
ist an den Gemeinderat, nicht an die Zuhörer zu richten. Die Redner 
haben sich an den zur Beratung stehenden Antrag zu halten und nicht 
vom Thema abzuweichen. Die Redezeit eines Mitgliedes oder der Mit-
glieder des Gemeinderates insgesamt kann vom Gemeinderat durch 
Beschluss festgelegt werden.

(5) Während der Beratung sind nur zulässig:
a) Änderungs- und Zusatzanträge (Sachanträge) gemäß § 11
b) Anträge zur Geschäftsordnung gemäß § 12.

(6) Der Gleichstellungsbeauftragten ist auf Verlangen, und soweit Auf-
gaben ihres Geschäftsbereiches betroffen sind, in der Reihenfolge der 
Wortmeldungen das Wort zu erteilen.
(7) Den Vertretungsberechtigten von Einwohneranträgen und Bürger-
begehren ist zu Beginn der Beratung des Einwohnerantrages bzw. des 
Bürgerbegehrens Gelegenheit zu geben, ihr Anliegen zu erläutern. Ihr 
Wortbeitrag soll sich auf 10 Minuten beschränken. In einer anschlie-
ßenden Beratung kann ihnen vom Vorsitzenden das Wort erteilt werden.
(8) Der Vorsitzende des Gemeinderates und der Antragsteller haben das 
Recht zur Schlussäußerung. Die Beratung des Tagesordnungspunktes 
wird vom Vorsitzenden des Gemeinderates geschlossen.

§ 11
Sachanträge

(1) Änderungs- und Zusatzanträge können bis zur Abstimmung ge-
stellt werden. Mündlich gestellte Anträge sind dem Vorsitzenden auch 
schriftlich vorzulegen. Hält der Vorsitzende einen Antrag für unzuläs-
sig, so hat er vorab über die Zulässigkeit abstimmen zu lassen. Außer-
halb der Sitzung können Anträge beim Vorsitzenden des Gemeinderates 
oder beim Verbandsgemeindebürgermeister schriftlich, unter der Vor-
aussetzung des § 3 Abs. 2 elektronisch oder zur Niederschrift einge-
reicht werden.
(2) Anträge können, solange darüber noch nicht abgestimmt wurde, von 
dem Antragsteller zurückgezogen werden. Ein zurückgezogener Antrag 
kann von einem anderen Mitglied des Gemeinderates aufgenommen 
werden mit der Wirkung, dass über den aufgenommenen anstelle des 
zurückgezogenen Antrages abgestimmt wird.

§ 12
Geschäftsordnungsanträge

(1) Folgende Anträge zur Geschäftsordnung können jederzeit gestellt 
werden:
a) Schluss der Rednerliste
b) Verweisung an einen Ausschuss oder den Bürgermeister,
c) Absetzung einer Angelegenheit von der Tagesordnung oder Verta-

gung,
d) Festsetzung sowie Verlängerung und Verkürzung der Redezeit,
e) Unterbrechung, Vertagung oder Beendigung der Sitzung,

(3) Die Sitzungen des Gemeinderates sind grundsätzlich in folgender 
Reihenfolge durchzuführen:

Öffentlicher Teil:
a) Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einbe-

rufung, der fehlenden Mitglieder des Gemeinderates und der Be-
schlussfähigkeit,

b) Entscheidung über Änderungsanträge zur Tagesordnung und Fest-
stellung der Tagesordnung,

c) Einwohnerfragestunde,
d) Abstimmung über die Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 

…,
e) Bekanntgabe der in der letzten Sitzung nichtöffentlich gefassten 

Beschlüsse,
f) Berichte des Bürgermeisters und Verbandsgemeindebürgermeisters 

über die Ausführung gefasster Beschlüsse, ggf. über wichtige Ge-
meindeangelegenheiten und Eilentscheidungen

g) Behandlung der Tagesordnungspunkte der öffentlichen Sitzung,
h) Anfragen und Anregungen der Mitglieder des Gemeinderates
Nichtöffentlicher Teil:
i) Abstimmung über die Niederschrift der nichtöffentlichen Sitzung 

von …,
j) Behandlung der Tagesordnungspunkte der nichtöffentlichen Sit-

zung,
k) Anfragen und Anregungen der Mitglieder des Gemeinderates
Öffentlicher Teil:
l) Schließen der Sitzung

(4) Die einzelnen Punkte der Tagesordnung kommen in der durch die 
Einladung festgelegten Reihenfolge zur Beratung und Abstimmung. 
§ 4 Abs. 4 Satz 2 bleibt unberührt.

§ 8
Einwohnerfragestunde

(1) Der Gemeinderat sowie seine beschließenden Ausschüsse führen 
im Rahmen ordentlicher öffentlicher Sitzungen eine Einwohnerfrage-
stunde durch. Beratende Ausschüsse können im Rahmen ordentlicher 
öffentlicher Sitzungen eine Einwohnerfragestunde durchführen.
(2) Der Vorsitzende des Gemeinderates bzw. die Ausschussvorsitzen-
den legen in der Einladung zur Sitzung den Beginn der Fragestunde 
fest.
(3) Der Vorsitzende des Gemeinderates bzw. die Ausschussvorsitzen-
den stellen den Beginn und das Ende der Fragestunde fest. Findet sich 
zu Beginn der Fragestunde kein Einwohner ein, kann sie geschlossen 
werden. Die Fragestunde soll auf höchstens 30 Minuten begrenzt sein.
(4) Jeder Einwohner ist berechtigt, grundsätzlich eine Frage und zwei 
Zusatzfragen, die sich auf den Gegenstand der ersten Frage beziehen, 
zu stellen. Zugelassen werden nur Fragen von allgemeinem Interesse, 
die in die Zuständigkeit der Gemeinde fallen. Bestehen Zweifel, dass 
der Fragesteller Einwohner der Gemeinde ist, so hat sich dieser gegen-
über einem Beauftragten der Gemeinde auszuweisen. Sofern Fragen 
schriftlich beantwortet werden sollen, haben die Fragensteller eine Ein-
willigungserklärung gemäß Art. 6 Abs. 1 a) EU-Datenschutz-Grundver-
ordnung auszufüllen und zu unterzeichnen. Nach Beantwortung wer-
den die Daten gelöscht bzw. anonymisiert. In die Niederschrift werden 
nur anonymisierte Daten übernommen.
(5) Angelegenheiten der Tagesordnung können nicht Gegenstand der 
Einwohnerfragestunde sein.
(6) Die Beantwortung der Fragen erfolgt in der Regel mündlich durch 
den Bürgermeister oder dem Vorsitzenden des Ausschusses. Eine Aus-
sprache findet nicht statt. Ist die Beantwortung einer Frage in der Sit-
zung nicht möglich, erhält der Einwohner eine schriftliche Antwort, die 
innerhalb eines Monats zu erteilen ist.

§ 9
Anregungen und Beschwerden der Einwohner

Die Einwohner der Gemeinde haben das Recht, sich mit Anregungen 
und Beschwerden an den Gemeinderat zu wenden. Antragsteller sollen 
über die Stellungnahme des Gemeinderates möglichst innerhalb von 
sechs Wochen unterrichtet werden. Kann die Frist nicht eingehalten 
werden, ist eine Zwischennachricht durch den Bürgermeister zu ertei-
len.
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beschlossen werden. Ein hierbei gestellter Antrag ist angenommen, 
wenn kein stimmberechtigtes Mitglied innerhalb einer Woche nach Be-
kanntgabe widerspricht.

§ 14
Wahlen

(1) Wahlen werden nur in den gesetzlich ausdrücklich genannten Fällen 
durchgeführt. Sie werden geheim mit Stimmzetteln vorgenommen; es 
kann offen gewählt werden, wenn kein Mitglied widerspricht.
(2) Zur Vorbereitung und Durchführung von Wahlen von Personen 
werden aus der Mitte des Gemeinderates mehrere Stimmenzähler be-
stimmt.
(3) Als Stimmzettel sind äußerlich gleiche Zettel zu verwenden. Die 
Stimmzettel sind so vorzubereiten, dass jeder Kandidat durch ein Kreuz 
kenntlich gemacht werden kann. Die farbliche Markierung erfolgt ein-
heitlich, um Rückschlüsse auf die stimmabgebende Person zu vermei-
den. Die Stimmzettel sind vor der Abgabe zu falten.

(4) Ungültig sind Stimmen, sofern der Stimmzettel
a) nicht als amtlich erkennbar ist,
b) leer ist,
c) den Willen des Stimmberechtigten nicht zweifelsfrei erkennen 

lässt,
d) einen Zusatz, Vorbehalte oder weitere Beschriftungen enthält,
e) mehr als eine Stimme für einen Bewerber enthält.

(5) Die Auszählung der Stimmen hat in Anwesenheit der Mitglieder des 
Gemeinderates zu erfolgen.
(6) Gewählt ist die Person, die im ersten Wahlgang die Stimmen der 
Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder erhalten hat. 
Wird diese Mehrheit nicht erreicht, so findet ein zweiter Wahlgang statt. 
Im zweiten Wahlgang ist die Person gewählt, die die meisten Stimmen 
erhalten hat. Ergibt sich im zweiten Wahlgang Stimmengleichheit, so 
entscheidet das Los, das der Vorsitzende zieht. Soweit im ersten Wahl-
gang nur eine Person zur Wahl stand und diese Person die erforderliche 
Mehrheit nicht erreicht hat, finden die Sätze 2 bis 4 keine Anwendung. 
Der Vorsitzende gibt das Wahlergebnis unmittelbar nach der Wahl be-
kannt.
(7) Sind mehrere Personen zu wählen, können die Wahlen in einem 
Wahlvorgang durchgeführt werden, indem alle Bewerber auf einem 
Stimmzettel erfasst werden und je zu besetzende Stelle eine Stimme 
vergeben werden kann. Gewählt sind die Bewerber in der Reihenfolge 
der Zahl, der für sie abgegebenen gültigen Stimmen, wenn zugleich die 
Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder erreicht ist. 
Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los, das der Vorsitzende zieht.

§ 15
Unterbrechung, Verweisung und Vertagung

(1) Der Vorsitzende des Gemeinderates kann die Sitzung unterbrechen. 
Er hat die Sitzung zu unterbrechen, wenn auf Antrag eines Mitgliedes 
des Gemeinderates ein entsprechender Beschluss von der Mehrheit der 
anwesenden Gemeinderatsmitglieder gefasst wird. Die Unterbrechung 
soll im Regelfall nicht länger als 15 Minuten dauern.

(2) Der Gemeinderat kann, sofern ein Tagesordnungspunkt nicht durch 
eine Entscheidung in der Sache abgeschlossen wird,
a) den Tagesordnungspunkt zur nochmaligen Beratung an den mit der 

Vorberatung befassten Ausschuss zurückverweisen,
b) den Tagesordnungspunkt zur erneuten Vorbereitung an den Bürger-

meister zurückverweisen,
c) die Beratung über den Tagesordnungspunkt vertagen.

(3) Über entsprechende Anträge ist sofort abzustimmen. Der Schluss-
antrag geht bei der Abstimmung einem Verweisungs- und dieser einem 
Vertagungsantrag vor.
(4) Jeder Antragsteller kann bei demselben Punkt der Tagesordnung nur 
einen Verweisungs-, Vertagungs- oder Schlussantrag stellen.

§ 16
Niederschrift

(1) Über jede Sitzung des Gemeinderates ist eine Niederschrift anzufer-
tigen, die vom Vorsitzenden und vom Protokollführer zu unterzeichnen 
ist. Der Bürgermeister bestellt auf Vorschlag des Verbandsgemeinde-
bürgermeisters in der Regel einen Beschäftigten der Verbandsgemein-

f) Ausschluss oder Wiederherstellung der Öffentlichkeit,
g) Zurückziehung von Anträgen,
h) Anhörung von Personen, insbesondere Sachverständigen,
i) Feststellung des Mitwirkungsverbotes eines Gemeinderatsmitglie-

des,
j) Feststellung der Beschlussunfähigkeit des Gemeinderates im Ver-

lauf der Sitzung,
k) Antrag auf namentliche Abstimmung.

(2) Über die Anträge zur Geschäftsordnung nach Absatz 1 entscheidet 
der Gemeinderat vor der Beschlussfassung zum Verhandlungsgegen-
stand.
(3) Meldet sich ein Mitglied des Gemeinderates „zur Geschäftsord-
nung“ durch Erheben beider Hände, so muss ihm das Wort außerhalb 
der Reihenfolge erteilt werden. Es darf dadurch kein Sprecher unterbro-
chen werden. Bemerkungen zur Geschäftsordnung dürfen nicht länger 
als 3 Minuten dauern. Sie dürfen sich mit der Sache selbst nicht befas-
sen, sondern nur den Geschäftsordnungsantrag begründen.

§ 13
Abstimmungen

(1) Nach Schluss der Beratung oder nach Annahme des Geschäftsord-
nungsantrages auf „Schluss der Rednerliste“ lässt der Vorsitzende des 
Gemeinderates abstimmen. Während der Abstimmung können keine 
weiteren Anträge gestellt werden. Anträge, über die abgestimmt werden 
soll, sollen vor der Abstimmung im Wortlaut verlesen werden, sofern 
sie den Mitgliedern des Gemeinderates nicht schriftlich oder elektro-
nisch vorliegen.
(2) Über jeden Antrag oder Beschlussvorschlag ist gesondert abzustim-
men.
(3) Stehen mehrere Anträge zur Abstimmung, so wird über sie in der 
nachstehenden Reihenfolge abgestimmt:

a) Anträge zur Geschäftsordnung,
b) Anträge von Ausschüssen; über sie ist vor allen anderen Anträgen 

zum gleichen Verhandlungsgegenstand abzustimmen,
c) weitergehende Anträge, insbesondere Änderungs- und Zusatzan-

träge, die einen größeren Aufwand erfordern oder die eine ein-
schneidendere Maßnahme zum Gegenstand haben,

d) früher gestellte Anträge vor später gestellten, sofern der spätere 
Antrag nicht unter Buchstaben a) bis c) fällt.

In Zweifelsfällen entscheidet der Vorsitzende des Gemeinderates. Bei 
Widerspruch entscheidet der Gemeinderat durch einfache Stimmen-
mehrheit.
(4) Vor jeder Abstimmung hat der Vorsitzende des Gemeinderates die 
Frage, über die abgestimmt werden soll, so zu formulieren, dass sie mit 
„ja“ oder „nein“ beantwortet werden kann.
(5) Es wird offen durch Handzeichen abgestimmt. Mit der Mehrheit der 
anwesenden Mitglieder kann eine namentliche Abstimmung verlangt 
werden. Jedes Mitglied des Gemeinderates kann verlangen, dass in der 
Niederschrift vermerkt wird, wie es abgestimmt hat.
(6) Offene und namentliche Abstimmungen können auch im Wege der 
elektronischen Form erfolgen. Die Stimmabgabe erfolgt dabei über ein 
elektronisches Abstimmungssystem. Die Eingabe kann mit „ja“, „nein“ 
oder „Enthaltung“ erfolgen. Das Abstimmungsergebnis wird zeitgleich 
im Sitzungsraum so dargestellt, dass das Stimmverhalten jedes einzel-
nen stimmberechtigten Mitgliedes erkennbar ist. Sofern ein stimm-
berechtigtes Mitglied bezweifelt, dass seine eigene Stimme so erfasst 
wurde, wie es von ihm beabsichtigt war, ist eine erneute Abstimmung 
durch Handzeichen gemäß Absatz 5 durchzuführen.
(7) Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen zählen bei der Feststel-
lung des Abstimmungsergebnisses nicht mit. Der Vorsitzende stellt an-
hand der Mehrheit der auf „ja“ oder „nein“ lautenden Stimmen fest, ob 
der Antrag angenommen oder abgelehnt ist. Bei Stimmengleichheit ist 
der Antrag abgelehnt. Das Abstimmungsergebnis gibt der Vorsitzende 
unverzüglich nach der Abstimmung bekannt.
(8) Wird das Ergebnis von einem Mitglied des Gemeinderates ange-
zweifelt, so ist die Abstimmung zu wiederholen und das Ergebnis mit 
der Zahl der auf „Ja“ und „Nein“ lautenden Stimmen, der Stimmenthal-
tungen und ungültigen Stimmen festzuhalten.
(9) Über Gegenstände einfacher Art kann außerhalb einer Gemeinde-
ratssitzung im Wege der Offenlegung oder im schriftlichen Verfahren 
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(2) Verstößt ein Mitglied des Gemeinderates gegen die Bestimmungen 
der Geschäftsordnung oder verletzt es die Würde der Versammlung 
oder äußert es sich ungebührlich, so kann es vom Vorsitzenden unter 
Nennung des Namens „zur Ordnung“ gerufen werden. Persönliche 
Angriffe und Beleidigungen sind vom Vorsitzenden zu rügen. Ist ein 
Mitglied in derselben Sitzung dreimal zur Ordnung gerufen und beim 
zweiten Mal auf die Folgen eines dritten Ordnungsrufes hingewiesen 
worden, so kann ihm der Vorsitzende das Wort entziehen. Entsprechen-
des gilt, wenn ein Mitglied vom Verhandlungsgegenstand abschweift 
und vom Vorsitzenden „zur Sache“ gerufen wurde. Ist einem Mitglied 
des Gemeinderates das Wort entzogen, so darf es zu diesem Punkt der 
Tagesordnung nicht mehr sprechen.
(3) Der Vorsitzende des Gemeinderates kann einem Redner, der die 
festgesetzte Redezeit überschreitet, das Wort entziehen, wenn er ihn 
bereits auf den Ablauf der Redezeit hingewiesen hat.
(4) Der Vorsitzende des Gemeinderates kann ein Mitglied bei grob un-
gebührlichem oder wiederholt ordnungswidrigem Verhalten von der 
Sitzung ausschließen. Das Mitglied hat den Sitzungsraum zu verlassen.
(5) Der Gemeinderat kann ein Mitglied, das wiederholt Zuwiderhandlun-
gen gegen die zur Aufrechterhaltung der Ordnung erlassenen Anordnungen 
begangen hat, durch Beschluss für höchstens vier Sitzungen ausschließen.
(6) Wird die Ordnung in einer Sitzung gestört und gelingt es dem Vor-
sitzenden nicht, sie wiederherzustellen, so kann er die Sitzung unter-
brechen.

§ 19
Ordnungsmaßnahmen gegenüber Zuhörern

(1) Der Ordnungsgewalt und dem Hausrecht des Vorsitzenden des Ge-
meinderates unterliegen alle Personen, die sich während einer Sitzung 
des Gemeinderates im Sitzungsraum aufhalten.
(2) Wer als Zuhörer durch ungebührliches Verhalten die Sitzung stört 
oder Ordnung und Anstand verletzt, kann auf Anordnung des Vorsit-
zenden aus dem Sitzungsraum verwiesen und notfalls entfernt werden, 
wenn er durch den Vorsitzenden vorher mindestens einmal auf die Fol-
gen seines Verhaltens hingewiesen wurde. Entsteht während einer Sit-
zung des Gemeinderates unter den Zuhörern störende Unruhe, die den 
Fortgang der Verhandlungen in Frage stellt, so kann der Vorsitzende 
des Gemeinderates nach vorheriger Ankündigung den für die Zuhörer 
bestimmten Teil des Sitzungsraumes räumen lassen, wenn die störende 
Unruhe auf andere Weise nicht zu beseitigen ist.
(3) Hat der Vorsitzende des Gemeinderates zu einer Sitzung vorsorglich 
Polizeischutz angefordert, so teilt er das zu Beginn der Sitzung dem 
Gemeinderat einschließlich der Gründe hierfür mit.

II. ABSCHNITT
Fraktionen

§ 20
Fraktionen

(1) Die Fraktionen geben dem Vorsitzenden des Gemeinderates von 
ihrer Bildung, den Namen des Vorsitzenden und dessen Stellvertreters 
sowie der Mitglieder unverzüglich schriftlich Kenntnis; entsprechendes 
gilt für Veränderungen innerhalb der Fraktion und die Auflösung der 
Fraktion. Die Bildung und Auflösung sowie Veränderungen innerhalb 
der Fraktion werden mit dem Zugang der schriftlichen Anzeige an den 
Vorsitzenden des Gemeinderates wirksam.
(2) Die Bezeichnung der Fraktionen richtet sich nach der Kurzbezeich-
nung der Parteien und Wählergruppen sowie dem Namen von Einzel-
bewerbern, aufgrund deren Wahlvorschlages die Fraktionsmitglieder in 
den Gemeinderat gewählt werden. Dabei darf jede Kurzbezeichnung 
einer Partei oder Wählergruppe im Gemeinderat nur einmal verwendet 
werden. Der Fraktionswechsel einzelner Gemeinderatsmitglieder lässt 
bestehende Fraktionsbezeichnungen unberührt.
(3) Ein Mitglied des Gemeinderates kann nicht mehreren Fraktionen 
angehören.

(4) Die Fraktionen haben die Einhaltung der datenschutzrechtlichen 
Regelungen sicherzustellen und insbesondere dafür Sorge zu tragen,
a) dass hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten (i. S. 

d. § 4 des Datenschutz-Grundverordnungs-Ausfüllungsgesetzes 
Sachsen-Anhalt) die Vorschriften des Datenschutzrechts beachtet 
werden, vor allem, dass bei Auflösung der Fraktion die aus der Frak-
tionsarbeit erlangten personenbezogenen Daten gelöscht werden,

de zum Protokollführer. Die Protokollführung ist vom Bürgermeister 
rechtzeitig mit dem Verbandsgemeindebürgermeister abzustimmen.
(2) Die Niederschrift muss mindestens enthalten:
a) die Angabe, ob eine Sitzung nach §§ 23 oder 24 durchgeführt wurde,
b) Datum, Ort, Beginn und Ende der Sitzung sowie etwaige Sitzungs-

unterbrechungen,
c) die Namen der anwesenden und fehlenden Mitglieder des Gemein-

derates,
d) die Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung, der Beschluss-

fähigkeit und der Tagesordnung,
e) die Tagesordnung,
f) den Wortlaut der Anträge und Beschlüsse,
g) die Ergebnisse der Abstimmungen und Wahlen, bei namentlicher 

Abstimmung (§ 13 Abs. 5 Satz 2) ist die Entscheidung jedes Mit-
glieds des Gemeinderates in der Niederschrift zu vermerken,

h) Vermerke darüber, welche Gemeinderatsmitglieder verspätet er-
schienen sind oder die Sitzung vorzeitig oder wegen Befangenheit 
vorübergehend verlassen haben, wobei ersichtlich sein muss, an 
welchen Abstimmungen oder Wahlen und aus welchem Grund die 
Betroffenen nicht teilgenommen haben,

i) Anfragen der Mitglieder des Gemeinderates,
j) die Angabe, ob die Beratung über die einzelnen Tagesordnungs-

punkte öffentlich oder nicht öffentlich stattgefunden hat,
k) sonstige wesentliche Inhalte der Sitzung (insbesondere Einwohner-

fragestunden, Ordnungsmaßnahmen).
Der Vorsitzende und jedes Mitglied des Gemeinderates können verlan-
gen, dass ihre Erklärungen wörtlich in der Niederschrift festgehalten 
werden. Dies ist durch Wortmeldung anzuzeigen.
(3) Die Niederschrift ist nach Unterzeichnung allen Mitgliedern des 
Gemeinderates unverzüglich schriftlich zuzusenden oder elektronisch 
zuzuleiten. Die Niederschrift über die in nicht öffentlicher Sitzung be-
handelten Tagesordnungspunkte ist gesondert zu protokollieren und im 
verschlossenen Umschlag mit dem Aufdruck „Vertraulich“ zu versen-
den.
(4) Einwendungen gegen die Niederschrift sind dem Vorsitzenden 
unverzüglich schriftlich oder unter der Voraussetzung des § 3 Abs. 2 
elektronisch zuzuleiten. Der Gemeinderat stimmt in seiner nächsten 
Sitzung über die Niederschrift ab. Dabei ist auch über die schriftlich 
oder elektronisch vorgetragenen Einwendungen zu entscheiden. Wird 
einer Einwendung nicht entsprochen, so ist das Mitglied des Gemein-
derates berechtigt, die Aufnahme einer entsprechenden Erklärung in die 
Niederschrift zu verlangen.
(5) Zur Erleichterung der Erstellung der Niederschrift ist es dem Pro-
tokollführer gestattet, Tonaufzeichnungen anzufertigen. Nach Fertig-
stellung, Unterzeichnung und Abstimmung über die Niederschrift sind 
Tonaufzeichnungen zu löschen. § 5 Abs. 4 bleibt unberührt.
(6) Die Einsichtnahme in die beschlossenen Niederschriften der öffent-
lichen Sitzungen ist jedermann nach vorheriger Anmeldung während 
der öffentlichen Sprechzeiten der Verwaltung gestattet. Kopien können 
gegen Erstattung der dadurch entstehenden Kosten erworben werden.

§ 17
Änderung und Aufhebung der Beschlüsse des Gemeinderates

(1) Die Aufhebung oder Änderung eines Beschlusses des Gemeinde-
rates kann von einem Drittel der Mitglieder oder vom Bürgermeister 
beantragt werden. Der Gemeinderat entscheidet hierüber frühestens in 
der nächsten Sitzung durch erneute Beschlussfassung.
(2) Ein nach Absatz 1 abgelehnter Antrag kann innerhalb von sechs 
Monaten nur dann erneut gestellt werden, wenn sich die Sach- oder 
Rechtslage wesentlich geändert hat.
(3) Ein Änderungs- oder Aufhebungsantrag ist unzulässig, soweit in 
Ausführung des Beschlusses des Gemeinderates bereits Rechtspositi-
onen Dritter entstanden sind und diese nicht mehr aufgelöst werden 
können, weil dies mit vertretbarem Aufwand nicht möglich ist oder zu 
Schadenersatzansprüchen führen kann.

§ 18
Ordnung in den Sitzungen

(1) Der Vorsitzende sorgt für die Aufrechterhaltung der Ordnung in den 
Sitzungen und achtet auf die Einhaltung der Geschäftsordnung. Er übt 
das Hausrecht aus.
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zurück. Der Protokollführer trägt die teilnehmenden stimmberechtigten 
Mitglieder in eine Anwesenheitsliste ein.
(4) Vor jeder Abstimmung stellt der Vorsitzende die Beschlussfähigkeit 
sowie die Funktionsfähigkeit des Videokonferenzsystems fest. Abstim-
mungen erfolgen grundsätzlich namentlich. Elektronisch kann nur ab-
gestimmt werden, sofern gewährleistet ist, dass das Abstimmungser-
gebnis ohne Zeitverzug so dargestellt wird, dass das Stimmverhalten 
jedes stimmberechtigten Mitgliedes für alle Mitglieder sowie die Öf-
fentlichkeit erkennbar ist.
(5) Die mittels Videokonferenztechnik zugeschalteten Mitglieder müs-
sen die Kamera während der gesamten Sitzung eingeschaltet lassen, 
auch wenn sie ihren Platz verlassen. Der Ton kann ausgeschaltet wer-
den.
(6) Im Rahmen der Bekanntmachung von Ort und Zeit der Videokon-
ferenzsitzung ist darauf hinzuweisen, dass anstelle der Einwohnerfra-
gestunde die Möglichkeit besteht, Fragen schriftlich oder elektronisch 
beim Vorsitzenden einzureichen. Im Rahmen der Videokonferenzsit-
zung verliest der Vorsitzende die bei ihm eingegangenen Anfragen. Für 
das weitere Verfahren findet § 8 Absätze 2 bis 6 entsprechend Anwen-
dung.
(7) Im Falle einer festgestellten Notsituation i. S. v. § 56a Abs. 1 Satz 
1 KVG LSA kann anstelle einer Präsenzsitzung oder einer Videokon-
ferenzsitzung die Beschlussfassung über Verhandlungsgegenstände im 
Wege eines schriftlichen oder elektronischen Verfahrens nach Maßgabe 
von § 56a Abs. 3 KVG LSA durchgeführt werden. Über die Einlei-
tung dieses Verfahrens entscheidet der Vorsitzende im Einvernehmen 
mit dem Verbandsgemeindebürgermeister. Das Einverständnis zu dem 
schriftlichen oder elektronischen Verfahren wird im Zuge der Be-
schlussfassung durch eine gesonderte Abstimmung ermittelt.

VI. ABSCHNITT
Schlussvorschriften, Inkrafttreten

§ 24
Auslegung der Geschäftsordnung

Bei Zweifeln über Auslegung und Anwendung der Geschäftsordnung 
entscheidet der Vorsitzende des Gemeinderates. Erhebt sich gegen sei-
ne Entscheidung Widerspruch, so entscheidet der Gemeinderat mit der 
Mehrheit der auf „ja“ oder „nein“ lautenden Stimmen. Bei Stimmen-
gleichheit ist der Widerspruch zurückgewiesen.

§ 25
Abweichungen von der Geschäftsordnung

Von den Vorschriften dieser Geschäftsordnung kann nur im Einzelfall 
und nur dann abgewichen werden, wenn gesetzliche Bestimmungen 
nicht entgegenstehen und kein Mitglied in der Sitzung des Gemeinde-
rates widerspricht.

§ 26
Sprachliche Gleichstellung

Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser Geschäftsordnung 
werden verallgemeinernd verwendet und beziehen sich auf alle Ge-
schlechter.

§ 27
Inkrafttreten

Die Geschäftsordnung tritt mit Beschlussfassung des Gemeinderates 
am 17.10.2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Geschäftsordnung vom 
01.08.2019 in der Fassung der 2. Änderung der Geschäftsordnung vom 
14.12.2023 außer Kraft.

b) dass die notwendige Aufbewahrung und der ordnungsgemäße Um-
gang mit fraktionsbezogenen Unterlagen (z. B. Verwendungsnach-
weise, Kontenführung etc.) gewährleistet ist.

III. ABSCHNITT
Ausschüsse des Gemeinderates

§ 21
Verfahren in den Ausschüssen

(1) Soweit durch Gesetz nichts Abweichendes bestimmt ist, finden 
für die Ausschüsse des Gemeinderates die Bestimmungen dieser Ge-
schäftsordnung entsprechend Anwendung.

(2) In jeder Ausschusssitzung sind die Tagesordnungspunkte
a) Mitteilungen,
b) Anfragen,
c) Anregungen

vorzusehen.
(3) Die Tagesordnung und die Niederschrift zu den Sitzungen beschlie-
ßender und beratender Ausschüsse sind allen Ausschussmitgliedern 
und zusätzlich den übrigen Mitgliedern des Gemeinderates zuzuleiten.
(4) Mitglieder des Gemeinderates, die dem Ausschuss nicht angehö-
ren, aber einen Antrag gestellt haben, über den in der Ausschusssitzung 
beraten oder beschlossen wird, erhalten fristgerecht eine Einladung zu 
dieser Sitzung sowie die den Antrag betreffenden Sitzungsunterlagen.
(5) Der Antrag eines sachkundigen Einwohners in einem beratenden 
Ausschuss ist nur beachtlich, wenn er durch ein Ausschussmitglied, 
dass dem Gemeinderat als ehrenamtliches Mitglied angehört, unter-
stützt wird.
(6) Die Ausschüsse können beschließen, zu einzelnen Punkten ihrer 
Tagesordnung in den Sitzungen Sachverständige und Einwohner zu 
hören. Diese können an nicht öffentlichen Sitzungen nur zu dem Tages-
ordnungspunkt teilnehmen, zu dem sie gehört werden sollen und haben 
den Sitzungsraum zu verlassen, bevor in der entsprechenden Angele-
genheit beraten wird.
(7) Berührt eine Angelegenheit das Arbeitsgebiet mehrerer Ausschüsse, 
so können diese zu gemeinsamen Sitzungen zusammentreten.

IV. ABSCHNITT
Öffentlichkeitsarbeit

§ 22
Unterrichtung der Öffentlichkeit und Presse

Öffentlichkeit und Presse werden vom Bürgermeister über die Tages-
ordnung der Sitzungen des Gemeinderates und seiner Ausschüsse so-
wie über den wesentlichen Inhalt der gefassten Beschlüsse unterrichtet.

V. Abschnitt
Verfahren in außergewöhnlichen Notsituationen

§ 23
Durchführung von Videokonferenzen und Abstimmungen 

in außergewöhnlichen Notsituationen

(1) Im Falle einer festgestellten Notsituation i. S. v. § 56a Abs. 1 Satz 1 
KVG LSA entscheidet der Vorsitzende im Einvernehmen mit dem Ver-
bandsgemeindebürgermeister, ob die Sitzung in Form einer Videokon-
ferenz durchgeführt wird und beruft den Gemeinderat unter Mitteilung 
der Tagesordnung sowie Angabe von Zeit und Zugang zum virtuellen 
Sitzungsraum ein. § 1 Abs. 2, Abs. 3 Satz 1 und 2 (1. Alternative), Ab-
sätze 4 und 5 sowie §§ 2 bis 5 gelten entsprechend.
(2) Für den Ablauf einer Videokonferenzsitzung gelten die in dieser 
Geschäftsordnung festgelegten Grundsätze, insbesondere die §§ 6, 7, 
10 bis 13, 15, 16, 18 und 19, soweit nachfolgend nichts Abweichen-
des geregelt ist. Bei Störungen der Videokonferenztechnik, die nach § 
56a Abs. 2 Satz 2 KVG LSA im Verantwortungsbereich der Gemeinde 
liegen, ist die Sitzung von dem Vorsitzenden zu unterbrechen oder ab-
zubrechen. Sonstige Störungen der Zuschaltung sind unbeachtlich. Sie 
haben insbesondere keine Auswirkung auf die Wirksamkeit eines ohne 
das betroffene Mitglied gefassten Beschlusses.
(3) Zu Beginn der Sitzung stellt der Vorsitzende die Anwesenheit und 
Beschlussfähigkeit fest, indem er die stimmberechtigten Mitglieder na-
mentlich aufruft. Ist das aufgerufene Mitglied der Videokonferenz zu-
geschaltet, so meldet es sich durch eine kurze akustische Bestätigung 
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dungssoftware auf dem jeweiligen digitalen Endgerät nach Ende der 
Wahlperiode unverzüglich zu löschen, sofern der Mandatsträger dem 
neu gewählten Gemeinderat nicht mehr angehört. Entsprechendes gilt, 
wenn das Mitglied des Gemeinderates vor dem Ende der Wahlperiode 
aus dem Gemeinderat ausscheidet.
(2) Der Zugriff auf den Informator endet mit Ablauf der Wahlperiode 
des Gemeinderates.

§ 5
Sprachliche Gleichstellung

Personen- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für Personen 
mit männlichem, weiblichem oder diversen Geschlecht sowie Personen 
ohne Geschlechtsangabe.

Öffentliche Bekanntmachung

Hauptsatzung der Gemeinde Ditfurt

Aufgrund der §§ 8 und 10 Kommunalverfassungsgesetz des Landes 
Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) in 
der derzeit geltenden Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Dit-
furt in seiner Sitzung am 17.10.2024 folgende Hauptsatzung beschlos-
sen:

I. ABSCHNITT 
BENENNUNG UND HOHEITSZEICHEN 

§ 1 
Name

Die Gemeinde führt den Namen „Ditfurt“.

§ 2
Wappen, Flagge, Dienstsiegel

(1) Das Wappen der Gemeinde Ditfurt zeigt im blauen Schild mit gol-
denem Innenbord zwei schräg gekreuzte silberne Vorlegemesser mit 
dreimal schwarz genagelten goldenen Griffen.
(2) Die Flagge der Gemeinde Ditfurt zeigt die Farben blau/gelb/blau 
(1:2:1) gestreifte Hissflagge (Streifen senkrecht verlaufend) mit dem 
aufgelegten Wappen der Gemeinde.
(3) Die Gemeinde führt ein Dienstsiegel, das dem der Hauptsatzung 
beigefügten Dienstsiegelabdruck entspricht. Die Umschrift lautet: „Ge-
meinde Ditfurt, Landkreis Harz“.

II. Abschnitt 
Organe 

§ 3 
Gemeinderat

(1) Der Bürgermeister ist Vorsitzender des Gemeinderates.
(2) Der Gemeinderat wählt für die Dauer der Wahlperiode aus seiner 
Mitte in der konstituierenden Sitzung einen Stellvertreter für den Ver-
hinderungsfall, der den Bürgermeister auch beim Vorsitz im Gemein-
derat vertritt.
(3) Der Stellvertreter kann mit der Mehrheit der Mitglieder des Ge-
meinderates abgewählt werden. Eine Neuwahl hat unverzüglich statt-
zufinden.

§ 4
Festlegung von Wertgrenzen

Der Gemeinderat entscheidet über
1. die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen 

und Auszahlungen, wenn der Vermögenswert im Einzelfall 5.000 
Euro übersteigt und kein Fall von § 105 Abs. 4 KVG LSA vorliegt,

2. die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Verpflichtungs-
ermächtigungen, wenn der Vermögenswert im Einzelfall 5.000 
Euro übersteigt,

3. Rechtsgeschäfte i. S. v. § 45 Abs. 2 Nrn. 7 und 10 KVG LSA, 
wenn der Vermögenswert im Einzelfall 5.000 Euro übersteigt,

4. Rechtsgeschäfte i. S. v. § 45 Abs. 2 Nr. 13 KVG LSA, es sei denn, 
es handelt sich um Rechtsgeschäfte aufgrund einer förmlichen 
Ausschreibung oder um Geschäfte der laufenden Verwaltung, de-
ren Vermögenswert den in § 7 Satz 1 festgelegten Betrag über-
steigt,

Anlage
§ 3 Abs. 2a Geschäftsordnung für den Gemeinderat Ditfurt

Richtlinie über die digitale Ratsarbeit gemäß § 3 Abs. 2a 
der Geschäftsordnung des Gemeinderates Ditfurt

Vorbemerkung:
Durch die digitale Ratsarbeit sollen insbesondere ein effizienter und zu-
kunftsweisender Sitzungsdienst gewährleistet sowie langfristig Kosten 
eingespart werden.

§ 1
Teilnahme an der digitalen Ratsarbeit

(1) Die Verbandsgemeinde betreibt ein internetbasiertes elektronisches 
Ratsinformationssystem als Grundlage für die digitale Ratsarbeit. Den 
teilnehmenden Gemeinderatsmitgliedern werden die Unterlagen für die 
Sitzungen des Gemeinderates über das Ratsinformationssystem in elek-
tronischer Form zur Verfügung gestellt. Schriftliche Unterlagen werden 
regelmäßig nicht versandt; kurzfristig am Sitzungstag erstellte Vorlagen 
(Tischvorlagen) werden schriftlich bereitgestellt.
(2) Die Mitglieder des Gemeinderates, die über die technischen Voraus-
setzungen zum Versenden und Empfangen elektronischer Post verfü-
gen, nehmen nach Abgabe einer verbindlichen schriftlichen Erklärung 
gegenüber dem Verbandsgemeindebürgermeister gemäß § 3 Abs. 2a 
der Geschäftsordnung an der digitalen Ratsarbeit teil. Sie haben den 
Datenschutz analog zur Papierform zu gewährleisten; § 3 Abs. 1 der 
Geschäftsordnung bleibt unberührt.
(3) Die Mitglieder des Gemeinderates, die an der digitalen Ratsarbeit 
teilnehmen, sind verpflichtet, regelmäßig den Datenstand des Informa-
tors zu prüfen, mindestens jedoch einmal unmittelbar vor den Sitzun-
gen des Gemeinderates bzw. seiner Ausschüsse.
(4) Bei einem Ausfall des Ratsinformationssystems erfolgt der Versand 
der Einladungen und Sitzungsunterlagen in schriftlicher Form; die La-
dungsfrist nach § 1 Abs. 4 der Geschäftsordnung bleibt unberührt.

§ 2
Mobile digitale Endgeräte

(1) Gemeinderäte Mitglieder der Gemeinde Ditfurt, welche über ein ei-
genes digitales Endgerät verfügen, können dieses zu den Gemeinderats-
sitzungen mitbringen und nutzen. Das schließt ausdrücklich Endgeräte 
ein, die einem Mitglied des Gemeinderates von Dritten z.B. im Rahmen 
der Ausübung anderer Mandate (z.B. im Bundestag, Landtag, Kreistag) 
überlassen bzw. bereitgestellt werden.
(2) Die Mitglieder des Gemeinderates sind verpflichtet, die eingesetz-
ten Endgeräte und die dazugehörige Anwendungssoftware mittels Pass-
wort vor dem Zugriff Dritter zu schützen. Das Passwort ist geheimzu-
halten. Es darf weder auf dem Gerät gespeichert, noch zusammen mit 
dem Gerät aufbewahrt werden.

§ 3
Allgemeine Regelungen zur Nutzung  

der Anwendungssoftware

(1) Die Mitglieder des Gemeinderates erhalten ein Datenblatt mit der 
persönlichen Internetadresse und können damit auf die Einladungen 
und Sitzungsunterlagen des Gemeinderates bzw. der Ausschüsse des 
Gemeinderates elektronisch zugreifen. Für den Zugang erhalten sie ei-
nen Benutzernamen und ein Passwort.
(2) Für den Zugang zum Informator ist lediglich ein internetfähiges Ge-
rät mit WEB-Oberfläche erforderlich (Browser).
(3) Die Mitglieder des Gemeinderates haben sicherzustellen, dass mögliche 
Beeinträchtigungen durch auf dem Endgerät ggf. installierte und eingesetz-
te andere Programme bzw. Anwendungen, die die Funktionsfähigkeit des 
von der Verbandsgemeinde zur Verfügung gestellten Ratsinformationssys-
tems (Informator) beeinträchtigen können, ausgeschlossen sind.
(4) Die Verbandsgemeinde unterstützt und berät die Mitglieder des Ge-
meinderates bei auftretenden technischen Problemen im Rahmen der 
Nutzung des Informators.

§ 4
Nutzungszeitraum und Ausscheiden aus dem Gemeinderat

(1) Sofern Gemeinderatsmitglieder eigene Endgeräte gem. § 2 einset-
zen, ist die von der Verbandsgemeinde zur Verfügung gestellte Anwen-
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IV. Abschnitt 
Ehrenbürger 

§ 11 
Ehrenbürgerrecht, Ehrenbezeichnung

Die Verleihung oder Aberkennung des Ehrenbürgerrechtes oder der Eh-
renbezeichnung der Gemeinde Ditfurt bedarf einer Mehrheit von zwei 
Dritteln der stimmberechtigten Mitglieder des Gemeinderates Ditfurt.

V. Abschnitt 
Öffentliche Bekanntmachungen 

§ 12 
Öffentliche Bekanntmachungen

(1) Soweit nicht Rechtsvorschriften besondere Regelungen treffen, er-
folgen die gesetzlich erforderlichen Bekanntmachungen im Internet un-
ter der Internetadresse https://www.vorharz.net/de/bekanntmachungen/ 
und der Angabe des Bereitstellungstages. Die Bekanntmachung ist mit 
ihrer Bereitstellung im Internet bewirkt.
(2) Auf Ersatzbekanntmachungen gem. § 9 Abs. 2 KVG LSA wird un-
ter Angabe des Gegenstandes, des Ortes und der Dauer der Auslegung 
sowie der Öffnungszeiten und des Standortes des Verwaltungsgebäudes 
an den Bekanntmachungstafeln gemäß Absatz 7 spätestens am Tage vor 
dem Beginn der Auslegung hingewiesen. Die Auslegungsfrist beträgt 
zwei Wochen, soweit nichts Anderes vorgeschrieben ist. Die Ersatz-
bekanntmachung ist mit Ablauf des Tages bewirkt, an dem der Ausle-
gungszeitraum endet. Gleiches gilt, wenn eine öffentliche Auslegung 
nach einer anderen Rechtsvorschrift erfolgt, die keine besonderen Be-
stimmungen enthält.
(3) Auf die bekanntgemachten Satzungen und Verordnungen wird un-
verzüglich im Amtsblatt der Verbandsgemeinde Vorharz nachrichtlich 
unter Angabe der Internetadresse, unter der die Satzung oder Verord-
nung bereitgestellt wurde, hingewiesen. Die Satzungen und Verord-
nungen können im Rathaus Wegeleben, Markt 7, 38828 Wegeleben 
während der Öffnungszeiten eingesehen und kostenpflichtig kopiert 
werden.
(4) Die ortsübliche Bekanntmachung von Bauleitplänen gem. § 3 
BauGB erfolgt, soweit hier bzw. bundes- und landesrechtlich nichts 
anderes bestimmt ist, im Amtsblatt der Verbandsgemeinde Vorharz. 
Zusätzlich erfolgt die jeweilige Bekanntmachung im Internet auf der 
Homepage der Verbandgemeinde Vorharz unter „Amtliche Bekanntma-
chungen“ (https://www.vorharz.net/de/bekanntmachungen/).
(5) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen des Gemeinderates sowie 
der Zeitpunkt und die Abstimmungsgegenstände der Beschlussfassung 
erfolgt im Internet unter folgender Adresse https://www.vorharz.net/de/
bekanntmachungen/. Die Bekanntmachung ist mit ihrer Bereitstellung 
unter der Internetadresse bewirkt.
(6) Alle übrigen Bekanntmachungen sind im Internet unter https://
www.vorharz.net/de/bekanntmachungen/ bekanntzumachen.
(7) Als Standorte der Bekanntmachungstafeln werden festgelegt:
• Ditfurt, Bahnstr. 5

VI. Abschnitt 
Übergangs- und Schlussvorschriften 

§ 13 
Sprachliche Gleichstellung

Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser Satzung werden ver-
allgemeinernd verwendet und beziehen sich auf alle Geschlechter.

§ 14
Inkrafttreten

(1) Diese Hauptsatzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekannt-
machung in Kraft.
(2) Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Hauptsatzung der Gemeinde Dit-
furt vom 17.09.2019 außer Kraft.

5. Rechtsgeschäfte i. S. v. § 45 Abs. 2 Nr. 16 KVG LSA, wenn der 
Vermögenswert im Einzelfall 5.000 Euro übersteigt,

6. die Annahme und Vermittlung von Spenden, Schenkungen und 
ähnlichen Zuwendungen für einzelne Aufgaben der Gemeinde 
Ditfurt, wenn der Vermögenswert 100 Euro übersteigt.

§ 5
Auskunftsrecht

(1) Jedes Mitglied des Gemeinderates hat das Recht, schriftlich, elekt-
ronisch oder in der Sitzung des Gemeinderates mündlich Anfragen zu 
allen Angelegenheiten der Gemeinde und ihrer Verwaltung an den Bür-
germeister zu richten; die Auskunft ist vom Bürgermeister zu erteilen.
(2) Kann eine Anfrage während der Sitzung nicht unverzüglich münd-
lich beantwortet werden, hat der Bürgermeister die Auskunft binnen 
einer Frist von in der Regel einem Monat schriftlich zu erteilen.

§ 6
Geschäftsordnung

Das Verfahren im Gemeinderat und in den Ausschüssen wird durch eine 
vom Gemeinderat zu beschließende Geschäftsordnung geregelt.

§ 7
Bürgermeister

Zu den Geschäften der laufenden Verwaltung nach § 96 Abs. 4 S. 2 i. V. m. 
§ 66 Abs. 1 Satz 3 KVG LSA, über die der Bürgermeister in eigener Verant-
wortung entscheidet, gehören die regelmäßig wiederkehrenden Geschäfte, 
die nach bereits feststehenden Grundsätzen entschieden werden und keine 
wesentliche Bedeutung haben oder die im Einzelfall einen Vermögenswert 
von 5.000 Euro nicht übersteigen. Darüber hinaus wird ihm die Entschei-
dung über die in § 4 Ziff. 1 bis 6 genannten Rechtsgeschäfte übertragen, 
sofern die dort festgelegten Wertgrenzen unterschritten werden.

§ 8
Gleichstellungsbeauftragte

Die Gemeinde ist Mitgliedsgemeinde der Verbandsgemeinde Vorharz. 
Die von der Verbandsgemeinde gemäß § 78 KVG LSA bestellte Gleich-
stellungsbeauftragte ist auch für den Bereich der Gemeinde Ditfurt zu-
ständig und in Ausübung ihrer Tätigkeit nicht weisungsgebunden. An 
den Sitzungen des Gemeinderates und seines Ausschusses kann sie teil-
nehmen, soweit ihr Aufgabenbereich betroffen ist. In Angelegenheiten 
ihres Aufgabenbereiches ist ihr auf Wunsch das Wort zu erteilen.

III. Abschnitt 
Unterrichtung und Beteiligung der Einwohner 

§ 9 
Einwohnerversammlung

(1) Über allgemein bedeutsame Angelegenheiten der Gemeinde können 
die Einwohner auch durch Einwohnerversammlungen unterrichtet wer-
den. Der Bürgermeister beruft die Einwohnerversammlungen ein. Er 
setzt die Gesprächsgegenstände sowie Ort und Zeit der Veranstaltung 
fest. Die Einladung ist gemäß § 12 Abs. 5 bekanntzumachen und soll 14 
Tage vor Beginn der Veranstaltung erfolgen. Die Einladungsfrist kann 
bei besonderer Dringlichkeit auf drei Tage verkürzt werden.
(2) Der Bürgermeister unterrichtet den Gemeinderat in seiner nächsten 
Sitzung über den Ablauf der Einwohnerversammlung und die wesent-
lichen Ergebnisse.

§ 10
Bürgerbefragung

Eine Bürgerbefragung nach § 28 Abs. 3 KVG LSA erfolgt ausschließ-
lich in wichtigen Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der 
Gemeinde, mit Ausnahme der in § 26 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 bis 8 KVG 
LSA genannten Angelegenheiten. Sie kann nur auf Grundlage eines 
Gemeinderatsbeschlusses durchgeführt werden, in dem die mit „ja“ 
oder „nein“ zu beantwortende Frage formuliert ist und insbesondere 
festgelegt wird, ob die Befragung elektronisch über das Internet oder 
im schriftlichen Verfahren erfolgt, in welchem Zeitraum die Befragung 
durchgeführt wird und in welcher Form das Abstimmungsergebnis be-
kanntzugeben ist. In dem Beschluss sind auch die voraussichtlichen 
Kosten der Befragung darzustellen.
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Sitzung nicht gemäß § 1 Abs. 4 Sätze 3 bis 5 an einem der nächsten 
Tage fortgesetzt wird, sind die restlichen Punkte in der nächstfolgenden 
Sitzung an vorderster Stelle zu behandeln.

§ 3
Umgang mit Dokumenten und elektronischen Medien

(1) Der Verschwiegenheitspflicht nach § 32 Abs. 2 KVG LSA unter-
fallende schriftliche und elektronische Dokumente, insbesondere Sit-
zungsunterlagen, sind so aufzubewahren, dass sie dem unbefugten Zu-
griff Dritter entzogen sind. Im Umgang mit solchen Dokumenten sind 
die Geheimhaltungsinteressen und der Datenschutz zu beachten. Wer-
den diese Dokumente für die Tätigkeit als Mitglied des Gemeinderates 
nicht mehr benötigt, sind sie zurückzugeben oder datenschutzkonform 
zu vernichten bzw. zu löschen.
(2) Die Mitglieder des Gemeinderates, die über die technischen Vor-
aussetzungen zum Versenden und Empfangen elektronischer Post ver-
fügen, können dem Verbandsgemeindebürgermeister schriftlich eine 
elektronische Adresse mitteilen, an die Einladungen im Sinne des § 53 
KVG LSA und von den Anträgen und Anfragen im Sinne des § 43 Abs. 
3 KVG LSA versandt werden.
(2a) Die Gemeinde betreibt als Grundlage für die digitale Ratsarbeit 
ein internetbasiertes elektronisches Ratsinformationssystem. An der 
digitalen Ratsarbeit kann jedes Mitglied des Gemeinderates durch ver-
bindliche schriftliche Erklärung gegenüber dem Bürgermeister teilneh-
men. Diese Erklärung gilt für die gesamte laufende Wahlperiode des 
Gemeinderates. Das Nähere regelt die Richtlinie über die digitale Rats-
arbeit in der Anlage der Geschäftsordnung.
(3) Die Nutzung elektronischer Medien während der Sitzung darf nur 
erfolgen, soweit durch sie eine aktive Sitzungsteilnahme nicht gefähr-
det und der Sitzungsverlauf nicht gestört wird. Für die Fertigung von 
Ton- und Bildaufnahmen durch Mitglieder des Gemeinderates gilt § 5 
Abs. 3 entsprechend.

§ 4
Tagesordnung

(1) Der Vorsitzende des Gemeinderates stellt die Tagesordnung im Ein-
vernehmen mit dem Verbandsgemeindebürgermeister auf. Die Tages-
ordnung gliedert sich in einen öffentlichen und bei Bedarf in einen nicht 
öffentlichen Teil.
(2) Anträge zur Tagesordnung können Gemeinderatsmitglieder und 
Fraktionen bis spätestens 14 Tage vor der Sitzung stellen. Die Anträge 
sind dem Vorsitzenden schriftlich oder unter der Voraussetzung des § 3 
Abs. 2 elektronisch zuzuleiten. Auf Antrag eines Viertels der Mitglieder 
des Gemeinderates oder einer Fraktion ist ein Verhandlungsgegenstand 
auf die Tagesordnung spätestens der übernächsten Sitzung zu setzen. 
Dies gilt nicht, wenn der Gemeinderat den gleichen Verhandlungsge-
genstand innerhalb der letzten sechs Monate bereits verhandelt hat.
(3) Nach erfolgter Einladung ist die Erweiterung der Tagesordnung 
um Angelegenheiten, die in öffentlicher Sitzung zu behandeln wären, 
nicht zulässig. Die Erweiterung der Tagesordnung um eine dringende 
Angelegenheit, die in nicht öffentlicher Sitzung zu behandeln wäre, 
ist nur zu Beginn einer nicht öffentlichen Sitzung zulässig, wenn alle 
Mitglieder des Gemeinderates anwesend sind und kein Mitglied wi-
derspricht.
(4) Der Gemeinderat beschließt zu Beginn der jeweiligen Sitzung über 
die Feststellung der Tagesordnung und über die öffentliche oder nicht 
öffentliche Behandlung der Tagesordnungspunkte. Auf Antrag kann 
über die Absetzung von Angelegenheiten von der Tagesordnung oder 
die Änderung der Reihenfolge der Tagesordnungspunkte mit der Mehr-
heit der auf „ja“ oder „nein“ lautenden Stimmen entschieden werden. 
Betrifft ein Antrag eine Angelegenheit, die nicht in den Aufgabenbe-
reich der Gemeinde fällt, ist der Antrag ohne Sachdebatte durch Be-
schluss des Gemeinderates von der Tagesordnung abzusetzen.

§ 5
Öffentlichkeit der Sitzungen

(1) Jedermann hat das Recht, an öffentlichen Sitzungen des Gemeinde-
rates und seiner Ausschüsse teilzunehmen. Sind die für Zuhörer vorge-
sehenen Plätze besetzt, können weitere Interessenten zurückgewiesen 
werden. Zuhörer sind nicht berechtigt, in Sitzungen das Wort zu ergrei-
fen oder sich selbst an den Verhandlungen zu beteiligen.

Öffentliche Bekanntmachung

Geschäftsordnung für den Gemeinderat der Gemeinde 
Groß Quenstedt und seine Ausschüsse

Der Gemeinderat der Gemeinde Groß Quenstedt hat gemäß § 59 Kom-
munalverfassungsgesetz Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 
(GVBl. LSA S. 288) in der derzeit geltenden Fassung in seiner Sitzung 
am 24.10.2024 folgende Geschäftsordnung für den Gemeinderat und 
seine Ausschüsse beschlossen:

I. ABSCHNITT 
Sitzungen des Gemeinderates 

§ 1 
Einberufung, Einladung, Teilnahme

(1) Der Vorsitzende des Gemeinderates beruft den Gemeinderat im Ein-
vernehmen mit dem Verbandsgemeindebürgermeister schriftlich oder 
elektronisch unter Mitteilung der Tagesordnung und Angabe von Ort 
und Zeit der Sitzung ein. Bei Durchführung einer Videokonferenzsit-
zung nach § 23 wird der Zugang zur Ton- und Bildübertragung mit der 
Einberufung als Link (per E-Mail) zur Verfügung gestellt
Mitglieder des Gemeinderates, die an der digitalen Ratsarbeit gemäß § 
3 Abs. 2 a teilnehmen, erhalten ihre Sitzungsunterlagen regelmäßig in 
digitaler Form. Sie werden per E-Mail an die für sie hinterlegte Adresse 
spätestens bis zum Tag vor dem Beginn der Mindest-Ladungsfrist nach 
Abs. 4 informiert, dass die Einladung sowie die dazugehörigen Unterla-
gen im Ratsinformationssystem bereitgestellt wurden. Damit gelten die 
Einladung und die Unterlagen als zugegangen.
(2) Der Einladung sind die für die Verhandlung erforderlichen Unter-
lagen grundsätzlich beizufügen. Für jeden Tagesordnungspunkt soll 
ein Bericht und ggf. ein Beschlussvorschlag (Vorlage) des Verbands-
gemeindebürgermeisters beigefügt werden, aus dem - soweit möglich - 
auch die Beschlüsse der beteiligten Ausschüsse ersichtlich sind. Liegen 
besondere Gründe vor, kann der Bericht ausnahmsweise nachgereicht 
werden.
(3) Der Gemeinderat ist einzuberufen, so oft es die Geschäftslage er-
fordert. Der Gemeinderat ist unverzüglich einzuberufen, wenn es ein 
Viertel seiner Mitglieder unter Angabe des Verhandlungsgegenstandes 
verlangt oder sofern die letzte Sitzung länger als drei Monate zurück-
liegt und ein Mitglied des Gemeinderates die Einberufung unter Anga-
be des Beratungsgegenstandes beantragt. Der Antrag auf unverzügliche 
Einberufung des Gemeinderates nach Satz 2 ist schriftlich beim Vorsit-
zenden einzureichen.
(4) Die Einladung hat so rechtzeitig wie möglich zu erfolgen, min-
destens jedoch unter Einhaltung einer Frist von einer Woche vor der 
Sitzung. Dies gilt nicht, wenn eine Sitzung des Gemeinderates vor Er-
schöpfung der Tagesordnung vertagt werden muss (§ 2 Abs. 2). In die-
sem Fall kann die Sitzung zur Erledigung der restlichen Tagesordnung 
an einem der nächsten Tage fortgesetzt werden. Eine erneute schrift-
liche Ladung sowie die Einhaltung einer Frist sind nicht erforderlich. 
Die in der Sitzung nicht anwesenden Gemeinderäte sind von dem neuen 
Termin unverzüglich zu unterrichten.
(5) In dringenden Angelegenheiten, die keinen Aufschub dulden (Not-
fall), kann der Gemeinderat vom Vorsitzenden ohne Frist, formlos und 
nur unter Angabe der Verhandlungsgegenstände einberufen werden. 
Ein Notfall ist gegeben, wenn die Beratung und Entscheidung über die 
Angelegenheit nicht bis zur nächsten Sitzung aufgeschoben werden 
kann, ohne dass nicht zu beseitigende Nachteile eintreten.
(6) Wer nicht oder nicht rechtzeitig an einer Sitzung teilnehmen kann 
oder die Sitzung vorzeitig verlassen muss, zeigt dies dem Vorsitzenden 
des Gemeinderates vor der Sitzung an.

§ 2
Sitzungszeiten, Dauer und Vertagung

(1) Die Sitzungen sollen nicht nach 19:00 Uhr beginnen und spätestens 
nach 3 Stunden beendet werden. Der Gemeinderat und seine Ausschüs-
se tagen in der Regel dienstags oder donnerstags. Ausnahmen sind mit 
dem jeweiligen Vorsitzenden abzustimmen.
(2) Nach 22:00 Uhr werden keine weiteren Tagesordnungspunkte auf-
gerufen. Der in der Beratung befindliche Tagesordnungspunkt wird ab-
schließend behandelt. Danach ist die Sitzung zu schließen. Sofern die 
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f) Berichte des Bürgermeisters und Verbandsgemeindebürgermeisters 
über die Ausführung gefasster Beschlüsse, ggf. über wichtige Ge-
meindeangelegenheiten und Eilentscheidungen

g) Behandlung der Tagesordnungspunkte der öffentlichen Sitzung,
h) Anfragen und Anregungen der Mitglieder des Gemeinderates
Nichtöffentlicher Teil:
i) Abstimmung über die Niederschrift der nichtöffentlichen Sitzung 

von …,
j) Behandlung der Tagesordnungspunkte der nichtöffentlichen Sit-

zung,
k) Anfragen und Anregungen der Mitglieder des Gemeinderates
Öffentlicher Teil:
l) Schließen der Sitzung

(4) Die einzelnen Punkte der Tagesordnung kommen in der durch die 
Einladung festgelegten Reihenfolge zur Beratung und Abstimmung. 
§ 4 Abs. 4 Satz 2 bleibt unberührt.

§ 8
Einwohnerfragestunde

(1) Der Gemeinderat sowie seine beschließenden Ausschüsse führen 
im Rahmen ordentlicher öffentlicher Sitzungen eine Einwohnerfrage-
stunde durch. Beratende Ausschüsse können im Rahmen ordentlicher 
öffentlicher Sitzungen eine Einwohnerfragestunde durchführen.
(2) Der Vorsitzende des Gemeinderates bzw. die Ausschussvorsitzen-
den legen in der Einladung zur Sitzung den Beginn der Fragestunde 
fest.
(3) Der Vorsitzende des Gemeinderates bzw. die Ausschussvorsitzen-
den stellen den Beginn und das Ende der Fragestunde fest. Findet sich 
zu Beginn der Fragestunde kein Einwohner ein, kann sie geschlossen 
werden. Die Fragestunde soll auf höchstens 30 Minuten begrenzt sein.
(4) Jeder Einwohner ist berechtigt, grundsätzlich eine Frage und zwei 
Zusatzfragen, die sich auf den Gegenstand der ersten Frage beziehen, 
zu stellen. Zugelassen werden nur Fragen von allgemeinem Interesse, 
die in die Zuständigkeit der Gemeinde fallen. Bestehen Zweifel, dass 
der Fragesteller Einwohner der Gemeinde ist, so hat sich dieser gegen-
über einem Beauftragten der Gemeinde auszuweisen. Sofern Fragen 
schriftlich beantwortet werden sollen, haben die Fragensteller eine Ein-
willigungserklärung gemäß Art. 6 Abs. 1 a) EU-Datenschutz-Grundver-
ordnung auszufüllen und zu unterzeichnen. Nach Beantwortung wer-
den die Daten gelöscht bzw. anonymisiert. In die Niederschrift werden 
nur anonymisierte Daten übernommen.
(5) Angelegenheiten der Tagesordnung können Gegenstand der Ein-
wohnerfragestunde sein.
(6) Die Beantwortung der Fragen erfolgt in der Regel mündlich durch 
den Bürgermeister oder dem Vorsitzenden des Ausschusses. Eine Aus-
sprache findet nicht statt. Ist die Beantwortung einer Frage in der Sit-
zung nicht möglich, erhält der Einwohner eine schriftliche Antwort, die 
innerhalb eines Monats zu erteilen ist. Sollte eine schriftliche Beant-
wortung erfolgen, so ist die Antwort als Anlage in der Niederschrift 
der Gemeinderatssitzung aufzunehmen, in der die Frage gestellt wurde.

§ 9
Anregungen und Beschwerden der Einwohner

Die Einwohner der Gemeinde haben das Recht, sich mit Anregungen 
und Beschwerden an den Gemeinderat zu wenden. Antragsteller sollen 
über die Stellungnahme des Gemeinderates möglichst innerhalb von 
sechs Wochen unterrichtet werden. Kann die Frist nicht eingehalten 
werden, ist eine Zwischennachricht durch den Bürgermeister zu ertei-
len.

§ 10
Beratung der Verhandlungsgegenstände

(1) Der Vorsitzende eröffnet die Beratung zu dem jeweiligen Tagesord-
nungspunkt. Er erläutert und begründet einleitend den Verhandlungs-
gegenstand. Ergänzend kann sich der Vortrag eines Sachverständigen 
anschließen, der bei nicht öffentlichen Sitzungen den Sitzungsraum 
verlässt, bevor in der entsprechenden Angelegenheit beraten wird. Die 
Beratung des jeweiligen Tagesordnungspunktes erfolgt nach Wortmel-
dung durch Erheben der Hand bzw. beider Hände für Anträge zur Ge-
schäftsordnung.

(2) An den öffentlichen Sitzungen können Vertreter der Presse, des 
Rundfunks und ähnlicher Medien teilnehmen. Ihnen sind besondere 
Sitze zuzuweisen. Absatz 1 Sätze 2 und 3 finden entsprechende An-
wendung.
(3) Ton- und Bildübertragungen sowie Ton- und Bildaufzeichnungen 
öffentlicher Sitzungen durch Presse, Rundfunk und ähnliche Medien 
sind zulässig, wenn sie den Sitzungsablauf nicht beeinträchtigen. Sie 
sind dem Vorsitzenden vorher anzuzeigen. Dieser ist berechtigt, Auf-
lagen, die der Aufrechterhaltung der Ordnung in der Sitzung dienen, 
zu erteilen.
Mitglieder des Gemeinderates, Verbandsgemeindebürgermeister, Be-
schäftigte der Verwaltung und Sachverständige können verlangen, dass 
einzelne eigene Redebeiträge bzw. Ausführungen nicht aufgezeichnet 
und übertragen werden.
(4) Unter den in Absatz 3 genannten Maßgaben sind auch durch den 
Gemeinderat und die Ausschüsse veranlasste Ton- und Bildübertra-
gungen sowie Ton- und Bildaufzeichnungen öffentlicher Sitzungen 
zulässig.
(5) Dem Vorsitzenden des Gemeinderates steht darüber hinaus im Rah-
men seiner Ordnungsfunktion das Recht zu, Bild- und Tonaufzeichnun-
gen sowie Bild- und Tonübertragungen zu untersagen.

§ 6
Ausschluss der Öffentlichkeit

(1) Durch Beschluss des Gemeinderates ist im Rahmen des § 52  
Abs. 2 KVG LSA über den Ausschluss der Öffentlichkeit von einzelnen 
Tagesordnungspunkten zu entscheiden. Soweit das öffentliche Wohl 
oder berechtigte Interessen Einzelner dies erfordern, werden insbeson-
dere in nicht öffentlicher Sitzung behandelt:

a) Personalangelegenheiten,
b) Angelegenheiten des übertragenen Wirkungskreises, deren nicht 

öffentliche Behandlung im Einzelfall von der Fachaufsichtsbehör-
de verfügt ist,

c) persönliche Angelegenheiten der Mitglieder des Gemeinderates,
d) Grundstücksangelegenheiten sowie die Ausübung des Vorkaufs-

rechtes,
e) Vergabeentscheidungen,
f) sonstige Angelegenheiten, deren Geheimhaltung durch Gesetz vor-

geschrieben ist.

(2) In nicht öffentlicher Sitzung gefasste Beschlüsse sind nach Wie-
derherstellung der Öffentlichkeit oder - wenn dies ungeeignet ist - in 
der nächsten öffentlichen Sitzung bekannt zu geben, sofern nicht das 
öffentliche Wohl oder berechtigte Interessen Einzelner entgegenstehen.

§ 7
Sitzungsleitung und -verlauf

(1) Der Vorsitzende hat die Sitzung unparteiisch zu leiten, sorgt für die 
Aufrechterhaltung der Ordnung und übt das Hausrecht während der Sit-
zungen des Gemeinderates aus. Er ruft die Verhandlungsgegenstände 
auf und stellt sie zur Beratung und Beschlussfassung. Will er zu einem 
Verhandlungsgegenstand als Mitglied des Gemeinderates sprechen, so 
gibt er den Vorsitz für die Dauer der Beratung und Beschlussfassung 
dieses Gegenstandes an seinen Stellvertreter ab.
(2) Sind der Vorsitzende und seine Stellvertreter verhindert, so wählt 
der Gemeinderat unter Vorsitz des an Jahren ältesten anwesenden und 
hierzu bereiten Mitgliedes für die Dauer der Verhinderung, längstens 
für die Dauer der Sitzung, einen Vorsitzenden aus seiner Mitte.
(3) Die Sitzungen des Gemeinderates sind grundsätzlich in folgender 
Reihenfolge durchzuführen:

Öffentlicher Teil:
a) Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einbe-

rufung, der fehlenden Mitglieder des Gemeinderates und der Be-
schlussfähigkeit,

b) Entscheidung über Änderungsanträge zur Tagesordnung und Fest-
stellung der Tagesordnung,

c) Einwohnerfragestunde,
d) Abstimmung über die Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 

…,
e) Bekanntgabe der in der letzten Sitzung nichtöffentlich gefassten 

Beschlüsse,
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(3) Meldet sich ein Mitglied des Gemeinderates „zur Geschäftsord-
nung“ durch Erheben beider Hände, so muss ihm das Wort außerhalb 
der Reihenfolge erteilt werden. Es darf dadurch kein Sprecher unterbro-
chen werden. Bemerkungen zur Geschäftsordnung dürfen nicht länger 
als 3 Minuten dauern. Sie dürfen sich mit der Sache selbst nicht befas-
sen, sondern nur den Geschäftsordnungsantrag begründen.

§ 13
Abstimmungen

(1) Nach Schluss der Beratung oder nach Annahme des Geschäftsord-
nungsantrages auf „Schluss der Rednerliste“ lässt der Vorsitzende des 
Gemeinderates abstimmen. Während der Abstimmung können keine 
weiteren Anträge gestellt werden. Anträge, über die abgestimmt werden 
soll, sollen vor der Abstimmung im Wortlaut verlesen werden, sofern 
sie den Mitgliedern des Gemeinderates nicht schriftlich oder elektro-
nisch vorliegen.
(2) Über jeden Antrag oder Beschlussvorschlag ist gesondert abzustim-
men.
(3) Stehen mehrere Anträge zur Abstimmung, so wird über sie in der 
nachstehenden Reihenfolge abgestimmt:
a) Anträge zur Geschäftsordnung,
b) Anträge von Ausschüssen; über sie ist vor allen anderen Anträgen 

zum gleichen Verhandlungsgegenstand abzustimmen,
c) weitergehende Anträge, insbesondere Änderungs- und Zusatzan-

träge, die einen größeren Aufwand erfordern oder die eine ein-
schneidendere Maßnahme zum Gegenstand haben,

d) früher gestellte Anträge vor später gestellten, sofern der spätere 
Antrag nicht unter Buchstaben a) bis c) fällt.

In Zweifelsfällen entscheidet der Vorsitzende des Gemeinderates. Bei 
Widerspruch entscheidet der Gemeinderat durch einfache Stimmen-
mehrheit.
(4) Vor jeder Abstimmung hat der Vorsitzende des Gemeinderates die 
Frage, über die abgestimmt werden soll, so zu formulieren, dass sie mit 
„ja“ oder „nein“ beantwortet werden kann.
(5) Es wird offen durch Handzeichen abgestimmt. Mit der Mehrheit der 
anwesenden Mitglieder kann eine namentliche Abstimmung verlangt 
werden. Jedes Mitglied des Gemeinderates kann verlangen, dass in der 
Niederschrift vermerkt wird, wie es abgestimmt hat.
(6) Offene und namentliche Abstimmungen können auch im Wege der 
elektronischen Form erfolgen. Die Stimmabgabe erfolgt dabei über ein 
elektronisches Abstimmungssystem. Die Eingabe kann mit „ja“, „nein“ 
oder „Enthaltung“ erfolgen. Das Abstimmungsergebnis wird zeitgleich 
im Sitzungsraum so dargestellt, dass das Stimmverhalten jedes einzel-
nen stimmberechtigten Mitgliedes erkennbar ist. Sofern ein stimm-
berechtigtes Mitglied bezweifelt, dass seine eigene Stimme so erfasst 
wurde, wie es von ihm beabsichtigt war, ist eine erneute Abstimmung 
durch Handzeichen gemäß Absatz 5 durchzuführen.
(7) Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen zählen bei der Feststel-
lung des Abstimmungsergebnisses nicht mit. Der Vorsitzende stellt an-
hand der Mehrheit der auf „ja“ oder „nein“ lautenden Stimmen fest, ob 
der Antrag angenommen oder abgelehnt ist. Bei Stimmengleichheit ist 
der Antrag abgelehnt. Das Abstimmungsergebnis gibt der Vorsitzende 
unverzüglich nach der Abstimmung bekannt.
(8) Wird das Ergebnis von einem Mitglied des Gemeinderates ange-
zweifelt, so ist die Abstimmung zu wiederholen und das Ergebnis mit 
der Zahl der auf „Ja“ und „Nein“ lautenden Stimmen, der Stimmenthal-
tungen und ungültigen Stimmen festzuhalten.
(9) Über Gegenstände einfacher Art kann außerhalb einer Gemeinde-
ratssitzung im Wege der Offenlegung oder im schriftlichen Verfahren 
beschlossen werden. Ein hierbei gestellter Antrag ist angenommen, 
wenn kein stimmberechtigtes Mitglied innerhalb einer Woche nach Be-
kanntgabe widerspricht.

§ 14
Wahlen

(1) Wahlen werden nur in den gesetzlich ausdrücklich genannten Fällen 
durchgeführt. Sie werden geheim mit Stimmzetteln vorgenommen; es 
kann offen gewählt werden, wenn kein Mitglied widerspricht.
(2) Zur Vorbereitung und Durchführung von Wahlen von Personen 
werden aus der Mitte des Gemeinderates mehrere Stimmenzähler be-
stimmt.

(2) Die Mitglieder des Gemeinderates, die wegen eines Interessenkon-
fliktes gemäß § 33 KVG LSA (Mitwirkungsverbot) von der Beratung 
und Abstimmung ausgeschlossen sein könnten, haben dies dem Vorsit-
zenden des Gemeinderates vor Beginn der Beratung des entsprechenden 
Tagesordnungspunktes unaufgefordert mitzuteilen und den Sitzungs-
raum zu verlassen. Bei öffentlicher Sitzung kann sich das Mitglied in 
dem für Zuhörer bestimmten Teil des Sitzungsraumes aufhalten.
(3) Ein Mitglied des Gemeinderates darf in der Sitzung nur dann spre-
chen, wenn ihm der Vorsitzende das Wort erteilt. Das Wort kann wie-
derholt erteilt werden. Der Vorsitzende erteilt das Wort möglichst in 
der Reihenfolge der Wortmeldungen. Melden sich mehrere Mitglieder 
gleichzeitig zu Wort, so entscheidet der Vorsitzende über die Reihen-
folge.
(4) Die Redner sprechen grundsätzlich von ihrem Platz aus. Die Anrede 
ist an den Gemeinderat, nicht an die Zuhörer zu richten. Die Redner 
haben sich an den zur Beratung stehenden Antrag zu halten und nicht 
vom Thema abzuweichen. Die Redezeit eines Mitgliedes oder der Mit-
glieder des Gemeinderates insgesamt kann vom Gemeinderat durch 
Beschluss festgelegt werden.
(5) Während der Beratung sind nur zulässig:

a) Änderungs- und Zusatzanträge (Sachanträge) gemäß § 11
b) Anträge zur Geschäftsordnung gemäß § 12.

(6) Der Gleichstellungsbeauftragten ist auf Verlangen, und soweit Auf-
gaben ihres Geschäftsbereiches betroffen sind, in der Reihenfolge der 
Wortmeldungen das Wort zu erteilen.
(7) Den Vertretungsberechtigten von Einwohneranträgen und Bürger-
begehren ist zu Beginn der Beratung des Einwohnerantrages bzw. des 
Bürgerbegehrens Gelegenheit zu geben, ihr Anliegen zu erläutern. Ihr 
Wortbeitrag soll sich auf 10 Minuten beschränken. In einer anschlie-
ßenden Beratung kann ihnen vom Vorsitzenden das Wort erteilt werden.
(8) Der Vorsitzende des Gemeinderates und der Antragsteller haben das 
Recht zur Schlussäußerung. Die Beratung des Tagesordnungspunktes 
wird vom Vorsitzenden des Gemeinderates geschlossen.

§ 11
Sachanträge

(1) Änderungs- und Zusatzanträge können bis zur Abstimmung ge-
stellt werden. Mündlich gestellte Anträge sind dem Vorsitzenden auch 
schriftlich vorzulegen. Hält der Vorsitzende einen Antrag für unzuläs-
sig, so hat er vorab über die Zulässigkeit abstimmen zu lassen. Außer-
halb der Sitzung können Anträge beim Vorsitzenden des Gemeinderates 
oder beim Verbandsgemeindebürgermeister schriftlich, unter der Vor-
aussetzung des § 3 Abs. 2 elektronisch oder zur Niederschrift einge-
reicht werden.
(2) Anträge können, solange darüber noch nicht abgestimmt wurde, von 
dem Antragsteller zurückgezogen werden. Ein zurückgezogener Antrag 
kann von einem anderen Mitglied des Gemeinderates aufgenommen 
werden mit der Wirkung, dass über den aufgenommenen anstelle des 
zurückgezogenen Antrages abgestimmt wird.

§ 12
Geschäftsordnungsanträge

(1) Folgende Anträge zur Geschäftsordnung können jederzeit gestellt 
werden:

a) Schluss der Rednerliste
b) Verweisung an einen Ausschuss oder den Bürgermeister,
c) Absetzung einer Angelegenheit von der Tagesordnung oder Verta-

gung,
d) Festsetzung sowie Verlängerung und Verkürzung der Redezeit,
e) Unterbrechung, Vertagung oder Beendigung der Sitzung,
f) Ausschluss oder Wiederherstellung der Öffentlichkeit,
g) Zurückziehung von Anträgen,
h) Anhörung von Personen, insbesondere Sachverständigen,
i) Feststellung des Mitwirkungsverbotes eines Gemeinderatsmitgliedes,
j) Feststellung der Beschlussunfähigkeit des Gemeinderates im Ver-

lauf der Sitzung,
k) Antrag auf namentliche Abstimmung.

(2) Über die Anträge zur Geschäftsordnung nach Absatz 1 entscheidet 
der Gemeinderat vor der Beschlussfassung zum Verhandlungsgegen-
stand.
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f) den Wortlaut der Anträge und Beschlüsse,
g) die Ergebnisse der Abstimmungen und Wahlen, bei namentlicher 

Abstimmung (§ 13 Abs. 5 Satz 2) ist die Entscheidung jedes Mit-
glieds des Gemeinderates in der Niederschrift zu vermerken,

h) Vermerke darüber, welche Gemeinderatsmitglieder verspätet er-
schienen sind oder die Sitzung vorzeitig oder wegen Befangenheit 
vorübergehend verlassen haben, wobei ersichtlich sein muss, an 
welchen Abstimmungen oder Wahlen und aus welchem Grund die 
Betroffenen nicht teilgenommen haben,

i) Anfragen der Mitglieder des Gemeinderates,
j) die Angabe, ob die Beratung über die einzelnen Tagesordnungs-

punkte öffentlich oder nicht öffentlich stattgefunden hat,
k) sonstige wesentliche Inhalte der Sitzung (insbesondere Einwohner-

fragestunden, Ordnungsmaßnahmen).

Der Vorsitzende und jedes Mitglied des Gemeinderates können verlan-
gen, dass ihre Erklärungen wörtlich in der Niederschrift festgehalten 
werden. Dies ist durch Wortmeldung anzuzeigen.
(3) Die Niederschrift ist nach Unterzeichnung allen Mitgliedern des 
Gemeinderates unverzüglich schriftlich zuzusenden oder elektronisch 
zuzuleiten. Die Niederschrift über die in nicht öffentlicher Sitzung be-
handelten Tagesordnungspunkte ist gesondert zu protokollieren und im 
verschlossenen Umschlag mit dem Aufdruck „Vertraulich“ zu versenden.
(4) Einwendungen gegen die Niederschrift sind dem Vorsitzenden unver-
züglich schriftlich oder unter der Voraussetzung des § 3 Abs. 2 elektronisch 
zuzuleiten. Der Gemeinderat stimmt in seiner nächsten Sitzung über die 
Niederschrift ab. Dabei ist auch über die schriftlich oder elektronisch vor-
getragenen Einwendungen zu entscheiden. Wird einer Einwendung nicht 
entsprochen, so ist das Mitglied des Gemeinderates berechtigt, die Auf-
nahme einer entsprechenden Erklärung in die Niederschrift zu verlangen.
(5) Zur Erleichterung der Erstellung der Niederschrift ist es dem Pro-
tokollführer gestattet, Tonaufzeichnungen anzufertigen. Nach Fertig-
stellung, Unterzeichnung und Abstimmung über die Niederschrift sind 
Tonaufzeichnungen zu löschen. § 5 Abs. 4 bleibt unberührt.
(6) Die Einsichtnahme in die beschlossenen Niederschriften der öffent-
lichen Sitzungen ist jedermann nach vorheriger Anmeldung während 
der öffentlichen Sprechzeiten der Verwaltung gestattet. Kopien können 
gegen Erstattung der dadurch entstehenden Kosten erworben werden.

§ 17
Änderung und Aufhebung der Beschlüsse des Gemeinderates

(1) Die Aufhebung oder Änderung eines Beschlusses des Gemeinde-
rates kann von einem Drittel der Mitglieder oder vom Bürgermeister 
beantragt werden. Der Gemeinderat entscheidet hierüber frühestens in 
der nächsten Sitzung durch erneute Beschlussfassung.
(2) Ein nach Absatz 1 abgelehnter Antrag kann innerhalb von sechs 
Monaten nur dann erneut gestellt werden, wenn sich die Sach- oder 
Rechtslage wesentlich geändert hat.
(3) Ein Änderungs- oder Aufhebungsantrag ist unzulässig, soweit in 
Ausführung des Beschlusses des Gemeinderates bereits Rechtspositi-
onen Dritter entstanden sind und diese nicht mehr aufgelöst werden 
können, weil dies mit vertretbarem Aufwand nicht möglich ist oder zu 
Schadenersatzansprüchen führen kann.

§ 18
Ordnung in den Sitzungen

(1) Der Vorsitzende sorgt für die Aufrechterhaltung der Ordnung in den 
Sitzungen und achtet auf die Einhaltung der Geschäftsordnung. Er übt 
das Hausrecht aus.
(2) Verstößt ein Mitglied des Gemeinderates gegen die Bestimmungen 
der Geschäftsordnung oder verletzt es die Würde der Versammlung oder 
äußert es sich ungebührlich, so kann es vom Vorsitzenden unter Nen-
nung des Namens „zur Ordnung“ gerufen werden. Persönliche Angriffe 
und Beleidigungen sind vom Vorsitzenden zu rügen. Ist ein Mitglied 
in derselben Sitzung dreimal zur Ordnung gerufen und beim zweiten 
Mal auf die Folgen eines dritten Ordnungsrufes hingewiesen worden, 
so kann ihm der Vorsitzende das Wort entziyehen. Entsprechendes gilt, 
wenn ein Mitglied vom Verhandlungsgegenstand abschweift und vom 
Vorsitzenden „zur Sache“ gerufen wurde. Ist einem Mitglied des Ge-
meinderates das Wort entzogen, so darf es zu diesem Punkt der Tages-
ordnung nicht mehr sprechen.

(3) Als Stimmzettel sind äußerlich gleiche Zettel zu verwenden. Die 
Stimmzettel sind so vorzubereiten, dass jeder Kandidat durch ein Kreuz 
kenntlich gemacht werden kann. Die farbliche Markierung erfolgt ein-
heitlich, um Rückschlüsse auf die stimmabgebende Person zu vermei-
den. Die Stimmzettel sind vor der Abgabe zu falten.
(4) Ungültig sind Stimmen, sofern der Stimmzettel

a) nicht als amtlich erkennbar ist,
b) leer ist,
c) den Willen des Stimmberechtigten nicht zweifelsfrei erkennen 

lässt,
d) einen Zusatz, Vorbehalte oder weitere Beschriftungen enthält,
e) mehr als eine Stimme für einen Bewerber enthält.

(5) Die Auszählung der Stimmen hat in Anwesenheit der Mitglieder des 
Gemeinderates zu erfolgen.
(6) Gewählt ist die Person, die im ersten Wahlgang die Stimmen der 
Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder erhalten hat. 
Wird diese Mehrheit nicht erreicht, so findet ein zweiter Wahlgang statt. 
Im zweiten Wahlgang ist die Person gewählt, die die meisten Stimmen 
erhalten hat. Ergibt sich im zweiten Wahlgang Stimmengleichheit, so 
entscheidet das Los, das der Vorsitzende zieht. Soweit im ersten Wahl-
gang nur eine Person zur Wahl stand und diese Person die erforderliche 
Mehrheit nicht erreicht hat, finden die Sätze 2 bis 4 keine Anwendung. 
Der Vorsitzende gibt das Wahlergebnis unmittelbar nach der Wahl be-
kannt.
(7) Sind mehrere Personen zu wählen, können die Wahlen in einem 
Wahlvorgang durchgeführt werden, indem alle Bewerber auf einem 
Stimmzettel erfasst werden und je zu besetzende Stelle eine Stimme 
vergeben werden kann. Gewählt sind die Bewerber in der Reihenfolge 
der Zahl, der für sie abgegebenen gültigen Stimmen, wenn zugleich die 
Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder erreicht ist. 
Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los, das der Vorsitzende zieht.

§ 15
Unterbrechung, Verweisung und Vertagung

(1) Der Vorsitzende des Gemeinderates kann die Sitzung unterbrechen. 
Er hat die Sitzung zu unterbrechen, wenn auf Antrag eines Mitgliedes 
des Gemeinderates ein entsprechender Beschluss von der Mehrheit der 
anwesenden Gemeinderatsmitglieder gefasst wird. Die Unterbrechung 
soll im Regelfall nicht länger als 15 Minuten dauern.
(2) Der Gemeinderat kann, sofern ein Tagesordnungspunkt nicht durch 
eine Entscheidung in der Sache abgeschlossen wird,

a) den Tagesordnungspunkt zur nochmaligen Beratung an den mit der 
Vorberatung befassten Ausschuss zurückverweisen,

b) den Tagesordnungspunkt zur erneuten Vorbereitung an den Bürger-
meister zurückverweisen,

c) die Beratung über den Tagesordnungspunkt vertagen.

(3) Über entsprechende Anträge ist sofort abzustimmen. Der Schluss-
antrag geht bei der Abstimmung einem Verweisungs- und dieser einem 
Vertagungsantrag vor.
(4) Jeder Antragsteller kann bei demselben Punkt der Tagesordnung nur 
einen Verweisungs-, Vertagungs- oder Schlussantrag stellen.

§ 16
Niederschrift

(1) Über jede Sitzung des Gemeinderates ist eine Niederschrift anzufer-
tigen, die vom Vorsitzenden und vom Protokollführer zu unterzeichnen 
ist. Der Bürgermeister bestellt auf Vorschlag des Verbandsgemeinde-
bürgermeisters in der Regel einen Beschäftigten der Verbandsgemein-
de zum Protokollführer. Die Protokollführung ist vom Bürgermeister 
rechtzeitig mit dem Verbandsgemeindebürgermeister abzustimmen.
(2) Die Niederschrift muss mindestens enthalten:
a) die Angabe, ob eine Sitzung nach §§ 23 oder 24 durchgeführt wur-

de,
b) Datum, Ort, Beginn und Ende der Sitzung sowie etwaige Sitzungs-

unterbrechungen,
c) die Namen der anwesenden und fehlenden Mitglieder des Gemein-

derates,
d) die Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung, der Beschluss-

fähigkeit und der Tagesordnung,
e) die Tagesordnung,
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schäftsordnung entsprechend Anwendung.
(2) In jeder Ausschusssitzung sind die Tagesordnungspunkte

a) Mitteilungen,
b) Anfragen,
c) Anregungen

vorzusehen.
(3) Die Tagesordnung und die Niederschrift zu den Sitzungen beschlie-
ßender und beratender Ausschüsse sind allen Ausschussmitgliedern 
und zusätzlich den übrigen Mitgliedern des Gemeinderates zuzuleiten.
(4) Mitglieder des Gemeinderates, die dem Ausschuss nicht angehö-
ren, aber einen Antrag gestellt haben, über den in der Ausschusssitzung 
beraten oder beschlossen wird, erhalten fristgerecht eine Einladung zu 
dieser Sitzung sowie die den Antrag betreffenden Sitzungsunterlagen.
(5) Der Antrag eines sachkundigen Einwohners in einem beratenden 
Ausschuss ist nur beachtlich, wenn er durch ein Ausschussmitglied, 
dass dem Gemeinderat als ehrenamtliches Mitglied angehört, unter-
stützt wird.
(6) Die Ausschüsse können beschließen, zu einzelnen Punkten ihrer 
Tagesordnung in den Sitzungen Sachverständige und Einwohner zu 
hören. Diese können an nicht öffentlichen Sitzungen nur zu dem Tages-
ordnungspunkt teilnehmen, zu dem sie gehört werden sollen und haben 
den Sitzungsraum zu verlassen, bevor in der entsprechenden Angele-
genheit beraten wird.
(7) Berührt eine Angelegenheit das Arbeitsgebiet mehrerer Ausschüsse, 
so können diese zu gemeinsamen Sitzungen zusammentreten.

IV. ABSCHNITT 
Öffentlichkeitsarbeit 

§ 22 
Unterrichtung der Öffentlichkeit und Presse

Öffentlichkeit und Presse werden vom Bürgermeister über die Tages-
ordnung der Sitzungen des Gemeinderates und seiner Ausschüsse so-
wie über den wesentlichen Inhalt der gefassten Beschlüsse unterrichtet.

V. Abschnitt 
Verfahren in außergewöhnlichen Notsituationen 

§ 23 
Durchführung von Videokonferenzen und Abstimmungen 

in außergewöhnlichen Notsituationen

(1) Im Falle einer festgestellten Notsituation i. S. v. § 56a Abs. 1 Satz 1 
KVG LSA entscheidet der Vorsitzende im Einvernehmen mit dem Ver-
bandsgemeindebürgermeister, ob die Sitzung in Form einer Videokon-
ferenz durchgeführt wird und beruft den Gemeinderat unter Mitteilung 
der Tagesordnung sowie Angabe von Zeit und Zugang zum virtuellen 
Sitzungsraum ein. § 1 Abs. 2, Abs. 3 Satz 1 und 2 (1. Alternative), Ab-
sätze 4 und 5 sowie §§ 2 bis 5 gelten entsprechend.
(2) Für den Ablauf einer Videokonferenzsitzung gelten die in dieser 
Geschäftsordnung festgelegten Grundsätze, insbesondere die §§ 6, 7, 
10 bis 13, 15, 16, 18 und 19, soweit nachfolgend nichts Abweichen-
des geregelt ist. Bei Störungen der Videokonferenztechnik, die nach  
§ 56a Abs. 2 Satz 2 KVG LSA im Verantwortungsbereich der Gemein-
de liegen, ist die Sitzung von dem Vorsitzenden zu unterbrechen oder 
abzubrechen. Sonstige Störungen der Zuschaltung sind unbeachtlich. 
Sie haben insbesondere keine Auswirkung auf die Wirksamkeit eines 
ohne das betroffene Mitglied gefassten Beschlusses.
(3) Zu Beginn der Sitzung stellt der Vorsitzende die Anwesenheit und 
Beschlussfähigkeit fest, indem er die stimmberechtigten Mitglieder na-
mentlich aufruft. Ist das aufgerufene Mitglied der Videokonferenz zu-
geschaltet, so meldet es sich durch eine kurze akustische Bestätigung 
zurück. Der Protokollführer trägt die teilnehmenden stimmberechtigten 
Mitglieder in eine Anwesenheitsliste ein.
(4) Vor jeder Abstimmung stellt der Vorsitzende die Beschlussfähigkeit 
sowie die Funktionsfähigkeit des Videokonferenzsystems fest. Abstim-
mungen erfolgen grundsätzlich namentlich. Elektronisch kann nur ab-
gestimmt werden, sofern gewährleistet ist, dass das Abstimmungser-
gebnis ohne Zeitverzug so dargestellt wird, dass das Stimmverhalten 
jedes stimmberechtigten Mitgliedes für alle Mitglieder sowie die Öf-
fentlichkeit erkennbar ist.
(5) Die mittels Videokonferenztechnik zugeschalteten Mitglieder müs-
sen die Kamera während der gesamten Sitzung eingeschaltet lassen, 

(3) Der Vorsitzende des Gemeinderates kann einem Redner, der die 
festgesetzte Redezeit überschreitet, das Wort entziehen, wenn er ihn 
bereits auf den Ablauf der Redezeit hingewiesen hat.
(4) Der Vorsitzende des Gemeinderates kann ein Mitglied bei grob un-
gebührlichem oder wiederholt ordnungswidrigem Verhalten von der 
Sitzung ausschließen. Das Mitglied hat den Sitzungsraum zu verlassen.
(5) Der Gemeinderat kann ein Mitglied, das wiederholt Zuwiderhand-
lungen gegen die zur Aufrechterhaltung der Ordnung erlassenen An-
ordnungen begangen hat, durch Beschluss für höchstens vier Sitzungen 
ausschließen.
(6) Wird die Ordnung in einer Sitzung gestört und gelingt es dem Vorsit-
zenden nicht, sie wiederherzustellen, so kann er die Sitzung unterbrechen.

§ 19
Ordnungsmaßnahmen gegenüber Zuhörern

(1) Der Ordnungsgewalt und dem Hausrecht des Vorsitzenden des Ge-
meinderates unterliegen alle Personen, die sich während einer Sitzung 
des Gemeinderates im Sitzungsraum aufhalten.
(2) Wer als Zuhörer durch ungebührliches Verhalten die Sitzung stört 
oder Ordnung und Anstand verletzt, kann auf Anordnung des Vorsit-
zenden aus dem Sitzungsraum verwiesen und notfalls entfernt werden, 
wenn er durch den Vorsitzenden vorher mindestens einmal auf die Fol-
gen seines Verhaltens hingewiesen wurde. Entsteht während einer Sit-
zung des Gemeinderates unter den Zuhörern störende Unruhe, die den 
Fortgang der Verhandlungen in Frage stellt, so kann der Vorsitzende 
des Gemeinderates nach vorheriger Ankündigung den für die Zuhörer 
bestimmten Teil des Sitzungsraumes räumen lassen, wenn die störende 
Unruhe auf andere Weise nicht zu beseitigen ist.
(3) Hat der Vorsitzende des Gemeinderates zu einer Sitzung vorsorglich 
Polizeischutz angefordert, so teilt er das zu Beginn der Sitzung dem 
Gemeinderat einschließlich der Gründe hierfür mit.

II. ABSCHNITT 
Fraktionen 

§ 20 
Fraktionen

(1) Die Fraktionen geben dem Vorsitzenden des Gemeinderates von 
ihrer Bildung, den Namen des Vorsitzenden und dessen Stellvertreters 
sowie der Mitglieder unverzüglich schriftlich Kenntnis; entsprechendes 
gilt für Veränderungen innerhalb der Fraktion und die Auflösung der 
Fraktion. Die Bildung und Auflösung sowie Veränderungen innerhalb 
der Fraktion werden mit dem Zugang der schriftlichen Anzeige an den 
Vorsitzenden des Gemeinderates wirksam.
(2) Die Bezeichnung der Fraktionen richtet sich nach der Kurzbezeich-
nung der Parteien und Wählergruppen sowie dem Namen von Einzel-
bewerbern, aufgrund deren Wahlvorschlages die Fraktionsmitglieder in 
den Gemeinderat gewählt werden. Dabei darf jede Kurzbezeichnung 
einer Partei oder Wählergruppe im Gemeinderat nur einmal verwendet 
werden. Der Fraktionswechsel einzelner Gemeinderatsmitglieder lässt 
bestehende Fraktionsbezeichnungen unberührt.
(3) Ein Mitglied des Gemeinderates kann nicht mehreren Fraktionen 
angehören.
(4) Die Fraktionen haben die Einhaltung der datenschutzrechtlichen 
Regelungen sicherzustellen und insbesondere dafür Sorge zu tragen,

a) dass hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten (i. S. 
d. § 4 des Datenschutz-Grundverordnungs-Ausfüllungsgesetzes 
Sachsen-Anhalt) die Vorschriften des Datenschutzrechts beachtet 
werden, vor allem, dass bei Auflösung der Fraktion die aus der Frak-
tionsarbeit erlangten personenbezogenen Daten gelöscht werden,

b) dass die notwendige Aufbewahrung und der ordnungsgemäße Um-
gang mit fraktionsbezogenen Unterlagen (z. B. Verwendungsnach-
weise, Kontenführung etc.) gewährleistet ist.

III. ABSCHNITT 
Ausschüsse des Gemeinderates

§ 21 
Verfahren in den Ausschüssen

(1) Soweit durch Gesetz nichts Abweichendes bestimmt ist, finden 
für die Ausschüsse des Gemeinderates die Bestimmungen dieser Ge-
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Sitzungen des Gemeinderates und seiner Ausschüsse über das Ratsinfor-
mationssystem in elektronischer Form zur Verfügung gestellt. Schriftliche 
Unterlagen werden regelmäßig nicht versandt; kurzfristig am Sitzungstag 
erstellte Vorlagen (Tischvorlagen) werden schriftlich bereitgestellt.
(2) Die Mitglieder des Gemeinderates, die über die technischen Voraus-
setzungen zum Versenden und Empfangen elektronischer Post verfü-
gen, nehmen nach Abgabe einer verbindlichen schriftlichen Erklärung 
gegenüber dem Verbandsgemeindebürgermeister gemäß § 3 Abs. 2a 
der Geschäftsordnung an der digitalen Ratsarbeit teil. Sie haben den 
Datenschutz analog zur Papierform zu gewährleisten; § 3 Abs. 1 der 
Geschäftsordnung bleibt unberührt.
(3) Die Mitglieder des Gemeinderates, die an der digitalen Ratsarbeit 
teilnehmen, sind verpflichtet, regelmäßig den Datenstand des Informa-
tors zu prüfen, mindestens jedoch einmal unmittelbar vor den Sitzun-
gen des Gemeinderates bzw. seiner Ausschüsse.
(4) Bei einem Ausfall des Ratsinformationssystems erfolgt der Versand 
der Einladungen und Sitzungsunterlagen in schriftlicher Form; die La-
dungsfrist nach § 1 Abs. 4 der Geschäftsordnung bleibt unberührt.

§ 2
Mobile digitale Endgeräte

(1) Gemeinderäte und Ausschussmitglieder der Gemeinde Groß 
Quenstedt, welche über ein eigenes digitales Endgerät verfügen, kön-
nen dieses zu den Gemeinderats- und Ausschusssitzungen mitbringen 
und nutzen. Das schließt ausdrücklich Endgeräte ein, die einem Mit-
glied des Gemeinderates von Dritten z.B. im Rahmen der Ausübung 
anderer Mandate (z.B. im Bundestag, Landtag, Kreistag) überlassen 
bzw. bereitgestellt werden.
(2) Die Mitglieder des Gemeinderates sind verpflichtet, die eingesetz-
ten Endgeräte und die dazugehörige Anwendungssoftware mittels Pass-
wort vor dem Zugriff Dritter zu schützen. Das Passwort ist geheimzu-
halten. Es darf weder auf dem Gerät gespeichert, noch zusammen mit 
dem Gerät aufbewahrt werden.

§ 3
Allgemeine Regelungen zur Nutzung  

der Anwendungssoftware

(1) Die Mitglieder des Gemeinderates erhalten ein Datenblatt mit der 
persönlichen Internetadresse und können damit auf die Einladungen 
und Sitzungsunterlagen des Gemeinderates bzw. der Ausschüsse des 
Gemeinderates elektronisch zugreifen. Für den Zugang erhalten sie ei-
nen Benutzernamen und ein Passwort.
(2) Für den Zugang zum Informator ist lediglich ein internetfähiges Ge-
rät mit WEB-Oberfläche erforderlich (Browser).
(3) Die Mitglieder des Gemeinderates haben sicherzustellen, dass mög-
liche Beeinträchtigungen durch auf dem Endgerät ggf. installierte und 
eingesetzte andere Programme bzw. Anwendungen, die die Funkti-
onsfähigkeit des von der Verbandsgemeinde zur Verfügung gestellten 
Ratsinformationssystems (Informator) beeinträchtigen können, ausge-
schlossen sind.
(4) Die Verbandsgemeinde unterstützt und berät die Mitglieder des Ge-
meinderates bei auftretenden technischen Problemen im Rahmen der 
Nutzung des Informators.

§ 4
Nutzungszeitraum und Ausscheiden aus dem Gemeinderat

(1) Sofern Gemeinderatsmitglieder eigene Endgeräte gem. § 2 einset-
zen, ist die von der Verbandsgemeinde zur Verfügung gestellte Anwen-
dungssoftware auf dem jeweiligen digitalen Endgerät nach Ende der 
Wahlperiode unverzüglich zu löschen, sofern der Mandatsträger dem 
neu gewählten Gemeinderat nicht mehr angehört. Entsprechendes gilt, 
wenn das Mitglied des Gemeinderates vor dem Ende der Wahlperiode 
aus dem Gemeinderat ausscheidet.
(2) Der Zugriff auf den Informator endet mit Ablauf der Wahlperiode 
des Gemeinderates.

§ 5
Sprachliche Gleichstellung

Personen- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für Personen 
mit männlichem, weiblichem oder diversen Geschlecht sowie Personen 
ohne Geschlechtsangabe.

auch wenn sie ihren Platz verlassen. Der Ton kann ausgeschaltet wer-
den.
(6) Im Rahmen der Bekanntmachung von Ort und Zeit der Videokon-
ferenzsitzung ist darauf hinzuweisen, dass anstelle der Einwohnerfra-
gestunde die Möglichkeit besteht, Fragen schriftlich oder elektronisch 
beim Vorsitzenden einzureichen. Im Rahmen der Videokonferenzsitzung 
verliest der Vorsitzende die bei ihm eingegangenen Anfragen. Für das 
weitere Verfahren findet § 8 Absätze 2 bis 6 entsprechend Anwendung.
(7) Im Falle einer festgestellten Notsituation i. S. v. § 56a Abs. 1  
Satz 1 KVG LSA kann anstelle einer Präsenzsitzung oder einer Video-
konferenzsitzung die Beschlussfassung über Verhandlungsgegenstän-
de im Wege eines schriftlichen oder elektronischen Verfahrens nach 
Maßgabe von § 56a Abs. 3 KVG LSA durchgeführt werden. Über die 
Einleitung dieses Verfahrens entscheidet der Vorsitzende im Einverneh-
men mit dem Verbandsgemeindebürgermeister. Das Einverständnis zu 
dem schriftlichen oder elektronischen Verfahren wird im Zuge der Be-
schlussfassung durch eine gesonderte Abstimmung ermittelt.

VI. ABSCHNITT 
Schlussvorschriften, Inkrafttreten 

§ 24 
Auslegung der Geschäftsordnung

Bei Zweifeln über Auslegung und Anwendung der Geschäftsordnung 
entscheidet der Vorsitzende des Gemeinderates. Erhebt sich gegen sei-
ne Entscheidung Widerspruch, so entscheidet der Gemeinderat mit der 
Mehrheit der auf „ja“ oder „nein“ lautenden Stimmen. Bei Stimmen-
gleichheit ist der Widerspruch zurückgewiesen.

§ 25
Abweichungen von der Geschäftsordnung

Von den Vorschriften dieser Geschäftsordnung kann nur im Einzelfall 
und nur dann abgewichen werden, wenn gesetzliche Bestimmungen 
nicht entgegenstehen und kein Mitglied in der Sitzung des Gemeinde-
rates widerspricht.

§ 26
Sprachliche Gleichstellung

Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser Geschäftsordnung 
werden verallgemeinernd verwendet und beziehen sich auf alle Ge-
schlechter.

§ 27
Inkrafttreten

Die Geschäftsordnung tritt mit Beschlussfassung des Gemeinderates 
am 24.10.2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Geschäftsordnung vom 
08.08.2019 in der Fassung der 1. Änderung der Geschäftsordnung vom 
27.09.2022 außer Kraft.

Anlage
§ 3 Abs. 2a Geschäftsordnung für den Gemeinderat Groß Quenstedt 
und seine Ausschüsse

Richtlinie über die digitale Ratsarbeit gemäß § 3 Abs. 2a 
der Geschäftsordnung des Gemeinderates Groß Quenstedt 

und seiner Ausschüsse

Vorbemerkung:
Durch die digitale Ratsarbeit sollen insbesondere ein effizienter und zu-
kunftsweisender Sitzungsdienst gewährleistet sowie langfristig Kosten 
eingespart werden.

§ 1
Teilnahme an der digitalen Ratsarbeit

(1) Die Verbandsgemeinde betreibt ein internetbasiertes elektronisches 
Ratsinformationssystem als Grundlage für die digitale Ratsarbeit. Den 
teilnehmenden Gemeinderatsmitgliedern werden die Unterlagen für die 



Verbandsgemeinde Vorharz 40 | Nr. 11/2024

§ 6
Ausschüsse des Gemeinderates

Der Gemeinderat bildet zur Erfüllung seiner Aufgaben als ständigen 
beschließenden Ausschuss den Hauptausschuss.

§ 7
Beschließender Ausschuss

(1) Dem beschließenden Ausschuss sitzt der Bürgermeister vor.
(2) Der beschließende Ausschuss soll innerhalb seines Aufgabengebie-
tes die Beschlüsse des Gemeinderates in den ihm vorbehaltenen Ange-
legenheiten vorberaten.
(3) Der Hauptausschuss besteht aus 5 Gemeinderäten und dem Bürger-
meister als Vorsitzenden.

(4) Der Hauptausschuss beschließt über
1. die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und 

Auszahlungen, wenn der Vermögenswert im Einzelfall 5.000 Euro 
nicht übersteigt und kein Fall von § 105 Abs. 4 KVG LSA vorliegt,

2. die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Verpflichtungser-
mächtigungen, wenn der Vermögenswert im Einzelfall 2.500 Euro 
nicht übersteigt,

3. Rechtsgeschäfte i.S.d. § 45 Abs. 2 Nr. 7 und 10 KVG LSA, wenn der 
Vermögenswert im Einzelfall in einer Höhe von über 2.500 Euro bis 
25.000 Euro liegt,

4. Rechtsgeschäfte i.S.d. § 45 Abs. 2 Nr. 16 KVG LSA, wenn der 
Vermögenswert im Einzelfall in einer Höhe von über 2.500 Euro 
bis 10.000 Euro liegt.

(5) Auf Antrag eines Viertels der Mitglieder des beschließenden Aus-
schusses ist eine Angelegenheit dem Gemeinderat zur Beschlussfas-
sung zu unterbreiten.

§ 8
Geschäftsordnung

Das Verfahren im Gemeinderat und in den Ausschüssen wird durch eine 
vom Gemeinderat zu beschließende Geschäftsordnung geregelt.

§ 9
Bürgermeister

Der Bürgermeister entscheidet über Geschäfte der laufenden Verwal-
tung gemäß § 96 Abs. 4 Satz 2 i. V. m. § 66 Abs. 1 Satz 3 KVG LSA in 
eigener Verantwortung. Hierzu gehören die regelmäßig wiederkehren-
den Geschäfte, die nach bereits feststehenden Grundsätzen entschieden 
werden und keine wesentliche Bedeutung haben oder die im Einzelfall 
einen Vermögenswert von 2.500 Euro (Brutto) nicht übersteigen. Darü-
ber hinaus wird ihm die Entscheidung über die in § 4 Ziff. 4 und 6 und 
§ 7 (4) Ziff. 3 und 4 genannten Rechtsgeschäfte übertragen, sofern die 
dort festgelegten Wertgrenzen unterschritten werden.

§ 10
Gleichstellungsbeauftragte

Die Gemeinde ist Mitgliedsgemeinde der Verbandsgemeinde Vor-
harz. Die von der Verbandsgemeinde gemäß § 78 KVG LSA bestellte 
Gleichstellungsbeauftragte ist auch für den Bereich der Gemeinde Groß 
Quenstedt zuständig und in Ausübung ihrer Tätigkeit nicht weisungsge-
bunden. An den Sitzungen des Gemeinderates und seines Ausschusses 
kann sie teilnehmen, soweit ihr Aufgabenbereich betroffen ist. In An-
gelegenheiten ihres Aufgabenbereiches ist ihr auf Wunsch das Wort zu 
erteilen.

III. Abschnitt 
Unterrichtung und Beteiligung der Einwohner 

§ 11 
Einwohnerversammlung

(1) Über allgemein bedeutsame Angelegenheiten der Gemeinde können 
die Einwohner auch durch Einwohnerversammlungen unterrichtet wer-
den. Der Bürgermeister beruft die Einwohnerversammlungen ein. Er 
setzt die Gesprächsgegenstände sowie Ort und Zeit der Veranstaltung 
fest. Die Einladung ist gemäß § 14 Abs. 5 bekanntzumachen und soll 14 
Tage vor Beginn der Veranstaltung erfolgen. Die Einladungsfrist kann 
bei besonderer Dringlichkeit auf drei Tage verkürzt werden.

Öffentliche Bekanntmachung

Hauptsatzung der Gemeinde Groß Quenstedt

Aufgrund der §§ 8 und 10 Kommunalverfassungsgesetz des Landes 
Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) in 
der derzeit geltenden Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Groß 
Quenstedt in seiner Sitzung am 24.10.2024 folgende Hauptsatzung be-
schlossen:

I. ABSCHNITT 
BENENNUNG UND HOHEITSZEICHEN 

§ 1 
Name

Die Gemeinde führt den Namen „Groß Quenstedt“.

§ 2
Wappen, Flagge, Dienstsiegel

(1) Das Wappen der Gemeinde Groß Quenstedt zeigt eine in Silber auf 
grünem Dreiberg mit silbernem Wellenbalken bewurzelte Linde mit 
schwarzem Stamm und grünen Blättern.
(2) Die Flagge der Gemeinde zeigt die Farben grün/weiß mit dem auf-
gelegten Gemeindewappen.
(3) Die Gemeinde führt ein Dienstsiegel, das dem der Hauptsatzung 
beigefügten Dienstsiegelabdruck entspricht. Die Umschrift lautet: „Ge-
meinde Groß Quenstedt, Landkreis Harz“.

II. Abschnitt 
Organe 

§ 3 
Gemeinderat

(1) Der Bürgermeister ist Vorsitzender des Gemeinderates.
(2) Der Gemeinderat wählt für die Dauer der Wahlperiode aus seiner 
Mitte in der konstituierenden Sitzung einen Stellvertreter für den Ver-
hinderungsfall, der den Bürgermeister auch beim Vorsitz im Gemein-
derat vertritt.
(3) Der Stellvertreter kann mit der Mehrheit der Mitglieder des Ge-
meinderates abgewählt werden. Eine Neuwahl hat unverzüglich statt-
zufinden.

§ 4
Festlegung von Wertgrenzen

Der Gemeinderat entscheidet über
1. die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und 

Auszahlungen, wenn der Vermögenswert im Einzelfall 5.000 Euro 
übersteigt und kein Fall von § 105 Abs. 4 KVG LSA vorliegt,

2. die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Verpflichtungser-
mächtigungen, wenn der Vermögenswert im Einzelfall 2.500 Euro 
übersteigt,

3. Rechtsgeschäfte i. S. v. § 45 Abs. 2 Nrn. 7 und 10 KVG LSA, 
wenn der Vermögenswert im Einzelfall 25.000 Euro übersteigt,

4. Rechtsgeschäfte i. S. v. § 45 Abs. 2 Nr. 13 KVG LSA, es sei denn, 
es handelt sich um Rechtsgeschäfte aufgrund einer förmlichen Aus-
schreibung oder um Geschäfte der laufenden Verwaltung, deren 
Vermögenswert den in § 9 Satz 2 festgelegten Betrag übersteigt,

5. Rechtsgeschäfte i. S. v. § 45 Abs. 2 Nr. 16 KVG LSA, wenn der 
Vermögenswert im Einzelfall 10.000 Euro übersteigt,

6. die Annahme und Vermittlung von Spenden, Schenkungen und 
ähnlichen Zuwendungen für einzelne Aufgaben der Gemeinde 
Groß Quenstedt, wenn der Vermögenswert 100 Euro übersteigt.

§ 5
Auskunftsrecht

(1) Jedes Mitglied des Gemeinderates hat das Recht, schriftlich, elekt-
ronisch oder in der Sitzung des Gemeinderates mündlich Anfragen zu 
allen Angelegenheiten der Gemeinde und ihrer Verwaltung an den Bür-
germeister zu richten; die Auskunft ist vom Bürgermeister zu erteilen.
(2) Kann eine Anfrage während der Sitzung nicht unverzüglich münd-
lich beantwortet werden, hat der Bürgermeister die Auskunft binnen 
einer Frist von in der Regel einem Monat schriftlich zu erteilen.
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VI. Abschnitt 
Übergangs- und Schlussvorschriften 

§ 15 
Sprachliche Gleichstellung

Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser Satzung werden ver-
allgemeinernd verwendet und beziehen sich auf alle Geschlechter.

§ 16
Inkrafttreten

(1) Diese Hauptsatzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekannt-
machung in Kraft.
(2) Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Hauptsatzung der Gemeinde Groß 
Quenstedt vom 24.10.2019 außer Kraft.

Groß Quenstedt, 24.10.2024

Öffentliche Bekanntmachung

Geschäftsordnung für den Gemeinderat  
der Gemeinde Hedersleben und seine Ausschüsse

Der Gemeinderat der Gemeinde Hedersleben hat gemäß § 59 Kom-
munalverfassungsgesetz Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 
(GVBl. LSA S. 288) in der derzeit geltenden Fassung in seiner Sitzung 
am 22.10.2024 folgende Geschäftsordnung für den Gemeinderat und 
seine Ausschüsse beschlossen:

I. ABSCHNITT 
Sitzungen des Gemeinderates 

§ 1 
Einberufung, Einladung, Teilnahme

(1) Der Vorsitzende des Gemeinderates beruft den Gemeinderat im Ein-
vernehmen mit dem Verbandsgemeindebürgermeister schriftlich oder 
elektronisch unter Mitteilung der Tagesordnung und Angabe von Ort 
und Zeit der Sitzung ein. Bei Durchführung einer Videokonferenzsit-
zung nach § 23 wird der Zugang zur Ton- und Bildübertragung mit der 
Einberufung als Link (per E-Mail) zur Verfügung gestellt
Mitglieder des Gemeinderates, die an der digitalen Ratsarbeit gemäß § 
3 Abs. 2 a teilnehmen, erhalten ihre Sitzungsunterlagen regelmäßig in 
digitaler Form. Sie werden per E-Mail an die für sie hinterlegte Adresse 
spätestens bis zum Tag vor dem Beginn der Mindest-Ladungsfrist nach 
Abs. 4 informiert, dass die Einladung sowie die dazugehörigen Unterla-
gen im Ratsinformationssystem bereitgestellt wurden. Damit gelten die 
Einladung und die Unterlagen als zugegangen.
(2) Der Einladung sind die für die Verhandlung erforderlichen Unter-
lagen grundsätzlich beizufügen. Für jeden Tagesordnungspunkt soll 
ein Bericht und ggf. ein Beschlussvorschlag (Vorlage) des Verbands-
gemeindebürgermeisters beigefügt werden, aus dem - soweit möglich - 
auch die Beschlüsse der beteiligten Ausschüsse ersichtlich sind. Liegen 
besondere Gründe vor, kann der Bericht ausnahmsweise nachgereicht 
werden.
(3) Der Gemeinderat ist einzuberufen, so oft es die Geschäftslage er-
fordert. Der Gemeinderat ist unverzüglich einzuberufen, wenn es ein 
Viertel seiner Mitglieder unter Angabe des Verhandlungsgegenstandes 
verlangt oder sofern die letzte Sitzung länger als drei Monate zurück-
liegt und ein Mitglied des Gemeinderates die Einberufung unter Anga-
be des Beratungsgegenstandes beantragt. Der Antrag auf unverzügliche 
Einberufung des Gemeinderates nach Satz 2 ist schriftlich beim Vorsit-
zenden einzureichen.
(4) Die Einladung hat so rechtzeitig wie möglich zu erfolgen, min-
destens jedoch unter Einhaltung einer Frist von einer Woche vor der 
Sitzung. Dies gilt nicht, wenn eine Sitzung des Gemeinderates vor Er-
schöpfung der Tagesordnung vertagt werden muss (§ 2 Abs. 2). In die-
sem Fall kann die Sitzung zur Erledigung der restlichen Tagesordnung 
an einem der nächsten Tage fortgesetzt werden. Eine erneute schrift-
liche Ladung sowie die Einhaltung einer Frist sind nicht erforderlich. 

(2) Der Bürgermeister unterrichtet den Gemeinderat in seiner nächsten 
Sitzung über den Ablauf der Einwohnerversammlung und die wesent-
lichen Ergebnisse.

§ 12
Bürgerbefragung

Eine Bürgerbefragung nach § 28 Abs. 3 KVG LSA erfolgt ausschließ-
lich in wichtigen Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der 
Gemeinde, mit Ausnahme der in § 26 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 bis 8 KVG 
LSA genannten Angelegenheiten. Sie kann nur auf Grundlage eines 
Gemeinderatsbeschlusses durchgeführt werden, in dem die mit „ja“ 
oder „nein“ zu beantwortende Frage formuliert ist und insbesondere 
festgelegt wird, ob die Befragung elektronisch über das Internet oder 
im schriftlichen Verfahren erfolgt, in welchem Zeitraum die Befragung 
durchgeführt wird und in welcher Form das Abstimmungsergebnis be-
kanntzugeben ist. In dem Beschluss sind auch die voraussichtlichen 
Kosten der Befragung darzustellen.

IV. Abschnitt 
Ehrenbürger 

§ 13 
Ehrenbürgerrecht, Ehrenbezeichnung

Die Verleihung oder Aberkennung des Ehrenbürgerrechtes oder der Eh-
renbezeichnung der Gemeinde Groß Quenstedt bedarf einer Mehrheit 
von zwei Dritteln der stimmberechtigten Mitglieder des Gemeinderates 
Groß Quenstedt.

V. Abschnitt 
Öffentliche Bekanntmachungen 

§ 14 
Öffentliche Bekanntmachungen

(1) Soweit nicht Rechtsvorschriften besondere Regelungen treffen, er-
folgen die gesetzlich erforderlichen Bekanntmachungen im Internet un-
ter der Internetadresse https://www.vorharz.net/de/bekanntmachungen/ 
und der Angabe des Bereitstellungstages. Die Bekanntmachung ist mit 
ihrer Bereitstellung im Internet bewirkt.
(2) Auf Ersatzbekanntmachungen gem. § 9 Abs. 2 KVG LSA wird un-
ter Angabe des Gegenstandes, des Ortes und der Dauer der Auslegung 
sowie der Öffnungszeiten und des Standortes des Verwaltungsgebäudes 
an den Bekanntmachungstafeln gemäß Absatz 7 spätestens am Tage vor 
dem Beginn der Auslegung hingewiesen. Die Auslegungsfrist beträgt 
zwei Wochen, soweit nichts Anderes vorgeschrieben ist. Die Ersatz-
bekanntmachung ist mit Ablauf des Tages bewirkt, an dem der Ausle-
gungszeitraum endet. Gleiches gilt, wenn eine öffentliche Auslegung 
nach einer anderen Rechtsvorschrift erfolgt, die keine besonderen Be-
stimmungen enthält.
(3) Auf die bekanntgemachten Satzungen und Verordnungen wird un-
verzüglich im Amtsblatt der Verbandsgemeinde Vorharz nachrichtlich 
unter Angabe der Internetadresse, unter der die Satzung oder Verord-
nung bereitgestellt wurde, hingewiesen. Die Satzungen und Verord-
nungen können im Rathaus Wegeleben, Markt 7, 38828 Wegeleben 
während der Öffnungszeiten eingesehen und kostenpflichtig kopiert 
werden.
(4) Die ortsübliche Bekanntmachung von Bauleitplänen gem. § 3 
BauGB erfolgt, soweit hier bzw. bundes- und landesrechtlich nichts 
anderes bestimmt ist, im Amtsblatt der Verbandsgemeinde Vorharz. 
Zusätzlich erfolgt die jeweilige Bekanntmachung im Internet auf 
der Homepage der Verbandgemeinde Vorharz unter „Amtliche Be-
kanntmachungen“ 
(https://www.vorharz.net/de/bekanntmachungen/).
(5) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen des Gemeinderates und 
seiner Ausschüsse sowie der Zeitpunkt und die Abstimmungsgegen-
stände der Beschlussfassung erfolgt im Internet unter folgender Adresse 
https://www.vorharz.net/de/bekanntmachungen/. Die Bekanntmachung 
ist mit ihrer Bereitstellung unter der Internetadresse bewirkt.
(6) Alle übrigen Bekanntmachungen sind im Internet unter 
https://www.vorharz.net/de/bekanntmachungen/ bekanntzumachen.
(7) Als Standorte der Bekanntmachungstafeln werden festgelegt:
• Groß Quenstedt, Parkplatz Kreuzgasse



Verbandsgemeinde Vorharz 42 | Nr. 11/2024

Beginn einer nicht öffentlichen Sitzung zulässig, wenn alle Mitglieder 
des Gemeinderates anwesend sind und kein Mitglied widerspricht.
(4) Der Gemeinderat beschließt zu Beginn der jeweiligen Sitzung über 
die Feststellung der Tagesordnung und über die öffentliche oder nicht 
öffentliche Behandlung der Tagesordnungspunkte. Auf Antrag kann 
über die Absetzung von Angelegenheiten von der Tagesordnung oder 
die Änderung der Reihenfolge der Tagesordnungspunkte mit der Mehr-
heit der auf „ja“ oder „nein“ lautenden Stimmen entschieden werden. 
Betrifft ein Antrag eine Angelegenheit, die nicht in den Aufgabenbe-
reich der Gemeinde fällt, ist der Antrag ohne Sachdebatte durch Be-
schluss des Gemeinderates von der Tagesordnung abzusetzen.

§ 5
Öffentlichkeit der Sitzungen

(1) Jedermann hat das Recht, an öffentlichen Sitzungen des Gemeinde-
rates und seiner Ausschüsse teilzunehmen. Sind die für Zuhörer vorge-
sehenen Plätze besetzt, können weitere Interessenten zurückgewiesen 
werden. Zuhörer sind nicht berechtigt, in Sitzungen das Wort zu ergrei-
fen oder sich selbst an den Verhandlungen zu beteiligen.
(2) An den öffentlichen Sitzungen können Vertreter der Presse, des 
Rundfunks und ähnlicher Medien teilnehmen. Ihnen sind besondere 
Sitze zuzuweisen. Absatz 1 Sätze 2 und 3 finden entsprechende An-
wendung.
(3) Ton- und Bildübertragungen sowie Ton- und Bildaufzeichnungen öf-
fentlicher Sitzungen durch Presse, Rundfunk und ähnliche Medien sind 
zulässig, wenn sie den Sitzungsablauf nicht beeinträchtigen. Sie sind 
dem Vorsitzenden vorher anzuzeigen. Dieser ist berechtigt, Auflagen, die 
der Aufrechterhaltung der Ordnung in der Sitzung dienen, zu erteilen.
Mitglieder des Gemeinderates, Verbandsgemeindebürgermeister, Be-
schäftigte der Verwaltung und Sachverständige können verlangen, dass 
einzelne eigene Redebeiträge bzw. Ausführungen nicht aufgezeichnet 
und übertragen werden.
(4) Unter den in Absatz 3 genannten Maßgaben sind auch durch den Ge-
meinderat und die Ausschüsse veranlasste Ton- und Bildübertragungen 
sowie Ton- und Bildaufzeichnungen öffentlicher Sitzungen zulässig.
(5) Dem Vorsitzenden des Gemeinderates steht darüber hinaus im Rah-
men seiner Ordnungsfunktion das Recht zu, Bild- und Tonaufzeichnun-
gen sowie Bild- und Tonübertragungen zu untersagen.

§ 6
Ausschluss der Öffentlichkeit

(1) Durch Beschluss des Gemeinderates ist im Rahmen des § 52 Abs. 
2 KVG LSA über den Ausschluss der Öffentlichkeit von einzelnen Ta-
gesordnungspunkten zu entscheiden. Soweit das öffentliche Wohl oder 
berechtigte Interessen Einzelner dies erfordern, werden insbesondere in 
nicht öffentlicher Sitzung behandelt:
a) Personalangelegenheiten,
b) Angelegenheiten des übertragenen Wirkungskreises, deren nicht 

öffentliche Behandlung im Einzelfall von der Fachaufsichtsbehör-
de verfügt ist,

c) persönliche Angelegenheiten der Mitglieder des Gemeinderates,
d) Grundstücksangelegenheiten sowie die Ausübung des Vorkaufs-

rechtes,
e) Vergabeentscheidungen,
f) sonstige Angelegenheiten, deren Geheimhaltung durch Gesetz 

vorgeschrieben ist.

(2) In nicht öffentlicher Sitzung gefasste Beschlüsse sind nach Wie-
derherstellung der Öffentlichkeit oder - wenn dies ungeeignet ist - in 
der nächsten öffentlichen Sitzung bekannt zu geben, sofern nicht das 
öffentliche Wohl oder berechtigte Interessen Einzelner entgegenstehen.

§ 7
Sitzungsleitung und -verlauf

(1) Der Vorsitzende hat die Sitzung unparteiisch zu leiten, sorgt für die 
Aufrechterhaltung der Ordnung und übt das Hausrecht während der Sit-
zungen des Gemeinderates aus. Er ruft die Verhandlungsgegenstände 
auf und stellt sie zur Beratung und Beschlussfassung. Will er zu einem 
Verhandlungsgegenstand als Mitglied des Gemeinderates sprechen, so 
gibt er den Vorsitz für die Dauer der Beratung und Beschlussfassung 
dieses Gegenstandes an seinen Stellvertreter ab.

Die in der Sitzung nicht anwesenden Gemeinderäte sind von dem neuen 
Termin unverzüglich zu unterrichten.
(5) In dringenden Angelegenheiten, die keinen Aufschub dulden (Not-
fall), kann der Gemeinderat vom Vorsitzenden ohne Frist, formlos und 
nur unter Angabe der Verhandlungsgegenstände einberufen werden. 
Ein Notfall ist gegeben, wenn die Beratung und Entscheidung über die 
Angelegenheit nicht bis zur nächsten Sitzung aufgeschoben werden 
kann, ohne dass nicht zu beseitigende Nachteile eintreten.
(6) Wer nicht oder nicht rechtzeitig an einer Sitzung teilnehmen kann 
oder die Sitzung vorzeitig verlassen muss, zeigt dies dem Vorsitzenden 
des Gemeinderates vor der Sitzung an.

§ 2
Sitzungszeiten, Dauer und Vertagung

(1) Die Sitzungen sollen nicht nach 19:00 Uhr beginnen und spätestens 
nach 3 Stunden beendet werden. Der Gemeinderat und seine Ausschüs-
se tagen in der Regel dienstags oder donnerstags. Ausnahmen sind mit 
dem jeweiligen Vorsitzenden abzustimmen.
(2) Nach 22:00 Uhr werden keine weiteren Tagesordnungspunkte auf-
gerufen. Der in der Beratung befindliche Tagesordnungspunkt wird ab-
schließend behandelt. Danach ist die Sitzung zu schließen. Sofern die 
Sitzung nicht gemäß § 1 Abs. 4 Sätze 3 bis 5 an einem der nächsten 
Tage fortgesetzt wird, sind die restlichen Punkte in der nächstfolgenden 
Sitzung an vorderster Stelle zu behandeln.
§ 3
Umgang mit Dokumenten und elektronischen Medien
(1) Der Verschwiegenheitspflicht nach § 32 Abs. 2 KVG LSA unter-
fallende schriftliche und elektronische Dokumente, insbesondere Sit-
zungsunterlagen, sind so aufzubewahren, dass sie dem unbefugten Zu-
griff Dritter entzogen sind. Im Umgang mit solchen Dokumenten sind 
die Geheimhaltungsinteressen und der Datenschutz zu beachten. Wer-
den diese Dokumente für die Tätigkeit als Mitglied des Gemeinderates 
nicht mehr benötigt, sind sie zurückzugeben oder datenschutzkonform 
zu vernichten bzw. zu löschen.
(2) Die Mitglieder des Gemeinderates, die über die technischen Vor-
aussetzungen zum Versenden und Empfangen elektronischer Post ver-
fügen, können dem Verbandsgemeindebürgermeister schriftlich eine 
elektronische Adresse mitteilen, an die Einladungen im Sinne des § 53 
KVG LSA und von den Anträgen und Anfragen im Sinne des § 43 Abs. 
3 KVG LSA versandt werden.
(2a) Die Gemeinde betreibt als Grundlage für die digitale Ratsarbeit 
ein internetbasiertes elektronisches Ratsinformationssystem. An der 
digitalen Ratsarbeit kann jedes Mitglied des Gemeinderates durch ver-
bindliche schriftliche Erklärung gegenüber dem Bürgermeister teilneh-
men. Diese Erklärung gilt für die gesamte laufende Wahlperiode des 
Gemeinderates. Das Nähere regelt die Richtlinie über die digitale Rats-
arbeit in der Anlage der Geschäftsordnung.
(3) Die Nutzung elektronischer Medien während der Sitzung darf nur 
erfolgen, soweit durch sie eine aktive Sitzungsteilnahme nicht gefähr-
det und der Sitzungsverlauf nicht gestört wird. Für die Fertigung von 
Ton- und Bildaufnahmen durch Mitglieder des Gemeinderates gilt § 5 
Abs. 3 entsprechend.

§ 4
Tagesordnung

(1) Der Vorsitzende des Gemeinderates stellt die Tagesordnung im Ein-
vernehmen mit dem Verbandsgemeindebürgermeister auf. Die Tages-
ordnung gliedert sich in einen öffentlichen und bei Bedarf in einen nicht 
öffentlichen Teil.
(2) Anträge zur Tagesordnung können Gemeinderatsmitglieder und 
Fraktionen bis spätestens 14 Tage vor der Sitzung stellen. Die Anträge 
sind dem Vorsitzenden schriftlich oder unter der Voraussetzung des § 3 
Abs. 2 elektronisch zuzuleiten. Auf Antrag eines Viertels der Mitglieder 
des Gemeinderates oder einer Fraktion ist ein Verhandlungsgegenstand 
auf die Tagesordnung spätestens der übernächsten Sitzung zu setzen. 
Dies gilt nicht, wenn der Gemeinderat den gleichen Verhandlungsge-
genstand innerhalb der letzten sechs Monate bereits verhandelt hat.
(3) Nach erfolgter Einladung ist die Erweiterung der Tagesordnung um 
Angelegenheiten, die in öffentlicher Sitzung zu behandeln wären, nicht 
zulässig. Die Erweiterung der Tagesordnung um eine dringende Ange-
legenheit, die in nicht öffentlicher Sitzung zu behandeln wäre, ist nur zu 
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über die Stellungnahme des Gemeinderates möglichst innerhalb von 
sechs Wochen unterrichtet werden. Kann die Frist nicht eingehalten 
werden, ist eine Zwischennachricht durch den Bürgermeister zu ertei-
len.

§ 10
Beratung der Verhandlungsgegenstände

(1) Der Vorsitzende eröffnet die Beratung zu dem jeweiligen Tagesord-
nungspunkt. Er erläutert und begründet einleitend den Verhandlungs-
gegenstand. Ergänzend kann sich der Vortrag eines Sachverständigen 
anschließen, der bei nicht öffentlichen Sitzungen den Sitzungsraum 
verlässt, bevor in der entsprechenden Angelegenheit beraten wird. Die 
Beratung des jeweiligen Tagesordnungspunktes erfolgt nach Wortmel-
dung durch Erheben der Hand bzw. beider Hände für Anträge zur Ge-
schäftsordnung.
(2) Die Mitglieder des Gemeinderates, die wegen eines Interessenkon-
fliktes gemäß § 33 KVG LSA (Mitwirkungsverbot) von der Beratung 
und Abstimmung ausgeschlossen sein könnten, haben dies dem Vorsit-
zenden des Gemeinderates vor Beginn der Beratung des entsprechenden 
Tagesordnungspunktes unaufgefordert mitzuteilen und den Sitzungs-
raum zu verlassen. Bei öffentlicher Sitzung kann sich das Mitglied in 
dem für Zuhörer bestimmten Teil des Sitzungsraumes aufhalten.
(3) Ein Mitglied des Gemeinderates darf in der Sitzung nur dann spre-
chen, wenn ihm der Vorsitzende das Wort erteilt. Das Wort kann wie-
derholt erteilt werden. Der Vorsitzende erteilt das Wort möglichst in 
der Reihenfolge der Wortmeldungen. Melden sich mehrere Mitglieder 
gleichzeitig zu Wort, so entscheidet der Vorsitzende über die Reihen-
folge.
(4) Die Redner sprechen grundsätzlich von ihrem Platz aus. Die Anrede 
ist an den Gemeinderat, nicht an die Zuhörer zu richten. Die Redner 
haben sich an den zur Beratung stehenden Antrag zu halten und nicht 
vom Thema abzuweichen. Die Redezeit eines Mitgliedes oder der Mit-
glieder des Gemeinderates insgesamt kann vom Gemeinderat durch 
Beschluss festgelegt werden.

(5) Während der Beratung sind nur zulässig:
a) Änderungs- und Zusatzanträge (Sachanträge) gemäß § 11
b) Anträge zur Geschäftsordnung gemäß § 12.

(6) Der Gleichstellungsbeauftragten ist auf Verlangen, und soweit Auf-
gaben ihres Geschäftsbereiches betroffen sind, in der Reihenfolge der 
Wortmeldungen das Wort zu erteilen.
(7) Den Vertretungsberechtigten von Einwohneranträgen und Bürger-
begehren ist zu Beginn der Beratung des Einwohnerantrages bzw. des 
Bürgerbegehrens Gelegenheit zu geben, ihr Anliegen zu erläutern. Ihr 
Wortbeitrag soll sich auf 10 Minuten beschränken. In einer anschlie-
ßenden Beratung kann ihnen vom Vorsitzenden das Wort erteilt werden.
(8) Der Vorsitzende des Gemeinderates und der Antragsteller haben das 
Recht zur Schlussäußerung. Die Beratung des Tagesordnungspunktes 
wird vom Vorsitzenden des Gemeinderates geschlossen.

§ 11
Sachanträge

(1) Änderungs- und Zusatzanträge können bis zur Abstimmung ge-
stellt werden. Mündlich gestellte Anträge sind dem Vorsitzenden auch 
schriftlich vorzulegen. Hält der Vorsitzende einen Antrag für unzuläs-
sig, so hat er vorab über die Zulässigkeit abstimmen zu lassen. Außer-
halb der Sitzung können Anträge beim Vorsitzenden des Gemeinderates 
oder beim Verbandsgemeindebürgermeister schriftlich, unter der Vor-
aussetzung des § 3 Abs. 2 elektronisch oder zur Niederschrift einge-
reicht werden.
(2) Anträge können, solange darüber noch nicht abgestimmt wurde, von 
dem Antragsteller zurückgezogen werden. Ein zurückgezogener Antrag 
kann von einem anderen Mitglied des Gemeinderates aufgenommen 
werden mit der Wirkung, dass über den aufgenommenen anstelle des 
zurückgezogenen Antrages abgestimmt wird.

§ 12
Geschäftsordnungsanträge

(1) Folgende Anträge zur Geschäftsordnung können jederzeit gestellt 
werden:
a) Schluss der Rednerliste

(2) Sind der Vorsitzende und seine Stellvertreter verhindert, so wählt 
der Gemeinderat unter Vorsitz des an Jahren ältesten anwesenden und 
hierzu bereiten Mitgliedes für die Dauer der Verhinderung, längstens 
für die Dauer der Sitzung, einen Vorsitzenden aus seiner Mitte.
(3) Die Sitzungen des Gemeinderates sind grundsätzlich in folgender 
Reihenfolge durchzuführen:

Öffentlicher Teil:
a) Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einbe-

rufung, der fehlenden Mitglieder des Gemeinderates und der Be-
schlussfähigkeit,

b) Entscheidung über Änderungsanträge zur Tagesordnung und Fest-
stellung der Tagesordnung,

c) Einwohnerfragestunde,
d) Abstimmung über die Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom …,
e) Bekanntgabe der in der letzten Sitzung nichtöffentlich gefassten 

Beschlüsse,
f) Berichte des Bürgermeisters und Verbandsgemeindebürgermeis-

ters über die Ausführung gefasster Beschlüsse, ggf. über wichtige 
Gemeindeangelegenheiten und Eilentscheidungen

g) Behandlung der Tagesordnungspunkte der öffentlichen Sitzung,
h) Anfragen und Anregungen der Mitglieder des Gemeinderates

Nichtöffentlicher Teil:
i) Abstimmung über die Niederschrift der nichtöffentlichen Sitzung 

von …,
j) Behandlung der Tagesordnungspunkte der nichtöffentlichen Sitzung,
k) Anfragen und Anregungen der Mitglieder des Gemeinderates

Öffentlicher Teil:
l) Schließen der Sitzung
(4) Die einzelnen Punkte der Tagesordnung kommen in der durch die 
Einladung festgelegten Reihenfolge zur Beratung und Abstimmung. 
§ 4 Abs. 4 Satz 2 bleibt unberührt.

§ 8
Einwohnerfragestunde

(1) Der Gemeinderat sowie seine beschließenden Ausschüsse führen 
im Rahmen ordentlicher öffentlicher Sitzungen eine Einwohnerfrage-
stunde durch. Beratende Ausschüsse können im Rahmen ordentlicher 
öffentlicher Sitzungen eine Einwohnerfragestunde durchführen.
(2) Der Vorsitzende des Gemeinderates bzw. die Ausschussvorsitzen-
den legen in der Einladung zur Sitzung den Beginn der Fragestunde 
fest.
(3) Der Vorsitzende des Gemeinderates bzw. die Ausschussvorsitzen-
den stellen den Beginn und das Ende der Fragestunde fest. Findet sich 
zu Beginn der Fragestunde kein Einwohner ein, kann sie geschlossen 
werden. Die Fragestunde soll auf höchstens 30 Minuten begrenzt sein.
(4) Jeder Einwohner ist berechtigt, grundsätzlich eine Frage und zwei 
Zusatzfragen, die sich auf den Gegenstand der ersten Frage beziehen, 
zu stellen. Zugelassen werden nur Fragen von allgemeinem Interesse, 
die in die Zuständigkeit der Gemeinde fallen. Bestehen Zweifel, dass 
der Fragesteller Einwohner der Gemeinde ist, so hat sich dieser gegen-
über einem Beauftragten der Gemeinde auszuweisen. Sofern Fragen 
schriftlich beantwortet werden sollen, haben die Fragensteller eine Ein-
willigungserklärung gemäß Art. 6 Abs. 1 a) EU-Datenschutz-Grundver-
ordnung auszufüllen und zu unterzeichnen. Nach Beantwortung wer-
den die Daten gelöscht bzw. anonymisiert. In die Niederschrift werden 
nur anonymisierte Daten übernommen.
(5) Angelegenheiten der Tagesordnung können nicht Gegenstand der 
Einwohnerfragestunde sein.
(6) Die Beantwortung der Fragen erfolgt in der Regel mündlich durch 
den Bürgermeister oder dem Vorsitzenden des Ausschusses. Eine Aus-
sprache findet nicht statt. Ist die Beantwortung einer Frage in der Sit-
zung nicht möglich, erhält der Einwohner eine schriftliche Antwort, die 
innerhalb eines Monats zu erteilen ist.

§ 9
Anregungen und Beschwerden der Einwohner

Die Einwohner der Gemeinde haben das Recht, sich mit Anregungen 
und Beschwerden an den Gemeinderat zu wenden. Antragsteller sollen 
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(9) Über Gegenstände einfacher Art kann außerhalb einer Gemeinde-
ratssitzung im Wege der Offenlegung oder im schriftlichen Verfahren 
beschlossen werden. Ein hierbei gestellter Antrag ist angenommen, 
wenn kein stimmberechtigtes Mitglied innerhalb einer Woche nach Be-
kanntgabe widerspricht.

§ 14
Wahlen

(1) Wahlen werden nur in den gesetzlich ausdrücklich genannten Fällen 
durchgeführt. Sie werden geheim mit Stimmzetteln vorgenommen; es 
kann offen gewählt werden, wenn kein Mitglied widerspricht.
(2) Zur Vorbereitung und Durchführung von Wahlen von Personen 
werden aus der Mitte des Gemeinderates mehrere Stimmenzähler be-
stimmt.
(3) Als Stimmzettel sind äußerlich gleiche Zettel zu verwenden. Die 
Stimmzettel sind so vorzubereiten, dass jeder Kandidat durch ein Kreuz 
kenntlich gemacht werden kann. Die farbliche Markierung erfolgt ein-
heitlich, um Rückschlüsse auf die stimmabgebende Person zu vermei-
den. Die Stimmzettel sind vor der Abgabe zu falten.

(4) Ungültig sind Stimmen, sofern der Stimmzettel
a) nicht als amtlich erkennbar ist,
b) leer ist,
c) den Willen des Stimmberechtigten nicht zweifelsfrei erkennen 

lässt,
d) einen Zusatz, Vorbehalte oder weitere Beschriftungen enthält,
e) mehr als eine Stimme für einen Bewerber enthält.

(5) Die Auszählung der Stimmen hat in Anwesenheit der Mitglieder des 
Gemeinderates zu erfolgen.
(6) Gewählt ist die Person, die im ersten Wahlgang die Stimmen der 
Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder erhalten hat. 
Wird diese Mehrheit nicht erreicht, so findet ein zweiter Wahlgang statt. 
Im zweiten Wahlgang ist die Person gewählt, die die meisten Stimmen 
erhalten hat. Ergibt sich im zweiten Wahlgang Stimmengleichheit, so ent-
scheidet das Los, das der Vorsitzende zieht. Soweit im ersten Wahlgang 
nur eine Person zur Wahl stand und diese Person die erforderliche Mehr-
heit nicht erreicht hat, finden die Sätze 2 bis 4 keine Anwendung. Der 
Vorsitzende gibt das Wahlergebnis unmittelbar nach der Wahl bekannt.
(7) Sind mehrere Personen zu wählen, können die Wahlen in einem 
Wahlvorgang durchgeführt werden, indem alle Bewerber auf einem 
Stimmzettel erfasst werden und je zu besetzende Stelle eine Stimme 
vergeben werden kann. Gewählt sind die Bewerber in der Reihenfolge 
der Zahl, der für sie abgegebenen gültigen Stimmen, wenn zugleich die 
Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder erreicht ist. 
Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los, das der Vorsitzende zieht.

§ 15
Unterbrechung, Verweisung und Vertagung

(1) Der Vorsitzende des Gemeinderates kann die Sitzung unterbrechen. 
Er hat die Sitzung zu unterbrechen, wenn auf Antrag eines Mitgliedes 
des Gemeinderates ein entsprechender Beschluss von der Mehrheit der 
anwesenden Gemeinderatsmitglieder gefasst wird. Die Unterbrechung 
soll im Regelfall nicht länger als 15 Minuten dauern.
(2) Der Gemeinderat kann, sofern ein Tagesordnungspunkt nicht durch 
eine Entscheidung in der Sache abgeschlossen wird,
a) den Tagesordnungspunkt zur nochmaligen Beratung an den mit der 
Vorberatung befassten Ausschuss zurückverweisen,
b) den Tagesordnungspunkt zur erneuten Vorbereitung an den Bürger-
meister zurückverweisen,
c) die Beratung über den Tagesordnungspunkt vertagen.
(3) Über entsprechende Anträge ist sofort abzustimmen. Der Schluss-
antrag geht bei der Abstimmung einem Verweisungs- und dieser einem 
Vertagungsantrag vor.
(4) Jeder Antragsteller kann bei demselben Punkt der Tagesordnung nur 
einen Verweisungs-, Vertagungs- oder Schlussantrag stellen.

§ 16
Niederschrift

(1) Über jede Sitzung des Gemeinderates ist eine Niederschrift anzufer-
tigen, die vom Vorsitzenden und vom Protokollführer zu unterzeichnen 
ist. Der Bürgermeister bestellt auf Vorschlag des Verbandsgemeinde-

b) Verweisung an einen Ausschuss oder den Bürgermeister,
c) Absetzung einer Angelegenheit von der Tagesordnung oder Ver-

tagung,
d) Festsetzung sowie Verlängerung und Verkürzung der Redezeit,
e) Unterbrechung, Vertagung oder Beendigung der Sitzung,
f) Ausschluss oder Wiederherstellung der Öffentlichkeit,
g) Zurückziehung von Anträgen,
h) Anhörung von Personen, insbesondere Sachverständigen,
i) Feststellung des Mitwirkungsverbotes eines Gemeinderatsmitgliedes,
j) Feststellung der Beschlussunfähigkeit des Gemeinderates im Ver-

lauf der Sitzung,
k) Antrag auf namentliche Abstimmung.

(2) Über die Anträge zur Geschäftsordnung nach Absatz 1 entscheidet der 
Gemeinderat vor der Beschlussfassung zum Verhandlungsgegenstand.
(3) Meldet sich ein Mitglied des Gemeinderates „zur Geschäftsord-
nung“ durch Erheben beider Hände, so muss ihm das Wort außerhalb 
der Reihenfolge erteilt werden. Es darf dadurch kein Sprecher unterbro-
chen werden. Bemerkungen zur Geschäftsordnung dürfen nicht länger 
als 3 Minuten dauern. Sie dürfen sich mit der Sache selbst nicht befas-
sen, sondern nur den Geschäftsordnungsantrag begründen.

§ 13
Abstimmungen

(1) Nach Schluss der Beratung oder nach Annahme des Geschäftsord-
nungsantrages auf „Schluss der Rednerliste“ lässt der Vorsitzende des 
Gemeinderates abstimmen. Während der Abstimmung können keine 
weiteren Anträge gestellt werden. Anträge, über die abgestimmt werden 
soll, sollen vor der Abstimmung im Wortlaut verlesen werden, sofern 
sie den Mitgliedern des Gemeinderates nicht schriftlich oder elektro-
nisch vorliegen.
(2) Über jeden Antrag oder Beschlussvorschlag ist gesondert abzustimmen.

(3) Stehen mehrere Anträge zur Abstimmung, so wird über sie in der 
nachstehenden Reihenfolge abgestimmt:
a) Anträge zur Geschäftsordnung,
b) Anträge von Ausschüssen; über sie ist vor allen anderen Anträgen 

zum gleichen Verhandlungsgegenstand abzustimmen,
c) weitergehende Anträge, insbesondere Änderungs- und Zusatzan-

träge, die einen größeren Aufwand erfordern oder die eine ein-
schneidendere Maßnahme zum Gegenstand haben,

d) früher gestellte Anträge vor später gestellten, sofern der spätere 
Antrag nicht unter Buchstaben a) bis c) fällt.

In Zweifelsfällen entscheidet der Vorsitzende des Gemeinderates. Bei 
Widerspruch entscheidet der Gemeinderat durch einfache Stimmen-
mehrheit.
(4) Vor jeder Abstimmung hat der Vorsitzende des Gemeinderates die 
Frage, über die abgestimmt werden soll, so zu formulieren, dass sie mit 
„ja“ oder „nein“ beantwortet werden kann.
(5) Es wird offen durch Handzeichen abgestimmt. Mit der Mehrheit der 
anwesenden Mitglieder kann eine namentliche Abstimmung verlangt 
werden. Jedes Mitglied des Gemeinderates kann verlangen, dass in der 
Niederschrift vermerkt wird, wie es abgestimmt hat.
(6) Offene und namentliche Abstimmungen können auch im Wege der 
elektronischen Form erfolgen. Die Stimmabgabe erfolgt dabei über ein 
elektronisches Abstimmungssystem. Die Eingabe kann mit „ja“, „nein“ 
oder „Enthaltung“ erfolgen. Das Abstimmungsergebnis wird zeitgleich 
im Sitzungsraum so dargestellt, dass das Stimmverhalten jedes einzel-
nen stimmberechtigten Mitgliedes erkennbar ist. Sofern ein stimm-
berechtigtes Mitglied bezweifelt, dass seine eigene Stimme so erfasst 
wurde, wie es von ihm beabsichtigt war, ist eine erneute Abstimmung 
durch Handzeichen gemäß Absatz 5 durchzuführen.
(7) Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen zählen bei der Feststel-
lung des Abstimmungsergebnisses nicht mit. Der Vorsitzende stellt an-
hand der Mehrheit der auf „ja“ oder „nein“ lautenden Stimmen fest, ob 
der Antrag angenommen oder abgelehnt ist. Bei Stimmengleichheit ist 
der Antrag abgelehnt. Das Abstimmungsergebnis gibt der Vorsitzende 
unverzüglich nach der Abstimmung bekannt.
(8) Wird das Ergebnis von einem Mitglied des Gemeinderates ange-
zweifelt, so ist die Abstimmung zu wiederholen und das Ergebnis mit 
der Zahl der auf „Ja“ und „Nein“ lautenden Stimmen, der Stimmenthal-
tungen und ungültigen Stimmen festzuhalten.
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(2) Verstößt ein Mitglied des Gemeinderates gegen die Bestimmungen 
der Geschäftsordnung oder verletzt es die Würde der Versammlung 
oder äußert es sich ungebührlich, so kann es vom Vorsitzenden unter 
Nennung des Namens „zur Ordnung“ gerufen werden. Persönliche 
Angriffe und Beleidigungen sind vom Vorsitzenden zu rügen. Ist ein 
Mitglied in derselben Sitzung dreimal zur Ordnung gerufen und beim 
zweiten Mal auf die Folgen eines dritten Ordnungsrufes hingewiesen 
worden, so kann ihm der Vorsitzende das Wort entziehen. Entsprechen-
des gilt, wenn ein Mitglied vom Verhandlungsgegenstand abschweift 
und vom Vorsitzenden „zur Sache“ gerufen wurde. Ist einem Mitglied 
des Gemeinderates das Wort entzogen, so darf es zu diesem Punkt der 
Tagesordnung nicht mehr sprechen.
(3) Der Vorsitzende des Gemeinderates kann einem Redner, der die 
festgesetzte Redezeit überschreitet, das Wort entziehen, wenn er ihn 
bereits auf den Ablauf der Redezeit hingewiesen hat.
(4) Der Vorsitzende des Gemeinderates kann ein Mitglied bei grob unge-
bührlichem oder wiederholt ordnungswidrigem Verhalten von der Sitzung 
ausschließen. Das Mitglied hat den Sitzungsraum zu verlassen.
(5) Der Gemeinderat kann ein Mitglied, das wiederholt Zuwiderhandlun-
gen gegen die zur Aufrechterhaltung der Ordnung erlassenen Anordnungen 
begangen hat, durch Beschluss für höchstens vier Sitzungen ausschließen.
(6) Wird die Ordnung in einer Sitzung gestört und gelingt es dem Vor-
sitzenden nicht, sie wiederherzustellen, so kann er die Sitzung unter-
brechen.

§ 19
Ordnungsmaßnahmen gegenüber Zuhörern

(1) Der Ordnungsgewalt und dem Hausrecht des Vorsitzenden des Ge-
meinderates unterliegen alle Personen, die sich während einer Sitzung 
des Gemeinderates im Sitzungsraum aufhalten.
(2) Wer als Zuhörer durch ungebührliches Verhalten die Sitzung stört 
oder Ordnung und Anstand verletzt, kann auf Anordnung des Vorsit-
zenden aus dem Sitzungsraum verwiesen und notfalls entfernt werden, 
wenn er durch den Vorsitzenden vorher mindestens einmal auf die Fol-
gen seines Verhaltens hingewiesen wurde. Entsteht während einer Sit-
zung des Gemeinderates unter den Zuhörern störende Unruhe, die den 
Fortgang der Verhandlungen in Frage stellt, so kann der Vorsitzende 
des Gemeinderates nach vorheriger Ankündigung den für die Zuhörer 
bestimmten Teil des Sitzungsraumes räumen lassen, wenn die störende 
Unruhe auf andere Weise nicht zu beseitigen ist.
(3) Hat der Vorsitzende des Gemeinderates zu einer Sitzung vorsorglich 
Polizeischutz angefordert, so teilt er das zu Beginn der Sitzung dem 
Gemeinderat einschließlich der Gründe hierfür mit.

II. ABSCHNITT 
Fraktionen 

§ 20 
Fraktionen

(1) Die Fraktionen geben dem Vorsitzenden des Gemeinderates von 
ihrer Bildung, den Namen des Vorsitzenden und dessen Stellvertreters 
sowie der Mitglieder unverzüglich schriftlich Kenntnis; entsprechendes 
gilt für Veränderungen innerhalb der Fraktion und die Auflösung der 
Fraktion. Die Bildung und Auflösung sowie Veränderungen innerhalb 
der Fraktion werden mit dem Zugang der schriftlichen Anzeige an den 
Vorsitzenden des Gemeinderates wirksam.
(2) Die Bezeichnung der Fraktionen richtet sich nach der Kurzbezeich-
nung der Parteien und Wählergruppen sowie dem Namen von Einzel-
bewerbern, aufgrund deren Wahlvorschlages die Fraktionsmitglieder in 
den Gemeinderat gewählt werden. Dabei darf jede Kurzbezeichnung 
einer Partei oder Wählergruppe im Gemeinderat nur einmal verwendet 
werden. Der Fraktionswechsel einzelner Gemeinderatsmitglieder lässt 
bestehende Fraktionsbezeichnungen unberührt.
(3) Ein Mitglied des Gemeinderates kann nicht mehreren Fraktionen 
angehören.

(4) Die Fraktionen haben die Einhaltung der datenschutzrechtlichen 
Regelungen sicherzustellen und insbesondere dafür Sorge zu tragen,
a) dass hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten (i. S. 

d. § 4 des Datenschutz-Grundverordnungs-Ausfüllungsgesetzes 
Sachsen-Anhalt) die Vorschriften des Datenschutzrechts beachtet 
werden, vor allem, dass bei Auflösung der Fraktion die aus der Frak-
tionsarbeit erlangten personenbezogenen Daten gelöscht werden,

bürgermeisters in der Regel einen Beschäftigten der Verbandsgemein-
de zum Protokollführer. Die Protokollführung ist vom Bürgermeister 
rechtzeitig mit dem Verbandsgemeindebürgermeister abzustimmen.
(2) Die Niederschrift muss mindestens enthalten:
a) die Angabe, ob eine Sitzung nach §§ 23 oder 24 durchgeführt wurde,
b) Datum, Ort, Beginn und Ende der Sitzung sowie etwaige Sitzungs-

unterbrechungen,
c) die Namen der anwesenden und fehlenden Mitglieder des Ge-

meinderates,
d) die Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung, der Be-

schlussfähigkeit und der Tagesordnung,
e) die Tagesordnung,
f) den Wortlaut der Anträge und Beschlüsse,
g) die Ergebnisse der Abstimmungen und Wahlen, bei namentlicher 

Abstimmung (§ 13 Abs. 5 Satz 2) ist die Entscheidung jedes Mit-
glieds des Gemeinderates in der Niederschrift zu vermerken,

h) Vermerke darüber, welche Gemeinderatsmitglieder verspätet er-
schienen sind oder die Sitzung vorzeitig oder wegen Befangenheit 
vorübergehend verlassen haben, wobei ersichtlich sein muss, an 
welchen Abstimmungen oder Wahlen und aus welchem Grund die 
Betroffenen nicht teilgenommen haben,

i) Anfragen der Mitglieder des Gemeinderates,
j) die Angabe, ob die Beratung über die einzelnen Tagesordnungs-

punkte öffentlich oder nicht öffentlich stattgefunden hat,
k) sonstige wesentliche Inhalte der Sitzung (insbesondere Einwoh-

nerfragestunden, Ordnungsmaßnahmen).
Der Vorsitzende und jedes Mitglied des Gemeinderates können verlan-
gen, dass ihre Erklärungen wörtlich in der Niederschrift festgehalten 
werden. Dies ist durch Wortmeldung anzuzeigen.
(3) Die Niederschrift ist nach Unterzeichnung allen Mitgliedern des 
Gemeinderates unverzüglich schriftlich zuzusenden oder elektronisch 
zuzuleiten. Die Niederschrift über die in nicht öffentlicher Sitzung be-
handelten Tagesordnungspunkte ist gesondert zu protokollieren und im 
verschlossenen Umschlag mit dem Aufdruck „Vertraulich“ zu versenden.
(4) Einwendungen gegen die Niederschrift sind dem Vorsitzenden 
unverzüglich schriftlich oder unter der Voraussetzung des § 3 Abs. 2 
elektronisch zuzuleiten. Der Gemeinderat stimmt in seiner nächsten 
Sitzung über die Niederschrift ab. Dabei ist auch über die schriftlich 
oder elektronisch vorgetragenen Einwendungen zu entscheiden. Wird 
einer Einwendung nicht entsprochen, so ist das Mitglied des Gemein-
derates berechtigt, die Aufnahme einer entsprechenden Erklärung in die 
Niederschrift zu verlangen.
(5) Zur Erleichterung der Erstellung der Niederschrift ist es dem Pro-
tokollführer gestattet, Tonaufzeichnungen anzufertigen. Nach Fertig-
stellung, Unterzeichnung und Abstimmung über die Niederschrift sind 
Tonaufzeichnungen zu löschen. § 5 Abs. 4 bleibt unberührt.
(6) Die Einsichtnahme in die beschlossenen Niederschriften der öffent-
lichen Sitzungen ist jedermann nach vorheriger Anmeldung während 
der öffentlichen Sprechzeiten der Verwaltung gestattet. Kopien können 
gegen Erstattung der dadurch entstehenden Kosten erworben werden.

§ 17
Änderung und Aufhebung der Beschlüsse des Gemeinderates

(1) Die Aufhebung oder Änderung eines Beschlusses des Gemeinde-
rates kann von einem Drittel der Mitglieder oder vom Bürgermeister 
beantragt werden. Der Gemeinderat entscheidet hierüber frühestens in 
der nächsten Sitzung durch erneute Beschlussfassung.
(2) Ein nach Absatz 1 abgelehnter Antrag kann innerhalb von sechs 
Monaten nur dann erneut gestellt werden, wenn sich die Sach- oder 
Rechtslage wesentlich geändert hat.
(3) Ein Änderungs- oder Aufhebungsantrag ist unzulässig, soweit in 
Ausführung des Beschlusses des Gemeinderates bereits Rechtspositi-
onen Dritter entstanden sind und diese nicht mehr aufgelöst werden 
können, weil dies mit vertretbarem Aufwand nicht möglich ist oder zu 
Schadenersatzansprüchen führen kann.

§ 18
Ordnung in den Sitzungen

(1) Der Vorsitzende sorgt für die Aufrechterhaltung der Ordnung in den 
Sitzungen und achtet auf die Einhaltung der Geschäftsordnung. Er übt 
das Hausrecht aus.
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zurück. Der Protokollführer trägt die teilnehmenden stimmberechtigten 
Mitglieder in eine Anwesenheitsliste ein.
(4) Vor jeder Abstimmung stellt der Vorsitzende die Beschlussfähigkeit 
sowie die Funktionsfähigkeit des Videokonferenzsystems fest. Abstim-
mungen erfolgen grundsätzlich namentlich. Elektronisch kann nur ab-
gestimmt werden, sofern gewährleistet ist, dass das Abstimmungser-
gebnis ohne Zeitverzug so dargestellt wird, dass das Stimmverhalten 
jedes stimmberechtigten Mitgliedes für alle Mitglieder sowie die Öf-
fentlichkeit erkennbar ist.
(5) Die mittels Videokonferenztechnik zugeschalteten Mitglieder müs-
sen die Kamera während der gesamten Sitzung eingeschaltet lassen, 
auch wenn sie ihren Platz verlassen. Der Ton kann ausgeschaltet wer-
den.
(6) Im Rahmen der Bekanntmachung von Ort und Zeit der Videokon-
ferenzsitzung ist darauf hinzuweisen, dass anstelle der Einwohnerfra-
gestunde die Möglichkeit besteht, Fragen schriftlich oder elektronisch 
beim Vorsitzenden einzureichen. Im Rahmen der Videokonferenzsit-
zung verliest der Vorsitzende die bei ihm eingegangenen Anfragen. Für 
das weitere Verfahren findet § 8 Absätze 2 bis 6 entsprechend Anwen-
dung.
(7) Im Falle einer festgestellten Notsituation i. S. v. § 56a Abs. 1 Satz 
1 KVG LSA kann anstelle einer Präsenzsitzung oder einer Videokon-
ferenzsitzung die Beschlussfassung über Verhandlungsgegenstände im 
Wege eines schriftlichen oder elektronischen Verfahrens nach Maßgabe 
von § 56a Abs. 3 KVG LSA durchgeführt werden. Über die Einlei-
tung dieses Verfahrens entscheidet der Vorsitzende im Einvernehmen 
mit dem Verbandsgemeindebürgermeister. Das Einverständnis zu dem 
schriftlichen oder elektronischen Verfahren wird im Zuge der Be-
schlussfassung durch eine gesonderte Abstimmung ermittelt.

VI. ABSCHNITT 
Schlussvorschriften, Inkrafttreten 

§ 24 
Auslegung der Geschäftsordnung

Bei Zweifeln über Auslegung und Anwendung der Geschäftsordnung 
entscheidet der Vorsitzende des Gemeinderates. Erhebt sich gegen sei-
ne Entscheidung Widerspruch, so entscheidet der Gemeinderat mit der 
Mehrheit der auf „ja“ oder „nein“ lautenden Stimmen. Bei Stimmen-
gleichheit ist der Widerspruch zurückgewiesen.

§ 25
Abweichungen von der Geschäftsordnung

Von den Vorschriften dieser Geschäftsordnung kann nur im Einzelfall 
und nur dann abgewichen werden, wenn gesetzliche Bestimmungen 
nicht entgegenstehen und kein Mitglied in der Sitzung des Gemeinde-
rates widerspricht.

§ 26
Sprachliche Gleichstellung

Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser Geschäftsordnung 
werden verallgemeinernd verwendet und beziehen sich auf alle Ge-
schlechter.

§ 27
Inkrafttreten

Die Geschäftsordnung tritt mit Beschlussfassung des Gemeinderates 
am … in Kraft. Gleichzeitig tritt die Geschäftsordnung vom 25.07.2019 
in der Fassung der 1. Änderung der Geschäftsordnung vom 15.09.2022 
außer Kraft.

Hedersleben, 22.10.2024

b) dass die notwendige Aufbewahrung und der ordnungsgemäße 
Umgang mit fraktionsbezogenen Unterlagen (z. B. Verwendungs-
nachweise, Kontenführung etc.) gewährleistet ist.

III. ABSCHNITT 
Ausschüsse des Gemeinderates 

§ 21 
Verfahren in den Ausschüssen

(1) Soweit durch Gesetz nichts Abweichendes bestimmt ist, finden 
für die Ausschüsse des Gemeinderates die Bestimmungen dieser Ge-
schäftsordnung entsprechend Anwendung.

(2) In jeder Ausschusssitzung sind die Tagesordnungspunkte
a) Mitteilungen,
b) Anfragen,
c) Anregungen
vorzusehen.

(3) Die Tagesordnung und die Niederschrift zu den Sitzungen beschlie-
ßender und beratender Ausschüsse sind allen Ausschussmitgliedern 
und zusätzlich den übrigen Mitgliedern des Gemeinderates zuzuleiten.
(4) Mitglieder des Gemeinderates, die dem Ausschuss nicht angehö-
ren, aber einen Antrag gestellt haben, über den in der Ausschusssitzung 
beraten oder beschlossen wird, erhalten fristgerecht eine Einladung zu 
dieser Sitzung sowie die den Antrag betreffenden Sitzungsunterlagen.
(5) Der Antrag eines sachkundigen Einwohners in einem beratenden 
Ausschuss ist nur beachtlich, wenn er durch ein Ausschussmitglied, 
dass dem Gemeinderat als ehrenamtliches Mitglied angehört, unter-
stützt wird.
(6) Die Ausschüsse können beschließen, zu einzelnen Punkten ihrer 
Tagesordnung in den Sitzungen Sachverständige und Einwohner zu 
hören. Diese können an nicht öffentlichen Sitzungen nur zu dem Tages-
ordnungspunkt teilnehmen, zu dem sie gehört werden sollen und haben 
den Sitzungsraum zu verlassen, bevor in der entsprechenden Angele-
genheit beraten wird.
(7) Berührt eine Angelegenheit das Arbeitsgebiet mehrerer Ausschüsse, 
so können diese zu gemeinsamen Sitzungen zusammentreten.

IV. ABSCHNITT 
Öffentlichkeitsarbeit 

§ 22 
Unterrichtung der Öffentlichkeit und Presse

Öffentlichkeit und Presse werden vom Bürgermeister über die Tages-
ordnung der Sitzungen des Gemeinderates und seiner Ausschüsse so-
wie über den wesentlichen Inhalt der gefassten Beschlüsse unterrichtet.

V. Abschnitt 
Verfahren in außergewöhnlichen Notsituationen 

§ 23 
Durchführung von Videokonferenzen und Abstimmungen 

in außergewöhnlichen Notsituationen

(1) Im Falle einer festgestellten Notsituation i. S. v. § 56a Abs. 1 Satz 1 
KVG LSA entscheidet der Vorsitzende im Einvernehmen mit dem Ver-
bandsgemeindebürgermeister, ob die Sitzung in Form einer Videokon-
ferenz durchgeführt wird und beruft den Gemeinderat unter Mitteilung 
der Tagesordnung sowie Angabe von Zeit und Zugang zum virtuellen 
Sitzungsraum ein. § 1 Abs. 2, Abs. 3 Satz 1 und 2 (1. Alternative), Ab-
sätze 4 und 5 sowie §§ 2 bis 5 gelten entsprechend.
(2) Für den Ablauf einer Videokonferenzsitzung gelten die in dieser 
Geschäftsordnung festgelegten Grundsätze, insbesondere die §§ 6, 7, 
10 bis 13, 15, 16, 18 und 19, soweit nachfolgend nichts Abweichen-
des geregelt ist. Bei Störungen der Videokonferenztechnik, die nach  
§ 56a Abs. 2 Satz 2 KVG LSA im Verantwortungsbereich der Gemein-
de liegen, ist die Sitzung von dem Vorsitzenden zu unterbrechen oder 
abzubrechen. Sonstige Störungen der Zuschaltung sind unbeachtlich. 
Sie haben insbesondere keine Auswirkung auf die Wirksamkeit eines 
ohne das betroffene Mitglied gefassten Beschlusses.
(3) Zu Beginn der Sitzung stellt der Vorsitzende die Anwesenheit und 
Beschlussfähigkeit fest, indem er die stimmberechtigten Mitglieder na-
mentlich aufruft. Ist das aufgerufene Mitglied der Videokonferenz zu-
geschaltet, so meldet es sich durch eine kurze akustische Bestätigung 
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Öffentliche Bekanntmachung

Hauptsatzung der Gemeinde Hedersleben

Aufgrund der §§ 8 und 10 Kommunalverfassungsgesetz des Landes 
Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) 
in der derzeit geltenden Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde 
Hedersleben in seiner Sitzung am 22.10.2024 folgende Hauptsatzung 
beschlossen:

I. ABSCHNITT
BENENNUNG UND HOHEITSZEICHEN

§ 1
Name

Die Gemeinde führt den Namen „Hedersleben“.

§ 2
Wappen, Flagge, Dienstsiegel

(1) Das Wappen der Gemeinde Hedersleben zeigt in Silber zwei mit ei-
nem rot-silbern doppelreihig geschachten Schrägrechtsbalken belegte, 
schräglinke blaue Wellenbalken über einer roten Zuckerrübe mit drei 
grünen Blättern.
(2) Die Flagge der Gemeinde Hedersleben in Längsform ist weiß-rot-weiß 
(1,75 : 5 : 1,75), längsgestreift und mittig mit dem Gemeindewappen belegt.
(3) Das Gemeindesiegel enthält das Gemeindewappen nach Abs. 1 mit 
der Umschrift „Gemeinde Hedersleben, Landkreis Harz“ das dem der 
Hauptsatzung beigefügten Dienstsiegelabdruck entspricht.

II. Abschnitt
Organe

§ 3
Gemeinderat

(1) Der Bürgermeister ist Vorsitzender des Gemeinderates.
(2) Der Gemeinderat wählt für die Dauer der Wahlperiode aus seiner Mitte 
in der konstituierenden Sitzung einen Stellvertreter für den Verhinderungs-
fall, der den Bürgermeister auch beim Vorsitz im Gemeinderat vertritt.
(3) Der Stellvertreter kann mit der Mehrheit der Mitglieder des Ge-
meinderates abgewählt werden. Eine Neuwahl hat unverzüglich statt-
zufinden.

§ 4
Festlegung von Wertgrenzen

Der Gemeinderat entscheidet über
1. die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und 

Auszahlungen, wenn der Vermögenswert im Einzelfall 5.000 Euro 
übersteigt und kein Fall von § 105 Abs. 4 KVG LSA vorliegt,

2. die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Verpflichtungser-
mächtigungen, wenn der Vermögenswert im Einzelfall 2.500 Euro 
übersteigt,

3. Rechtsgeschäfte i. S. v. § 45 Abs. 2 Nrn. 7 und 10 KVG LSA, wenn 
der Vermögenswert im Einzelfall 25.000 Euro übersteigt,

4. Rechtsgeschäfte i. S. v. § 45 Abs. 2 Nr. 13 KVG LSA, es sei denn, 
es handelt sich um Rechtsgeschäfte aufgrund einer förmlichen 
Ausschreibung oder um Geschäfte der laufenden Verwaltung, de-
ren Vermögenswert den in § 9 Satz 2 festgelegten Betrag übersteigt,

5. Rechtsgeschäfte i. S. v. § 45 Abs. 2 Nr. 16 KVG LSA, wenn der 
Vermögenswert im Einzelfall 5.000 Euro übersteigt,

6. die Annahme und Vermittlung von Spenden, Schenkungen und 
ähnlichen Zuwendungen für einzelne Aufgaben der Gemeinde He-
dersleben, wenn der Vermögenswert 100 Euro übersteigt.

§ 5
Auskunftsrecht

(1) Jedes Mitglied des Gemeinderates hat das Recht, schriftlich, elek-
tronisch oder in der Sitzung des Gemeinderates mündlich Anfragen zu 
allen Angelegenheiten der Gemeinde und ihrer Verwaltung an den Bür-
germeister zu richten; die Auskunft ist vom Bürgermeister zu erteilen.
(2) Kann eine Anfrage während der Sitzung nicht unverzüglich münd-
lich beantwortet werden, hat der Bürgermeister die Auskunft binnen 
einer Frist von in der Regel einem Monat schriftlich zu erteilen.
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§ 12
Bürgerbefragung

Eine Bürgerbefragung nach § 28 Abs. 3 KVG LSA erfolgt ausschließ-
lich in wichtigen Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der 
Gemeinde, mit Ausnahme der in § 26 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 bis 8 KVG 
LSA genannten Angelegenheiten. Sie kann nur auf Grundlage eines 
Gemeinderatsbeschlusses durchgeführt werden, in dem die mit „ja“ 
oder „nein“ zu beantwortende Frage formuliert ist und insbesondere 
festgelegt wird, ob die Befragung elektronisch über das Internet oder 
im schriftlichen Verfahren erfolgt, in welchem Zeitraum die Befragung 
durchgeführt wird und in welcher Form das Abstimmungsergebnis be-
kanntzugeben ist. In dem Beschluss sind auch die voraussichtlichen 
Kosten der Befragung darzustellen.

IV. Abschnitt
Ehrenbürger

§ 13
Ehrenbürgerrecht, Ehrenbezeichnung

Die Verleihung oder Aberkennung des Ehrenbürgerrechtes oder der Eh-
renbezeichnung der Gemeinde bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln 
der stimmberechtigten Mitglieder des Gemeinderates.

V. Abschnitt
Öffentliche Bekanntmachungen

§ 14
Öffentliche Bekanntmachungen

(1) Soweit nicht Rechtsvorschriften besondere Regelungen treffen, er-
folgen die gesetzlich erforderlichen Bekanntmachungen im Internet un-
ter der Internetadresse https://www.vorharz.net/de/bekanntmachungen/ 
und der Angabe des Bereitstellungstages. Die Bekanntmachung ist mit 
ihrer Bereitstellung im Internet bewirkt.
(2) Auf Ersatzbekanntmachungen gem. § 9 Abs. 2 KVG LSA wird unter 
Angabe des Gegenstandes, des Ortes und der Dauer der Auslegung so-
wie der Öffnungszeiten und des Standortes des Verwaltungsgebäudes an 
den Bekanntmachungstafeln gemäß Absatz 7 spätestens am Tage vor dem 
Beginn der Auslegung hingewiesen. Die Auslegungsfrist beträgt zwei 
Wochen, soweit nichts Anderes vorgeschrieben ist. Die Ersatzbekanntma-
chung ist mit Ablauf des Tages bewirkt, an dem der Auslegungszeitraum 
endet. Gleiches gilt, wenn eine öffentliche Auslegung nach einer anderen 
Rechtsvorschrift erfolgt, die keine besonderen Bestimmungen enthält.
(3) Auf die bekanntgemachten Satzungen und Verordnungen wird un-
verzüglich im Amtsblatt der Verbandsgemeinde Vorharz nachrichtlich 
unter Angabe der Internetadresse, unter der die Satzung oder Verord-
nung bereitgestellt wurde, hingewiesen. Die Satzungen und Verord-
nungen können im Rathaus Wegeleben, Markt 7, 38828 Wegeleben 
während der Öffnungszeiten eingesehen und kostenpflichtig kopiert 
werden.
(4) Die ortsübliche Bekanntmachung von Bauleitplänen gem. § 3 
BauGB erfolgt, soweit hier bzw. bundes- und landesrechtlich nichts 
anderes bestimmt ist, im Amtsblatt der Verbandsgemeinde Vorharz. 
Zusätzlich erfolgt die jeweilige Bekanntmachung im Internet auf der 
Homepage der Verbandgemeinde Vorharz unter „Amtliche Bekanntma-
chungen“ (https://www.vorharz.net/de/bekanntmachungen/).
(5) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen des Gemeinderates und 
seiner Ausschüsse sowie der Zeitpunkt und die Abstimmungsgegen-
stände der Beschlussfassung erfolgt im Internet unter folgender Adresse 
https://www.vorharz.net/de/bekanntmachungen/. Die Bekanntmachung 
ist mit ihrer Bereitstellung unter der Internetadresse bewirkt.
(6) Alle übrigen Bekanntmachungen sind im Internet unter https://
www.vorharz.net/de/bekanntmachungen bekannt zu geben.
(7) Als Standort der Bekanntmachungstafel wird festgelegt:

• Hedersleben, Magdeburger Straße 3

VI. Abschnitt
Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 15
Sprachliche Gleichstellung

Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser Satzung werden ver-
allgemeinernd verwendet und beziehen sich auf alle Geschlechter.

§ 6
Ausschüsse des Gemeinderates

Der Gemeinderat bildet zur Erfüllung seiner Aufgaben als ständigen 
beschließenden Ausschuss den Hauptausschuss.

§ 7
Beschließender Ausschuss

(1) Dem beschließenden Ausschuss sitzt der Bürgermeister vor.
(2) Der beschließende Ausschuss soll innerhalb seines Aufgabengebie-
tes die Beschlüsse des Gemeinderates in den ihm vorbehaltenen Ange-
legenheiten vorberaten.
(3) Der Hauptausschuss besteht aus 6 Gemeinderäten und dem Bürger-
meister als Vorsitzenden.
(4) Der Hauptausschuss beschließt über
1. die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und 

Auszahlungen, wenn der Vermögenswert im Einzelfall 5.000 Euro 
nicht übersteigt und kein Fall von § 105 Abs. 4 KVG LSA vorliegt,

2. die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Verpflichtungser-
mächtigungen, wenn der Vermögenswert im Einzelfall 2.500 Euro 
nicht übersteigt,

3. Rechtsgeschäfte i.S.d. § 45 Abs. 2 Nr. 7 und 10 KVG LSA, wenn 
der Vermögenswert im Einzelfall in einer Höhe von über 5.000 
Euro bis 25.000 Euro liegt,

4. Rechtsgeschäfte im Sinne des § 45 Abs. 2 Nr. 16 KVG LSA, deren 
Vermögenswert 5.000 Euro nicht übersteigt,

(5) Auf Antrag eines Viertels der Mitglieder des beschließenden Aus-
schusses ist eine Angelegenheit dem Gemeinderat zur Beschlussfas-
sung zu unterbreiten.

§ 8
Geschäftsordnung

Das Verfahren im Gemeinderat und in den Ausschüssen wird durch eine 
vom Gemeinderat zu beschließende Geschäftsordnung geregelt.

§ 9
Bürgermeister

Der Bürgermeister entscheidet über Geschäfte der laufenden Ver-
waltung gemäß § 96 Abs. 4 Satz 2 i. V. m. § 66 Abs. 1 Satz 3 KVG 
LSA in eigener Verantwortung. Hierzu gehören die regelmäßig wie-
derkehrenden Geschäfte, die nach bereits feststehenden Grundsätzen 
entschieden werden und keine wesentliche Bedeutung haben oder die 
im Einzelfall einen Vermögenswert von 2.500 Euro nicht übersteigen. 
Darüber hinaus wird ihm die Entscheidung über die in §§ 4 Ziff. 6 und 7  
Abs. 4 Ziff. 1 bis 4 genannten Rechtsgeschäfte übertragen, sofern die 
dort festgelegten Wertgrenzen unterschritten werden.

§ 10
Gleichstellungsbeauftragte

Die Gemeinde ist Mitgliedsgemeinde der Verbandsgemeinde Vorharz. 
Die von der Verbandsgemeinde gemäß § 78 KVG LSA bestellte Gleich-
stellungsbeauftragte ist auch für den Bereich der Gemeinde Hedersleben 
zuständig und in Ausübung ihrer Tätigkeit nicht weisungsgebunden. An 
den Sitzungen des Gemeinderates und seines Ausschusses kann sie teil-
nehmen, soweit ihr Aufgabenbereich betroffen ist. In Angelegenheiten 
ihres Aufgabenbereiches ist ihr auf Wunsch das Wort zu erteilen.

III. Abschnitt
Unterrichtung und Beteiligung der Einwohner

§ 11
Einwohnerversammlung

(1) Über allgemein bedeutsame Angelegenheiten der Gemeinde können 
die Einwohner auch durch Einwohnerversammlungen unterrichtet wer-
den. Der Bürgermeister beruft die Einwohnerversammlungen ein. Er 
setzt die Gesprächsgegenstände sowie Ort und Zeit der Veranstaltung 
fest. Die Einladung ist gemäß § 15 Abs. 5 bekanntzumachen und soll  
14 Tage vor Beginn der Veranstaltung erfolgen. Die Einladungsfrist 
kann bei besonderer Dringlichkeit auf drei Tage verkürzt werden.
(2) Der Bürgermeister unterrichtet den Gemeinderat in seiner nächsten 
Sitzung über den Ablauf der Einwohnerversammlung und die wesent-
lichen Ergebnisse.
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des Flächennutzungsplanes „Teilplan 5 – Gemeinde Ditfurt“ der Ver-
bandsgemeinde Vorharz beschlossen.
Der Änderungsbereich betrifft das Flurstück 733 sowie die Flurstücke 
734, 735, 242 (alles Teilbereiche) in der Gemarkung Ditfurt (Flur 8), 
mit einer Gesamtfläche von ca. 1,7 ha. Die Änderung erfolgt gemäß  
§ 8 Abs. 3 Baugesetzbuch im Parallelverfahren zum aufgestellten Be-
bauungsplan „Gewerbegebiet Ditfurter See“ in der Gemeinde Ditfurt. 
Das vorrangige Ziel ist die Erweiterung der gewerblichen Baufläche 
und die Abgrenzung zu der freizeitlich genutzten Fläche am See sowie 
die Schaffung einer neuen Wohnbaufläche.
Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit, gemäß § 3 Abs. 1 
Baugesetzbuch (BauGB), soll über die allgemeinen Ziele und Zwecke 
der Planung, sich wesentlich unterscheidende Lösungen, die für die 
Neugestaltung oder Entwicklung eines Gebiets in Betracht kommen, 
und über die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung Auskunft 
geben. Hierzu wird der Vorentwurf zum Bebauungsplan „Gewerbege-
biet Ditfurter See“, bestehend aus Planzeichnung und Begründung, in 
der Zeit vom

25.11.2024 bis einschließlich 03.01.2025
auf der Webseite der Verbandsgemeinde Vorharz (www.vorharz.net) 
unter dem folgenden Ordner veröffentlicht:
Verbandsgemeindeverwaltung / Bau und Bauordnung / Bauleitplanung 
/ Öffentlichkeitsbeteiligung / Verbandsgemeinde
Zusätzlich liegen im selben Zeitraum die Unterlagen in der Verbands-
gemeinde Vorharz, Außenstelle Wedderstedt, Bauamt - Zimmer 14, 
Quedlinburger Straße 10, 06458 Selke-Aue, zu folgenden Zeiten zur 
Einsicht aus:

Montags 09.00 - 11.30 Uhr
Dienstags 09.00 - 11.30 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr
Donnerstags 09.00 - 11.30 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr
Freitags 09.00 - 11.30 Uhr

Die Einsichtnahme ist nach telefonischer Terminvereinbarung (039423 
851 - 67) auch zu anderen Zeiten möglich.
Es besteht die Möglichkeit, sich an der Planung zu beteiligen, indem 
die Pläne und Vorentwürfe eingesehen werden können. Es wird Gele-
genheit zur Äußerung und Erörterung gegeben. Während der Veröffent-
lichungsfrist können von jedermann Stellungnahmen zu dem Vorent-
wurf vorgebracht werden. Das Anhörungsergebnis wird in die weitere 
Planung einfließen.

Der Geltungsbereich wird in dem nachfolgenden Kartenauszug abge-
bildet.

(Kartenauszug vom Geltungsbereich der 18. Änderung des Flächennut-
zungsplanes „Teilplan 5 – Gemeinde Ditfurt“)

§ 16
Inkrafttreten

(1) Diese Hauptsatzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekannt-
machung in Kraft.
(2) Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Hauptsatzung der Gemeinde He-
dersleben vom 14.07.2023 außer Kraft.

Hedersleben, 22.10.2024

Öffentliche Bekanntmachung

Satzung der Verbandsgemeinde Vorharz 
zur Umlage der Verbandsbeiträge  

der Unterhaltungsverbände Großer Graben,  
„Untere Bode“, Ilse/Holtemme und „Selke/Obere Bode“ 

(Umlagesatzung)

Auf Grund des § 56 des Wassergesetzes für das Land Sachsen-Anhalt 
(WG LSA) vom 16. März 2011 (GVBl. LSA S. 492), zuletzt geän-
dert durch Art. 21 des Gesetzes vom 07. Juli 2020 (GVBl. LSA S. 
372, 374), der §§ 2, 5, 8, 11, 36, 45, 90 des Kommunalverfassungs-
gesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 2014 
(GVBl. LSA S. 288), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom  
16. Mai 2024 (GVBl. LSA S. 132) und der §§ 1, 2 des Kommunalabga-
bengesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 13. Dezember 1996, zuletzt geändert durch 
Art. 1 des Gesetzes vom 15. Dezember 2020 (GVBl. LSA S. 712) hat 
der Verbandsgemeinderat in seiner Sitzung am 21.10.2024 die folgende 
Satzung zur Umlage der Verbandsbeiträge der Unterhaltungsverbän-
de Großer Graben, „Untere Bode“, Ilse/Holtemme und „Selke/Obere 
Bode“ (Umlagesatzung) beschlossen.

§ 1
Ermittlung des Umlagesatzes

(1) Die Umlagesätze zur Umlage der Flächenbeiträge sowie der Er-
schwernisbeiträge einschließlich der bei den Umlagen entstehenden 
Verwaltungskosten für das Jahr 2024 wird wie folgt festgesetzt:

Unterhaltungsverband Flächenbeitrag Erschwernisbeitrag
Großer Graben 20,9885 €/ha 1,3027 €/ha
„Untere Bode“ 19,0280 €/ha 26,6697 €/ha
Ilse/Holtemme 16,6289 €/ha 15,8590 €/ha
„Selke/Obere Bode“ 15,4382 €/ha 12,7236 €/ha

§ 2
In-Kraft-Treten

Die Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2024 am Tage nach ihrer Be-
kanntmachung in Kraft.

Amtliche Bekanntmachung  
der Verbandsgemeinde Vorharz

18. Änderung des Flächennutzungsplanes „Teilplan 5 –  
Gemeinde Ditfurt“ der Verbandsgemeinde Vorharz

• Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung
Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Vorharz hat in seiner 
öffentlichen Sitzung, am 03.07.2023, die Aufstellung der 18. Änderung 
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(Geltungsbereich zum Bebauungsplan „Gewerbegebiet Ditfurter See“ 
in der Gemeinde Ditfurt)

Hinweis:
Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist auf der Internetseite der Ver-
bandsgemeinde Vorharz unter 
http://www.vorharz.net/de/bekanntmachungen.html zugänglich.

Ditfurt, 05.11.2024

Matthias Hellmann
Bürgermeister

Amtliche Bekanntmachung  
der Verbandsgemeinde Vorharz

21. Änderung des Flächennutzungsplanes „Teilplan 6 - Ge-
meinde Hedersleben“ der Verbandsgemeinde Vorharz

• Aufstellungsbeschluss
Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Vorharz hat in seiner 
öffentlichen Sitzung, am 21.10.2024, die Aufstellung der 21. Änderung 
des Flächennutzungsplanes „Teilplan 6 - Gemeinde Hedersleben“ der 
Verbandsgemeinde Vorharz beschlossen.
Der Änderungsbereich betrifft die Flurstücke 86/1, 86/3, 113, 114, 
120 (alles Teilbereiche) in der Gemarkung Hedersleben (Flur 8), mit 
einer Größe von ca. 6,6 ha. Die bisherige Darstellung als Fläche für die 
Landwirtschaft soll in eine Sonderbaufläche für Photovoltaik geändert 
werden.
Die Änderung erfolgt gemäß § 8 Abs. 3 Baugesetzbuch im Parallel-
verfahren zum aufgestellten Bebauungsplan „Solarpark – ehemalige 
Gartensparte“ in der Gemeinde Hedersleben. Das vorrangige Ziel ist 
die Schaffung von planungsrechtlichen Grundlagen für die Errichtung 
einer großflächigen Photovoltaikanlage.

Der Geltungsbereich wird in dem nachfolgenden Kartenauszug abge-
bildet (oranges Feld).

Hinweis:
Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist auf der Internetseite der Ver-
bandsgemeinde Vorharz unter 
http://www.vorharz.net/de/bekanntmachungen.html zugänglich.

Wegeleben, 05.11.2024

i. A.
Benno Liebner
Verbandsgemeindebürgermeister

Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Ditfurt

Bebauungsplan „Gewerbegebiet Ditfurter See“ 
 in der Gemeinde Ditfurt

• Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung
Der Gemeinderat der Gemeinde Ditfurt hat in seiner öffentlichen Sit-
zung, am 31.05.2023, die Aufstellung des Bebauungsplanes „Gewer-
begebiet Ditfurter See“ im Parallelverfahren zur 18. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde Vorharz „Teilplan 5 – 
Gemeinde Ditfurt“ beschlossen. Ziel des Bebauungsplanes ist die Ab-
grenzung des Geländes der ansässigen Firma „Harz-Humus Recycling 
GmbH“ zu der freizeitlich genutzten Fläche am See.
Das Plangebiet umfasst die Flurstücke 239, 240, 241, 242, 733, 734 
und 735 in der Gemarkung Ditfurt (Flur 8), mit einer Gesamtfläche von 
ca. 3,8 ha.
Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit, gemäß § 3 Abs. 1 
Baugesetzbuch (BauGB), soll über die allgemeinen Ziele und Zwecke 
der Planung, sich wesentlich unterscheidende Lösungen, die für die 
Neugestaltung oder Entwicklung eines Gebiets in Betracht kommen, 
und über die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung Auskunft 
geben. Hierzu wird der Vorentwurf zum Bebauungsplan „Gewerbege-
biet Ditfurter See“, bestehend aus Planzeichnung und Begründung, in 
der Zeit vom

25.11.2024 bis einschließlich 03.01.2025

auf der Webseite der Verbandsgemeinde Vorharz (www.vorharz.net) 
unter dem folgenden Ordner veröffentlicht:
Verbandsgemeindeverwaltung / Bau und Bauordnung / Bauleitplanung 

/ Öffentlichkeitsbeteiligung / Ditfurt
Zusätzlich liegen im selben Zeitraum die Unterlagen in der Verbands-
gemeinde Vorharz, Außenstelle Wedderstedt, Bauamt - Zimmer 14, 
Quedlinburger Straße 10, 06458 Selke-Aue, zu folgenden Zeiten zur 
Einsicht aus:

Montags 09.00 - 11.30 Uhr
Dienstags 09.00 - 11.30 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr
Donnerstags 09.00 - 11.30 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr
Freitags 09.00 - 11.30 Uhr

Die Einsichtnahme ist nach telefonischer Terminvereinbarung (039423 
851 - 67) auch zu anderen Zeiten möglich.
Es besteht die Möglichkeit, sich an der Planung zu beteiligen, indem 
die Pläne und Vorentwürfe eingesehen werden können. Es wird Gele-
genheit zur Äußerung und Erörterung gegeben. Während der Veröffent-
lichungsfrist können von jedermann Stellungnahmen zu dem Vorent-
wurf vorgebracht werden. Das Anhörungsergebnis wird in die weitere 
Planung einfließen.

Der Geltungsbereich wird in dem nachfolgenden Kartenauszug abge-
bildet.
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Hinweis:
Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist auf der Internetseite der Ver-
bandsgemeinde Vorharz unter 
http://www.vorharz.net/de/bekanntmachungen.html zugänglich.

Hedersleben, 05.11.2024

Adolf Speck
Bürgermeister
________________________________________________________

Verbandsgemeinde Vorharz
Die Gemeindewahlleiterin

Öffentliche Bekanntmachung

zum Sitzübergang im Verbandsgemeinderat  
in der Kommunalwahlperiode 2024 - 2029

Gemäß § 47 des Kommunalwahlgesetzes für das Land Sachsen-Anhalt 
(KWG LSA) i.V.m. § 75 Abs. 1 der Kommunalwahlordnung für das 
Land Sachsen-Anhalt (KWO LSA) gebe ich Folgendes bekannt:
Der gewählte Bewerber Herr Andreas Bollmann (Wählergruppe Dit-
furt) verzichtet auf sein Mandat.
Entsprechend des vom Wahlausschuss für die Kommunalwahl am 
19.09.2024 festgestellten Ergebnisses geht der Sitz des Wahlvorschla-
ges Wählergruppe Ditfurt auf die nächst festgestellte Bewerberin Frau 
Rena Jüngst über. Frau Jüngst hat die Wahl angenommen.

Wegeleben, 16.10.2024

Hinweis:
Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist auf der Internetseite der Ver-
bandsgemeinde Vorharz unter
 http://www.vorharz.net/de/wahlen.html zugänglich.

Positive Signale für Radweg-Vorhaben
Harsleben/Wegeleben/dku. Auf dieses Signal haben viele Bürger von 
Harsleben und Wegeleben gewartet. Für den schon lange anvisierten 
Radweg zwischen beiden Orten gibt es konkrete Signale aus der Lan-
desstraßenbaubehörde (LSBB). Präsident Stefan Herold überbrachte 
die gute Nachricht im Beisein des Harzer Landtagsabgeordneten Tho-
mas Ulrich (CDU) im Rathaus von Wegeleben.
„Fast jede Woche werde ich in Wegeleben angesprochen, was mit dem 
Radweg wird“, sagte Bürgermeister René Kerl (beide CDU). Mit dem 
Landkreis sei man sich schon lange einige, dass diese Ortsverbindung 
einvernehmlich priorisiert wird, so Stefan Herold. Möglichst Anfang 
2026 soll die Planungs- und Genehmigungsphase beginnen. Dazu müs-
se es eine enge Abstimmung zwischen dem beauftragten Regionalbe-
reich West der Straßenbaubehörde und den Gemeinden geben.
„Vor etwa zehn Jahren hat der gesellschaftliche Wandel in der Mobilität 
begonnen, vor allem mit den Elektro-Fahrrädern“, sagte Herold. Seit 
2017 gibt es im Land auch die Möglichkeit, statt straßenbegleitender 
Radwege Wirtschaftswege auszubauen, wie im Huy schon realisiert. 
Für den engen Brückendurchlass im Zuge der vielgefahrenen Bahn-
strecke bei Wegeleben müsse es eine Interimslösung geben, denn bei 
der Bahn dauern Veränderungen an den Trassen sehr lange. Entschei-
dend sei die baldige Linienfindung, dabei gehe es um die passende 
Straßenseite. Auch der Grunderwerb sollte dann zügig vorangebracht 
sowie die Umwelt- und Naturschutzbelange in die Planung einbezogen 
werden.

(Kartenauszug vom Geltungsbereich der 21. Änderung des Flächennut-
zungsplanes „Teilplan 6 – Gemeinde Hedersleben)

Hinweis:
Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist auf der Internetseite der Ver-
bandsgemeinde Vorharz unter
 http://www.vorharz.net/de/bekanntmachungen.html zugänglich.

Wegeleben, 05.11.2024

i. A.
Benno Liebner
Verbandsgemeindebürgermeister

Amtliche Bekanntmachung  
der Gemeinde Hedersleben

Bebauungsplan „Solarpark – ehemalige Gartensparte“  
in der Gemeinde Hedersleben

• Aufstellungsbeschluss
Der Gemeinderat der Gemeinde Hedersleben hat in seiner öffentlichen 
Sitzung, am 05.09.2024, die Aufstellung des Bebauungsplanes „Solar-
park – ehemalige Gartensparte“ im Parallelverfahren zur 21. Änderung 
des Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde Vorharz „Teilplan 6 
– Gemeinde Hedersleben“ beschlossen. Ziel des Bebauungsplanes ist 
die dortige Errichtung einer Freiflächenphotovoltaikanlage.
Das Plangebiet umfasst die Flurstücke 86/1, 86/3, 113, 114, 120 (alles 
Teilbereiche) in der Gemarkung Hedersleben (Flur 8), mit einer Größe 
von ca. 6,6 ha.
Der Geltungsbereich wird in dem nachfolgenden Kartenauszug abge-
bildet (oranges Feld).

(Geltungsbereich zum Bebauungsplan „Solarpark – ehemalige Garten-
sparte“ in der Gemeinde Hedersleben)
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Treffen der Schmidtfreunde

„Wir haben unsere Hausaufgaben schon gemacht“, berichtete Bürger-
meister Kerl. Seit Jahren gebe es den Plan eines Bode-Radweges, um 
die Orte der Verbandsgemeinde enger zusammen zu bringen. Von Hars-
leben aus gibt es bereits bis zum letzten Gehöft einen Radweg. Oft wer-
de der Wirtschaftsweg zwischen Wegeleben und Halberstadt auch von 
Autos benutzt und Radfahrer gefährdet. Deshalb sei jetzt eine Sperre 
für Autos errichtet worden.
„Welche Kosten kommen auf die 
Kommune zu“, wollte der Leiter der 
Abteilung Finanzen der Verbands-
gemeinde Sascha Meinert wissen. 
Außerhalb der Ortsgrenzen sei dies 
Landessache, hieß es. Wegeleben 
sollte als Grundzentrum auch zu 
den anderen Orten sichere Radfahr-
verbindungen bekommen. „Auch 
die Verbindung zur Gemeinde Huy 
steht auf dem Plan“, erinnerte Mei-
nert. Schwieriger werde es aber 
wegen der aktuellen Haushaltslage 
Fördermittel zu beantragen.
„Wir sind jetzt einen großen Schritt voran gekommen“, betonte Thomas 
Ulrich und lobte die Vorarbeiten in Wegeleben und in der Verbandsge-
meinde. Wichtig sei, dass sich alle Partner einige sind, was jetzt Prio-
rität hat.

Für den Radweg Harsleben-Wegeleben gab es für René Kerl, Thomas 
Ulrich, Sascha Meinert von Stefan Herold (von links) von der Landes-
straßenbaubehörde positive Nachrichten. Noch endet der Radweg von 
Harsleben in Richtung Wegeleben am letzten Gehöft. 

 Fotos: Dieter Kunze

Die Erinnerung an den berühm-
testen Sohn der Stadt Wegeleben 
- Wilhelm Schmidt - soll auch 
künftig wach gehalten werden.
Gemeinsam suchen Grundschule, 
Heimatverein und der Freundes-
kreis aus Benneckenstein nach 
Lösungen für die Aufbewahrung 
der Materialien über den Ingeni-
eur und Erfinder. Beim jüngsten 
Treffen der Schmidt-Freunde in 
der Grundschule „Dr. Wilhelm 
Schmidt“ in Wegeleben durfte 
zu Beginn das Schullied „Das 

ist Musik mit Dampf“, gesungen 
von den Schülersprechern nicht 
fehlen. Manfred Schubert erin-
nerte an die Tafel, die einst im 
Gründer- und Gewerbezentrum 
an der Otto-Spielmann-Straße in 
Halberstadt installiert wurden.

Wir bedanken uns bei allen Teil-
nehmenden für den schönen 
Nachmittag.

H. Stiemer
Rektorin

Auf dem Bild sind folgende Kinder zu sehen: Lotta Kohlrusch, Elias 
Thiel, Ole Wehrstedt, Jule Heinemann, Lydia Bergmann, Matilda Lüt-
jens und Klara Cosmus

Spendenaufruf - Spenden für Stühle gesucht
Mit einer Spende unterstützen 
Sie den Kauf von Stühlen für 
die Aula der Grundschule „Dr. 
Wilhelm Schmidt“!
Wir wollen weitere 50 Stühle 
kaufen, damit alle Schüler und 
Schülerinnen der Grundschule 
in der Aula einen Sitzplatz ha-
ben.
Ihr Spende kommt bei den 
Schülern gut an!
Überweisungen und Bareinzah-
lungen ab 50 € wollen wir auf
einer öffentlichen Dankesliste namentlich eintragen. Natürlich nur, 
wenn Sie damit einverstanden sind! Ab einer Spende von 10 € erhal-
ten Sie ein Spendenquittung.

Unsere Spendenaktion endet am 06. Januar 2025!
Ihre Überweisung erbitten wir an:
Förderverein der Grundschule der Grundschule Dr. Wilhelm 
Schmidt e.V.
Kennwort „Stühle“
Konto: DE19 8105 2000 0901 0626 18

Der Vorstand des Fördervereins

Verbandsgemeinde Vorharz

Das Amtsblatt der Verbandsgemeinde Vorharz erscheint monatlich und 
wird an alle erreichbaren Haushalte kostenlos verteilt.

- Herausgeber: Verbandsgemeinde Vorharz, Markt 7, 38828 Wegeleben
- Verlag und Druck: LINUS WITTICH Medien KG, 
 04916 Herzberg, An den Steinenden 10, Telefon 03535 489 -0
 Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedin-

gungen.
- Verantwortlich für den amtlichen und nichtamtlichen Teil:
 Bürgermeister der Verbandsgemeinde Vorharz, Herr Liebner
- Verantwortlich für den Anzeigenteil/Beilagen: 
 LINUS WITTICH Medien KG, vertreten durch den Geschäftsführer 
 ppa. Andreas Barschtipan, www.wittich.de/agb/herzberg

Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere allge-
meinen Geschäftsbedingungen und unsere zurzeit gültige Anzeigenpreis-
liste.
Für nicht gelieferte Zeitungen infolge höherer Gewalt oder anderer Er-
eignisse kann nur Ersatz des Betrages für ein Einzelexemplar gefordert 
werden. Weitergehende Ansprüche insbesondere aus Schadenersatz 
sind ausdrücklich ausgeschlossen.IM
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Wie schon in den Vorjahren, war der Förderverein 
auch in diesem Jahr wieder aktiv. So konnten mit Hil-
fe des Fördervereins wieder einige Projekte umgesetzt 
werden:

-> zum Fasching und für Wackelhausen Übernahme 
der Kosten

-> zum Kindertag haben wir für alle Kinder Mittag-
essen gekocht und ein Softeis spendiert

-> bei den Waldjugendspielen wurde die Verpflegung übernommen
-> Anschaffung von Spielgeräten zur Pausenbeschäftigung

-> für die AG Drums Alive wurden Bälle, Schlagstöcke und Ballkü-
bel gesponsert

-> Kauf der Sport-T-Shirts für die Einschulungskinder

Dieses ereignisreiche Jahr nehmen wir vom Förderverein wie jedes Jahr 
als Motivation für die kommenden Aktivitäten an unserer Schule.
An dieser Stelle wollen wir uns allerdings auch bei unseren Mitglie-
dern, den fleißigen Helfern vor und hinter den Kulissen sowie unse-
ren Sponsoren ganz herzlich, auch im Namen der Lehrer und Schü-
ler, für die Unterstützung bedanken.
Gemeinsam sind wir stark und werden es immer sein!
Weiterhin möchten wir darauf aufmerksam machen, dass auch in die-
sem Jahr pünktlich vor dem 1. Advent, nämlich am 22.11.2024 von 
15.00 bis 19.00 Uhr, wieder ein

Weihnachtsmarkt in der Grundschule

mit einem vorweihnachtlichen Programm der 
Kinder sowie der großen Tombola stattfindet.
Sie sind alle herzlich eingeladen.
Es stehen wieder selbstgebastelte Adventsge-
stecke und Weihnachtsdeko zum Verkauf und 
Sie können sich bei Kaffee und Kuchen, Waf-
feln, Grillwurst, Kinderpunsch und vielem 
mehr sowie passender gemütlicher Musik in 
weihnachtliche Stimmung versetzen lassen.

Wir freuen uns auf Sie und wünschen Ihnen eine besinnliche Vorweih-
nachtszeit.

Doreen Tawfik
Vorstandsvorsitzende

Baumpflanzaktion der Plattsprecher

Das ist die letzte Plattsprechergruppe aus dem Schuljahr 2023/24.
Sie haben uns einen Baum gespendet.

Förderverein der Grundschule Hedersleben e.V.

Jahresrückblick 2024

-> die AG Schulgarten haben wir mit Gartengeräten usw. unterstützt
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61. Session des Karneval Club Wegeleben e.V.
Die Vorbereitun-
gen für die Sessi-
onseröffnung am 
16.11.2024 lau-
fen auf Hochtou-
ren. Wir, der Kar-

neval Club Wegeleben lädt Sie 
herzlich ein. Kommen Sie zu uns 
und lassen Sie sich überraschen 
was wir alles auf die Beine stellen 
können! Wir starten um 09.30 
Uhr an der Grundschule Dr. Wil-
helm Schmidt und ziehen fröh-
lich und gemeinsam durch Wege-
leben. Pünktlich 11.11 Uhr, nach 
Uhr des Präsidenten werden die 
Prinzenpaare der 61. Session des 
Karneval Club Wegeleben auf der 
Rathaustreppe vorgestellt! Dann 
werden wir Sie und uns auf die 
Veranstaltungen im Schützen-
haus einstimmen, wir präsentie-

ren auf dem Marktplatz ein mit-
reißendes Rahmenprogramm.
Kommen Sie unbedingt am 
16.11.2024 zur Sessionseröff-
nung nach Wegeleben und über-
zeugen Sie sich selbst. Ein toller 
Umzug, begleitet von Live-Mu-
sik, leckerem Essen aus der Gu-
laschkanone sowie warme und 
auch kühlere Getränke dazu ein 
Programm was Lust auf mehr 
macht, erwartet Sie!
Es grüßt Sie herzlichst mit den 
besten karnevalistischen Grüßen 
aus Wegeleben

Udo Romankewitz
Vorsitzender
Karneval Club Wegeleben e.V.

Besuchen Sie uns gern auf 
www.karneval-wegeleben.de

ALLE INFOS: vollereinsatz.sachsen-anhalt.de

WOFÜR STEHST DU?

VOLLES PROGRAMM 

FEUERWEHR: Wir zeigen euch,  

was Feuerwehr heute bedeutet: Technik, Logistik, 

Know-how, Forschung und natürlich Einsatz …  

Erlebt die Facetten der Feuerwehr in Sachsen- 

Anhalt, lasst euch und eure Familie begeistern  

von dem, wofür wir brennen. Probiert unsere  

Technik und lasst euch gut unterhalten … 

DEINE FREIWILLIGE

FEUERWEHR IN  
SACHSEN-ANHALT 

BRAUCHT DICH
GENAU WIE DU SIE.

KOMM ZU UNS. WIR ZEIGEN DIR, WOFÜR WIR 

BRENNEN: GEMEINSCHAFT, SICHERHEIT, HEIMAT, 

TATKRAFT, TECHNIK UND LOGISTIK.

   WIR STEHEN DAFÜR.

VOLLER
EINSATZ

Mitteilungen der Schützenbrüderschaft  
Harsleben v.1494 e.V.

Am Freitag, 
den 25. Okto-
ber 2024, fand 
am Abend im 
Schützenhaus 
wieder unser, 

schon zur Tradition gewordenes, 
SCHINKENSCHIEßEN statt. 
Eingeladen waren alle Bürger und 
Vereine. Es wurde mit dem KK-
Gewehr auf 50 Meter geschossen. 
Die Wertung erfolgte getrennt 
nach Sportschützen und Bürgern. 
Als Preise waren dreißig schmack-
hafte Schinken ausgelobt.
Nach der Preisverteilung waren 
viele Besucher noch gesellig bei-
sammen. 82 Schützen waren an 
diesem Abend auf den Schieß-
stand. Das war Rekord. Einige 

haben mehrmals versucht ihr 
Trefferbild zu verbessern. So kam 
es zu spannenden Wettkämpfen, 
bis nach 21 Uhr. Alle Teilnehmer 
hatten sichtlich Spaß an dieser 
gelungenen Veranstaltung. An die 
Bürger gingen 20 Schinken. Und 
die Sportschützen des Vereins be-
kamen 10 Schinken als Preis. Die 
Ergebnisse konnten sich sehen 
lassen. Die Letztplatzierten der 
beiden Wertungen bekamen
als Trostpreis eine kleine Flasche 
Zielwasser. Unser Dank gilt allen 
Helfern und den Besuchern für 
diesen schönen Abend. Die sehr 
große Zahl an Besuchern hat uns 
sehr gefreut.

Der Vorstand

Das Foto zeigt die Teilnehmer des Abends mit Ihren Preisen.

Nächster Erscheinungstermin:
Donnerstag, der 19. Dezember 2024

Nächster Redaktionsschluss:
Dienstag, der 3. Dezember 2024

Nächster Anzeigenschluss:
Freitag, der 6. Dezember 2024, 9.00 Uhr
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Kartoffelfest in Rodersdorf
Am Samstag, den 12.10.24, fand 
in unserem kleinen Rodersdorf, 
bei idealem Wetter, das beliebte 
Kartoffelfest mit dem Schauro-
den statt.
Viele fleißige Helfer sorgten für 
einen liebevoll geschmückten 
Platz, gleich neben dem Kartof-
felacker. Landwirtschaftliche 
Fahrzeuge, alt und neu, ergaben 
eine schöne Kulisse und boten 
den Kindern viel Spaß beim Er-
kunden.
Ein besonderer Höhepunkt war 
natürlich das Schauroden. Erst 
mit der Grabegabel, dann zo-
gen 3 starke Männer einen alten 
Pflug (das Pferd hatte frei) und 
zum Schluss kamen die Trakto-
ren zum Einsatz. Mit Fleiß und 
Eifer waren die Kinder beim Auf-
sammeln dabei, hatten Spaß beim 
Bedienen der Kartoffelklapper 
und der Kartoffelwaschmaschi-
ne. Neben Bastelangeboten und 
Kürbisse bemalen, konnten sich 
die Kinder schminken lassen. 
Eine kleine Pferdekutsche stand 
ebenfalls für Erkundungsfahrten 
bereit. Die Gäste brauchten einen 
guten Blick, um das Gewicht der 

Schweine zu schätzen und viel 
Geschick beim Kartoffelschäl-
wettbwerb mit einem Plastemes-
ser. Dieses Geschick bewies Erik 
Stavenhagen und wurde neuer 
Kartoffelkönig. Für das leibliche 
Wohl war auch reichlich gesorgt. 
Sehr schmackhafte Kartoffel-
suppe aus der Gulaschkanone, 
Schmorwurst, Pellkartoffeln aus 
dem Dämpfer mit Quark, eine 
reichliche Kuchenauswahl und 
die leckeren Kartoffelpuffer von 
Simone Schmidt, sorgten für 
reichlich Lob bei den Gästen.
Musikalisch wurde das Fest von 
dem Spielmannszug aus Hete-
born und der Disco mit DJ Pite 
umrahmt. Bis spät abends wurde 
beim Feuer gefeiert und getanzt. 
Die große Resonanz bei Jung 
und Alt zeigte, wie viel Spaß alle 
Gäste bei diesem Fest hatten. Wir 
freuen uns schon auf das nächste 
Mal. Vielen Dank für dieses tol-
le Fest an die Interessengemein-
schaft „Schauroden“, mit ihren 
Organisatoren und den vielen 
fleißigen Helfern.

Antje Ehlert, Rodersdorf

Grünkohlessen und Weihnachtsaustellung
Am 06.12.2024 zu Nikolaus öffnet das Puppen- & Teddybärenmu-
seum in Nienhagen ab 15.30 Uhr seine Pforten und lädt, neben dem 
Besuch der Weihnachtsausstellung im Museum. Auch auf das Ge-
lände am Bahnwagencafè zum Grünkohlessen ein!

Des Weiteren ist die Weihnachstaustellung am 2. Adventswochen-
ende 07.12. & 08.12.2024 sowie am Sonntag, den 15.12.24 - jeweils 
von 14.30 bis 17.00 Uhr geöffnet.

Weitere Infos unter 0394034893

Auf einen Besuch freut sich Fam. Schuldt vom Puppen- & Teddybä-
renmuseum in Nienhagen - Ernst-Thälmann-Str. 1.

Der Freundeskreis Wedderstedter 
Glocke lädt ein

Am 8. Dezember 2024 um 14 Uhr ist es wieder so 
weit, auf dem Saal im „Dorfkrug Wedderstedt“ findet 
das diesjährige Adventssingen mit dem Chor St. Gertrud Hedersle-
ben statt. Bei anschließendem Kaffee/Tee, Kuchen und netten Ge-
sprächen lassen wir den Nachmittag ausklingen. Der Verein bietet 
für das Jahr 2025 einen Kalender mit Motiven der Wedderstedter 
Kirchenruine an. Wir freuen uns auf Euch/Sie.

Der Freundeskreises Wedderstedter Glocke e.V.
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Samstag, 07.12.24 
 
15:00 Uhr Eröffnung durch den Bürgermeister 
15:30 Uhr  Kita  Wegeleben 
16:00 Uhr Grundschule Wegeleben 
16:30 Uhr Tanzgruppe Lollipops KCW 
17:00 Uhr Weihnachtsmann 
17:30 Uhr WIGO Sänger and Friends 
19:00 Uhr Feuershow mit Ambrosia van Serpens 
 
Sonntag, 08.12.24 
 
15:30 Uhr Kellerknaben und Freunde aus 
Wedderstedt 
17:00 Uhr Weihnachtsmann 
17:30 Uhr MTU Blasmusik 
18:00 Uhr Wegeleben singt 
19:00 Uhr Feuerwerk 

 

       

17:30 Uhr WIGO Sänger17:30 Uhr WIGO Sänger
19:19:00

SonntagSonntag

15:3015:30
WedderstedtWedderstedt
17:00 Uhr Weihnachtsmann17:00 Uhr Weihnachtsmann
17:30 Uhr MTU17:30 Uhr MTU
18:00 Uhr Wegeleben singt18:00 Uhr Wegeleben singt
19:00 Uhr Feuerwerk19:00 Uhr Feuerwerk

Vom 07. bis 08. Dezember 2024 vor dem Rathaus 

25.Wegelebener 

18:00 Uhr Wegeleben singt

vor dem Rathausvor dem Rathausvor dem Rathausvor dem Rathaus

Modeleisenbahn 

Ausstellung in Ausstellung in 

der roten Schule 

Bürgermeister

mit Ambrosia van Serpens

Kellerknaben und Freunde aus 

“Alle Jahre wieder…”  
auf der Burg in Hausneindorf

Am 7. Dezember 2024 öffnen 
sich wieder die Tore der Haus-
neindorfer Burg.
Die fleißigen Wichtel vom 
Heimatverein Hausneindorf 
präsentieren ab 14.00 Uhr den 
inzwischen 14. Burgadvent. Et-
liche Verkaufsstände sind schon 
errichtet und werden nun noch 
weihnachtlich geschmückt. Es 
werden hauptsächlich selbstge-
machte Dinge angeboten. Kuli-
narisches und Selbstgebasteltes 
stehen im Mittelpunkt. Eine 
festlich geschmückte Tanne bil-
det den Mittelpunkt des Burgad-
vents in der großen Festhalle.
Übrigens können auch wieder 
Weihnachtsbäume käuflich er-
worben werden. Dafür sorgt der 
forstwirtschaftliche Betrieb der 
Harzer Tanne.
Auch die Kita „Pfiffikus“ ist 
wieder mit einem kleinen Pro-

gramm dabei. Hoffentlich hören 
alle Gäste gespannt zu.
Der Weihnachtsmann hat sich 
angekündigt, um die kleinen 
und großen Kinder zu beschen-
ken.
Und natürlich gibt es wieder ein 
Adventsfeuer im Burghof.
In gewohnter Manier sorgen die 
Weihnachtswichtel vom Hei-
matverein hinter dem Tresen für 
Getränke und Speisen.

Wir freuen uns sehr auf dieses 
vorweihnachtliche Highlight 
in Hausneindorf und wünschen 
allen eine schöne Zeit bis da-
hin. Und wer noch ein bisschen 
helfen will, kann das gerne tun – 
immer montags ab 15 Uhr.

Der Heimatverein 
Hausneindorf e.V.

Besuch des Harsleber Heimatvereins  
„Drei Sterne“ e.V. bei den Eisenbahnfreunden 

Hadmersleben e.V.
Am 12. und 13. Oktober fand im 
regionalen Museum „Feldmann“ 
für Eisenbahngeschichte in Had-
mersleben eine Ausstellung der 
Eisenbahnfreunde Hadmersleben 
statt.
Frank Heyer ( stv. Vorsitzender 
des Heimatvereins „Drei Sterne“ 
) konnte dort seine private Samm-
lung von selbstgebauten Feuer-
wehrmodellen als Gast ausstel-
len. Die beiden Ausstellungstage 
waren sehr gut besucht.
Auch der Heimatverein besuchte 
die Ausstellung und war erstaunt 
über die Vielfalt der gezeigten 
Modelle. Durch die Organisation 
von Frank Heyer und die schnelle 
und unkomplizierte Hilfe durch 
den Omnibusbetrieb Flieger & 
Arendt GbR konnte der Heimat-
verein mit dem Bus nach Had-
mersleben fahren und dort einen 
interessanten Nachmittag mit 
interessanten Begegnungen und 
Gesprächen verbringen. Es wird 
nicht das letzte Mal gewesen 
sein, dass Frank Heyer dort seine 
Feuerwehrmodelle präsentiert.

Hier noch einige Informationen 
des Heimatvereins:
Der nächste Termin des Heimat-
vereins ist der 06.12. 24 am Ni-
kolaustag das Weihnachtssingen 
für alle unterm Weihnachtsbaum 
in Harsleben. Es findet um 16:00 
Uhr am Rathaus statt. Für die 
Kinder wird es eine kleine Ni-
kolausüberraschung geben. Alle 
Bürger Harslebens sind herzlich 
zum Mitsingen eingeladen, um 
sich anschliesssend bei einem 
kleinen Imbiss zu stärken.
Der monatliche Kaffeetreff im 
Rathaus war im September der 
letzte Termin in diesem Jahr. 
Für das nächste Jahr findet der 
Kaffeetreff nicht mehr monat-
lich statt, sondern vierteljährlich, 
wobei die Termine rechtzeitig be-
kanntgegeben werden.

Mit freundlichen Grüßen

Birgit Heyer
Schriftführer Heimatverein „Drei 
Sterne“ Harsleben e.V.
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Zum Schluss haben wir eine 
große Bitte. Unsere Kosten für 
Futter und medizinische Behand-
lungen sind immens hoch. Trotz 
einer großen finanziellen Unter-
stützung durch den Deutschen 
Tierschutzbund e.V., dem wir 
angeschlossen sind, decken die 
Einnahmen durch Spenden der 
tierlieben Bevölkerung unseres 
Ortes meist nicht unsere monat-
lichen Ausgaben für die Streuner.
Wir freuen uns sehr über Sach-, 
Futter- und Geldspenden. Eine 
Spendenbescheinigung für das 
Finanzamt wird auf Wunsch aus-

gestellt, da die Gemeinnützigkeit 
vom Finanzamt Quedlinburg an-
erkannt ist.
Unsere Kontaktdaten:
„Straßentiger Wegeleben e.V.“ 
Telefon: 0151 21616856 
Mail: strassentiger-wegeleben@
gmx.de
Unsere Bankverbindung
IBAN: DE13 8105 2000 0901 
073008 BIC: NOLADE21HRZ 
(Harzsparkasse)
Vielen herzlichen Dank!

Cordelia Treffkorn  
Verein Straßentiger Wegeleben e.V.

Neues vom Verein „Straßentiger Wegeleben e.V.“
Sicher haben einige Bürgerinnen 
und Bürger bemerkt, dass das 
Problem der Streunerkatzen in 
Wegeleben und seinen Ortsteilen 
nicht spürbar abgenommen hat. 
Unser Verein hat auch in diesem 
Jahr wieder eine Vielzahl von 
Straßenkatzen gefangen und mit 
Unterstützung durch das Kastra-
tionsprogramm des Landes Sach-
sen-Anhalt unfruchtbar machen 
lassen. Trotzdem reicht dies bei 
weitem noch nicht aus.
Dabei haben wir auch eine Viel-
zahl an Streunerkitten aufge-
nommen, behandeln lassen und 
in liebevolle Hände vermittelt. 
Meist baten uns aufmerksame 
Anwohner um Hilfe und so wur-
den es 23 aufgenommene Kätz-
chen. Leider gingen aber unsere 
Aktionen nicht immer so gut 
aus. Krankheiten wie Katzen-
schnupfen oder Erbkrankheiten 
machen den Streunern extrem 
zu schaffen. Ohne Schwanz oder 
mit Wasserköpfchen geborene 
Kätzchen mussten eingeschläfert 
werden oder wir wurden zu Un-
fällen gerufen, um Tiere zum Arzt 
zu bringen.
An dieser Stelle gebührt unserem 
betreuenden Tierarzt Dr. Speck 
aus Hedersleben ein besonderer 
Dank. Unkompliziert und schnell 
stand er bei einer Vielzahl von 
Problemfällen bereit und hilft, 
wo er kann. Er ist ein Segen für 
unseren Verein.
Wir möchten hier unbedingt an 
die Bürgerinnen und Bürger ap-
pellieren, ihre Freigängerkatzen 
kastrieren und möglichst chippen 
zu lassen. Nur so kann ein unkon-
trolliertes Vermehren von Katzen 
verhindert werden. Als dringend 
notwendig erachten wir eine bun-
desweite Kastrationspflicht für 
die Freigänger oder zumindest 
einen Kastrationserlass durch un-
sere Verbandsgemeinde. Die um-

liegenden Tierheime platzen aus 
allen Nähten und können kaum 
noch Katzen aufnehmen.
Diese Problematik macht den  
17 Mitgliedern unseres Vereins 
sehr zu schaffen. Das Leid der Tie-
re geht allen emotional sehr nahe.
Wir möchten heute 3 Katzen 
vorstellen, die zur Vermittlung 
stehen. Es handelt sich um ein 
Geschwister-Trio, das etwa 16 
Wochen alt ist. Die Tiere sind ent-
wurmt und vollständig geimpft. 
Alle 3 sind handzahm und gehen 
auf die Katzentoilette.

Katze Püppi

Kater Felix

Kater Tommy

Kirchennachrichten der Evangelischen  
Kirchengemeinde „St. Bonifatiuskirche“ Ditfurt

November/Dezember 2024

Gottesdienste:
Sonntag 24.11.2024
09:30 Uhr – ZDF Fernsehgottesdienst mit Pfrn. Franziska Junge und 
Pfr. Dr. Tobias Gruber in der Nikolaikirche Quedlinburg
14:00 Uhr - Gottesdienst am Ewigkeitssonntag mit Pfr. Dr. Tobias Gru-
ber zum Gedenken der Verstorbenen in der Friedhofskapelle
Sonntag 01.12.2024 – 10:00 Uhr Gottesdienst mit heiligem Abend-
mahl mit Pfrn. Junge in der Winterkirche
Dienstag 24.12.2024 – 17:00 Uhr Christvesper mit Krippenspiel mit 
Pfr. Dr. Tobias Gruber in der beheizten Bonifatiuskirche
Donnerstag 26.12.2024 – 10:00 Uhr Gottesdienst am 2. Weihnachts-
feiertag mit Pfr. Dr. Tobias Gruber in der beheizten Bonifatiuskirche
Dienstag 31.12.2024 – 17:00 Uhr Altjahresgottesdienst in der Winter-
kirche mit Pfr. i. R. Martin Kunze

Veranstaltungen:
Kinderkirche: Die KIDS der Kinderkirche Ditfurt treffen sich jeden 
Mittwoch von 16:30 Uhr – 18:00 Uhr zum Proben des Krippenspiels
Sonntag 08.12.2024 – 17:00 Uhr Weihnachtsliedersingen mit den Fau-
nas in der Bonifatiuskirche. Der Eintritt ist frei.
Am Dienstag 10.12.2024 trifft sich der um 14.00 Uhr der Frauen-und 
Seniorenkreis in der Winterkirche.
Am Sonntag, den 15.12.2024 freuen wir uns auf IRISCHE WEIH-
NACHT mit Bube Dame König & Special Guest in der St. Bonifatius-
kirche, Beginn: 16 Uhr (Einlass 15 Uhr).
Ein voller Erfolg mit beinahe  
200 Besuchern war im vergange-
nen Jahr das Weihnachtskonzert 
der mehrfach preisgekrönten 
Folkband Bube Dame König. Am 
dritten Advent kommt das Trio 
zurück in die St.Bonifatiuskirche 
Difurt: Auf das Publikum wartet 
die bewährte Mischung aus ra-
santen Tanzstücken und Carols 
von der Grünen Insel, sowie dem 
ein oder anderen hiesigen Weih-
nachtslied im Irish Folk Sound. 
Den roten Faden des Abends bildet in diesem Jahr eine Geschichte aus 
der Feder des irischen Schriftstellers Oscar Wilde, mit der ihm tatsäch-
lich das Kunststück gelang, einen gastfreundlichen Werwolf, einen 
griesgrämigen Riesen und das Christkind in ein und demselben Win-
termärchen unterzubringen. Als Special Guest ist in diesem Jahr der 
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Kontakt:
Pfarramt, Pfarrerin Susanne Behr (geb. Entschel)
(Tel.: 039423-248; E-Mail: susanne.entschel@ekmd.de)
Pfarrbüro Wegeleben, Gertraud Hampe
(Tel.: 039423/248 -> Dienstag 09:00 – 12:00 Uhr / Donnerstag 15:00 – 
18:00 Uhr
E-Mail: pfarramt.wegeleben@kirchenkreis-halberstadt.de)
Gemeindebüro, Barbara und Ralph-Rainer Wenske
(Tel.: 039424-469; E-Mail: gkr.wegeleben@kirchenkreis-halberstadt.de)
Gemeindekirchenrat Bode-Selke-Aue, Brigitte Schattenberg
(Tel.: 039485-695560; E-Mail: brigitte@hschattenberg.de)

 
 

Harsleben, 29.10.2024 
 
 

Einladung zur Brückeneinweihung 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
nach getaner Arbeit, soll nun gebührend gefeiert werden. 
 
Nach planmäßiger Bauzeit wird die neugebaute Hundeplatzbrücke ihrer Bestimmung 
übergeben. Der Neubau der Brücke erfolgte im Zuge der Herstellung der ökologischen 
Durchgängigkeit des Goldbaches. 
 
Zur Einweihung laden wir als Gemeinde Harsleben, der Unterhaltungsverband 
"Ilse/Holtemme" Ilsenburg OT Drübeck und die bauausführende Firma STRATIE Bau 
GmbH Blankenburg recht herzliche alle Einwohner und Gäste 
 
am Freitag, den 22.11.2024 ab 10 Uhr im Bereich der Hundeplatzbrücke, 
Wegelebener Straße ein. 
 
Nach den Grußworten und einem kleinen Programm unserer Kinder gibt es Gelegenheit 
bei einem Imbiss die neue Brücke zu bestaunen.  
 
Wir freuen uns, wenn viele unserer Einladung folgen. 
 
 
Im Namen der Veranstalter 
 
 
Eure Bürgermeisterin  
Christel Bischoff 
 

Posaunist Andreas Uhlmann dabei. Der Leipziger Musiker hat mit dem 
Berlin Jazz Orchestra und der Leipzig Bigband bereits mit Größen wie 
Nina Hagen und dem 2016 verstorbenen Manfred Krug konzertiert.
Juliane Weinelt Gesang, Querflöte, Lesung
Jan Oelmann Gitarren, Stompbox, Gesang, Fiddle
Till Uhlmann Drehleier, Violine
Special Guest
Andreas Uhlmann Posaune, Flügelhorn

Lokaler VVK in 06484 Ditfurt:
Ditfurter Bauernmarkt, Harslebener Straße 12, Tel 03946 - 3591
Andrea Schulze „Basteltante“, Blankenburger Weg 1, Tel 03946 - 
707624
Gaststätte „Zum Schützenhaus“, Schützenstraße 33, Tel 03946 - 
811882
Pfarramt, Pfarrstraße 9, Tel 03946 - 3617
Abendkasse am Veranstaltungstag ab 15 Uhr
Samstag, 21.12.2024 – Benefizkonzert des Quedlinburger Hospiz-
vereins „Geborgenheit e.V.“ in der Bonifatiuskirche
Beginn um 16:00 Uhr mit einem kleinen Weihnachtsmarkt, um 17:00 Uhr 
spielen die Ditfurter Schalmeien und ab 18:00 Uhr findet das Weihnachts-
konzert mit Martin Korner und Band statt.
Der Eintritt ist frei, die Spende am Ausgang kommt dem Hospizverein 
zu Gute.

Öffnungszeiten des Gemeindebüros:
dienstags von 14.00 bis 17.00 Uhr, Pfarrstr. 09,
Tel. 03946/3617
Fax:03946/9887640
in dringenden Fällen: Pfr. Tobias Gruber 03946/2545 oder H-J. Gröpke 
03946/4450

Hans-Jürgen Gröpke (GKR-Vorsitzender)

Kirchliche Nachrichten des Kirchspiels  
Wegeleben

November / Dezember 2024

Gottesdienste

Samstag, 23.11.2024
14:00 Uhr Harsleben (GD in der Trauerhalle mit Totengedenken)
Sonntag, 24.11.2024 - Ewigkeitssonntag
(alle Gottesdienste mit Totengedenken)
09:30 Uhr Hedersleben
11:00 Uhr Groß Quenstedt (Petri-Friedhof)
14:00 Uhr Wegeleben
Sonntag, 01.12.2024 – 1. Advent

Für alle Gemeinden:
Verabschiedung der Pfarrerin Susanne Behr, geb. Entschel
14:00 Uhr Wegeleben

Hakelkirche Hetebon
zum Gedenken an liebe Verstorbene geöffnet
am Ewigkeitssonntag, dem 24.11.2024,
in der Zeit von 10:00 – 16:00 Uhr LINUS WITTICH: Anzeigen | Beilagen | print & online
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Regionalbereichsbeamte geben Seniorengruppe 
Sicherheitstipps

Harsleben/dku. Der Enkeltrick 
funktioniert immer noch. Da-
von können auch die Regional-
bereichsbeamten der Polizei im 
Vorharz berichten. Sie gaben 
kürzlich im Rathaus in Harsleben 
den Senioren einige wertvolle Si-
cherheitstipps, so zum Verhalten 
bei Anrufen von Fremden. „Die 
Zeit der Weihnachtseinkäufe und 
der Märkte steht vor der Tür. Das 
Gedränge wird nicht nur auf den 
Quedlinburger Höfen dicht sein“, 
weiß Polizeihauptmeister Bianca 
Köhler.
Sie musste im E-Center in Hal-
berstadt schon oft feststellen, dass 
Frauen ihre Handtasche im oder 
am Einkaufswagen hatten. „Wie 
schnell man dabei von Fremden 
abgelenkt werden kann, erleben 
wir immer wieder“. Das musste 
auch eine Harsleberin bestätigen, 
die zwar noch die Polizei rief und 
den Diebstahl auf den Videoauf-
zeichnungen sehen konnte, aber 
die Täter sind schwer zu ermit-
teln.
Eine andere Harsleberin hatte 
dagegen ein schwieriges Bür-
gerverhalten erlebt. Sie wies an 
der Ladentheke ein Mann darauf 
hin, dass sein Portemonnaie für 
jeden greifbereit im Einkaufs-
wagen liege. „Dann weiß ich ja, 
wer es war, wenn es weg ist“, war 
die patzige Antwort an die Hilfs-
bereite. Weitere Hinweise der 

Beamten bezogen sich auf das 
sichere Verhalten an der Haustür. 
Hier hatten kürzlich einige Hars-
leber festgestellt, dass ein Mann 
mit einem Gerät, das aussah wie 
ein Metalldedektor, auf die Höfe 
kam. Offensichtlich ging es dabei 
aber um die Verlegung von Glas-
faserleitungen.
„Jetzt ist wieder Einbruchszeit“, 
sagte Polizeioberkommissar Stef-
fen Faust. Die Täter würden aber 
nicht nur im Dunkeln kommen, 
sondern oft schon früh von 8 bis 
12 Uhr, wie jüngste Vorfälle in der 
Region zeigten. Auch mit Funk-
fernbedienungen von modernen 
Autos sollte man vorsichtig sein 
und diese in sicheren Gefäßen 
oder Entfernungen aufbewahren. 
Schon einige Fahrzeuge sind hier 
verschwunden.
Die Harsleber konnte noch ei-
nige praktische Fragen disku-
tieren. Die Beamten verwiesen 
darauf, bei Problemen lieber 
einmal mehr bei der Polizei an-
zurufen oder sich in ihrem Büro 
im Rathaus in Wegeleben zu 
melden.
Die Mitglieder der Senioren-
gruppe freuen sich jetzt auf ihre 
Weihnachtsfeier am 3. Dezember. 
Eine Woche später geht es zum 
Weihnachtsmarkt nach Peine und 
am 19. Januar 2025 folgt die Teil-
nahme am Karnevalsauftakt in 
Wegeleben.

Die Regionalbereichsbeamten der Polizei Fraust und Köhler demons-
trieren Gruppenleiterin Monika Kuske und den anderen Senioren die 
Gefahren mit Telefonanrufen von Fremden.  Foto: Dieter Kunze

Herzlichen GlückwunschHerzlichen Glückwunsch

AltersjubilareAltersjubilare

Ditfurt
14.12. Herr Klaus, Hans-Joachim zum 70. Geburtstag
19.12. Frau Grychtol, Doris zum 75.Geburtstag
Groß Quenstedt
20.12. Herr Lisker, Wilhelm zum 85. Geburtstag
Harsleben
12.12. Frau Röber, Ilona zum 75. Geburtstag
15.12. Frau Neumann, Elke zum 75. Geburtstag
20.12. Frau Herold, Christa zum 95. Geburtstag
30.12. Frau Zabel, Charlotte zum 85. Geburtstag
31.12. Frau Lorenz, Ilona zum 70. Geburtstag
Hedersleben
04.12. Frau Rinn, Sieglinde zum 75. Geburtstag
09.12. Herr Maseberg, Helmut zum 70. Geburtstag
11.12. Frau Heinze, Sigrid zum 80. Geburtstag
15.12. Frau Bethmann, Gerda zum 10. Geburtstag
16.12. Herr Heuke, Klaus-Dieter zum 70. Geburtstag
18.12. Herr Knörl, Harald zum 70. Geburtstag
23.12. Herr Bertram, Manfred zum 70. Geburtstag
28.12. Herr Handrich, Wolfgang zum 70. Geburtstag
Schwanebeck
06.12. Frau Walczak, Gabriele zum 70. Geburtstag
10.12. Herr Schütze, Klaus-Dieter zum 70. Geburtstag
11.12. Frau Wyrwa, Lieselotte zum 90. Geburtstag
11.12. Frau Wöbbecke, Hannelore zum 75. Geburtstag
22.12. Frau Domagala, Helene zum 85. Geburtstag
22.12. Frau Omes, Christa zum 85. Geburtstag
31.12. Herr Paulick, Peter zum 85. Geburtstag
Nienhagen
01.12. Herr Höhne, Klaus-Jürgen zum 70. Geburtstag
25.12. Herr Müller, Heinz zum 70. Geburtstag
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Hausneindorf
18.12. Frau Friebus, Giesela zum 95. Geburtstag
20.12. Herr Gewinner, Horst zum 85. Geburtstag
Wegeleben
03.12. Frau Lichtenberg, Liesel zum 80. Geburtstag
09.12. Frau Fuhrmann, Karin zum 75. Geburtstag
09.12. Frau Loos, Edeltraud zum 75. Geburtstag
18.12. Frau Stoll, Sieglinde zum 70. Geburtstag
25.12. Frau Pella, Brigitte zum 70. Geburtstag
Deesdorf
19.12. Frau Grützmacher, Christine zum 75. Geburtstag

Ehejubilare
Hedersleben
06.12. zum 50. Hochzeitstag
Herr Kubecki, Klaus und Frau Kubecki, Irmgard
Schwanebeck
19.12. zum 60. Hochzeitstag
Herr Falk, Günter und Frau Falk, Brigitte
19.12. zum 50. Hochzeitstag
Herr Schünemann, Klaus-Dieter und Frau Schünemann, Ariane
Wegeleben
19.12. zum 60. Hochzeitstag
Herr Lichtenberg, Ulrich und Frau Lichtenberg, Liesel

Zur Information als Hinweis
Es wird darauf hingewiesen, dass das Amtsblatt Nr. 03/2024 des 
TAZV Vorharz – Trink- und Abwasserverband Vorharz – erschienen 
ist, wie der TAZV Vorharz, Tränkestr. 10, 38889 Blankenburg mit 
Schreiben vom 21.10.2024 mitgeteilt hat. Das Amtsblatt liegt wäh-
rend der Öffnungszeiten in den Verwaltungsräumen der Verbands-
gemeinde Vorharz öffentlich aus.
Das Amtsblatt ist ebenfalls auf der Homepage des TAZ Vorharz 
www.tazv-vorharz.de veröffentlicht.

Zur Information als Hinweis
Es wird darauf hingewiesen, dass das Amtsblatt Nr. 5/2024 des 
Zweckverbandes Ostharz Wasserversorgung und Abwasserentsor-
gung erschienen war, wie der Zweckverband Ostharz, Lindenstraße 
8b, 06484 Quedlinburg mit Schreiben vom 06.11.2024 mitgeteilt 
hatte. Das Amtsblatt liegt während der Öffnungszeiten in den Ver-
waltungsräumen der Verbandsgemeinde Vorharz öffentlich aus.
Digital kann es auf der Internetseite www.zweckverband-ostharz.de 
eingesehen werden.

Zur Information als Hinweis
Es wird darauf hingewiesen, dass das Amtsblatt Nr. 10/2024 des 
Landesverwaltungsamtes des Landes Sachsen-Anhalt erschienen 
ist, wie das Landesverwaltungsamt mit Schreiben 15. Oktober 2024 
mitgeteilt hat. Das Amtsblatt liegt während der Öffnungszeiten in 
den Verwaltungsräumen der Verbandsgemeinde Vorharz öffentlich 
aus.
Das Amtsblatt ist auch auf der Internetseite des Landesverwaltungs-
amtes www.lvwa.sachsen-anhalt.de einsehbar.
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